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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Trockensommer 2022 liegt wie-
der ein klimatisches Extremereignis hin-
ter uns, das sich auch in Hessen auf die 
biologische Vielfalt und letztlich auf die 
Lebensqualität der Menschen auswirkt. 
Die erkennbar beschleunigte Entwick-
lung im Klimawandel verdeutlicht die 
Notwendigkeit von Schutz- und Anpas-
sungsmaßnahmen wie auch die einer 
praxisorientierten Forschung. Das vor-
liegende Jahrbuch spiegelt, wie schon  
die vorausgegangenen Jahrbücher, diese 
Themen in zahlreichen Beiträgen wider. 
Beispielhaft genannt werden sollen hier 
Auenrenaturierung und ökologischer 
Hochwasserschutz, die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Flora des Taunus, 
die Folgen der Dürre für hessische Bu-
chenwälder sowie die Frage einer Gefähr-
dung des Sperlingskauzes durch den  
kalamitätsbedingten Ausfall der Fichte. 
Vor dem Hintergrund des Klimawandels 
steht auch der Ausbau erneuerbarer 
Energien gegenwärtig bundesweit ganz 
oben auf der politischen Agenda. Im vor-
liegenden Jahrbuch werden die landes-
weiten Artenhilfsprogramme für eine 
naturverträgliche Energiewende in meh-
reren Beiträgen beleuchtet. Klima- und 
Biodiversitätsschutz dürfen nicht gegen-
einander ausgespielt werden und nur 
wenn Konflikte zwischen Energiewende 
auf der einen sowie Arten- und Lebens-
raumvielfalt auf der anderen Seite offen 
benannt werden, können tragfähige  
Lösungsansätze erzielt werden.

Über die genannten Themenkomplexe 
hinaus befassen sich wie immer viele 
Jahrbuch-Beiträge mit der Erfassung und 
dem Schutz von Lebensräumen und  
Arten. Dabei werden auch innovative 
Methoden, wie das „Schnüffeln für den 
Artenschutz“, die Prozessoptimierung 
durch digitalisiertes Flächenmanagement 
mithilfe von Tablets oder die Erkennung 

und Erfassung von Arten in Citizen-
Science-Projekten vorgestellt. Gleich drei 
Beiträge zeigen auch den geologischen 
Reichtum unseres Bundeslandes, für den 
Nationale Geoparks und Geotope ausge-
wiesen wurden.

Erfreulich umfangreich ist in diesem 
Jahrbuch die Rubrik „Verbände und Ver-
waltung“. Mehrere Beiträge informieren 
hier über Neuerungen in der hessischen 
Naturschutzverwaltung und die Neu-
gründung von Verbänden. So werden das 
mit Spannung erwartete „Zentrum für 
Artenvielfalt“, die neue Naturschutzleit-
linie für den hessischen Staatswald und 
die Vorhabenplanung der Abteilung 
„Klima- und Naturschutz“ im hessischen 
Umweltministerium vorgestellt. Die ers-
ten Erfahrungen mit den FFH-Gebiets-
konferenzen sind darüber hinaus ein 
wichtiges Thema und in mehreren Bei-
trägen ist erkennbar, wie sich die Land-
schaftspflegeverbände als wichtige Säule 
beim Erhalt von Lebensräumen und  
Arten in Hessen zu etablieren beginnen.

Das Konzept des Jahrbuchs Naturschutz 
in Hessen als institutionsübergreifendes 
Forum, in dem praxisorientierte natur-
schutzbezogene Beiträge aus allen Berei-
chen des amtlichen und ehrenamtlichen 
Natur- und Umweltschutzes, der Land-
schaftspflege, der Naturkunde, der ange-
wandten Forschung, der Umweltbildung 
und der Landnutzung veröffentlicht wer-
den, ist in dieser Form einmalig in 
Deutschland. Dieses einzigartige Ange-
bot aufrecht zu erhalten, ist ein wichtiges 
Ziel der Nordhessischen Gesellschaft für 
Naturkunde und Naturwissenschaften 
(NGNN e. V.).

Trotz einer finanziellen Unterstützung 
durch das Hessische Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV), 
den BUND Hessen, die HGON, den 

NABU Hessen sowie das Büro für fau-
nistische Fachfragen (Linden) für die wir 
an dieser Stelle herzlich danken möchten, 
ist aufgrund der auch in unserem täglichen 
Leben unübersehbaren Preissteigerungen 
leider eine Erhöhung des Abonnenten- 
und Einzelverkaufspreises notwendig. 
Wir bitten unsere Leserinnen und Leser 
dafür um Verständnis. Bitte unterstützen 
Sie uns bei der Verbreitung des Jahrbuchs 
Naturschutz. Nur so kann es gelingen, 
das Jahrbuch langfristig zu sichern. Zu-
nächst aber wünschen wir Ihnen viel 
Spaß beim Lesen der mehr als 40 aktuellen 
Jahrbuch-Beiträge, an denen 83 Autor-
innen und Autoren mitgewirkt haben!

Ihre Redaktion des Jahrbuchs Natur-
schutz in Hessen
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Kalkreiche Niedermoore am Westabfall des Meißners

Landschaften, Lebensräume und Arten

Karin Menzler-Henze, Cornelia Becker & Uwe Drehwald

Anlass

2020 wurden im Rahmen von Kartier-
arbeiten in den von Kalk geprägten Ab-
schnitten des Meißner-Westabfalls Ver-
dachtsflächen von Kalkreichen Nieder-
mooren (LRT 7230) entdeckt, die in 
vorherigen Gutachten und landesweiten 
Kartierungen der letzten 25 bis 30 Jahre 
nicht als solche aufgeführt sind. Anzei-
chen für ein solches Potential waren:
•  Auftreten von Kleinseggensümpfen sau-

rer Standorte im Bereich des Muschel-
kalks nach Erhebungsdaten von Hessi-
scher Lebensraum- und Biotopkartierung
(HLBK), Hessischer Biotopkartierung
(HB) und FFH-Grunddatenerhebung
(GDE) als potentielle Hinweise auf de-
gradierte Kalkreiche Niedermoore

•  Vorkommen von nutzungsbedingt teil-
weise stark beeinträchtigten Quelltöp-
fen im Bereich des Muschelkalks ohne
bisherigen Eingang in landesweite
Kartierungen (HB, GDE, HLBK) als
potentiell neue Standorte Kalkreicher
Niedermoore.

Alle diese Verdachtsflächen haben eines 
gemeinsam: Die allgegenwärtigen, kon-
kurrierenden Nutzungsansprüche von 
Landwirtschaft, Jagd und auch Wasser-
wirtschaft haben teilweise zu einer Ent-
stellung der Kalkreichen Niedermoore 
bis hin zur Unkenntlichkeit geführt. 
Oftmals ist lediglich eine Rumpfvegeta-
tion verblieben, die pflanzensoziologisch 
nur noch der übergeordneten Klasse der 
Kleinseggengesellschaften, Nieder- und 
Zwischenmoore und Hochmoorschlenken 
(Scheuchzerio-Caricetea nigrae) angeschlos-
sen werden kann.
Aufgrund ihres hohen, nutzungsbedingten 
Optimierungspotentials wurde daher 2021 
im Auftrag der Oberen Naturschutzbe-
hörde des RP Kassel eine Untersuchung 
mit dem Ziel durchgeführt, systematisch 
Potentialflächen Kalkreicher Niedermoore 
und deren Relikte am kalkgeprägten 
Westhang des Meißners zu überprüfen. 

Darauf aufbauend wurden Aufwertungs-
maßnahmen für diese höchst schutz-
würdigen Biotope erarbeitet, die einen 
dauerhaften Erhalt ermöglichen sollen 
(Menzler-Henze et al. 2021).

Biotopverbund Kalkreicher 
Niedermoore im Klimawandel

Auch vor dem Hintergrund eines in jün-
gerer Zeit viel diskutierten Biotopver-
bundes als Anpassungsstrategie in Zeiten 
des Klimawandels ist die Erhebung von 
besonderer Bedeutung. Durch den stetig 
fortschreitenden Klimawandel wird per-
spektivisch mit zunehmenden Tempera-
turen und einer Veränderung des Nieder-
schlagsregimes zu rechnen sein. Beides 
wirkt sich über die zugunsten der Ver-
dunstung verschobene klimatische Was-
serbilanz negativ auf die Standortbedin-
gungen Kalkreicher Niedermoore aus, 
weswegen sie in Hessen zu den Klima-
verlierern gerechnet werden (HLNUG 
2019a). Zu den potentiellen Klimaver-
lierern zählen zwangsläufig auch einige 
ihrer charakteristischen Arten, wie Platt-
halm-Quellried (Blysmus compressus), 
Wenigblütige Sumpfsimse (Eleocharis 
quinqueflora) und Breitblättriges Woll-
gras (Eriophorum latifolium).

Historie Kalkreicher Nieder-
moore am Westabfall des 
Meißners

Die Vorkommen Kalkreicher Nieder-
moore im Quellgebiet der Weißen Gel-
ster sowie am Meinetsberg sind schon 
länger bekannt. So wurde das „Quellge-
biet der Weißen Gelster“ im Jahr 1991 
als Naturschutzgebiet vor allem mit dem 
Ziel des Erhalts und der Entwicklung der 
Kalkquellsümpfe mit den dort vorhande-
nen stark gefährdeten Arten ausgewiesen 
(Hessischer Staatsanzeiger 14 / 1991). 

Weitere Bekanntheit erfuhren die Be-
stände mit den Veröffentlichungen und 
Untersuchungen von Flintrop (1994). 
Vorkommen auf den Noll‘schen Wiesen, 
den Bransröder Wiesen und der Lotze-
wiese sind seit der Hessischen Biotopkar-
tierung (Jaudes & Maiweg 2002) be-
legt. In den FFH-Grunddatenerhebun-
gen (BÖF 2008) konnten die bekannten 
Vorkommen auf den Bransröder Wiesen, 
den Noll’schen Wiesen, im NSG „Quell-
gebiet der Weißen Gelster“ und am Mei-
netsberg bestätigt werden. Zusätzliche 
Kalkreiche Niedermoore traten auf den 
Bransröder Wiesen und am Hang des 
NSG „Weiße Gelster“ hinzu; neue Vor-
kommen stellten ein Bestand am Eichen-
berg sowie drei Bestände auf der Großen 
Bergwiese dar.
Bei genauerem Studium der Flora des 
Meißners (Baier et al. 2005) bezüglich 
empfindlicher Kennarten der Kalkreichen 
Niedermoore wie Davall-Segge (Carex 
davalliana), Breitblättriges Wollgras 
(Eriophorum latifolium), Sumpf-Herzblatt 
(Parnassia palustris), Echte Gelb-Segge 
(Carex flava s. str.) und Sumpf-Dreizack 
(Triglochin palustris) fallen darüber hin-
aus der Eichenberg südöstlich Lauden-
bach und die Struthwiese als weitere his-
torische Standorte Kalkreicher Nieder-
moore auf.

Systematische Erhebung 
Kalkreicher Niedermoore 
durch hydrogeologische  
Ableitung von Untersu-
chungsräumen

Für die systematische Inventarisierung 
des Meißner-Westabfalls erfolgte im ersten 
Schritt die Zusammenstellung bereits be-
kannter Kalkreicher Niedermoore unter 
Auswertung früherer Kartierungen. Parallel 
wurden Potentialbereiche als Untersu-
chungsteilräume definiert: Da Kalkreiche 
Niedermoore einerseits an das Vorkommen 
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aufgenommen. Unter anderem in diesem 
Zusammenhang wurde festgestellt, dass 
sich bei einigen Beständen die Quellaus-
tritte natürlicherweise um einige Meter 
verlagert haben und sich die Nieder-
moorvegetation dabei zumindest in Tei-
len mitverlagert hat, während im Bereich 
der Dauerfläche Kalkmagerrasen ent-
standen sind. Dies konnte auch bei Wie-
derholungsuntersuchungen Kalkreicher 
Niedermoore in der Vorderrhön beob-
achtet werden (Neckermann & Ne-
ckermann-Achterholt 2021a).

Eine Fülle an Vorkommen mit 
floristischem und vegetations-
kundlichem Reichtum

In zwölf Teilräumen konnten gegenüber 
den vorangegangenen Kartierungen ins-
gesamt zehn „neue“ Vorkommen Kalk-
reicher Niedermoore mit einer Gesamt-
fläche von rund 2 200 m² und 28 „neue“ 
Flächen mit einer fragmentarischen Vege-
tation der Kalk-Kleinseggenriede und ei-
nem hohen Entwicklungspotential nach-
gewiesen werden.
Die Vegetation der Kalkreichen Nieder-
moore im Untersuchungsgebiet entspricht 
pflanzensoziologisch den Davallseggen-Rie-
dern (Caricetum davallianae Klika 1934) 
und entsprechenden Caricion davallianae-
Basal- bzw. Fragmentgesellschaften. Das 
Davallseggen-Ried ist eine konkurrenz-
schwache Quellmoor-Gesellschaft, die 
nach Oberdorfer (1992) nördlich der 
Schwäbischen Alb nur noch selten in 
Form einer verarmten Ausbildung vor-
kommt. Im Untersuchungsraum befindet 
sich die namensgebende Davall-Segge 
(Carex davalliana) an der Nordgrenze 
ihrer Verbreitung. Die Vorkommen sind 
daher auch aus arealgeografischer Sicht 
höchst schützenswert. In der Aue südlich 
Laudenbach sind im Bereich dauerhaft 
überstauter Schlenken sehr seltene und vom 
Aussterben bedrohte Rieder der Wenig-
blütigen Sumpfsimse (Eleocharietum 
quinqueflorae Luedi 1926) ausgebildet.
Herausragendes floristisches Ergebnis der 
Untersuchungen 2021 am Meißner-West-
abfall sind sieben neue Wuchsorte des 
Sumpf-Dreizacks (Triglochin palustris), 
sechs neue Nachweise des Breitblättrigen 
Wollgrases (Eriophorum latifolium), ein 
neues Vorkommen des Sumpf-Herzblattes 

werden bekannte Bestände mit sehr gutem 
Erhaltungszustand und deren Umgebung, 
die beispielgebend für eine LRT-konforme 
Nutzung stehen, sowie eine Verdachts-
fläche für ein Vorkommen des Platt-
halm-Quellrieds (Blysmus compressus) zu-
sammengefasst.
Die hydrogeologisch herausgearbeiteten 
Teilräume gemäß Abb. 2 wurden vegeta-
tionskundlich und floristisch intensiv un-
tersucht. Zusätzlich wurden Messungen 
des pH-Wertes mittels pH-Meter und des 
Grundwasserstandes mittels Pegelrohren 
durchgeführt. Zur Dokumentation der 
Entwicklung in bekannten Beständen 
wurden im Rahmen der Grunddatener-
hebung angelegte und markierte Dauer-
untersuchungsflächen aus den Jahren 2003 
und 2006 wiederholt vegetationskundlich 

von Kalk bzw. kalkführenden Schichten 
im Untergrund und andererseits an den 
Austritt von Grundwasser in Form von 
Quellen und quelligen Bereichen gebun-
den sind, wurden die Potentialbereiche 
nach Geologie und Hydrologie abge-
grenzt (Abb. 1).
Vor dem Hintergrund der Vielzahl po-
tentieller Standorte und dem Umstand, 
dass viele Flächen im Offenland aktuell 
starke Beeinträchtigungen aufweisen, wurde 
im Weiteren auf nutzungsabhängige Flä-
chen fokussiert, so dass Vorkommen im 
Wald nicht weiter betrachtet wurden. Im 
Ergebnis fanden 21 Teilräume Eingang 
in die Untersuchung. Abgesehen von 
fünf Sonderflächen handelte es sich um 
16 Teilräume für Potentialflächen des 
LRT 7230. Unter den Sonderflächen 

Kalkreiche Niedermoore am Westabfall des Meißner

Abb. 1: Ableitung der Untersuchungsteilräume aus Geologie, Hydrologie und be-
kannten Vorkommen (Bearbeitung: K. Menzler-Henze)
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Kalkreiche Niedermoore am Westabfall des Meißner

Epipactis palustris waren 1993 noch zwei 
Standorte verblieben, Eriophorum latifolium 
ist ebenso wie Pedicularis palustris und 
Polygala amarella verschwunden. Einzelne 
Vorkommen des Sumpf-Herzblatts (Par-
nassia palustris) verbleiben, von Triglochin 
palustris entstammen die letzten Anga-
ben aus dem Jahre 1979. Für den Main-
Kinzig-Kreis stellen Gregor et al. (2022) 
nach 30 Jahren eine Verlustrate von über 
45 % der Standorte von Kalkquellsümpfen 
fest. Besonders kleinwüchsige Arten sind 
vom Aussterben betroffen. Dies betrifft 
dort interessanterweise auch Triglochin 
palustris. In Waldeck-Frankenberg fin-
den sich nur noch vier Fundstellen von 
Eriophorum latifolium und lediglich ein 
Standort von Carex davalliana (Becker 
et al. 1996).

und der Gelb-Segge i. e. S. sowie einige 
Standorte des Breitblättrigen Wollgrases 
und mehrere stark durch Weidevieh zer-
tretene Vorkommen des Sumpf-Dreizacks. 
Als verschollen müssen aktuell das Sumpf-
Läusekraut auf der Struthwiese, das 
Sumpf-Herzblatt am Meinetsberg sowie 
die Sumpf-Ständelwurz auf der Vogel-
herdwiese gelten.
Eine Gegenüberstellung des floristischen 
Reichtums der Kalkreichen Niedermoore 
am Meißner-Westhang 2021 mit den An-
gaben aus der Flora von Baier et al. (2005) 
ist in Tab. 1 dargestellt. 
Zum Vergleich: Für den basaltgeprägten 
Vogelsberg waren nach 1985 nur noch 
drei Standorte von Epipactis palustris und 
noch ein Standort von Eriophorum lati-
folium bekannt (Gregor 1994). Von 

(Parnassia palustris), ein noch nicht be-
kannter Wuchsort der Gelb-Segge (Carex 
flava s. str.) und je ein Wiederfund der 
Davall-Segge (Carex davalliana) und des 
in Hessen vom Aussterben bedrohten 
Platthalm-Quellrieds (Blysmus compressus). 
Nicht unerwähnt bleiben soll die starke 
Ausbreitung des Sumpf-Läusekrautes 
(Pedicularis palustris, Abb. 3) im Kalkflach-
moor des NSG „Quellgebiet der Weißen 
Gelster“, das dort 2021 mit rund 100 
blühenden Individuen vertreten war. 
2020 war die Art dort nur noch mit ca. 
15 sterilen Individuen vertreten.
Durch nicht LRT-konforme Nutzung 
gefährdet sind je ein Wuchsort des  
Platthalm-Quellrieds, der Wenigblütigen 
Sumpfsimse und des Sumpf-Herzblattes, 
je zwei Vorkommen der Davall-Segge 

Abb. 2: Übersicht der hydrogeologisch herausgearbeiteten Teilräume am Westabfall 
des Meißners (Bearbeitung: K. Menzler-Henze)

Abb. 3: Beispiele stark gefährdeter, vom 
Aussterben bedrohter und in Hessen als 
ausgestorben geltender Kennarten Kalk-
reicher Niedermoore im Untersuchungs-
raum 2021. Oben: Sumpf-Läusekraut 
und Wenigblütige Sumpfsimse;  
unten: Sumpf-Dreizack  
(Fotos: K. Menzler-Henze)
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genriede und Nasse Hochstaudenfluren) 
stabilisiert und durch das Zulassen einer 
sehr moderaten Trittbeeinflussung durch 
gelegentliche Öffnung der Bereiche für 
Rinder (Abb. 5) die Ausweitung der 
LRT-7230-Formationen gefördert wer-
den, was sich in der Entstehung vormals 
nicht vorhandener Flachmoorkerne äu-
ßerte. Der Tritteinfluss wird im Vasbecker 
Moor grundsätzlich auf einen kurzen 
Zeitraum nach der Mahd der Bestände 
beschränkt und in mehrjährigem Ab-
stand praktiziert (Schönmüller mdl.).

Quellwiese 
– ein unerkanntes Kleinod

Die Quellwiese mit ihren perlenketten-
artig aufgereihten Hangquellmooren 
stellt eine der erfreulichen Entdeckungen 
dar, die hier beispielhaft für weitere  
Flächen, z. B. am Eichenberg, dargestellt 
werden soll. Bei früheren Kartierungen 
war im westlichen Teil der Fläche ledig-
lich ein Rispenseggen-Ried (Caricetum 
paniculatae) dokumentiert worden. Im 
Jahr 2020 wurden stark von Rindern  
zertretene Quelltöpfe angetroffen, deren 
verbliebene Vegetation nur noch unzu-
reichend erfasst werden konnte.
2021 konnten dann im Rahmen dieser 
Untersuchung durch mehrmalige Bege-
hungen im Zentrum der von Binsen um-
gebenen Hangquellmoore noch mehr 
oder minder kleine, niedrigwüchsige, 
moos- und kleinseggenreiche Moorkerne 

innerhalb der Naturschutzgebiete liegen-
den Bestände im Quellgebiet der Weißen 
Gelster und auf der Noll‘schen Wiese 
eine positive Entwicklung erfahren ha-
ben. Hier haben sich unter einer an die 
LRT-Bedürfnisse angepassten Nutzung 
durch den Geo-Naturpark Frau-Holle-
Land in Form einer einmaligen Mahd ab 
Ende August/Anfang September hervor-
ragend ausgebildete und artenreiche 
Kalkreiche Niedermoore erhalten und 
positiv entwickeln können. Die nicht in 
den NSG gelegenen LRT-Bestände zei-
gen hingegen ein gegenläufiges Ergebnis: 
Viele der Bestände konnten aufgrund 
von Unternutzung, Überbeweidung oder 
Austrocknungserscheinungen nur noch 
als untere Schwelle eines Lebensraum-
typs bestätigt werden. Dies zeigt, wie 
wichtig und erfolgversprechend eine ge-
zielt an die Bedürfnisse der Kalkreichen 
Niedermoore angepasste Pflege ist. Ver-
gleichbare Ergebnisse werden aus Wal-
deck-Frankenberg (Schönmüller mdl.) 
und aus der Vorderrhön (Neckermann 
& Neckermann-Achterholt 2021b) 
berichtet.
In Waldeck-Frankenberg konnte zudem 
im FFH-Gebiet „Kalkflachmoor bei Vas-
beck“ in den letzten 12 Jahren eine be-
achtliche und kontinuierliche flächige 
Erweiterung der Kalkflachmoor-Forma-
tionen beobachtet werden. Durch konse-
quente, jährliche Handmahd ab Oktober 
mit Austragen des Schnittgutes konnten 
die dort vorhandenen Kontaktbiotope des 
Flachmoores (Pfeifengraswiesen, Kleinseg-

Artenreiche Braunmoos-
teppiche und uhrglasförmige 
Aufwölbung

Innerhalb der untersuchten Kalkquell-
sümpfe und Potentialflächen wurden 
dreizehn charakteristische Braunmoose 
festgestellt, von denen allein sechs in 
Hessen als stark gefährdet gelten (Dreh-
wald 2013). Als Braunmoose werden 
Moose kalk- und basenreicher Moore be-
zeichnet. Die Braunmoose bilden hier 
zusammen mit den Sauergräsern Torf-
schichten, die meist nur geringmächtig 
sind, sich jedoch nur langsam zersetzen 
und zusammen mit dem Quellwasser 
uhrglasförmige Aufwölbungen bilden 
können.
Einige der festgestellten Moose siedeln 
typischerweise in Quellmooren mit ho-
hem Kalkgehalt. Hierzu zählen Crato-
neuron commutatum, Drepanocladus cossonii, 
Philonotis calcarea, Plagiomnium elatum 
sowie Tomenthypnum nitens. Unter den 
nachgewiesenen Braunmoosen findet 
sich auch das in Hessen sehr seltene und 
zudem stark zurückgegangene Wiesen-
Schlafmoos (Hypnum pratense). Aktuell 
sind in Hessen nur wenige Vorkommen 
aus dem Vogelsberg bekannt.

Entwicklung von 
LRT-Beständen

Die vegetationskundlichen und floristi-
schen Untersuchungen zeigen, dass die 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL Hessen Anzahl Vorkommen Verluste

Platthalm-Quellried Blysmus compressus 1 2

Davall-Segge Carex davalliana 2 8

Gelb-Segge Carex flava s. str. 2 6

Floh-Segge Carex pulicaris 2 1 Struthwiese

Wenigblütige Sumpfsimse Eleocharis quinqueflora 1 2

Sumpf-Ständelwurz Epipactis palustris 2 2 Vogelherdwiese

Breitblättriges Wollgras Eriophorum latifolium 2 14 Große Bergwiese

Sumpf-Herzblatt Parnassia palustris 2 4 Meinetsberg

Sumpf-Läusekraut Pedicularis palustris 0 1 Struthwiese

Sumpf-Kreuzblümchen Polygala amarella 3 1

Sumpf-Dreizack Triglochin palustris 2 11 Struthwiese, Große Bergwiese-Ost

Tab. 1: Floristischer Reichtum der Kalkreichen Niedermoore am Meißner-Westhang, Stand 2021. Rote Schrift: Wuchsorte der 
Art teilweise gefährdet; RL Hessen: Rote Liste Hessen (HLNUG 2019b); Verluste beziehen sich auf Angaben aus der Flora von 
Baier et al. (2005).
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ausgemacht werden, in denen floristische 
Besonderheiten wie das Breitblättrige Woll-
gras (Eriophorum latifolium), Sumpf-Drei-
zack (Triglochin palustris) sowie das Kalk-
Quellmoos (Philonotis calcarea), das 
Wiesen-Schlafmoos (Hypnum pratense) 
oder das Gelbgrüne Skorpionsmoos 
(Drepanocladus cossonii) auftreten. Be-
sonders die Rinderbeweidung des östli-
chen Abschnitts hat hier zwar zu starken 
Beeinträchtigungen, aber auch zu einem 
– wenn auch suboptimalen – Erhalt der
Kalkreichen Niedermoore beigetragen.

pH-Wert zur Diagnose  
degenerierter Bestände

Im Untersuchungsgebiet wurden mittels 
pH-Meter insgesamt 86 pH-Wert-Mes-
sungen mit einem Mittelwert von pH 7,5 
durchgeführt. Die Messungen erfolgten 
nach Grabung einer kleinen Vertiefung 

Abb. 4: Darstellung der Kalkreichen Niedermoore (LRT 7230) und ihrer kennzeichnenden und gefährdeten Pflanzenarten auf 
der Quellwiese 2021 (Bearbeitung: K. Menzler-Henze)

Abb. 5: Uhrglasförmig aufgewölbtes, beweidetes Kalkreiches Hangquellmoor auf der Quell-
wiese mit charakteristischem ringförmigem Kranz aus binsendominierter Vegetation 
der Feuchtwiesen. Im Vordergrund Trampelpfade der Rinder (Foto: K. Menzler-Henze)
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Diese sollte sich auch auf ihre Umge-
bung erstrecken, um Nähr- und Schad-
stoffeinträge im Wassereinzugsbereich 
der Moorstandorte auszuschließen und 
die räumlichen Effekte einer dynamischen 
Quellverlagerung aufzufangen. Eine ge-
zielte Pflege der Kalkreichen Niedermoo-
re zeigt sehr gute Ergebnisse, während 
eine reine Mitnutzung im Zusammen-
hang mit den umliegenden Flächen im 
besten Fall zum Erhalt von Rumpf-Ge-
sellschaften führt.
Zukünftig kann nur ein funktionierender 
Biotopverbund vernetzter Lebensräume 
die notwendigen Ausweichbewegungen 
und Arealverschiebungen ermöglichen 
und den Erhalt Kalkreicher Niedermoore 
sowie der in ihnen lebenden Pflanzen- 
und Tierarten langfristig unter den sich 
ändernden Umweltbedingungen sichern. 
Der Westabfall des Meißners bietet auf-
grund der räumlichen Dichte und geringen 
Entfernung seiner kalkreichen Quellmoore 
zueinander sowie des guten Kennarten-
inventars optimale Voraussetzungen für 
die Einrichtung eines solchen Biotopver-
bundes.
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direkt in dem sich sammelnden Boden-
wasser, so dass der pH-Wert ohne weitere 
Zwischenschritte direkt gemessen werden 
konnte. Die mittleren pH-Werte der unter-
suchten Lokalitäten liegen zwischen 6,4 
und 8,2, so dass alle untersuchten Bereiche 
eindeutig als potentielle Standorte Kalk-
reicher Niedermoore einzuordnen sind. 
Nach Flintrop (1994) differenzieren sich 
basen- und kalkreiche Niedermoore von 
sauren Kleinseggensümpfen bei einem 
pH-Wert von 6,1. Nach Untersuchungen 
von Baumann (2000) ist die Carex flava-
Carex panicea-Gesellschaft ab einem pH-
Wert von 6,2 und das Davallseggen-Ried 
(Caricetum davallianae) ab einem pH-
Wert von 6,5 zu finden. 
Ein Vorkommen von Kleinseggensümpfen 
saurer Standorte kann in den untersuch-
ten Teilräumen daher allein aufgrund der 
pH-Werte ausgeschlossen werden, womit 
die im Gebiet zuvor erhobenen Kleinseg-
gensümpfe saurer Standorte in ihrem re-
duzierten Arteninventar degenerierten 
Kalkreichen Niedermooren entsprechen. 
Die Zuordnung zu Kleinseggensümpfen 
saurer Standorte wurde sowohl in HB, 
GDE und HLBK (HLNUG 2019c) in 
Einzelfällen vorgenommen. Hierbei han-
delt es sich durchgehend um stark beein-
trächtigte Bestände, deren verbliebene, 
schwach charakterisierte Vegetation mit 
Igel-Segge (Carex echinata), Wiesen-Segge 
(Carex nigra) und Hirse-Segge (Carex pa-
nicea) nur noch den Sauren Kleinseggen-
sümpfen (Klasse Scheuchzerio-Caricetea) 
zugeordnet werden kann. Nur die Hirse-
Segge gibt hier noch einen undeutlichen 
Hinweis auf den Standort eines Kalkrei-
chen Niedermoores. Im Ergebnis müssen 
diese Bestände zukünftig entsprechend 
der geologischen Ausgangsbedingungen 
als Entwicklungsflächen zum LRT 7230 
eingestuft werden.

Fazit

In der Quintessenz muss festgehalten 
werden, dass Kalkreiche Niedermoore 
nicht nur eines speziellen Augenmerks 
zur Identifizierung im Rahmen von Ge-
ländeerfassungen bedürfen, das sich stark 
an Geologie und Hydrologie orientieren 
sollte, sondern dass sie zudem für ihren 
Erhalt hochgradig auf eine spezielle und 
biotopgerechte Pflege angewiesen sind. 
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Die Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee:  
Eine Betrachtung aus forstlicher Sicht

Landschaften, Lebensräume und Arten

Eberhard Leicht

Einführung

„Die Steilhangwälder nördlich des Edersee 
beherbergen letzte urwaldartige Relikte 
der Laubwaldzone Mitteleuropas nördlich 
der Alpen und genießen daher aus Natur-
schutzsicht sowohl eine herausragende 
gesamtstaatliche als auch internationale 
Bedeutung. Ihr derzeitiger Schutz ist nach 
Auffassung der Fragensteller unzurei-
chend.“ (Landtagsanfrage der Abgeord-
neten Dr. Sommer und Löber vom 
22.8.2017). – Seit der Ausweisung des 
Nationalparks im Jahr 2001 beherrschen 
Forderungen nach Einbeziehung der 
Wälder am Nordufer in das Schutzgebiet 
den naturschutzfachlichen und kommu-
nalpolitischen Diskurs in der Tagespresse, 
in den Agenden von Umweltverbänden 
oder beispielsweise auch im hessischen 
Landtag. Die Forderungen werden im 
Regelfall mit unzureichendem Schutz 
begründet, trotz der Tatsache, dass mehr als 

85 % der Erweiterungsflächen im Staats-
wald entweder in einem Naturschutz- 
oder FFH-Gebiet liegen oder betriebliche 
Naturwaldentwicklungsflächen des Lan-
desbetriebs HessenForst sind.

Schutzerfordernis

Eine Unterschutzstellung als öffentlich-
rechtlicher Akt hat unter Berücksichti-
gung der Kriterien Schutzbedürftigkeit 
und Schutzwürdigkeit zu erfolgen. Die 
Seltenheit, besondere Eigenart und hervor-
ragende Schönheit (§ 23 BNatSchG) der 
Ederseesteilhänge als Maßstab für deren 
Schutzwürdigkeit wird wohl auch niemand 
ernsthaft in Frage stellen. Die Schutzbe-
dürftigkeit wiederum wird meist anhand 
des Gefährdungsgrads für das Arten- 
oder Habitatinventar geprüft. Über 100 
der an der Kahlen Hardt (Abb. 1) nach-
gewiesenen Käferarten sind beispielsweise 

in der Roten Liste der gefährdeten und 
vom Aussterben bedrohten wirbellosen 
Tiere in Deutschland enthalten. Nur, so-
lange Arterfassungen Momentaufnahmen 
sind und keine Entwicklungstrends be-
schreiben, muss offenbleiben, ob die 
hohe Zahl gefährdeter Arten sich trotz 
der Betreuung durch ein Forstamt oder 
vielleicht gerade wegen dessen pfleglichen 
Schutzgebietsmanagements erhalten hat.
Für die bislang im Gebiet forstlich Ver-
antwortlichen stellt sich seit längerem die 
Frage, ob unter einem „besseren Schutz“ 
für den Wald am Nordufer des Edersees 
der Schutz vor den betreuenden Förster-
innen und Förstern gemeint ist. Das 
würde das Selbstverständnis des Verfassers, 
der im Übrigen persönlich 1993 die Aus-
weisung des Naturschutzgebiets Kahle 
Hardt beantragt hat, im Kern treffen. Im 
Folgenden soll daher schlaglichtartig 
skizziert werden, welchen Stellenwert der 
Schutz und vor allem auch die Entwick-

Abb. 1: Färberginster-Traubeneichenwald an der Kahlen Hardt (Foto: E. Leicht)
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•  Auszug von Koniferen-Sukzession aus
den Felsfluren mit Pfingstnelken

•  Rücknahme von Douglasien- und Lär-
chenbeständen im Umfeld der Felsfluren
zur Begrenzung ihres Sameneintrags

•  Umbau eines größeren Lärchenstan-
genholzes am Siebelsborn in der Ge-
markung Asel: Heute findet sich hier
ein Edellaubbaum-Hangmischwald mit
Buche, Bergahorn und Bergulme.

•  Edellaubbäume haben auch abgestor-
bene Fichtenbestände zwischen Bären-
tal und Mühlecke in der Gemarkung
Nieder-Werbe abgelöst.

•  Nadelbäume wurden aus den Wäldern
am Hochstein, an der Hohen Fahrt, am
Katzenstein, auf der Hünselburg und
am Michelskopf zur Förderung der
Buchen- und Hainbuchenwälder her-
ausgezogen (Abb. 3).

•  Die nach Norden zum Altbach und
nach Osten in die Werber Bucht ent-
wässernden Grabenzüge (Altbachseite
und Kohlgrund) wurden renaturiert,
d. h. Fichten entnommen und Initial-
pflanzungen mit Erlen, Berg-Ulmen
und Berg-Ahorn vorgenommen.

•  Die Säume des Aselbachs, eines bis in die
1990er Jahre völlig baumlosen Vorflu-
ters mit vom Weidevieh flachgetretenen
Ufern, wurden mit Erlen bepflanzt.

•  In zwei Etappen wurde 1993 und 1994
ein Schwarzkiefern-Bestand aus dem

•  Waldgersten-Buchenwald 
(Hordelymo-Fagetum)

•  Seggen-Buchenwald 
(Carici-Fagetum)

•  Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
(Galio-Carpinetum)

•  Hainsimsen-Traubeneichenwald 
(Luzulo-Quercetum)

•  Färberginster-Traubeneichenwald 
(Genisto-Quercetum)

•  Schlucht- und Hangmischwälder
(Tilio-Acerion)

•  Hainmieren-Schwarzerlenwald 
(Stellario-Alnetum)

Punktuell eingebettet findet sich noch Fels- 
und Felsspaltenvegetation mit Blauschwin-
gel und Pfingstnelken (Abb. 2), Kleinfar-
nen oder mit Blaugras-Felsfluren auf Zech-
steindolomit mit Fingersegge, Braunroter 
Stendelwurz, Gabeligem Habichtskraut 
u. a. sowie einigen Grauwacke-Blockhal-
den, die von Sommer-Linden, Trauben-
Eichen und Mehlbeeren umsäumt sind.
Diese Sonderstandorte, aber auch die ver-
schiedenen Waldgesellschaften an sich und
in ihrer Verzahnung standen seit den
1990er Jahren im Fokus der Schutzbemü-
hungen des Forstamts Vöhl; ihre Erhaltung
und Entwicklung haben stets einen hohen
Stellenwert eingenommen und genossen
im Konfliktfall Vorrang vor forstbetrieb-
lichen Zielsetzungen. Exemplarisch seien
hier einige Maßnahmen aufgeführt:

lung der Hangwälder am Edersee für das 
betreuende Forstamt Vöhl hatten.
Die unmittelbar am Nordufer des Eder-
sees gelegenen Wälder bilden als natur-
räumliche Untereinheit „Herzhausen-
Hemfurther Edertal“ (Klausing 1988) 
die nördliche Begrenzung des Naturraums 
Kellerwald. Ein schmales Band aus Zech-
steindolomit trennt hier die unterkarbo-
nischen Hangbereiche des Edertals mit 
ihren Grauwacken und Tonschiefern von 
der Triaslandschaft der Waldecker Tafel im 
Norden und Osten ab. Im Regenschatten 
des Rothaargebirges und bei Höhenlagen 
von 250 bis 400 Metern ü. N. N. belaufen 
sich die Jahresniederschlagssummen auf 
rund 600 mm im Jahr (DWD-Station 
Edertal-Bergheim 1981 bis 2010). Be-
merkenswert ist das kleinräumig stark vari-
ierende Relief, das zusammen mit den un-
terschiedlichen geologischen Ausgangs-
substraten den Abwechslungsreichtum der 
Landschaft und ihre besondere Strukturviel-
falt bedingt. Aus den verschiedenen denk-
baren Indikatoren für die biologische Viel-
falt dieses Waldgebietes sollen die hier in 
mehr oder weniger deutlicher Ausprägung 
vertretenen Waldgesellschaften (vgl. Ober-
dorfer 1992) herausgegriffen werden:
•  Hainsimsen-Buchenwald 

(Luzulo-Fagetum)
•  Waldmeister-Buchenwald 

(Galio-Fagetum)

Die Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee aus forstlicher Sicht

Abb. 2: Pfingstnelke (Dianthus gratiano-
politanus) am Stiegberg in der Gemar-
kung Asel (Foto: E. Leicht)

Abb. 3: Auszug von Kiefern im April 2011 aus dem Hainbuchen-Hangwald am 
Katzenstein (Foto: E. Leicht)
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Elsbeeren am Edersee sieht die National-
parkverordnung allerdings nicht vor, 
ganz im Gegensatz zum Nationalpark 
Harz, wo die Zapfenernte an autochtho-
nen Fichten möglich ist. Die Nachzucht 
von autochthonen Elsbeeren könnte aber 
einen Beitrag zur weiteren Stabilisierung 
der Population leisten, zumal die Elsbeere 
unter Prozessschutzbedingungen in den 
Buchenwaldgesellschaften aufgrund der 
Dominanz der Rotbuche allenfalls an 
den Waldrändern überdauern wird. Einer 
eingehenderen Untersuchung wert wären 
auch die Sorbus-Hybriden der Sorbus-la-
tifolia-Gruppe oder auch Sorbus hybrida.

Knorreichenstieg

Mit dem Ausbau eines alten Jägerpfads 
zwischen der Aseler und der Niederwerber 
Bucht wurde Naturinteressierten bereits 
15 Jahre vor Ausweisung des National-
parks Gelegenheit geboten, jenseits der 
ausgebauten Forstwege die schönsten 
Waldbereiche an den Ederseehängen un-
mittelbar zu erleben. Das Konzept „off 
the beaten path“ des damals so genannten 
Knorreichenstiegs ist später für den Ur-
waldsteig übernommen worden, der nun 
vollständig um den Edersee herumführt. 
Der Kletterwald bei Hemfurth und der 
Baumkronenpfad auf dem Eschelberg 
mit seinem waldpädagogischen Konzept, 
mittlerweile Attraktionen des National-
parks, sind im Forstamt Vöhl entstanden.

Gefährdungen und  
Beeinträchtigungen

Die größten Herausforderungen der 
nächsten Jahre werden im Umgang mit 
der Tourismusinfrastruktur liegen, die 
teilweise gerade wegen der Nähe zum 
Nationalpark erst in den letzten Jahren 
entstanden ist (z. B. Wohnmobil-Stell-
platz auf dem Bettenhagen, Waldpark-
platz am Eschelberg). Der Campingplatz 
und die Bootsstege im Fürstental mit in-
tensivem Anliegerverkehr sowie die Seil-
bahn „Waldecker Bergbahn“ sind weitere 
Agglomerationspunkte, deren Fortbe-
stand oder weitere Entwicklung im Spie-
gel der Nationalparkidee kritisch zu be-
gleiten sein werden. Im Gebiet fallen 
auch die zunehmenden Trittschäden 

ginster-Traubeneichenwald, Labkraut-
Eichen-Hainbuchenwald, Seggen-Buchen-
wald und Waldgersten-Buchenwald.
In einem 20-jährigen Programm sind 
schließlich die hier zwar in geringer 
Dichte, doch einigermaßen gleichmäßig 
verteilt vorkommenden Elsbeeren freige-
stellt worden. Sie konnten sich so nicht 
nur regenerieren, was unter anderem in 
einem deutlich gesteigerten Radialzu-
wachs zum Ausdruck kam. Es wurde vor 
allem auch die Fruktifikation der zwi-
schenzeitlich mehreren hundert identifi-
zierten Elsbeeren angeregt und nach ei-
nigen Jahren schließlich mit der Samen-
ernte begonnen. Dabei spielten forstliche 
Kriterien, wie Grad-, Wipfelschaftigkeit, 
Drehwuchs oder Feinastigkeit keine Rolle, 
galt es doch den gesamten Genpool der 
Elsbeerpopulation am Edersee zu erhal-
ten. Die Deutsche Kontrollvereinigung 
für forstliches Saat- und Pflanzgut hatte 
in der Zwischenzeit den Beständen mit 
Elsbeervorkommen die Anerkennung als 
Kontrollzeichenherkunft (heute Sonder-
herkunft Waldeck-Edersee) verliehen. 
Aus den Samen wurden in der staatli-
chen Großbaumschule Hanau-Wolfgang 
zweijährige Jungpflanzen gezogen, die 
dann wieder den Weg zurück an den 
Edersee gefunden haben.
Für das Management des Nationalparks 
kann also davon ausgegangen werden, 
dass sämtliche Elsbeeren im Gebiet autoch-
thon sind. Eine weitere Beerntung der 

nördlichen Teil des Naturschutzgebiets 
Kahle Hardt entnommen. Dieser hatte 
bereits einen fast geschlossenen Kro-
nenschirm über den mattwüchsigen 
Eichen ausgebildet.

•  Bei Erst- und Wiederaufforstungen 
wurden breite Waldränder mit einhei-
mischen Sträuchern und Bäumen 
zweiter Ordnung angelegt.

Forstliche Raritäten

Im Eichen- und Eichen-Hainbuchen-
wald sowie im Buchenwald auf Zech-
steinkarbonat finden sich einige Gehölze, 
die je nach Blickwinkel als Nebenbaum-
arten oder Bäume zweiter Ordnung be-
zeichnet werden. Für die biologische 
Vielfalt dieser Wälder spielen sie jedoch 
eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Dazu zählen Wild-Birne, Wild-Apfel, 
Elsbeere oder die aus Hybridisierung von 
Els- und Mehlbeere hervorgegangene  
Artengruppe Breitblättrige Mehlbeere 
(Sorbus latifolia agg.). Aufgrund der Do-
minanz der Rotbuche und wegen forstli-
cher Vernachlässigung war beispielsweise 
die Elsbeere (Sorbus torminalis, Abb. 4) 
so stark ins Hintertreffen geraten, dass 
sie zu Anfang der 1990er Jahre in der  
Region auch dem waldverbundenen Teil 
der Bevölkerung nicht mehr bekannt 
war. Soziologisch hat die Elsbeere An-
schluss an die Waldgesellschaften Färber-

Abb. 4: Elsbeerenblüte (Foto: E. Leicht)
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Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts war 
Holz für die hier lebenden Menschen der 
einzige Energieträger und das bevorzugte 
Material für den Hausbau und das 
Handwerk. Der Wald war gleicherma-
ßen für die Viehhaltung von Bedeutung: 
Er diente als Weidefläche, lieferte die 
Einstreu für die Ställe und nicht selten 
auch noch das Winterfutter (Laubheu). 
Besonders waldbeanspruchend waren 
auch die frühindustriellen Berg- und 
Hüttenwerke, wie die Werber Hütte  
(Eisenhütte und Schmelzofen, ab 1648), 
das Kupferbergwerk und die Kupferhütte 
in Thalitter (1712 bis 1868) und die 
1755 gegründete Bericher Hütte. Deren 
Standort im Edertal wurde gewählt, weil 
die Holzvorräte um die Erzgruben in 
Nordwaldeck bereits erschöpft waren. 
Das Erz wurde dann in der Folge über-
wiegend von Adorf, teilweise über hessen-
darmstädtisches Gebiet, nach Berich 
transportiert. Das für die Verhüttung er-
forderliche Brennmaterial lieferte nun 
Holzkohle aus den Wäldern entlang der 
Eder (Abb. 6). Im Jahr 1819 belief sich 
die Jahresproduktion der Bericher Hütte 
auf rund 160 Tonnen Gusseisen. Unter-
stellt man, dass für eine Tonne Roheisen 
der Einsatz von vier Tonnen Holzkohle 
erforderlich ist und für eine Tonne Holz-
kohle wiederum acht Raummeter Holz 
benötigt werden, errechnet sich der Jahres-
holzverbrauch der Bericher Hütte 1819 
auf 5 120 Raummeter. Die Hütte war 
insgesamt 120 Jahre lang in Betrieb!
Es ist schwer vorstellbar, dass unter den 
Rahmenbedingungen des Merkantilismus 
bestimmte Waldteile, wie beispielsweise 
an der Mühlecke oder dem Bettenhagen, 
die zudem noch in Sichtweite der Hütte 
lagen, völlig ungenutzt geblieben sind. 
Andererseits kam es nach der Annexion 
des ehemals hessen-darmstädtischen 
Kreises Vöhl durch Preußen 1866 zu einer 
weiteren menschlichen Überformung 
des Waldes, als verschiedentlich versucht 
wurde, den Ertrag auch von forstlichen 
Grenzertragsstandorten zu steigern. So 
erklärt sich zum Beispiel auch die  
Pflanzung von Schwarz-Kiefern an der 
Kahlen Hardt, in einem aus heutiger 
Sicht naturschutzfachlichen Herzstück 
der Ederseewälder.
Weide-, Streu- und Brennholzberechti-
gungen sowie die Verpflichtung zur Lie-
ferung von Bauholz für die Ederstege 

Spiegel dieser Urwalddefinition: Es muss 
davon ausgegangen werden, dass sich die 
menschliche Präsenz in der Region spä-
testens seit der Eisenzeit spürbar auf die 
Wälder ausgewirkt hat. Allein für die Be-
festigung der Heckelsburg bei Herzhausen 
und der Hünselburg südlich von Basdorf 
sind beträchtliche Mengen von Eichen-
holz verarbeitet worden. Die im Gelände 
vorzufindenden Steinwälle sind nämlich 
nicht als solche angelegt worden, son-
dern Relikte von Mauern, bei denen 
Steine mit einem Lehmmörtel in ein 
Holzfachwerk eingebaut waren. Die zu-
gehörigen Pfostenlöcher konnten bei 
Grabungen freigelegt werden. Siedlungs-
artefakte lassen zudem Rückschlüsse auf 
einen darüber hinaus gehenden Holzver-
brauch für Häuser, Feuerstellen, Tierhal-
tung und Gebrauchsgegenstände zu. 
Vier mittelalterliche Burgen liegen bzw. 
lagen in oder an den Wäldern zwischen 
Herzhausen und Hemfurth am linken 
Ederufer: Itterburg, Ehrenburg, Schloss 
Vöhl und Burg Waldeck (Abb. 5), eine 
am rechten: Burg Bring. Dazu kommen 
zehn Ortschaften und mindestens vier 
wüst gefallene Siedlungen (Opoldeshausen, 
Eilendorf, Bodenhausen, Schadehaus). 

durch Waldbesucherinnen und Waldbe-
sucher auf. An der Hünselburg wurden 
sogar Steine aus den Wällen der vormaligen 
eisenzeitlichen Befestigungsmauer, einem 
Bodendenkmal gemäß § 2 des Hessischen 
Denkmalschutzgesetzes, entnommen 
um damit Steinmännchen (Skulpturen) 
zu bauen. Beim Wildtiermanagement 
schließlich wird man zunächst besonders 
auf die Grenzbereiche zu benachbarten 
Gemeinschaftlichen Jagdbezirken achten 
müssen. Wildfütterungen mit Ansitzein-
richtungen, die sich zum Teil nur wenige 
Meter von der Nationalparkgrenze ent-
fernt befinden, haben zu örtlichen Wild-
konzentrationen mit starken Verbiss-
schäden geführt. Das ist dann besonders 
ärgerlich, wenn dies in unmittelbarer Nähe 
zu den aufwendig renaturierten Schiefer-
Fels fluren, wie zum Beispiel am Stiegberg 
in der Gemarkung Asel, geschieht.

Zur Urwald-Hypothese

Der Urwaldcharakter der Hangwälder am 
Edersee ist ein regelmäßig bemühter To-
pos, wenn es um deren Naturschutzwert 
und Einzigartigkeit geht. „Urwald“ ist 
dabei einerseits ein Marketingbegriff, mit 
dem die Region als touristische Destina-
tion beworben wird, andererseits aber auch 
ein Terminus technicus, der sich regel-
mäßig im naturschutzfachlichen Diskurs 
wiederfindet. Während im Regionalmar-
keting, das an die unterschiedlichsten 
Interessengruppen adressiert ist, der Ur-
waldbegriff als Bezeichnung für eine Wald-
landschaft mit urtümlichem Erscheinungs-
bild nachvollziehbar ist, müssen bei der 
Verwendung im fachlichen Kontext 
strengere Maßstäbe angelegt werden.
Hans Leibundgut (1909 – 1993), der 
Altmeister der europäischen Urwaldfor-
schung definiert Urwald als „ausgedehnte 
Waldkomplexe, deren Standorte, Vegeta-
tion, Baumartenmischung und Aufbau 
seit jeher ausschließlich durch natürliche 
Standort- und Umweltfaktoren bedingt 
wurden.“ Ein besonderes Augenmerk  
gilt dabei auch einem künstlich über-
höhten Wildbestand, der erheblichen 
Einfluss auf die Artenzusammensetzung 
und Struktur von Wäldern haben kann 
(Leibundgut 1982).
Betrachten wir nun einmal die Hang-
wälder auf der Nordseite des Edersees im 

Die Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee aus forstlicher Sicht

Abb. 5: Ansicht des größtenteils entwal-
deten Schlossbergs Waldeck 1566  
(Quelle: HStAM Bestand Karten Nr.  
P II 15867)
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um eine unterschiedlich intensiv genutzte 
Kulturlandschaft handelt, bei der dem 
Naturschutz spätestens seit den 1930er 
Jahren ein besonderer Stellenwert beige-
messen wird. Damals schlug der Vöhler 
Forstamtsleiter von Berlepsch dem Re-
gierungsforstamt Kassel-West vor, den 
Steilhangwald an der Kahlen Hardt aus 
der Bewirtschaftung zu nehmen (Forst-
amt Vöhl 1930).
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Eberhard Leicht
HessenForst
Forstamt Burgwald
Wolkersdorfer Straße 81
35099 Burgwald
Eberhard.Leicht@forst.hessen.de

lasteten bis in die 1890er Jahre auf dem 
öffentlichen Wald (Oberförsterei Vöhl). 
Auch heute noch beeinträchtigt das Wild 
in den eng mit fremden Jagdbezirken 
verzahnten Waldflächen die natürliche 
Verjüngung des Waldes durch Selektion 
besonders empfindlicher Baumarten und 
auffälligen Verbiss, nicht zuletzt auch an 
jungen Buchen. Das gebietsfremde  
Muffelwild ist zwischenzeitlich an der 
Hünselburg heimisch geworden.
„Urwald“ kann also im Ergebnis keine 
zutreffende Charakterisierung der Hang-
wälder auf der Nordseite des Edersees 
sein. Eine solche ist auch nicht erforder-
lich um ihren naturschutzfachlichen und 
landschaftsästhetischen Wert oder ihre 
vielfältigen Schutzwirkungen zu be-
schreiben. Es täte dem Projekt National-
park keinen Abbruch, wenn man sich 
darauf verständigen würde, dass es sich 

Abb. 6: Aus dem Forst Vöhl (ehemals Hessen-Darmstadt) wurden nach dem Wirtschaftsplan für den Zeitraum 1830 bis 1849 
jährlich 2700 Malter (=4000 m³) Buchenholz zum Betrieb des Bericher Eisenwerks bereitgestellt. Weitere 600 Malter (=900 m³) 
erhielten die Eisenhämmer bei Kleinern. (Quelle: HStAM Bestand 110 Nr. 21)
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Die Fulda- und Weserhänge des Reinhardswaldes: 
Exemplarische Habitatwerte im Buchenmeer

Andreas Pix

Landschaften, Lebensräume und Arten

Einleitung

Nach einem Beitrag im letzten Jahrbuch 
Naturschutz in Hessen zum Fichten-
schicksal im Reinhardswald (Pix 2021) soll 
hier nun auf dessen übriges Gebiet geblickt 
werden, insbesondere die Stromhangseite 
mit ihrem flächenweiten Buchenmeer. 
Dieses gehört zu unseren bedeutendsten 
Gebieten, die für die Buche als „Verlie-
rerin der deutschen Forstgeschichte … in 
den Mittelgebirgen mit einem Schwer-
punkt in Hessen“ erhalten geblieben 
sind (Sperber & Thierfelder 2005). 
Bei gedachter Abgrenzung vom übrigen 
Laubwald des Reinhardswaldes hat es für 
einige der folgenden exemplarischen 
Spezies sogar exklusive Bedeutung.
Dieser Beitrag versteht „Habitat“ im 
ökologisch eigentlichen Sinn: als funkti-
onales Attribut der jeweiligen biologi-
schen Art und getrennt in Kategorien 
wie Nahrungs-, Fortpflanzungs-, Ruhe-
habitat usw. Mit den folgenden Beispie-
len steigt sukzessive die Differenzierung.

Nagelfleck

Der Nagelfleck (Aglia tau, Abb. 1) ist ein 
Falter der Familie Pfauenspinner (Satur-
nidae). Er ist in Buchen- und Buchen-
mischwäldern allgemein verbreitet und 
eine Kennart dieses Lebensraums. Sein 
Lebenszyklus spielt sich vollständig hierin 
ab. So ist sein Vorkommen auch im 
Suchraum keine Besonderheit und hier 
nur aufgeführt, um einen möglichst tri-
vialen Fall an den Anfang zu stellen.

Sattel-Mordfliege

Unter den mitteleuropäischen Raubfliegen 
(Asilidae) gehört die Sattel-Mordfliege 
(Laphria ephippium, Abb. 2) zu den größ-
ten Arten (die abgebildete aber längst nicht 
zu den größten Exemplaren). Gegenüber 

Abb. 1: Erwachsene Raupe des Nagelflecks bei der Suche nach einem Verpuppungs-
versteck auf einem Hackschnitzelhaufen. Die großen orangen Falter mit ihrem blau-
en Nagel-Abzeichen fliegen hektisch-rasant, weshalb ihre Beobachtung nicht zu den 
leichtesten Übungen zählt. (Foto: A. Pix)

Abb. 2: Die Sattel-Mordfliege sucht sich als Ansitz für ihre Raubjagden gern über-
sichtliche und möglichst helle Unterlagen aus, etwa Bruchholz oder Holzpolter. Beim 
Vorbeigehen fliegt sie dann oft kurzerhand direkt auf uns. Beachtenswert: der impo-
sante Stechrüssel. (Foto: A. Pix)
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Beispielen führt die räumliche Habitat-
Differenzierung dann aus dem Buchen-
meer hinaus. Es ist Konsens, den 
Schwarzstorch möglichst nicht beim Horst 
aufzusuchen. Daher ist das gezeigte Foto 
nur ein Zufallsschuss ohne optimale Fo-
kussierung.

Wir

Unsere eigene Waldbeziehung, als weit-
aus komplexester Fall, kann hier besten-
falls minimal gestreift werden. Nach lan-
ger kulturgeschichtlicher Evolution fun-
giert der Wald, neben seiner Rolle als das 
landschaftlich „wichtigste Symbol der 
deutschen Bevölkerung“ (Lehmann 1999), 
für die meisten Menschen heute haupt-
sächlich als Erholungshabitat. Insofern 
ist weitestgehend sein Landschaftsbild 
gefragt, das neben den visuellen auch alle 
übrigen sinnlichen Größen und Lebens-
erscheinungen des Waldes einschließt. 
An ihnen will der „Mensch teilhaben …, 
möchte sich als Teil des Ganzen fühlen“. 
Neben dieser generellen Sicht blickt  
Beringer (2002) aber auch in persona 
von den Stromhängen über die Wiesen 
und Felder des Tals, über die mittelalter-
lichen Klosterkirchen Lippoldsberg und 
Bursfelde, und fühlt sich beim Knarren 
der Äste und dem Modergeruch beinahe 
in die romantische Rolle Josephs von Ei-

Bewertet sie aber ein Gefälle als hinrei-
chend, dann ist er automatisch mit er-
füllt.
Abbildung 3 stammt aus einem Zeitlu-
penvideo: Ein Weibchen (rechts) sticht 
Eier in den Sand einer kleinen Lache, 
während sich von links ein Männchen 
angepirscht hat, eine Weile schwirrend 
stehen bleibt und die Situation prüft. 
Erst dann entscheidet es, ob es zugreift 
oder abdreht. Dieses sensible Verhalten 
der Quelljungfer-Männchen führt oft 
zum Misserfolg, wenn sie zu früh ent-
deckt werden. Denn eierlegende Weibchen 
lassen sich nie freiwillig ergreifen bzw. 
verschleppen, sondern versuchen stets 
Reißaus zu nehmen, was auch diesem 
Weibchen gerade noch gelang.

Schwarzstorch

Ähnlich wie die Mordfliege ist auch der 
Schwarzstorch (Ciconia nigra) ein Bewoh-
ner alter, geschlossener Wälder (Abb. 4). 
Genau genommen betrifft dies nur sein 
Bruthabitat. Er kann es beispielsweise 
verlassen, um ein Nahrungshabitat auf-
suchen. Da er Fische bevorzugt, zieht es 
ihn vor allem an Gewässer. Das können 
außer nahen Bächen und Tümpeln auch 
Flüsse und begleitende Kiesgruben sein, 
hier prädestiniert Fulda und Weser. An-
ders als prinzipiell bei den vorgenannten 

dem vorigen Fall ist ihr Vorkommen im 
Gebiet besonders nennenswert, insofern sie 
(a) als deutschlandweit selten gilt (Wolff 
et al. 2018), sie (b) eine Kennart speziell 
der Hainsimsen-Buchenwälder ist und 
sie darüber hinaus (c) eine ausgeprägte 
Präferenz für alte Buchenwälder hat. Vor 
allem der letzte Aspekt dürfte mit der Er-
nährungsweise ihrer Larven zusammen-
hängen, die sich ihrerseits von Larven 
Totholz bewohnender Arten ernähren, 
vor allem Käfern. Zu der für diese Art 
somit dreifach multiplizierten Wertzu-
messung an das Habitat und der beson-
deren Betonung auf „alt“ kommt hinzu, 
dass das Vorkommen offenbar scharf auf 
ihrer Nordwest-Arealgrenze liegt.

Gestreifte Quelljungfer

Die Stromhänge des Reinhardswaldes 
förderten in den 1980er Jahren den min-
destens hessenweit ersten Nachweis eines 
geschlossenen Flächenvorkommens der 
Gestreiften Quelljungfer (Cordulegaster 
bidentata). Sie ist eine rein europäische 
Waldlibelle, historisch wohl unsere eigent-
liche „Urwaldlibelle“. Im letzten Jahr-
buch Naturschutz wurde ein von der Jagd 
pausierendes Männchen im Buchenlaub 
gezeigt. Bei diesen Jagd-Habitaten han-
delt es sich zumeist um an Kraut und 
damit an Beuteinsekten reiche Lichtun-
gen, Schneisen oder Wegböschungen. 
Ganz anders zeigen sich gewöhnlich die 
Fortpflanzungs-Habitate: Quellabflüsse 
geringer Wasserführung, die auch ganz 
vegetationslos sein dürfen und dunkel 
liegen können (Abb. 3), die aber als Ge-
meinsamkeit stets deutliches Gefälle auf-
weisen. Umgekehrt heißt das, dass die 
Art in ebenen Regionen nicht vorkom-
men kann, wie beispielsweise im nieder-
sächsischen Tiefland (Pix & Buchwald 
2021).
Mit der Hangneigung ist auch hier wieder 
eine neue Bedingung ins Spiel gekommen. 
Die Stromhänge des Reinhardswaldes er-
füllen sie, seine sanfte Westabdachung 
hingegen wahrscheinlich nicht. Das Ge-
fälle ist offenbar ein proximater Faktor, 
den die Libelle mit ihren Sinnen beurteilen 
kann. Die wirklich dahinter verborgene 
Forderung, der ultimative Faktor, ist 
wohl eher der Mindest-Sauerstoffgehalt. 
Ihn kann die Libelle nicht beurteilen. 

Abb. 3: Unter dem Dach des Hang-Buchen-
meeres liegt ein amphibisches Schattenreich 
verborgen, dessen Leitriege die schwarz-
gelbe Uniform trägt: Gestreifte und 
Zweigestreifte Quelljungfer zusammen 
mit dem Feuersalamander. Im Bild be-
obachtet ein Männchen der Gestreiften 
Quelljungfer vorsichtig ein eierlegendes 
Weibchen. (Foto: A. Pix)

Abb. 4: Dieser Schnappschuss zeigt die 
heimliche Lebensweise des Schwarzstorchs 
im Buchenmeer, in zufälligen Situationen 
meist nur ganz kurz zu sehen und hier 
mit der Kamera nur gerade noch erwischt. 
(Foto: A. Pix)
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walt durch knallbunte Kita-Klettergerüste 
und Plastikspielsachen dürfte es ganz er-
loschen sein.
Die kritische Ästhetiktheorie wirkt ähn-
lich flau wie das einseitige Landschaftsver-
ständnis eines „halbierten Naturschutzes“, 
das Nohl (1996) eingehend bemängelt 
und das mit der Ökologisierung nicht 
nur ein Stück eigener Geschichte verges-
sen hat, wie Radkau (2011) der frühen 
Umweltbewegung bescheinigt, sondern 
die Essenz seiner Geschichte. So hinter-
lässt es aktuell weitere gestürzte kultur-
geschichtliche Tabus und schafft damit 
das Gespenst der Industrialisierung der 
Wälder – davon bedroht nun auch der 
Reinhardswald. Die „Ausblendung und 
Verdrängung der ästhetisch-kulturellen 
Begründungen“ des Naturschutzes sieht 
Wiersbinski (2005) ihrerseits als Folge 
einer Entwicklung, die „in der Moderne 
und in der Demokratie selbst“ gründet. 
Seine Analyse, die von der ursprünglich 
landschaftlichen Motivation des Natur-
schutzes über die heute auf Ökofunktio-
nalität reduzierte Bedeutung bis hin zum 
Fazit einer wünschenswerten „Idee der 
Landschaft für ein gutes Leben“ reicht, 
lässt sich für den Reinhardswald natür-
lich nicht in gebotener Kürze konkreti-
sieren. Daher sei beispielhaft nur das ers-
te hessische NSG angeführt, der Urwald 

Sensibilität für Landschaft einem zuneh-
menden Trübungsprozess zu unterliegen. 
Sollte das belegt werden müssen, dann am 
besten an einem bundesweit bekannten 
Beispiel: So wäre die Idee, unsere regio-
nalen Staatsbahnen in reines Knallrot zu 
kleiden, noch vor 50 Jahren als absurd 
und irrsinnig verworfen worden (Abb. 5). 
25 Jahre später war dann das visuelle 
Schmerzempfinden offenbar so weit ur-
banisiert und abgestumpft, um die Idee 
unter relativ geringem Aufschrei allmäh-
lich real werden zu lassen. Nichts hat das 
verhindert, auch nicht das geschärfte Be-
wusstsein der kritischen Ästhetiktheorie 
im Sinne unserer Sehgewohnheiten, ge-
schweige im Sinne der „Natur, etwa als 
Landschaft“. Da die Natur intensive 
Grundfarben niemals flächenhaft einsetzt, 
sondern grundsätzlich nur als punktuelle 
Signale, wie Blüten, Insekten usw., sind 
flächige Grundfarben widernatürlich. Als 
Artefakte (in Abb. 5 neben punktuellen 
Blüten) brachen sie irgendwann ihr Tabu 
für freie Landschaft. Inzwischen wird mit 
jeder weiteren gelb gedeckelten Mülltonne 
das Bewusstsein tiefer verschüttet, nicht 
zu reden von ganzen DHL-gelben Blech-
hallen im Außenbereich, quasi überdi-
mensionalen Gelbschalen für restliche 
Insekten, dem grassierenden Lichtschmutz 
usw. Bei Kindern mit der erfahrenen Ge-

chendorffs versetzt. Dennoch ist aber das 
Eigentliche, die echte „Waldeinsamkeit“, 
längst zum raren Schutzgut geworden 
und rückt mit fortwährend dichterer Be-
schallung aus dem blauen Himmel und 
zunehmender Auspuff-Drangsal aus dem 
Tal in immer abstraktere Ferne. Doch 
„Millionen von Menschen gewinnen … 
aus dem ästhetischen Fundus der Roman-
tik bis heute fortwirkend die ästhetischen 
Maßstäbe ihres Naturverständnisses“ 
(Lehmann 1999: 81).
Mit dem klingenden Zitat wäre das Ka-
pitel hier gern geschlossen worden. Da-
mit wäre aber eine alternative Sichtweise 
verschwiegen geblieben, die kritische  
Ästhetiktheorie. Sie sieht es, wie Lehmann 
(1999: 171) berichtet, als „ein »unnötig 
falsches Bewußtsein«“ an, „wenn die 
»Natur«, etwa als Landschaft, durch das 
Subjekt ganzheitlich erfahren wird“. 
Vielmehr fordere sie, „zunächst eine 
Landschaft in ihre spezifischen Einzel-
heiten zu gliedern, sie dabei als Produkt 
menschlicher Gestaltungsabsichten und 
ästhetischer Sehgewohnheiten zu erken-
nen und sie schließlich unter dieser Vor-
aussetzung mit geschärftem Bewußtsein 
aufs neue als eine Einheit wahrzunehmen“. 
Diese Ansicht ist hiermit nun zur Kennt-
nis genommen. Aber vielleicht ganz un-
abhängig von der Debatte, scheint die 

Die Fulda- und Weserhänge des Reinhardswaldes

Abb. 5: Natürliche Sehgewohnheiten: 150 Jahre lang strebte die Eisenbahn nach Harmonie mit der Landschaft. Dass dieses Foto 
von der Fuldatalbahn in Wahrheit jüngeren Datums ist, zeigt nur die an der Brücke angebrachte „Gelbfalle für Insekten“, die 
verglichen mit den zwei Meter messenden Rädern der Schnellzuglok kaum viel kleiner scheint. (Foto: A. Pix)
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lichkeit der Grundlagenexkurse, die aber 
dennoch nicht immer bis zum Kern ihres 
Landschaftsbezugs durchdringen, wie 
etwa die Themen Goldener Schnitt und 
Farbe. Letzteres wurde oben schon durch 
die Differenzierung in punktuell und  
flächenhaft ergänzt.
Mit dem recht theoretischen Exkurs zum 
Goldenen Schnitt (Φ) baut Wöbse (2002) 
prinzipiell eine symbolische Brücke zum 
Themenkomplex Natürlichkeit, Wildnis, 
Freiheit, ohne diese aber wirklich zu be-
treten. Da er ihm auch keinen anderen 
Bezug zu Landschaft herstellt, sei hier 
kurz an das Erstere angeknüpft. 
Wenn eine große Zahl an Probanden die 
Aufgabe bekommt, einen Baum in einer 
monotonen Landschaft so zu fotografie-
ren, dass das Bild möglichst zufällig oder 
frei und ungezwungen wirkt, könnte dies 
im Ergebnis dazu führen, dass die statis-
tisch gemittelte Baumposition im Golde-
nen Schnitt liegt. Hier wäre Φ als Sym-
bol für Unbestimmtheit, größte Freiheit, 

auf den Autor zurückzukommen sein 
wird. Neben dem Anspruch, das Emoti-
onale gegenüber dem Rationalen aufge-
wertet wissen zu wollen, kommt er zu 
einem Fazit von siebzehn Forderungen, 
darunter solche wie die Anerkennung 
der Unvermehrbarkeit von Natur und 
Landschaft als Entscheidungsgrundlage, 
die Erhaltung von gefährdeter Heimat 
sowie die Erreichbarkeit schöner Land-
schaft in Wohnortnähe. Eidems (2005) 
stellt in seiner Buchempfehlung einige 
der Forderungen nochmals heraus, etwa 
Kreativität und Möglichkeiten zum 
Querdenken von Medien und Verkehr, 
ein menschlicheres Verständnis von Zeit 
und gleiche Rechte für die Ästhetik, wenn 
sie sich gegen Kultur, Ökologie und 
Ökonomie behaupten muss. Er gibt aber 
auch zu bedenken: „Dies ist schwierig, 
wenn sich dem Objekt zuvor von allen 
Seiten genähert, aber keine eindeutige 
Definition gefunden wurde“. Dies ist ge-
münzt auf die außerordentliche Ausführ-

Sababurg: Ganz in Einklang mit dem 
frühen Naturschutz, war für seine Errich-
tung das emotional-ästhetische Moment 
hinreichend gewesen. Unterstützt vom Pio-
nier des deutschen Naturschutzes, Hugo 
Conwentz, ging die Initiative auf den 
leidenschaftlichen Militär- und späteren 
Reinhardswald-Maler Theodor Rocholl 
zurück (Schmidt 2006). Wie Burmeister 
(2004) hervorhebt, hegte Rocholl für 
biologische Zusammenhänge nicht das 
geringste Interesse, umso mehr für An-
mut, Erhabenheit und Schönheit in der 
Landschaft.
Dass landschaftliche Schönheit (Abb. 6) 
analytisch kaum fassbar ist, darf selbst-
verständlich kein Grund sein, sie aus 
dem Diskurs zu werfen. Dieser Proble-
matik widmet sich Wöbse (2002) in einer 
höchst engagierten Monografie über die 
Landschaftsästhetik. Sie ist so breit ange-
legt, dass sie auch alle Stichworte liefert, 
die für den Rest dieses Beitrags noch 
wichtig werden, so dass immer wieder 

Abb. 6: Nirgends besser als im Buchenmeer lässt sich noch eine letzte Illusion von Wildnis finden. Mit ihrem „Inbegriff der Freiheit, 
Inspiration und mentalen Erholung“, wie Trommer (1992) einen amerikanischen Philosophen zitiert, ist sie damit neben den 
musealen Schutzgründen unser ehrliches Hauptmotiv. (Foto: A. Pix)
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Als quantifizierendes Mittel in der Ästhe-
tik, und dann natürlich auch für Land-
schaft, würden sich besser die Informati-
onsentropie, in der Ökologie auch als 
Shannon-Wiener-Index bekannt, und 
davon abgeleitete Größen eignen, wie 
etwa die innovative Forschung von 
Frank & Franke (1997) zeigt. Auch 
hierbei geht es wieder um das „richtige“ 
Denken dieser Größen, aber es fehlt der 
Platz, sie ähnlich wie oben bei Φ gesche-
hen, hier einzukreisen. Letztlich basieren 
sie auf Ludwig Boltzmanns statistischer 
Erklärung der Entropie und sind damit 
prädestiniert für die Unbestimmtheit 
und das Unerwartete.
Mit diesen Begriffen ist das Ziel nahe: 
die „Wildnis“. Selbst im Wald besteht sie 
ja nur in Gänsefüßchen. Es geht inzwi-
schen um „alles“, denn in den Metropol-
regionen ist selbst das banale Draußen 
nicht mehr vorhanden. Ländliches wur-
de und wird zur Infrastruktur der Städte. 
Weiter zitiert Trommer (1992) die Fest-
stellung eines ausländischen Berichter-
statters, dass Deutschland gar keine 
ländlichen Regionen mehr habe, son-
dern diese längst Vorstadtregionen seien. 
Offenbar ist es inzwischen sogar so weit, 
dass Dreharbeiten für ländliche Spielfil-
me in den (Reinhards)Wald gelegt wer-
den, weil nur in idyllischen Bachtälchen 
des Waldes noch die authentische Kulisse 
vorhanden ist.
Es ist klar: Der Wald muss, wo immer 
möglich, aufgewertet werden, und so hat 
die Fichtenverheerung auch für uns direkt 
etwas Gutes.
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Andreas.Pix@t-online.de
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vielleicht für so etwas wie Wildnis zu 
deuten, kaum aber, wie so oft, mit 
Schönheit in Verbindung zu bringen. 
Und in der Tat ist Φ die „krümmste  
Zahl der Welt“. Um sich das klarzuma-
chen, hier ein kleiner Wegweiser: Ausgangs-
punkt ist eine golden geschnittene Strecke, 
der größere Teil heißt gewöhnlich Major 
(M), der kleinere Minor (m); dann ist 
definitionsgemäß: (M + m) : M = M : m. 
Multiplizieren mit M und mit m, dann 
Dividieren durch m2 und auf Null brin-
gen ergibt die quadratische Gleichung 
(M/m)2 – M/m – 1 = 0; ihre Lösung ist 
„bekanntermaßen“ M/m = Φ, was nach 
Einsetzen und Multiplizieren mit 1/Φ 
auf Φ = 1 + 1/Φ führt. Einsetzen dieses 
Ausdrucks für Φ erneut in die rechte Seite 
führt dann auf Φ = 1 + 1/(1 + 1/Φ).
Wie sich zeigt, lässt sich dieses Einsetz-
spiel rechts beliebig oft wiederholen, so 
dass ein unendlicher Kettenbruch ent-
steht, der als Zählerglieder immer nur 
„1“ enthält. Er stellt somit die langsamst 
mögliche Annäherung an die Rationalität 
dar, und Φ erweist sich als irrationalste 
Zahl überhaupt. Keine andere lässt sich 
so schwer einfangen.
Tatsächlich tritt Φ in vielen natürlichen 
Zusammenhängen auf, die auf mathe-
matischer Iteration gründen. Beispiele 
sind in der Botanik die Fibonacci-Quo-
tienten bei der Phyllotaxis und in der 
Ökologie die Schwellenwerte des Chaos 
bei der Populations dynamik. Für eine 
noch ausstehende Theorie der Land-
schaft könnte Φ vielleicht Bedeutung als 
Grenzwert bei Fraktalmodellen erlangen. 
Das wäre dann aber noch abstrakter als 
schon bei der Populationsdynamik.
Aufgrund von Missverständnis ist Φ eine 
äußerst oft missdeutete und auch esote-
risch missbrauchte Zahl, vor allem in  
der Sphäre des westlich-oberflächlichen 
Zeitgeistes, mit Hochkonjunktur gerade 
auf dem Umwelt- und Ökosektor; daher 
die vorstehend etwas ausführlichere Ein-
lassung. Und daher ist auch der Zitierte 
etwas in Schutz zu nehmen, zumal er 
nicht bis an die ganz abstrusen Klischees 
geht, die reich gesät sind. So behauptet 
etwa der bekannte öffentlich-rechtliche 
Wissenschaftsjournalist H. Lesch in der 
Sendung „Terra X“ allen Ernstes, Φ sei 
unter anderem eine Maßzahl in der 
menschlichen Physis, etwa unseres Ge-
sichts! 
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Schnüffeln für den Artenschutz: Untersuchung zum Vorkommen 
des Eremiten (Osmoderma eremita Scopoli, 1763) im Biotopkomplex 

bei Wendershausen mit Hilfe von Artenspürhunden

Landschaften, Lebensräume und Arten

Susanne Pfingst & Svenja Kremling

Einleitung

Im Raum Witzenhausen-Wendershausen 
(Abb. 1) finden sich wertvolle historische 
Streuobstbestände, insbesondere Kirsch-
wiesen, mit einem sehr hohen Anteil an 
Hoch- und Halbstamm-Kirschbäumen, 
teils vom Aussterben bedrohter Sorten. 
Die Erarbeitung und Umsetzung geeig-
neter Maßnahmen zur Erhaltung und 
Förderung der Biodiversität der dortigen 
Streuobstflächen ist seit dem Jahr 2019 
das erklärte Ziel des Projekts „Streuobst-
Wendershausen“ des Geo-Naturparks 
Frau-Holle-Land. Die Mittel für dieses 
Projekt stammen aus der Hessischen 
Biodiversitätsstrategie.
Im Rahmen des Streuobstprojekts  
Wendershausen werden diese Flächen 
nicht isoliert, sondern in Ihrer Wertig-
keit als Biotopverbundsystem betrachtet 

und dementsprechend entwickelt. Die 
im Projekt bereits umgesetzten und auch 
die künftig geplanten Maßnahmen sol-
len die Wertigkeit von Habitaten quali-
tativ und quantitativ steigern. Zu den 
Maßnahmen zählen die Pflege wertvoller 
bestehender und der Ersatz abgängiger 
Obstbäume, die Entwicklung neuer  
Bestände / Baumreihen als Biotopverbin-
dung, die Pflege und Bewirtschaftung 
des Grünlands sowie gezielte Artenhilfs-
maßnahmen (u. a. Ausbringung von 
Wendehals-Nistkästen). Dabei stehen 
die ökologischen und räumlich-funktio-
nalen Ansprüche der heimischen Arten 
sowie möglicher klima sensibler Arten an 
ihren Lebensraum im Vordergrund 
(HLNUG 2019).
Im Jahr 2020 wurde aus Mitteln des Inte-
grierten Klimaschutzplans des Landes 
Hessen (IKSP) seitens des Geo-Natur-

parks in Kooperation mit dem Regie-
rungspräsidium Kassel Frau Svenja 
Kremling (geb. Schmidt) mit einer ersten 
Untersuchung zum Vorkommen des 
Eremiten als klimasensibler Käferart be-
auftragt. Ziel dieser Untersuchung war es, 
die Bedeutung des Gebiets als Lebens-
raum diverser geschützter und im Be-
stand in Hessen bzw. im Werra-Meißner-
Kreis bedrohter Arten noch weiter zu 
untermauern.
Dies sollte in einem ersten Schritt ein 
besseres Verständnis für die räumliche 
Eignung sowie die Entwicklung und den 
Erhalt eines Biotopverbundes für diese 
und ggf. weitere Arten ermöglichen. Zu-
sätzlich sollten fachliche Hintergründe 
für Maßnahmen zur Verbesserung der 
Biotopstrukturen im Übergangsbereich 
Wald-Offenland erarbeitet werden. Dem-
entsprechend wird mit diesem Projekt 

Abb. 1. Blick über einen Teil des Biotopkomplexes südöstlich der Ortslage von Wendershausen an der Werra (Foto: S. Pfingst)
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tionierenden Biotopverbund abhängig 
ist. Daher wird der Eremit den 234 Arten 
in Hessen zugerechnet, für die es Hin-

Biotopstrukturen zurückzuführen. Hinzu 
kommt die geringe Migrationsfähigkeit 
der Art, die damit stark von einem funk-

konkret die Umsetzung der prioritären 
IKSP-Maßnahme L14 „Erhaltung und 
Weiterentwicklung von Biotopverbund-
systemen und Vermeidung weiterer 
Landschaftszerschneidungen“ angestrebt.

Schirmart Eremit: hochgradig 
gefährdet und klimasensibel

Beim Eremiten (Abb. 2) handelt es sich um 
eine besonders geschützte Art, die bereits 
im Jahr 1986 in die Verordnung zum 
Schutz wildlebender Tier- und Pflanzen-
arten aufgenommen wurde (Bundesarten-
schutzverordnung, BArtSchV 19.12.1986, 
Anlage 1). Laut Roter Liste Deutschland 
ist der Eremit stark gefährdet und nach 
den Anhängen II und IV der Fauna- 
Flora-Habitat-Richtlinie eine prioritäre 
und besonders geschützte Art von ge-
meinschaftlicher Bedeutung (EU 1992; 
Schaffrath 2021; BfN 2022a). 
Die starke Gefährdung des Eremiten ist 
u. a. auf seine enge Bindung an spezielle 

Schnüffeln für den Artenschutz

Abb. 2. Männlicher Eremit mit markanten Wülsten auf dem Halsschild 
(Foto: S. Kremling)

Abb. 3: Lage des Untersuchungsgebietes (Karte: Geo-Naturpark Frau-Holle-Land)
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Die bereits auf andere Geruchsstoffe  
ausgebildete Irish-Terrier-Hündin Tilda 
(Zertifizierter Anoplophora-Spürhund, 
Hoyer-Tomiczek & Sauseng 2009) 
wurde im Jahr 2016 und der Belgische 
Schäferhund Bene im Jahr 2017 durch 
Frau Kremling auf den Geruch der Larven 
und der Kotpillen des Eremiten geprägt.
Hunde (Canis familiaris) sind in der Lage 
Substanzen zu erschnüffeln, die durch 
den Menschen nicht wahrgenommen 
werden können (Thorne 1995). Die 
Riechschleimhaut des Hundes (1 100 – 
2 000 mm³) ist verglichen mit der eines 
Menschen (2,4 – 3 mm³) wesentlich  
größer (Thorne 1995; Gerritsen & 
Haak 2015). Aber nicht nur ihre Riech-
leistung hilft uns beim Aufspüren ver-
schiedenster Substanzen, sondern auch 
ihr Wille, gemeinsam mit uns Menschen 
zu arbeiten und Erfolg zu haben. Indem 
wir uns die besonderen Fähigkeiten von 
Artenspürhunden zu Nutze machen, 
können wir den meist enorm hohen zeit-
lichen und finanziellen Aufwand für die 
Erfassung besonders seltener und ver-
steckt lebender Arten wie des Eremiten 
minimieren.
Für die Spürhunde ist es möglich, auf der 
Suche nach dem Zielgeruch alle anderen 
Gerüche soweit zu ignorieren, dass sie 
besser sind als die für diese Arbeit einge-
setzten technischen Instrumente (Furton 

ger und enger Weise miteinander ver-
zahnt sind. Verschiedenste Habitatstruk-
turen (stehendes und liegendes Alt- und 
Totholz in verschiedensten Zerfallspro-
zessen, Baumhöhlen, Mulm, Abb. 4) bie-
ten Käfern wie dem Eremiten hier den 
erforderlichen Lebensraum.
Dem Projektgebiet kommt nicht zuletzt 
aufgrund seiner Lage innerhalb des 
„Hotspot 17 – Werratal mit Hohem 
Meißner und Kaufunger Wald“ eine be-
sondere Verpflichtung zur Erhaltung zu 
(BfN 2012). Da diese Hotspots einen  
besonderen Reichtum seltener und ge-
fährdeter Lebensräume, Tier- und Pflan-
zenarten aufweisen, gelten sie als unsere 
Schatzkästen der Natur. 

Einsatz von Artenspürhunden

Mit der ersten Untersuchung zum Vor-
kommen des Eremiten als klimasensible 
Käferart betraut wurde Frau Svenja 
Kremling. Neben ihrer Tätigkeit als  
Revierleiterin im Forstamt Münden  
widmet sich Frau Kremling seit vielen 
Jahren dem Aufspüren von Insekten mit-
tels speziell ausgebildeter Artenspürhunde 
(waldschutzhund.jimdofree.com/die-idee/).
Für den Einsatz rund um Wendershausen 
wurden von Frau Kremling ihre Arten-
spürhunde Tilda und Bene eingesetzt. 

weise auf eine erhöhte Gefährdungsdis-
position durch die Folgen des Klima-
wandels gibt (HLNUG 2019).
Der braun-schwarz gefärbte, leicht metal-
lisch schimmernde Eremit ist mit seiner 
Körpergröße bis vier Zentimeter und den 
kräftigen Grabbeinen ein typischer Ver-
treter der Blatthornkäfer (Scarabaeoidea). 
Der intensive Geruch der Männchen 
nach Juchten (Rindsleder) bzw. reifen 
Aprikosen hat zu ihrer Bezeichnung 
Juchten- oder Aprikosenkäfer geführt. 
Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum 
Käfer beträgt drei bis vier Jahre und fin-
det im Mulm statt (Stegner et al. 2009).
Der Eremit kann sich in verschiedenen 
Laubbaumarten entwickeln. Wichtiger 
als die Baumart ist das Vorhandensein 
eines genügend großen Mulmvorrats mit 
geeigneter Feuchte und Konsistenz. Am 
häufigsten werden Eichen, Linden, Rot-
buchen, Eschen, Weiden und Obstgehölze 
als Brutbäume genutzt (Schaffrath 2003; 
2008; Stegner et al. 2009). Die Präsenz 
der Schirmart Eremit ist damit ein Indi-
kator für eine artenreiche Käfergemein-
schaft in Baumhöhlen (Ranius 2000). 
Die Gefahren für diese Artengemein-
schaft ergeben sich vor allem durch den 
Verlust, die Verinselung oder die Entwer-
tung von alten, lichten Laubwaldbestän-
den, vor allem Eichen- und Buchenwäl-
der, aber auch Streuobstwiesen mit hohen 
Alt- und Totholzanteilen und Baumhöhlen 
im Inneren (Bfn 2022b).

Untersuchungsgebiet im 
Hotspot 17 der Biologischen 
Vielfalt

Die Untersuchung zum Vorkommen des 
Eremiten fand im Jahr 2020 überwie-
gend innerhalb der Flächen des „Streu-
obstprojekts Wendershausen“ statt. Das 
rund 190 Hektar umfassende Projekt-
gebiet erstreckt sich über die Gemarkun-
gen Wendershausen, Werleshausen und 
Oberrieden vor den Toren der Kirschen-
stadt Witzenhausen (Abb. 3). Die dorti-
gen Streuobstbestände sind eingebettet 
in einen ausgedehnten Komplex aus 
hochwertigen, naturnahen Biotopen und 
landwirtschaftlich genutzten Flächen wie 
Alteichen- und Altbuchenbeständen, 
Hecken, Wegrainen, Grünländern sowie 
Acker- und Brachflächen, die in vielfälti-

Abb. 4: Potentieller Brutbaum für die Besiedelung durch den Eremiten: Alter Hoch-
stammkirschbaum mit Starkastabbrüchen, mulmgefüllten Baumhöhlen und Rinden-
abplatzungen (Foto: S. Pfingst)

http://waldschutzhund.jimdofree.com/die-idee/
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Untersuchung zum Vorkommen des 
Eremiten war es, den Einsatz der Arten-
spürhunde methodisch in jeder Hinsicht 
zu optimieren, insbesondere bezüglich 
der Minimierung von Störungen der 
Tiere.
Die Suchhunde (Abb. 5) benötigten im 
Rahmen der hier beschriebenen Erfas-
sung pro Baum eine Absuchzeit zwischen 
30 und 60 Sekunden. So kann zum Bei-
spiel eine Streuobstwiese mit 30 Bäumen 
(mit Einmessen des Baumes, Untersuchen 
des Mulms und Ausfüllen eines Aufnah-
mebogens) im Schnitt mit einem Zeitbe-
darf von 110 Minuten abgesucht wer-
den. Parallel zum Einsatz der Artenspür-
hunde erfolgte eine visuelle Kontrolle 
aller Bäume durch Frau Kremling. Die 
exakten Standortdaten wurden mit ei-
nem GPS-Gerät aufgenommen. Daneben 
wurden die Baumart, besondere Habitat-
strukturen und weitere Käferfunde notiert 
und fotografiert. Die Bilder aller gesich-
teten Käfer werden jeweils noch eigens 
von einem professionellen Coleopterolo-
gen geprüft.
Zeigte der Hund ein besonderes „Inter-
esse“, wurde in wenigen, zuvor seitens 
des Regierungspräsidium Kassel geneh-
migten Fällen, der Mulm auf Hinweise 
des Eremiten hin genauer untersucht. 
Hundeführende Personen müssen daher 
entomologisch geschult sein, um bei ei-
ner Anzeige des Hundes den Mulmkör-
per behutsam nach diesen „Beweisteilen“ 
absuchen zu können.

Untersuchungsergebnisse

Im Zuge der Untersuchung durch Frau 
Kremling und ihrer Spürhunde konnten 
insgesamt 498 Bäume auf die Besiede-
lung mit Eremiten abgesucht werden. 
Wie auch Abb. 6 zur Baumartenvertei-
lung zu entnehmen ist, lag hier der 
Schwerpunkt bei Kirschen (197), Eichen 
(107), Buchen (62) sowie den Apfel- 
(41) und Birnbäumen (29).
Im Verlauf von ca. vier Wochen von Ende 
Juli bis Ende August 2020 konnten die 
in Tabelle 1 aufgeführten Käferarten im 
Untersuchungsgebiet beobachtet werden. 
In einer Streuobstwiese unterhalb der 
Burg Ludwigsstein wurden an drei von 
fünf abgesuchten Stubben insgesamt 
sechs Kadaver adulter Hirschkäfer ent-

für das bundesweite FFH-Monitoring 
(BfN 2015) kann die Ersterfassung durch 
das Auffinden von Kotpillen und Chitin-
teilen erfolgen, die durch Stammrisse 
oder Baumhöhlen aus dem Baum her-
ausgefallen sind und oft nah am Stamm-
fuß liegen. Nur der Fund von adulten 
Käfern, Puppen, Larven oder Flügelde-
cken gilt als tatsächlicher Beweis eines 
aktuellen Vorkommens des Eremiten.
Die im Zuge des Bewertungsschemas  
für den Eremiten im Rahmen des bun-
desweiten FFH-Monitorings vorgegebe-
nen Begehungen sind über das Untersu-
chungsjahr hinweg viermal durchzufüh-
ren, was einen enormen Zeit- und 
Kostenauswand bedeutet (BfN 2015). 
Neben dem zeitlichen Aufwand stellen 
viele der aktuell häufig praktizierten  
Untersuchungsmethoden zur Erfassung 
der Populationsgröße wie der Einsatz des 
Staubsaugers oder das Aufstellen von  
Fallen einen nicht zu unterschätzenden 
Eingriff in das Mikrohabitat der Tiere 
dar. Ein Anliegen der hier beschriebenen 

& Myers 2001). Spürhunde werden meist 
für das Detektieren von Sprengstoff, aber 
auch von Lebensmitteln, Krankheiten, 
Rauschmitteln und sogar zum Identifi-
zieren von Straftätern eingesetzt (Browne 
et al. 2006).
Ein weiterer Bereich für den Einsatz von 
Hunden erschließt sich im Bereich des 
Waldschutzes, wo Hunde nach Borken-
käfern (Ips typographus) (Feicht 2006) 
sowie nach dem Asiatischen Laubholz-
bockkäfer (Anoplophora glabripennis) suchen 
(Hoyer-Tomiczek & Sauseng 2009). 
Im Jahr 2016 entstand das „Artenschutz-
projekt Juchtenkäfer“ in Österreich, bei 
dem auch Spürhunde bei der Detektion 
des Eremiten zum Einsatz kamen (Friess 
& Holzinger 2017, Friess et al. 2020).

Erfassungsmethodik

Nachweise des Eremiten finden üblicher-
weise im Rahmen eines Monitoring-Sys-
tems statt. Gemäß dem Bewertungsschema 
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Abb. 5: Svenja Kremling und Suchhund Bene im Einsatz (Foto: S. Pfingst)
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Wendershausen für den Erhalt der Bio-
diversität und zur Förderung klimasensi-
bler Arten in diesem Raum noch einmal 
unterstrichen. Der eigentlichen Erfassung 
waren Begehungen vorausgegangen, um zu 
prüfen, ob ein Vorkommen des Eremiten 
im vorgesehenen Untersuchungsgebiet 
hinsichtlich der erforderlichen Habitat-
strukturen (Baumhöhlen, Rindenabplat-
zungen, Starkastausbrücke, hohes Alter) 
erwartbar sein kann. Diese Prüfung er-
gab, dass mindestens 1 000 Laubbäume 
potentiell als Brutbäume für den Eremit 
geeignet sein könnten.
Auch die im Untersuchungsgebiet in be-
sonders großer Zahl vorhandenen hoch-
stämmigen Kirschbäume sind grundsätz-
lich gut geeignete Brutbäume. Leider  
erleiden viele dieser wertvollen Kirsch-
bäume aufgrund der in der Vergangen-
heit fast vollständig aufgegebenen Pflege 
Starkastabbrüche, die letztlich zum Zer-
fall der Kronen und teils zum völligen 
Auseinanderbrechen der Bäume führen 
kann. Meist konnte bis zu diesem Zeit-
punkt noch nicht der für den Eremiten 
unbedingt erforderliche Mulm gebildet 
werden, was einer Besiedelung entgegen-
steht.
Dieser Entwicklung sollen die bereits im 
Streuobstprojekt Wendershausen in An-
griff genommenen Pflegemaßnahmen wie 
Schnitte zur Verjüngung und Stabilisie-
rung alter, erhaltenswerter Bäume entge-

Ausblick: Maßnahmen zum 
Erhalt der Biodiversität und 
zur Förderung des Eremiten 
und weiterer klimasensibler 
Arten im Biotopkomplex 
Wendershausen

Die im Jahr 2020 durchgeführte Unter-
suchung zum Vorkommen des Eremiten 
hat unabhängig vom Antreffen dieser Art 
die Bedeutung des Biotopkomplexes bei 

deckt. Im Buchenbestand unterhalb der 
Burg gelang die Entdeckung des Haar-
schildigen Halsbocks (Stictoleptura scutel-
lata), der überall in Europa selten ist.
Wie Tabelle 1 zeigt, wurden darüber hin-
aus mehrere koprophage Käferarten wie 
z. B. der Stierkäfer (Typhaeus typhoeus) 
oder der Eiförmige Kotkäfer (Onthophagus 
ovatus) festgestellt. An keinem der Bäume 
konnte jedoch bisher eine Besiedelung 
durch den Eremiten detektiert werden.

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name

Lebensweise Geschlecht, 
Fund

Schutzstatus 
(BArtSchV), Rote 
Liste Deutschland

RL Hessen

Dungkäfer Aphodius sp. koprophag, detritivor - - -

Eiförmiger Kotkäfer Onthophagus ovatus koprophag, v. a. Schaf - - -

Kopfhornschröter Sinodendron cylindrium Entwicklung in weißfaulem Holz 
etlicher Wald- und Obstbäume

Männchen gefährdet

Mönchskotkäfer Onthophagus coenobita koprophag, detritivor - - -

Goldglänzender  
Rosenkäfer

Cetonia aurata Entwicklung in Totholz  
und Kompost

- BArtSchV -

Stierkäfer Typhaeus typhoeus koprophag, v. a. kleine  
Wiederkäuer

Weibchen, 
Kadaver

BArtSchV gefährdet

Haarschildiger  
Halsbock

Stictoleptura scutellata Entwicklung in  
absterbendem Holz

lebendes 
adultes Tier

- gefährdet

Hirschkäfer Lucanus cervus Entwicklung an Wurzeln  
und Totholz gebunden

beide Geschlechter, 
lebend, Kadaver

stark gefährdet, 
FFH Anhang II

gefährdet

Körniger Laufkäfer Carabus granulatus an Baumstämme und  
Stümpfe gebunden

- häufig

Tab. 1: Übersicht der im Gebiet angetroffenen Käferarten

Abb. 6: Baumartenverteilung der auf den Eremiten untersuchten insgesamt 498 
Bäume (Grafik: S. Kremling)
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genwirken. Zusätzlich werden bereits  
abgängige Bäume durch die Pflanzung 
junger, hochstämmiger Streuobstbäume 
ersetzt. Dabei wird auf eine möglichst 
breite Arten- und Sortenvielfalt geachtet, 
um die bestehenden Bestände hinsicht-
lich ihrer Toleranz gegenüber standörtli-
chen Veränderungen infolge des Klima-
wandels stabiler zu gestalten. Neben 
hochstämmigen Kirschen werden unter 
anderem Birnbäume, Apfelbäume, Pflau-
menbäume, Quitten, Esskastanien, Eber-
eschen sowie Wildobst diverser Sorten 
neu gepflanzt.
Über den Baumbestand hinaus ist es enorm 
wichtig, auch das darunter liegende Grün-
land regelmäßig zu pflegen. Dies geschieht 
in erster Linie durch die Beweidung mit 
Schafen und Rindern. Unterstützend er-
folgt motormanuell die Nachmahd von 
Baumschösslingen und teils auch eine Ent-
buschung, um länger nicht gepflegte Flä-
chen wieder beweidbar zu machen.
Eremiten weisen eine hohe Standort-
treue auf und haben nur einen geringen 
Hang zur Ausbreitung. Lediglich etwa 
15 % der Käfer verlassen überhaupt jemals 
ihren Brutbaum (Ranius & Hedin 2001). 
Wenn das hier untersuchte Gebiet lang-
fristig auch als ein zukünftiger Lebens-
raum für die Art dienen soll, eventuell 
auch als ein Ort im Rahmen von Ansie-
delungsprojekten (Schaffrath 2003), 
ist die Vernetzung des Bestandes und die 
Kontinuität an geeigneten Höhlenbäumen 
wichtig. Neben den Eichen mit ihrer  
hohen Lebenserwartung und Ausbildung 
sehr langlebiger Höhlen kommt auch 
den die Bachufer begleitenden Kopfwei-
den eine wesentliche Bedeutung für den 
Erhalt des Eremiten zu.
Anzumerken bleibt abschließend, dass 
die nachhaltige Erhaltung und Entwick-
lung der großen, zusammenhängenden 
und daher auch für den Naturschutz be-
sonders relevanten Streuobstbiotopkom-
plexe im Werra-Meißner-Kreis und dar-
über hinaus nur gelingen können, wenn 
hier zukünftig nicht mehr nur schwer-
punktmäßig Naturschutzmittel zum Ein-
satz kommen. Die Bewirtschaftung der 
Streuobstbestände sollte unbedingt auch 
aus finanzieller Sicht wieder lohnender 
werden, um die hier tätigen Akteure bei 
der Entwicklung einer tragfähigen, wirt-
schaftlichen Perspektive im extensiven 
Landschaftsobstbau zu unterstützen.
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Erste Lebendnachweise der hygrophilen Zweizähnigen Laubschnecke 
Perforatella bidentata (Gmelin 1791) in Nordhessen

Landschaften, Lebensräume und Arten

Klaus Bogon

Einführung

Bei der Kartierung von potenziellen Le-
bensräumen der hygrophilen Schmalen 
Windelschnecke (Vertigo angustior) in 
Nordhessen wurde am 13.2.2019 auch 
ein Kalkquellsumpf am Iberg im FFH-
Gebiet „Wälder und Kalkmagerrasen der 
Ringgau-Südabdachung (4926-305)“ in 
der Gemarkung von Sontra / Breitau  
untersucht.
Im Zuge der Untersuchung wurden an 
einem Erdhaufen (Baggeraushub) in die-
sem Gebiet Kalktuffbrocken und Torf 
vorgefunden, bei dem es sich wahr-
scheinlich um Seggentorfe von einer 
kleinflächigen Vermoorung an Quellaus-
trittstellen handelt (Ložek 1964). Am 
Torfmaterial waren kleine eingelagerte 
Schneckengehäuse zu erkennen, sodass 
ein Stück (Abb. 1) zur weiteren Auswer-
tung mitgenommen wurde. Nach Ein-
weichen, Aufschlämmen und Siebfraktio-
nierung wurde das getrennte und ge-
trocknete Material ausgelesen. Insgesamt 
konnten von 26 Schneckenarten subre-
zente Leergehäuse ausgelesen und deter-
miniert werden, von denen heute noch 
22 Arten im Untersuchungsgebiet lebend 
vorkommen. Von der Zweizähnigen Laub-
schnecke (Perforatella bidentata) konnten 
jedoch trotz intensiver Nachsuche im 
Biotop weder Nachweise von leeren Ge-
häusen noch von lebenden Tieren er-
bracht werden (Bogon 2020).
Nach Siebert (2006) befand sich in den 
1960er Jahren hier nach dörflicher Über-
lieferung noch ein großer Bestand der 
Sumpf-Ständelwurz (Epipactis palustris), 
einer Orchideenart, die für das Gebiet be-
reits von Grimme (1958) genannt wird. 
In den 1970er Jahren wurde die Fläche 
durch den Einbau von Drainagerohren 
trockengelegt und anschließend intensiv 
genutzt. Durch Wiedervernässungsmaß-
nahmen und regelmäßige Mahd sollte ab 
dem Jahr 1992 versucht werden, wieder 
geeignete Biotopstrukturen für seltene 

Pflanzenarten auf der seit 1988 brachge-
fallenen Fläche zu schaffen. Es bestand die 
Hoffnung, nach zehnjähriger ein- bis 
zweischüriger Mahd und einer Anhebung 
des Grundwasserspiegels wenigstens 
auf  Teilflächen wieder nährstoffarme und 
feuchte bis nasse Lebensräume für die 
Sumpf-Ständelwurz zu entwickeln. Diese 
Erwartung wurde bis jetzt leider nur teil-
weise erfüllt. Heute sind große Bereiche 
des Quellgebietes mit Schilf bewachsen, 
dessen Ausbreitung aufgrund von Nähr-
stoffeinträgen aus angrenzendem Acker-
land und darüber liegendem intensiv be-
wirtschafteten Grünland stark gefördert 
wird. Eine solche Entwicklung ist leider 
typisch für viele ehemals nährstoffarme 
Nasslebensräume in der Kulturlandschaft, 
die durch eine ordnungsgemäße Land-
wirtschaft in den letzten Jahrzehnten ent-
wertet wurden oder sogar ganz ver-
schwunden sind. Es ist davon auszugehen, 
dass die Zweizähnige Laubschnecke durch 
die Meliorationsmaßnahmen in den sieb-
ziger Jahren in diesem Gebiet ausgestor-
ben ist. Nach Körnig (1966) ist sie eine 

Art der nassen Standorte und kennzeich-
nend für Erlenbrüche, Erlen-Eschenwäl-
der und benachbarte Biotope wie Röh-
richte, Nasswiesen und Seggenriede.

Verbreitung in Deutschland 

Die Zweizähnige Laubschnecke (Abb. 2) 
hat eine osteuropäische Verbreitung mit 
verstreuten Vorkommen. Nordhessen liegt 
an der westlichsten Verbreitungsgrenze, 
die sich in Deutschland auf einer Linie 
von Norden nach Süden über Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Hessen und 
Bayern erstreckt.

Bisherige Fundnachweise  
in Hessen

Im Prodromus zu einem Atlas der Mol-
lusken von Hessen (Jungbluth 1978) 
sind die Verbreitungskarten (Hessenkarte) 
mit einem Gitternetz von Quadranten über 
die Landesgrenze hinaus abgedeckt. Das 

Abb. 1: Seggentorf mit eingelagerten Schneckengehäusen (Foto: K. Bogon)
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sens. Sandberger (1886) nennt „Senn-
feld, Schweinfurt und Grafenreinfeld im 
Mainthale und Kissingen im Saalethale“. 
Auch diese Funde sowie der von Flach 
(1886) liegen im Bundesland Bayern. 
Flach berichtet von fünf Leergehäusen 
im Maingenist, die wahrscheinlich aus 
weiter mainaufwärts gelegenen Vorkom-
men angeschwemmt wurden. Dies ist 
plausibel, kann jedoch nicht als Vorkom-
men gewertet werden. Eindeutig in Hessen 
liegt der zweimal publizierte Fund von 
Seidler (1934, 1936) im Krotzenburger 
Moor, heute NSG „Schifflache bei Groß-
auheim“ im Main-Kinzig-Kreis und der 
Fund von Ritter (1974) im Odenwald. 
Das NSG „Schifflache bei Großauheim“ 
ist heute auch als Natura-2000-Gebiet 
ausgewiesen. Das Sumpfgebiet litt in der 
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
unter chronischem Wassermangel. Braun-
kohle- und Kiesabbau, Absenkung des 
Grundwasserspiegels durch Grundwas-
serförderung und viele Jahre mit unter-
durchschnittlichen Niederschlägen hin-
terließen ihre Spuren. Der Erlenbruch 
trocknete komplett aus und der verblie-
bene Torfboden mineralisierte. Hier-
durch wurde die Lebensgrundlage der 
Zweizähnigen Laubschnecke zerstört, die 
seitdem verschollen ist (Kittel 2021).

Erste Lebendnachweise  
in Nordhessen

Der zufällige Fund eines Leergehäuses auf 
einem Maulwurfshaufen an Rande eines 
Quellsumpfes östlich von Großalmerode 
nahe der Erbsmühle im Werra-Meißner-
Kreis (Abb. 3) führte nach Überprüfung 
desselben zum Nachweis einer stabilen 
Population von Perforatella bidentata. 
Das Quellwasser fließt von hier über ei-
nen Graben dem Bach Gelster zu.
Wenige Tage später wurde etwa einen Kilo-
meter vom ersten Fundort entfernt bach-
abwärts ein weiterer Quellbereich mit 
Seggenbestand in einer Wiesenfläche unter-
sucht. Der Quellbereich grenzt unmittel-
bar an das mit Schwarzerlen und Weiden 
gesäumte Ufer der Gelster (Abb. 4). In den 
Quellbereichen des sumpfigen Seggenbe-
standes der Wiese wurde Perforatella bi-
dentata nicht nachgewiesen, im unmit-
telbaren Uferbereich der Gelster gelang 
jedoch der Nachweis lebender Tiere und 

Überprüfung einer Sammlung belegt 
wurde. Davon liegen drei Fundorte in 
grenzüberschreitenden Quadranten. Im 
nordhessischen Bereich betrifft dies den 
Fund von H. Ant, der als Fundort „in 
der Werra Aue südöstlich von Hann-
Münden“ angibt, ohne einen genauen 
Fundort zu nennen (Ant 1963). Dieser 
Bereich liegt jedoch außerhalb der hessi-
schen Landesgrenze in Niedersachsen 
und ist damit kein Nachweis für Hessen. 
Die Funde der beiden anderen markierten 
Quadranten liegen im Bereich Südhes-

hierdurch auch Funde abgebildet werden, 
die nicht in Hessen liegen, ist der Topo-
graphie der Landesgrenze und der Größe 
der 10-km-Quadranten (1 : 1 000 000) ge-
schuldet. So können sich unter einem 
markierten Raster sowohl einer als auch 
mehrere Einzelfunde befinden, die nicht 
zwangsläufig in Hessen liegen müssen. 
Insgesamt sind von Perforatella bidentata 
fünf Fundnachweise mit Symbolen ein-
getragen, von denen vier Fundortangaben 
aus der zu dieser Zeit verfügbaren Literatur 
entnommen wurden und ein Fund durch 
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Abb. 2: Zweizähnige Laubschnecke und ihr markantes Gehäuse. Größenmaße:  
5 – 7 x 6,5 – 8,5 mm (Fotos: K. Bogon)

Abb. 3: Quellsumpf östlich von Großalmerode nahe der Erbsmühle, rot markiert intakte 
Fläche, blau markiert zerstörte Bereiche auf der Rinderweide. Der Bereich wird inzwi-
schen dank der Zustimmung des Landwirts von der UNB als Pufferzone ausgezäunt. 
(Foto: K. Bogon)
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entfernt, nordöstlich von Trubenhausen 
an der B 451 nahe der Gelster (Abb. 5). 
Die beiden anderen Biotope nahe Hun-
delshausen und Witzenhausen waren un-
geeignet, teils verfüllt und zu trocken. 
Die bis jetzt in Nordhessen nachgewiese-

Ort überprüft. Schon der erste erwies 
sich als Volltreffer; ein sehr sumpfiger, 
nasser Quellbiotop mit hohem Grund-
wasserspiegel und einer stabilen Popula-
tion von Perforatella bidentata. Dieses 
Vorkommen liegt vom ersten ca. 2,8 km 

Leergehäuse. Zum Ende des Jahres 2021 
wurde mit Hilfe von Google Maps nach 
weiteren an der Gelster liegenden poten-
ziellen Lebensräumen gesucht. Drei Bio-
tope, die dem optischen Suchbild ent-
sprachen, wurden ausgewählt und vor 

Abb. 4: Quellige Seggenwiese an der Gelster (Foto: K. Bogon)

Abb. 5: Quellbereich bei Trubenhausen an der B 451 (Foto: K. Bogon)
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Nr. Fundort Population Rechts- / Hochwert 
(GK3)

Höhe (m ü. NN) Datum

1 Quellsumpf am Iberg bei Breitau ausgestorben 3569667 / 5659640 270 14.12.2018 
13.09.2019

2 Quellsumpf östlich von Großalmerode 
nahe Erbsmühle

im Nassbereich häufig 3557235 / 5680394 295 31.01.2020
15.11.2021

3 Feuchtwiese und Seggenquellsumpf  
östlich von Großalmerode

zerstreut im angrenzen-
den Bachbereich

3557792 / 5680630 285 17.01 2020 
08.04.2020
15.11.2021

4 Quellsumpf an der B451 unterhalb  
Trubenhausen

im Nassbereich häufig 3558898 / 5682995 225 31.10.2021
15.11.2021

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste Fundort

LANDSCHNECKEN RL He RL D 1 1 2 3 4

1 Platyla polita Glatte Mulmnadel 2 3 SR

2 Carychium minimum Bauchige Zwergschnecke * * X SR X X

3 Carychium tridentatum Schlanke Zwergschnecke * * X SR S S X

4 Succinella oblonga Kleine Bernsteinschnecke * * X SR

5 Succinea putris Gemeine Bernsteinschnecke * * X SR X S X

6 Azeca goodalli Bezahnte Glattschecke 3 3  X  X  X

7 Cochlicopa lubrica Gemeine Glattschnecke * * X SR X X X

8 Columella edentula Zahnlose Windelschnecke  3 3 X SR X

9 Vertigo antivertigo Sumpf-Windelschnecke 3 V X SR

10 Vertigo pygmaea Gemeine Windelschnecke * * S SR

11 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 2 3 X SR

12 Vallonia costata Gerippte Grasschnecke * * S SR

13 Vallonia pulchella Glatte Grasschnecke * * X SR

14 Merdigera obscura Kleine Turmschnecke * * S S X

15 Macrogastra ventricosa Bauchige Schließmundschnecke * * X X X

16 Macrogastra plicatula Gefältelte Schließmundschnecke * * X

17 Clausilia bidentata Zweizähnige Schließmundschnecke * * X X

18 Alinda biplicata Gemeine Schließmundschnecke * * SR X X X

19 Punctum pygmaeum Punktschnecke * * X SR X

20 Discus rotundatus Gefleckte Schüsselschnecke * * X SR X X X

21 Zonitoides nitidus Glänzende Dolchschnecke * * X SR X X X

22 Euconulus fulvus Helles Kegelchen * * S X

23 Euconulus praticola Dunkles Kegelchen u V X SR S X X

24 Aegopinella pura Kleine Glanzschnecke * * SR X S

25 Aegopinella nitidula agg. Rötliche Glanzschnecke * * S SR X X X

26 Nesovitrea hammonis Braune Streifenglanzschnecke * * S SR X X X

27 Oxychillus cellarius Keller-Glanzschnecke * * S

28 Daudebardia rufa Rötliche Daudebardia 3 3 S

29 Daudebardia brevipes Kleine Daudebardia 3 2 X

30 Vitrea crystallina Gemeine Kristallschnecke * * S SR X X X

31 Deroceras laeve Wasserschnegel * * X X X

32 Deroceras reticulatum Genetzte Ackerschnecke * * X

33 Vitrina pellucida Kugelige Glasschnecke * * X X

34 Vitrinobrachium breve Kurze Glasschnecke  3 * X X

Tab. 1: Erste Fundnachweise der Zweizähnigen Laubschnecke Perforatella bidentata in Nordhessen

Tab. 2: Gesamtartenliste der nachgewiesenen Mollusken. Nummerierung und Name der Fundorte gemäß Tab. 1.
 Abkürzungen: RL He = Rote-Liste-Einstufung in Hessen (Jungbluth 1996); RL D = Rote-Liste-Einstufung in Deutschland 
(Jungbluth & Knorre 2009), Gefährdungskategorien: * = ungefährdet, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste,  
u = 1996 noch ungeklärter Artstatus. Nachweise: X = lebend, S = Schalenfund, SR = subrezente Gehäuse in Torfablagerung
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Gefährdung 

Als ein Relikt kälterer Klimaperioden ge-
hört Perforatella bidentata zu den Arten, 
die ganz spezielle Ansprüche an ihre Le-
bensräume stellen, in der Regel nur über 
wenige verstreute Populationen verfügen 
und dadurch als von Natur aus selten 
einzustufen sind. Dies kommt insbeson-
dere dann zum Tragen, wenn es sich um 
isolierte Vorposten außerhalb des ge-

Ant bei Hann. Münden im angrenzenden 
niedersächsischen Werratal. Wahrschein-
lich handelte es sich um einen Genist-
fund an der Werra, dessen ursprüngliche 
Herkunft nicht zuzuordnen ist. Rückbli-
ckend ist zu vermuten, dass damals von 
den jetzigen bekannten Vorkommen Leer-
gehäuse bei Hochwasser mit Treibgut 
über die Gelster in die Werra transpor-
tiert wurden und sich dort im Werratal 
vor Hann. Münden als Genist ablagerten. 

nen Vorkommen (Tab. 1, 2) liegen somit 
alle im Bereich der Gelster, deren Quelle 
westlich von Großalmerode entspringt 
und die nach 12,5 km bei Witzenhausen 
in die Werra mündet. Die stichproben-
artige Untersuchung des Gelster-Quell-
bereichs erbrachte keinen Nachweis der 
Art, da die Quellbereiche durch einen 
tiefen Graben entwässert werden und zu 
trocken sind. Die neuen Funde bestätigen 
indirekt den alten Fundnachweis von H. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rote Liste Fundort

LANDSCHNECKEN RL He RL D 1 1 2 3 4

35 Eucobresia diaphana Ohrförmige Glasschnecke 3 * X X

36 Arion circumscriptum Graue Wegschnecke * * X

37 Arion subfuscus Hellbraune Wegschnecke * * X

38 Arion fasciatus Gelbstreifige Wegschnecke * * X

49 Fruticicola fruticum Genabelte Strauchschnecke * * X SR X X X

40 Helicodonta obvoluta Riemenschnecke * * X X

41 Perforatella bidentata Zweizähnige Laubschnecke  2 3 SR X X X

42 Monachoides incarnatus Rötliche Laubschnecke * * X X X

43 Trochulus hispidus Gemeine Haarschnecke * * S X

44 Trochulus striolatus Gestreifte Haarschnecke  3 V S SR

45 Arianta arbustorum Gefleckte Schnirkelschnecke * * X X

46 Isognomostoma isognomostomos Maskenschnecke 3 * X X

47 Cepaea nemoralis Hain-Schnirkelschnecke * * X X X X

48 Cepaea hortensis Garten-Schnirkelschnecke * * X X X

49 Helix pomatia Weinbergschnecke * * X X X X

                                  WASSERSCHNECKEN / MUSCHELN

1 Potamopyrgus antipodarum Neuseeländische Zwergdeckelschnecke * * X X

2 Galba truncatula Leberegelschnecke * * X SR S

3 Pisidium personatum Quell-Erbsenmuschel * * X SR X X X

4 Pisidium casertanun Gemeine Erbsenmuschel * * X

Anzahl der nachgewiesenen Arten je Untersuchungsgebiet: 29 26 30 33 32

Bundesland Gefährdungsstatus Quelle

Baden-Württemberg keine Nachweise LUBW (2008)

Bayern 1: vom Aussterben bedroht Falkner et al. (2003)

Berlin 3: gefährdet Hackenberg & Müller (2017)

Hessen 2: stark gefährdet JungblutH (1996)

Mecklenburg-Vorpommern V: Vorwarnliste Jueg et al. (2002)

Niedersachsen 2: stark gefährdet teicHler & WiMMer (2007)

Nordrhein-Westfalen 0: ausgestorben, kein Nachweis seit 1954 kobialka et al. (2009)

Sachsen 3: gefährdet ScHniebS et al. (2006)

Sachsen-Anhalt 2: stark gefährdet Hartenauer et al. (2020)

Schleswig-Holstein V: Vorwarnliste WieSe et al. (2016)

Tab. 3: Einstufung von Perforatella bidentata in die Roten Listen der Bundesländer. Nur diejenigen Bundesländer wurden  
berücksichtigt, die im Verbreitungsgebiet oder an dessen äußerster Grenze liegen.

Tab. 2: Fortsetzung
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ratella bidentata ist hier nur im direkten 
Uferbereich der Gelster zu finden. Mög-
licherweise hängt dies mit einer intensi-
veren Nutzung der Fläche (Drainage, 
Mahd, Beweidung) zusammen. Leider 
gehen durch die zunehmende Intensivie-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung 
im Grünlandbereich die letzten Lebens-
räume stenöker Arten (Tab. 3) oft unbe-
merkt verloren oder werden durch massive 
Nährstoffeinträge nachhaltig verändert. 
Bemerkenswert ist auch das sympatri-
sche Vorkommen der Bezahnten Glatt-
schnecke (Azeca goodalli) an den neuen 
Fundorten. Die westeuropäische Ver-
breitung dieser Art erstreckt sich von 
England, Frankreich über Südbelgien 
nach Mitteldeutschland einstrahlend bis 
nach Thüringen (Weimar). Jedoch ist es 
keine zusammenhängende Verbreitung, 
sondern es handelt sich meist nur um ein-
zelne isolierte Vorkommen. Bisher sind 
nur acht Fundnachweise der seltenen  
Art in feuchten Waldbiotopen der Berg-
sturzgebiete von Nordosthessen bekannt 
(Bogon 2021).
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schlossenen Verbreitungsgebietes an der 
natürlichen Verbreitungsgrenze handelt. 
Oft werden kleinflächige, isolierte Stand-
orte besiedelt, was auch auf die neuen 
Fundorte in Nordosthessen zutrifft. Be-
sonders empfindlich ist die Art gegen-
über Wasserstandabsenkung und Nut-
zungsintensivierung innerhalb der Lebens-
räume, was wohl auch zum Aussterben 
der Art im Kalkquellgebiet am Iberg bei 
Sontra-Breitau führte. Stark gefährdet ist 
die noch existierende Population bei 
Großalmerode nahe der Erbsmühle. Der 
Biotop mit einer Größe von ca. 300 m² 
ist sehr klein und ein Überbleibsel einer 
ehemals größeren Fläche, die heute ab-
gezäunt ist und auch im Winter mit Gal-
loway-Rinder beweidet wird (Abb. 3). 
Hier sind dringend Maßnahmen zur 
dauerhaften Sicherung des Lebensraumes 
nötig, um den Bestand auch für die Zu-
kunft zu sichern.

Fazit

Die neuen Funde der Zweizähnigen 
Laubschnecke im Bachsystem der in die 
Werra mündenden Gelster sind die ersten 
Lebendnachweise der Art für Nordhessen. 
Die fehlende Ortsangabe des Fundes von 
Ant (1963) im angrenzenden nieder-
sächsischen Werratal bei Hann. Münden 
spricht für einen Genistfund an der Werra, 
der dort keinem natürlichen Vorkom-
men entspricht und keiner konkreten 
Population zuzuordnen ist. Rückblickend 
ist zu vermuten, dass von den jetzigen 
bekannten Vorkommen Leergehäuse bei 
Hochwasser mit Treibgut über die Gel-
ster in die Werra transportiert wurden 
und sich dort flussabwärts im Bereich vor 
Hann. Münden als Genist ablagerten.
Der Quellsumpf östlich von Großalme-
rode nahe Erbsmühle und der Quell-
sumpf an der B 451 nordöstlich Truben-
hausen zeichnen sich durch einen hohen 
Grundwasserspiegel und eine ausgespro-
chen nasse Bodenoberfläche aus, was sich 
in den stabil erscheinenden Populatio-
nen von Perforatella bidentata widerspie-
gelt. Solche Standortbedingungen liegen 
im Seggen-Quellsumpf östlich von 
Großalmerode nicht vor. Dieser wesent-
lich größere Biotop weist eine extrem 
ausgedünnte Molluskengesellschaft in 
den feuchten Seggenbereichen auf. Perfo-
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Ist der Sperlingskauz (Glaucidium passerinum) durch das  
„Neue Waldsterben“ gefährdet? – Beobachtungen und  

Betrachtungen aus dem Werra-Meißner-Kreis

Landschaften, Lebensräume und Arten

Jörg Brauneis

Einführung

Am 18. Januar 2018 zog das Orkantief 
Friederike über Mitteleuropa hinweg und 
hinterließ eine Spur der Verwüstung mit 
riesigen Windwürfen in den Wäldern der 
nördlichen Mittelgebirge. Ganz überwie-
gend waren Fichtenbestände betroffen. 
Die Fichte (Picea abies) gilt als die Baum-
art mit dem höchsten Sturmrisiko. Be-
dingt wird dies durch ihre Neigung, tel-
lerartig flache Wurzelsysteme zu bilden. 
Hinzu kommt, dass Fichten in der Regel 
größere Höhen erreichen als die meisten 
anderen Baumarten, und dass sie auch 
im Winter voll benadelt sind und daher 
besonders bei Nässe schwere Kronen ha-
ben (Bartsch et al. 2020).
Die Jahre 2018 bis 2020 waren dann un-
gewöhnlich trocken. Durch Trockenheit 
und eine von den Windwürfen ausge-
hende Massenvermehrung der Borken-
käfer (Scolytinae), der die Forstwirtschaft 
nicht Herr werden konnte, kam es seit 
2018 zu einem großflächigen Absterben 
der mittelalten und alten Fichtenbestände 
in den Mittelgebirgen. Nach Angaben 
des Bundesministeriums für Ernährung 

und Landwirtschaft (BMEL) wurden seit 
2018 (Stichtag 31.12.2020) durch Wind-
wurf, Trockenheit und Borkenkäferbefall 
in Deutschland insgesamt 277 000 Hektar 
entwaldet, 171 000 000 m³ Schadholz 
sind angefallen (BMEL 2021). In vielen 
Regionen Hessens werden unterhalb von 
500 m über NN keine geschlossenen 
Fichtenbestände jenseits des Dickungs-
alters überlebt haben. Der großflächige 
Verlust von Fichtenwäldern kann nicht 
ohne Folgen für die Avizönose dieses 
meist stark anthropogen überformten 
Lebensraums bleiben.

Vom Fichtensterben  
betroffene Vogelarten

Görner (2020) hat als erster versucht, 
die vom Fichtensterben vermutlich be-
sonders betroffenen Vogelarten einzu-
grenzen und eine Liste typischer Bewoh-
ner von Fichtenwäldern vorgestellt. Sicher 
ist das Fichtensterben nicht für alle der 
dort genannten Vogelarten von gleicher 
Bedeutung. Die Singdrossel etwa besiedelt 
zwar Fichtenwälder aller Altersklassen, 

brütet aber auch in vielen anderen von 
Bäumen geprägten Lebensräumen. Andere 
Vogelarten wie Erlenzeisig und Fichten-
kreuzschnabel sind hingegen direkt be-
troffen, da sie auf reife Fichtensamen als 
Nestlingsnahrung angewiesen sind. Der 
Fichtenkreuzschnabel ist darüber hinaus 
auch im Winter auf Fichtensamen ange-
wiesen. Es ist also zu erwarten, dass diese 
Arten erhebliche Arealverluste durch das 
Fichtensterben erleiden werden. Tannen-
meise, Haubenmeise und Wintergold-
hähnchen könnten ähnlich stark betrof-
fen sein. Hoffmann (2021) hat sich aus-
führlich mit der Bedeutung der Fichte 
für die Vogelgesellschaften speziell der 
hessischen Wälder befasst und insgesamt 
58 Waldvogelarten identifiziert, für deren 
Vorkommen in Hessen die Fichte von 
Bedeutung ist. Beide Autoren listen auch 
Raufußkauz und Sperlingskauz (Abb. 1) 
auf. Diesen Kleineulen wird eine enge 
Bindung an den Fichtenwald als Lebens-
raum zugeschrieben.

Welche Bedeutung haben 
Fichten als Lebensraumre-
quisite für den Sperlingskauz?

Im Handbuch der Vögel Mitteleuropas 
(Glutz von Blotzheim 1980) werden 
ausgedehnte Plenterwälder mit hohem 
Nadelholzanteil als typischer Lebens-
raum für den Sperlingskauz in Mitteleu-
ropa beschrieben. Dabei wird betont, dass 
nur der immergrüne Nadelwald auch im 
Winter ausreichende Mengen an Klein-
vögeln beherbergt, um die Sperlingskäuze 
zu ernähren. Der Atlas Deutscher Brut-
vogelarten (Gedeon et al. 2014) be-
nennt als Lebensraum des Sperlingskau-
zes reich strukturierte Nadel- und Misch-
wälder, wobei deckungsreiche Tages- 
ruheplätze, aber auch offene Flächen 
(Moore, Lichtungen) und Spechthöhlen 
die wesentlichen Lebensraumrequisiten 
seien. Für Hessen beschreiben Hormann 

Abb. 1: Sperlingskauz (Foto: M. Schleuning)
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Sauer- und Siegerland über das osthessi-
sche Bergland, den Vogelsberg, die Rhön, 
den Thüringer Wald und das Erzgebirge 
bis zum Zittauer Gebirge. Nach Norden 
reichen die Vorkommen bis in den Solling 
und den Harz, nach Südwesten bis in den 
Odenwald, nach Süden auf die Fränkische 
Alp und in den Bayrischen Wald. Räum-
lich davon getrennt leben Sperlingskäuze 
u. a. im Schwarzwald und auf der Schwä-
bischen Alp, im Pfälzer Wald und in der 
Eifel sowie in der Norddeutschen Tief-
ebene (Lüneburger Heide, Wendland). Die 
Autoren beschreiben damit eindrucksvolle 
Arealerweiterungen nach Westen und 
Norden, die in den 1980er und 1990er 
Jahren eingesetzt haben. Der Bestand 
wurde 1990 auf 770 – 1 570 Paare ge-
schätzt, im Jahr 2008 waren es bereits 
3 200 – 5 500 Paare (Gedeon et al. 2014).
Über die Ursachen für diese Arealerwei-
terungen kann nur spekuliert werden. 
Auffällig ist, dass der Beginn der Ausbrei-
tungstendenz mit zwei die Waldlebens-
räume der Art im Mittelgebirge stark 
verändernden Ereignissen zeitlich zu-
sammenfällt:
•  Die Einführung der naturnahen Wald-

wirtschaft in vielen Landesforstverwal-
tungen, d. h. die Abkehr vom Alters-
klassenwald, Verzicht auf Kahlschläge, 
Primat der Naturverjüngung. Im hessi-
schen Staatswald wurde 1989 die na-
turnahe Waldwirtschaft flächende-
ckend und bindend eingeführt sowie 
den betreuten Waldbesitzern empfoh-
len (Grundmann 2012).

•  Der durch diesen Paradigmenwechsel 
in der Forstwirtschaft induzierte Wandel 
zu mehr Strukturreichtum im Wirt-
schaftswald wurde durch die zuneh-
menden Orkanereignisse möglicher-
weise noch beschleunigt. Beginnend 
mit Vivian und Wiebke im Februar 
und März 1990 zogen von 1990 bis 
2020 insgesamt 19 Orkane über Europa 
hinweg und richteten in verschiedenen 
Regionen z. T. schwere Waldschäden an.

Beobachtungen aus dem 
Werra-Meißner-Gebiet

Im Werra-Meißner-Kreis wurde im Früh-
jahr 1986 zum ersten Mal der Gesang 
eines Sperlingskauzes gehört. Die erste 
Sperlingskauzbrut in Hessen wurde 1987 

lebenswichtigen Bestandteil des Lebens-
raums des Sperlingskauzes werden. 
Schließlich wird der Fichte als Brutbaum 
des Sperlingskauzes eine besondere Be-
deutung zugeschrieben (z. B. Hoffmann 
2021). Glutz von Blotzheim (1980) 
betont, dass der Brutbaum meistens eine 
Höhle in einer Fichte, seltener in einem 
anderen Nadelbaum oder in einem 
Laubbaum sei. Diese Auffassung er-
scheint mir, ohne dass ich dies durch ei-
gene Beobachtungen belegen könnte, 
schwer nachvollziehbar, da der Bunt-
specht (Dendrocopos major) als der wich-
tigste Höhlenlieferant genannt wird. 
Selbst in von der Fichte dominierten Na-
tur- und Wirtschaftswäldern spielt die 
Fichte als Brutbaum für den Buntspecht 
jedoch nur eine marginale Rolle (Glutz 
von Blotzheim 1980).

Verbreitung und  
Bestandsentwicklung

Der Sperlingskauz ist ein Bewohner des 
borealen Nadelwaldgürtels der Paläarktis. 
Das Verbreitungsgebiet reicht von Skan-
dinavien bis an die ostsibirische Pazifik-
küste. In Europa gibt es größere Verbrei-
tungsinseln in den Mittel- und Hochge-
birgen von Ostfrankreich, über den 
gesamten Alpenbogen, die süd- und  
ostdeutschen Mittelgebirge, die Sudeten 
und die Karpaten, die in der Ukraine 
Anschluss an das geschlossene, nordeura-
sische Verbreitungsgebiet der Art finden. 
Noch 1980 war der Sperlingskauz als 
Brutvogel in Deutschland lediglich im 
Schwarzwald, in den bayrischen Alpen, 
den ostbayrischen Mittelgebirgen sowie 
im Thüringer Wald, dem Thüringer 
Schiefergebirge und im Erzgebirge be-
kannt. Außerdem bestand ein unsicheres 
Brutvorkommen in der Lüneburger Heide. 
Auf Grundlage verschiedener Quellen 
(Glutz von Blotzheim 1980, Wüst 
1986, Günther 1986) kann davon aus-
gegangen werden, dass sich das Verbrei-
tungsgebiet des Sperlingskauzes in 
Deutschland seit Beginn der avifaunisti-
schen Aufzeichnungen bis zum Beginn 
der 1980er Jahre nur wenig verändert hat.
Der Atlas Deutscher Brutvogelarten 
(Gedeon et al. 2014) beschreibt dann 
aber für 2008 schon eine fast geschlossene 
Verbreitung des Sperlingskauzes vom 

& Menning (1995) den Lebensraum wie 
folgt:
•  Weiträumige, über ganze Gebirgszüge 

vernetzte Altholzbestände mit hohem 
Nadelholzanteil (bevorzugt Fichte)

•  Reich strukturierte Wälder mit gro-
ßem Höhlenangebot

•  Lichtungen, Wiesen, Schneisen, Bach-
läufe usw. als Jagdrevier

•  Nadelwalddickungen als Tageseinstand 
und als (Winter-)Jagdrevier für die 
Kleinvogeljagd

Fichten haben eine wesentliche Bedeu-
tung als Tageseinstand für den Sperlings-
kauz (Glutz von Blotzheim 1980). 
Diese Funktion kann zwar auch von an-
deren Nadelbäumen übernommen wer-
den, wer aber weiß, wie „bürstendicht“ 
insbesondere aus Naturverjüngung her-
vorgegangene Fichtendickungen sein 
können, der versteht, dass die Schaffung 
eines sicheren Tageseinstands von jungen 
Fichtenbeständen in herausragender 
Weise erfüllt wird. Ein weiterer Hinweis 
auf die Fichte als wichtigem Bestandteil 
des Sperlingskauz-Lebensraums ergibt 
sich, wenn man das Beutespektrum der 
kleinen Käuze betrachtet. Während der 
Jungenaufzucht bilden Wühlmäuse und 
Langschwanzmäuse die Hauptnahrung, 
daneben aber auch Kleinvögel (meist 
flügge Jungvögel). Der Anteil der Klein-
vögel nimmt gegen Ende der Brutperio-
de rasch zu und nach Zusammenbruch 
der Feld- und Rötelmauspopulation so-
wie im Winter überwiegt der Kleinvogel-
anteil an der Beute (Glutz von Blotz-
heim 1980). Damit sind Sperlingskäuze 
zwar deutlich weniger abhängig von gu-
ten Mäusejahren als etwa der Raufuß-
kauz, sind aber außerhalb der Brutzeit 
und insbesondere im Winter auf ein aus-
reichendes Vorkommen von Kleinvögeln 
angewiesen. Reine Laubwälder sind im 
Winter eher arm an Kleinvögeln, und ein 
geschlossener Buchenhochwald ist im 
Winter sicher einer der an Vogelarten 
und Vogelindividuen ärmsten Lebens-
räume in Mitteleuropa – hier könnte 
kein Sperlingskauz den Winter überle-
ben. Schon wenige Koniferen (z. B. Fich-
ten) werten den Buchenwald als Winter-
lebensraum für Kleinvögel deutlich auf! 
Besonders reich an Kleinvögeln sind im 
Herbst und Winter strukturreiche Fich-
tendickungen, die damit zu einem über-

Ist der Sperlingskauz durch das „Neue Waldsterben“ gefährdet?
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Ist der Sperlingskauz durch das „Neue Waldsterben“ gefährdet?

Bundeslandes ist weitgehend unbesiedelt, 
wobei in den letzten beiden Jahren zuneh-
mend Sperlingskäuze auch aus dem Taunus 
gemeldet wurden (www.ornitho.de).
Im Schlierbachswald bei Eschwege wurde 
der Kauz erstmals im März 2006 nachge-
wiesen. Nach nur einem weiteren Ruf-
nachweis in 2007 konnten 2008 bereits 
sechs, 2009 vier, 2010 drei und 2011 vier 
Gesangsbeobachtungen der Art in diesem 
Waldgebiet erbracht werden (eigene Beob-
achtungen). Am 18. / 19. Januar 2007 hatte 
der Orkan Kyrill mit Windwürfen auch 
hier die dunklen und bodenkahlen Fich-
tenreinbestände aufgerissen. Diese Wind-
wurfflächen vergrößerten sich in den fol-
genden Jahren durch Borkenkäferbefall 
deutlich. Die auf diesen Windwürfen an-
gelegten Douglasienkulturen wuchsen oft 
lückig auf, und es bildeten sich undurch-
dringliche Dickichte aus Brombeere, Be-
senginster, Birke und Faulbaum. Fast alle 
Gesangsplätze der Sperlingskäuze befan-
den sich in enger räumlicher Nähe zu sol-
chen Windwurfflächen (Abb. 2, 3). Auch 
Beobachtungen in anderen Mittelgebirgen 
nahmen zu (Brauneis 2014). Der Sturm 
Kyrill scheint damit zumindest im Werra-
Meißner-Kreis – vermutlich aber in vielen 
hessischen Mittelgebirgen – wie ein Kata-
lysator für die Ausbreitung des Sperlings-
kauzes gewirkt zu haben.
Die Anzahl der seit 2012 auf www. 
ornitho.de gemeldeten Sperlingskäuze zeigt 
eine deutliche Zunahme seit 2019. Auch 
die Zahlen aus ganz Hessen und aus den 
in ähnlicher Weise vom Fichtensterben 
betroffenen Bundesländern Nordrhein-
Westfalen und Thüringen zeigen seit 
2018 eine deutlich steigende Tendenz 
(Abb. 4). Es ist daher naheliegend, anzu-
nehmen, dass das Fichtensterben der 
letzten Jahre ganz ähnlich wirkt wie der 
Sturm Kyrill und dass der Sperlingskauz 
damit eben nicht zu den Verlierern, son-
dern zu den Gewinnern dieser Entwick-
lung gehören könnte.

Schlussfolgerung und  
Zusammenfassung

In den Jahren seit 2018 haben Windwürfe, 
Borkenkäfergradationen und Trocken-
heit zu einem großflächigen Verschwin-
den der mittelalten und alten Fichtenbe-
stände im Hessischen Bergland geführt. 

Meißner-Kreises erfolgte damit im Zuge 
der raschen Arealerweiterung der Art 
nach Westen und Norden, die Mitte der 
1980er Jahre begonnen hat und vermut-
lich bis heute nicht abgeschlossen ist. In 
Hessen besiedelt der Sperlingskauz vor 
allem die Wälder der nordhessischen 
Mittelgebirge sowie Vogelsberg und Rhön 
(HGON 2010). Der Südwesten des 

auf dem Hohen Meißner an der Kasseler 
Kuppe (754 m über NN) nachgewiesen. 
Sie fand in einer Buntspechthöhle in einer 
im Fichtenaltholz stehenden Eberesche 
statt (A. Dilling, mündl. Mitt. 2009).  
Im Jahr 1997 wird die Art als Brutvogel 
am Meißner, im Ringgau und im Kau-
funger Wald angegeben (Brauneis 1997). 
Die Besiedlung Hessens und des Werra-

Abb. 2: Kalamitätsfläche im Schlierbachswald bei Eschwege, Gesangsplatz eines 
Sperlingskauzes (Foto: J. Brauneis)

Abb. 3: Fichtennaturverjüngung auf einer Windwurffläche im Schlierbachswald bei 
Eschwege (Foto: J. Brauneis)
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und möglicherweise den Lebensraum für 
die Art aufwerten. Die Anwesenheit von 
Fressfeinden scheint die Ausbreitung des 
Sperlingskauzes im Werra-Meißner-Kreis 
nicht limitiert zu haben. Der Waldkauz 
(Strix aluco) kommt in hoher Dichte in 
allen Sperlingskauz-Revieren vor. Häufig 
ist der Gesang beider Arten gleichzeitig 
zu hören. 
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Die Vermutung, der Sperlingskauz könnte 
zu den Verlierern dieser Entwicklung ge-
hören, hat sich bisher in den Beobach-
tungsgebieten im Werra-Meißner-Kreis 
nicht bestätigt. Die Anzahl der aus diesem 
Kreis gemeldeten Sperlingskauz-Beob-
achtungen ist seit 2018 sogar sprunghaft 
angestiegen. Diese Entwicklung erinnert 
an ähnlich steigende Nachweiszahlen 
nach dem Orkan Kyrill im Jahr 2007.
Obwohl die Fichte ein wichtiges Lebens-
raumrequisit für den Sperlingskauz ist, 
scheint die Art durch das Fichtensterben 
der letzten Jahre nicht beeinträchtigt 
worden zu sein. Anscheinend sind es we-
niger die alten Fichtenbestände als viel-
mehr die aufgrund des neuen Waldster-
bens vermehrt auftretenden jungen, 
dichten Fichtendickungen, die sich auf 
den freigefallenen Flächen durchsetzen, 
die dem Sperlingskauz besonders geeig-
nete Lebensraumbedingungen bieten. 
Hinzu kommt, dass durch die Anlage 
von Rückegassen für den Einsatz forstli-
cher Großmaschinen zur Holzernte und 
Holzbringung seit etwa zwei Jahrzehnten 
lineare Auflockerungsstrukturen im 
Baumbestand entstehen, die vom Sper-
lingskauz als Jagdrevier genutzt werden 

Abb. 4: Anzahl der seit 2012 auf www.ornitho.de gemeldeten Sperlingskäuze (Summe der gemeldeten Vögel) aus dem Werra-
Meißner-Kreis, ganz Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Die starken Schwankungen bei den gemeldeten Sperlings-
käuzen spiegeln vermutlich Unterschiede in der Beobachtungsintensität wider, da Sperlingskäuze nur von wenigen Vogelbeobach-
tern gemeldet werden. Zudem ist bekannt, dass die Sperlingskauz-Population in Abhängigkeit vom Beuteangebot und der 
Witterung kurzfristig stark schwanken kann (Glutz von Blotzheim 1980).
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Rotmilan-Schutz im hessischen EU-Vogelschutzgebiet Vogelsberg  
– Untersuchungsergebnisse zur Siedlungsdichte und zum Bruterfolg 

sowie umgesetzte Schutzmaßnahmen auf drei Probeflächen  
in den Jahren 2013 bis 2018

Landschaften, Lebensräume und Arten

Maik Sommerhage

Einleitung

Der Rotmilan gilt als „echter Europäer“, 
da er ein global betrachtet relativ kleines 
Verbreitungsgebiet mit bandförmigem 
Schwerpunkt von der Iberischen Halb-
insel über Frankreich bis nach Deutsch-
land besiedelt. Seine Hauptverbreitung 
im Weltmaßstab besitzt die Art in 
Deutschland, größere Bestände siedeln 
auch in Frankreich und Spanien (Aebi-
scher 2009). Der Verbreitungsschwer-
punkt der Art in Hessen liegt im mittel-
hessischen Vogelsbergkreis, in dem gemäß 
Gelpke & Hormann (2010) 150 bis 
170 Paare brüten. Weitere Schwerpunkte 
der Art im Bundesland liegen unter an-
derem in Waldeck-Frankenberg, dem 
Knüll und der Rhön.
Voraussetzung für Maßnahmen zum 
Schutz des Rotmilans sind vertiefte 
Kenntnisse über die Gefährdungsursachen 
unter anderem im Brutgebiet (Mammen 
et al. 2014), so dass die NABU-Stiftung 
Hessisches Naturerbe Ende 2012 das 
Projekt „Mäuse für den Milan“ initiiert 
hat, bei dem die Siedlungsdichte und der 
Bruterfolg untersucht sowie verschiedene 
Schutzmaßnahmen von 2013 bis 2018 
vom Verfasser und mehreren NABU-Ak-
tiven umgesetzt wurden. Dank gebührt 
in diesem Zusammenhang insbesondere 
Erich Bischof aus Hosenfeld-Jossa. Aber 
auch beim Land Hessen, das Mittel unter 
anderem aus dem Topf der Biodiversitäts-
strategie zur Verfügung stellte, möchte 
ich mich bedanken.

Fragestellungen im Rahmen 
des Projekts

Gelpke & Hormann (2010) haben sich 
mit Parametern zum Schutz der Art in 
Hessen auseinandergesetzt, wie die Art 
in den Brutgebieten, aber auch während 
des Zuges und in den Überwinterungs-
gebieten geschützt werden kann. Darauf 

aufbauend hat die NABU-Stiftung nach-
folgende Fragestellungen entwickelt:
•  Wie groß ist die aktuelle Siedlungs-

dichte im Vogelsberg?
•  Wie hoch ist der Bruterfolg und welche 

Parameter beeinflussen den Bruterfolg?
•  Welche Flächen nutzt der Rotmilan 

während der Nahrungssuche bevor-
zugt und wie kann es gelingen, attrak-
tive Flächen zur Verfügung zu stellen, 
ohne dass landwirtschaftliche Aktivi-
täten stattfinden (Mahd, Ernte etc.)?

•  Welchen Nutzen haben Horstbaum-
manschetten hinsichtlich Prädatoren 
wie Waschbär und Marder?

•  Woran sterben Rotmilane im Vogels-
berg?

Untersuchungsgebiet und 
Methode

Auf der Fläche von 340 Quadratkilo-
metern wurden in den Räumen Schotten 
(75 Quadratkilometer), Ulrichstein (140 
Quadratkilometer) und Freiensteinau 

(125 Quadratkilometer) über sechs Jahre 
hinweg Daten zu Siedlungsdichte, zum 
Bruterfolg und der Bewegungsökologie 
gesammelt, zudem verschiedene Schutz-
maßnahmen umgesetzt (Abb. 1). Von 
2013 bis 2018 fanden – primär jeweils 
von Ende Februar bis Mitte August – im 
Rahmen des Projekts „Mäuse für den 
Milan“ 291 Erfassungstermine statt. Die 
Beobachtungszeit beträgt zusammenge-
nommen 2 165 Stunden.
Im Rahmen der Erfassungszeiten wurden 
gemäß Südbeck et al. (2005) Rotmilan-
Vorkommen ermittelt und in Folge hin-
sichtlich der oben genannten Fragestel-
lungen untersucht. Eine Häufung der 
Beobachtungsgänge fand jeweils im Juni 
und Juli statt, um detaillierte Aussagen 
über den Bruterfolg treffen zu können.

Ergebnisse

Siedlungsdichte
Traditionell werden in den grünlandreichen 
Mittelgebirgslagen Hessens die größten 

Abb. 1: Rotmilan-Verbreitung in den drei Untersuchungsgebieten im Vogelsberg im 
Jahr 2018 (Bearbeitung: M. Sommerhage) 
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Vergiftungen und Kollisionen mit Wind-
energieanlagen am häufigsten. Die Dun-
kelziffern sind bei den menschlich be-
dingten Todesursachen höher einzu-
schätzen (T. Langgemach mdl.).
Dass gerade in diesen Rotmilan-Schwer-
punkten, die auch als Spenderpopulationen 
für umliegende Regionen wirken sollen, 
der Bruterfolg so gering ist, ist als äußerst 
bedenklich zu bewerten. Ohne Zweifel 
müssen die Anstrengungen beim Schutz 
der Art durch eine Verbesserung des 
Nahrungsangebotes auch andernorts in-
tensiviert werden.

Mortalitätsursachen im  
Untersuchungszeitraum
Von 2013 bis 2018 konnten insgesamt 114 
tote Rotmilane festgestellt werden. Dabei 
fanden keine systematischen Untersuchun-
gen statt. Die nachfolgende Übersicht 
stellt Zufallsfunde dar (Abb. 2). Als häu-
figster anthropogener Mortalitätsgrund 
traten Vergiftungen und Kollisionen mit 
Windkraftanlagen auf. Die Schlagopfer 
wurden allesamt im Raum Ulrichstein 
gefunden. Zukünftig müssen hier der for-
mulierten Abstandsempfehlungen gemäß 

men fest, darunter 271 Brut- und 72 Re-
vierpaare. Von diesen 271 Brutpaaren 
waren 192 erfolgreich, also 71 Prozent. 
Der Bruterfolg sank innerhalb der ver-
gangenen 20 Jahre von 1,8 auf 1,5 Jung-
vögel je Paar. Im Rahmen der Grundda-
tenerhebung zum EU-Vogelschutzgebiet 
Vogelsberg stellte PNL (2012) 1,4 Jung-
vögel je Paar fest. Verglichen mit der Stu-
die von Hoffmann et al. (2017) lag der 
Anteil erfolgloser Bruten im Vogelsberg 
von 2013 bis 2018 nochmals niedriger. 
62 Prozent der Paare brüteten erfolg-
reich, 38 Prozent erfolglos (Tab. 1).

Insgesamt kommt dem hohen Anteil er-
folgloser Bruten von fast 40 Prozent und 
dem geringen Erfolg erfolgreicher Paare 
eine gleichermaßen hohe Bedeutung für 
die mittel- und langfristige Bestandssitu-
ation zu. Der relativ geringe Bruterfolg 
erfolgreicher Paare lässt als Ursachen 
Nahrungsmangel und Prädation vermuten. 
Beide Faktoren wurden bei den Unter-
suchungen in den EU-Vogelschutzgebieten 
mehrfach auffallend deutlich. Natürliche 
Mortalität in Form von Prädationen stellt 
zwar die häufigste Todesursache dar, unter 
den anthropogenen Todesursachen sind 

Siedlungsdichten erreicht (Gelpke & 
Hormann 2010). Von 2013 bis 2018 
schwankte die Siedlungsdichte in den drei 
Probeflächen zwischen 15,2 und 20,3 
Brutpaaren auf 100 Quadratkilometern. 
Im Raum Schotten lag die Siedlungs-
dichte von 2013 bis 2018 durchschnitt-
lich bei etwas mehr als 10 Brutpaaren, 
im Raum Ulrichstein bei rund 15 Brut-
paaren und im südlichen Vogelsberg bei 
ca. 20 Brutpaaren auf 100 Quadratkilo-
metern. Der Landesdurchschnitt liegt bei 
5,5 Brutpaaren (Gelpke & Hormann 
2010).

Bruterfolg
Ob ein erfolgreiches Paar einen oder aber 
mehrere Jungvögel großzieht, hängt zum 
großen Teil davon ab, wie vielfältig die 
Landschaft im Nestumfeld gestaltet und 
wie gut die vorhandene Nahrung zu-
gänglich ist. Dabei spielt nach Gelpke & 
Hormann (2010) der Grünlandanteil 
eine größere Rolle. So befindet sich im 
Horstumfeld bis ca. einen Kilometer 
Entfernung bei den meisten erfolgreich 
brütenden Paaren mindestens ein Drittel 
Grünland.
Nach Aebischer (2009) ziehen erfolgreiche 
Paare durchschnittlich zwischen 1,6 und 
2,4 Junge auf, in Deutschland lag der 
Wert zwischen 1987 und 2005 nur in 
einem Jahr knapp unter 2,0 und im Mittel 
von 8326 Bruten bei 2,1. Hoffmann et al. 
(2017) haben sich mit dem Bruterfolg 
des Rotmilans in Hessen auseinanderge-
setzt und dabei 156 Paare in ihre Betrach-
tungen eingezogen. Der Anteil erfolgrei-
cher Bruten lag bei knapp 70 Prozent; 
rund ein Drittel der Bruten war somit 
erfolglos. Bundesweit waren immerhin 
81 Prozent der Bruten erfolgreich. Ins-
gesamt stellten Hoffmann et al. (2017) 
1,4 Jungvögel je Brutpaar fest. Sommer-
hage (2021) stellte in einem nordhessi-
schen Untersuchungsgebiet in den Jahren 
2000 bis 2020 insgesamt 343 Vorkom-

Zeitraum Brutpaare
(erfolgreich /

nicht
erfolgreich)

weitere
Reviere

flügge
Jungvögel

flügge
Jungvögel
pro Revier 

und Brutpaar

flügge
Jungvögel

pro Brutpaar

flügge
Jungvögel pro 
erfolgreiches 

Brutpaar

Flächengröße

2013 – 2018 314 (195/119) 78 356 0,9 1,1 1,8 340 km²

Rotmilan-Schutz im EU-Vogelschutzgebiet Vogelsberg

Abb. 2: Mortalitätsursachen von Rotmilanen im Vogelsberg von 2013 bis 2018  
(Grafik: M. Sommerhage)

Tab. 1: Übersicht über Brutpaare und Bruterfolg von 2013 bis 2018 im Vogelsberg

Rupfung (Jungvogel, Horstbereich) (n = 67)

Rupfung (Altvogel, gesamtes 
Untersuchungsgebiet) (n = 18)

Vergiftung (n = 8)

Stromleitung (Leitungsanflug) (n = 6)

Verkehr (Straßenopfer) (n = 4)

Windenergie (Schlagopfer) (n = 7)

unbekannt (n = 4)
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gestellt werden, dass insbesondere lineare 
Strukturen eine große Rolle spielen und 
diese häufig über Stunden abgeflogen 
werden. Diese Einschätzung bestätigte  
T. Pfeiffer (Weimar, mdl.), der diese Er-
kenntnisse durch besenderte Vögel er-
mitteln konnte.
Dabei handelt es sich um lineare Struk-
turen wie Gewässer- und Erosionsschutz-
streifen, Blühstreifen (ein-, mehrjährig), 
Ackerrandstreifen, Altgrasstreifen, Erneu-
erung / Pflege von Hecken und Feldge-
hölzen, Erhalt / Wiederherstellung von 
Feldwegen (Wiesenwegen) und extensive 
Bewirtschaftung von Gräben. Um solche 
Räume zu schaffen, hat die NABU-Stif-
tung Hessisches Naturerbe mit Eigen-
mitteln sowie mit Unterstützung des 
Landes Hessens (u. a. mit Mitteln aus der 
Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschüt-
zes) mehrere Flächen in den drei Unter-
suchungsräumen erworben und aufge-
wertet. Insgesamt sind im Vogelsberg 
rund 150 ha im Eigentum der NABU-
Stiftung und weiterer NABU-Gliederun-
gen. Abbildung 3 zeigt exemplarisch eine 
der aufgewerteten Flächen, auf der nun 
auf kleinem Raum verschiedene Nutzungs-
typen vorzufinden sind und über Mahd- 
bzw. Ackerarbeiten hinaus Nahrung er-
beutet werden kann. Nachdem 2016 an 
dieser Stelle bei 15 Stunden Beobach-
tungszeit im Mai und Juni 16 Rotmilan-
Flugminuten (vor Maßnahmenumsetzung 

der Rotmilane ein zentrales Schutzerfor-
dernis, wobei möglichst nahrungsreiche 
und leicht zugängliche Flächen gefördert 
werden sollten (Gelpke & Hormann 
2010).
Es ist durch Mammen et al. (2014) sowie 
Gelpke & Hormann (2010) bekannt, 
welche Maßnahmen, bezogen auf die 
Nahrungsgebiete, sich besonders günstig 
auswirken. Dabei handelt es sich unter 
anderem um
•  Förderung des Anbaus von Sommer-

getreidearten, Begrenzung des Anbaus 
von hoch aufwachsenden Energie-
pflanzen,

•  Erhöhung der Vielfalt der Anbaukul-
turen (mehr Grenzlinieneffekte, klei-
nere Schläge, breitere Fruchtfolge, zeit-
lich gestaffelte Nutzungstermine, ver-
längerte Stoppelphasen),

•  Förderung des Anbaus von mehrjährigen 
Feldfutterkulturen (u. a. von Luzerne),

•  mehrfache (wenn möglich zwei- bis 
dreischürige) und gestaffelte Mahd 
(zwischen Mai und Mitte Juli). Dies 
verhilft zu einem kontinuierlichen freien 
Zugang zu Nahrungsressourcen während 
der Brutzeit, dabei ist der Abtransport 
des Mahdgutes erforderlich.

Allerdings sollten auch Maßnahmen ge-
fördert werden, die für die Art attraktiv 
sind, die eine regelmäßige landwirt-
schaftliche Aktivität aber nicht unbe-
dingt erfordern. Im Rahmen des Projekts 
konnte durch visuelle Erfassungen fest-

der Fachkonvention der Staatlichen 
Vogelschutzwarte für Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Saarland (2014) noch 
mehr Berücksichtigung finden und weitere 
kollisionsmimimierende Maßnahmen er-
griffen werden (z. B. Abschaltzeiten). Bei 
den Vergiftungsfällen handelt es sich um 
Mäusegift und somit indirekte Vergif-
tung. Bei den Rupfungen sind Uhu und 
Habicht als Prädatoren zu nennen. In 15 
Fällen konnte der Uhu nachgewiesen 
werden, in 17 der Habicht. Bei einem 
Rotmilan-Paar ist bekannt, dass ein Uhu 
binnen einer Woche beide Altvögel sowie 
die beiden Jungvögel erbeutete.

Schutzmaßnahmen

Verbesserung des  
Nahrungsangebots
Der Rotmilan ist ein sogenannter Nah-
rungsopportunist, das bedeutet, er nimmt 
alles an Nahrung auf, was er finden kann 
(Aebischer 2009). Vereinfacht ausge-
drückt kann man sagen, dass er die Beute 
am häufigsten frisst, an die er am ein-
fachsten herankommt. Als Allesfresser 
reicht sein Nahrungsspektrum je nach 
Jahreszeit und Lebensraum von Insekten, 
Regenwürmern, Lurchen und Kriechtieren 
wie zum Beispiel Fröschen und Zaunei-
dechsen über Fische und Kleinsäuger wie 
Mäuse, Feldhamster und Maulwürfe bis 
zu Vögeln, Aas und Abfällen. Als Kultur-
folger benötigt er zur Nahrungssuche 
eine offene Landschaft, die möglichst 
vielfältig strukturiert ist und über ausrei-
chende Nahrungsflächen verfügt. Bei sei-
nen Nahrungsflügen durchstreift er seinen 
Lebensraum – nicht selten mehrere Kilo-
meter vom Brutplatz entfernt – und findet 
auf Wiesen, Weiden, Äckern, Müllhal-
den, Komposthaufen und -anlagen, aber 
auch an Straßenrändern und an See-
ufern, geeignete Flächen für seine Nah-
rung (Mammen et al. 2014).
Rotmilane sind zur Nahrungssuche in 
aller Regel auf wenig, lückig oder niedrig 
(bis ca. 30 – 40 cm Höhe) bewachsene 
Flächen angewiesen, da sie Nahrung 
ganz überwiegend nur dort aufnehmen, 
wo sie selbst im Sitzen bzw. beim Kröp-
fen die Vegetation im Sinne der Feind-
meidung noch überblicken können. Eine 
Verbesserung der Nahrungsressourcen ist 
im Hinblick auf den geringen Bruterfolg 

Abb. 3: Maßnahmenraum bei Schotten-Wingerhausen (Bearbeitung: M. Sommerhage)
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derherstellung von linearen Strukturen 
gelegt werden, da diese Bereiche von den 
Vögeln bevorzugt genutzt werden, z. B. 
mit GAK-Mitteln.
Darüber hinaus hat sich, wie die Ergeb-
nisse zeigen, der Einsatz von Horstbaum-
manschetten ausgezahlt. Der Bruterfolg 
an Horsten mit Manschetten lag zwar nur 
etwas über den Horsten ohne Manschetten, 
aufgrund des insgesamt schlechten Brut-
erfolgs sollten jedoch alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, um die Bruterfolge 
zu erhöhen.

Kontakt

Maik Sommerhage
Burgstraße 46
34454 Bad Arolsen-Wetterburg
Maik@MSommerhage.de
www.MSommerhage.de
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mit Kletterschutz 2017 bei 67 und 2018 
bei 69 Prozent, während der Bruterfolg 
bei Brutpaaren ohne Kletterschutz bei 61 
und 65 Prozent lag. Insofern lag der Brut-
erfolg an Horsten mit Manschetten um 
sechs bzw. vier Prozent höher und der 
Einsatz von Manschetten hat einen, wenn 
auch geringen, positiven Effekt gezeigt.

Fazit

Von 2013 bis 2018 wurden auf einer Flä-
che von 340 Quadratkilometern in drei 
Probeflächen Rotmilane erfasst. Insgesamt 
konnten 314 Brut- und 78 Revierpaare 
festgestellt werden. Die Siedlungsdichte 
im Vogelsberg schwankte zwischen 15 
und 20 Brutpaaren pro 100 Quadratki-
lometern, wobei im südlichen Vogels-
berg jeweils die höchsten Dichten ermit-
telt wurden.
Während die Siedlungsdichte deutlich 
über dem Landesdurchschnitt liegt, liegt 
der Bruterfolg bei 1,1 Jungvögeln und 
somit deutlich unter dem Landesdurch-
schnitt. 
Im Rahmen des NABU-Projekts wurden 
etwa 150 ha für den Rotmilan optimiert 
und Flächen geschaffen, die ein vielfältiges 
Nutzungsmosaik aufweisen. Hier bieten 
sich unter anderem für Kommunen Hand-
lungsspielräume. Zudem muss in Zukunft 
ein Fokus auf den Erhalt bzw. die Wie-

Intensivmähwiese, Maisacker) ermittelt 
werden konnten, lag die Zahl der festge-
stellten Rotmilan-Flugminuten über dem 
Gebiet 2020 bei 68.

Wald und Horstumfeld
Rotmilane nutzen in ihren Brutrevieren 
in der Regel mehrere Horststandorte als 
Wechselhorste, vor allem nach erfolglosen 
Bruten. Andererseits sind ungestörte Horste 
mit erfolgreichen Bruten oft über viele 
Jahre besetzt, wobei selbst nach dem Verlust 
des ursprünglichen Paares geeignete Stand-
orte unverzüglich durch neue Paare ersetzt 
werden (Gelpke & Hormann 2010).
Im Projektzeitraum kam es zu insgesamt 
37 Horst-Verlusten durch extreme Wit-
terungsereignisse (Sommerstürme). Auch 
vier Verluste infolge der wirtschaftlichen 
Nutzung der Wälder sind bekannt. Sie sind 
darauf zurückzuführen, dass manche, vor 
allem neu angelegte, Rotmilanhorste recht 
klein und unauffällig sind. Besonders prob-
lematisch sind Forstarbeiten oder Holzge-
winnung durch Selbstwerber im Brutplatz-
umfeld von Anfang März bis Mitte Mai, da 
die Horstbindung der Altvögel erst mit dem 
Schlupf der Jungen einen ausreichenden 
Schutz gegen Störungen bildet (Aebischer 
2009). Dokumentiert sind für den Projekt-
zeitraum sechs Fälle.

Horstbaummanschetten
In den vergangenen Jahren wurde in Na-
turschutzkreisen vermehrt über den Ein-
satz von Horstbaummanschetten (Abb. 4) 
diskutiert, unter anderem im Hinblick 
auf eine Bedrohung durch den Wasch-
bär. Während zum Beispiel W. Nachti-
gall (mdl.) in Sachsen keinen positiven 
Effekt erkennen konnte, berichten 
Schütz et al. (2020) von einem signifi-
kant höheren Bruterfolg an Horststand-
orten mit Kletterschutz gegenüber Hors-
ten ohne Manschette, der 13 Prozent 
höher lag. Dazu wurden 2019 und 2020 
an 322 Horststandorten von Rotmilan, 
Schwarzmilan und Mäusebussard Unter-
suchungen durchgeführt.
In den Jahren 2017 und 2018 wurden im 
südlichen Vogelsberg an insgesamt 16 
Horstbäumen Manschetten angebraucht, 
an 15 keine. Insgesamt konnten Daten 
von 58 Paaren herangezogen werden. Der 
Bruterfolg lag an den Horststandorten 

Rotmilan-Schutz im EU-Vogelschutzgebiet Vogelsberg

Abb. 4: Horstbaummanschette im südli-
chen Vogelsberg (Foto: M. Sommerhage)
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Ausbreitungsverhalten der Zaunammer (Emberiza cirlus)  
an der hessisch-badischen Bergstraße

Landschaften, Lebensräume und Arten

Angelika Emig-Brauch

Einführung

Die Zaunammer (Abb. 1), eine wärme-
liebende Art aus der Familie der Am-
mern, gehörte mit 550 bis 700 Brutpaa-
ren im Zeitraum von 2011 bis 2016 zu 
den seltensten Brutvogelarten Deutsch-
lands und gilt nach der Roten Liste der 
Brutvögel Deutschlands (Ryslavy et al. 
2020) als gefährdet. Bundesweit ist die 
mediterrane Art mit Schwerpunktvor-
kommen in Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg anzutreffen (Groh 1975; 
Bergmann et al. 2003; Janz & Grüne-
berg 2010; Bastian & Bastian 2020). 
Eine vergleichsweise geringe Anzahl von 
Revieren ist bisher in Hessen belegt 
(HGON 2010); hier ist die Zaun ammer 
vom Aussterben bedroht. Vor allem im 
Rheingau wurde eine Dichteerhöhung 
und Ausbreitung festgestellt; dort ist 
mittlerweile ein Vorkommen mit 44 
Brutpaaren bekannt (Schuphan 2018). 
Neuerliche Untersuchungen an der hes-
sisch-badischen Bergstraße lassen nun-
mehr erkennen, dass von der Art zuneh-
mend klimatisch günstige Lebensräume 
erschlossen werden und sich ihr Bestand 
weiterhin positiv entwickelt.

Das Vorkommen an der  
hessischen Bergstraße

Die Bergstraße (Abb. 2), deren sonnen-
exponierte Hänge seit langem als Wein-
anbaugebiete genutzt werden, verläuft 
in Nord-Südrichtung als Übergang von 
der nördlichen Oberrheinischen Tief-
ebene zum Mittelgebirgszug Odenwald. 
Schon seit dem Erstfund im Jahr 2003 
(D. Bernd und A. Stähle, mdl. Mitt.) ist 
an den Steillagen des Heppenheimer 
Schlossbergs an der hessischen Berg-
straße ein Vorkommen der Zaunammer 
belegt. Anlass für eine erneute Bestands-
aufnahme und die Ermittlung des aktu-
ell besiedelten Areals war der Zufalls-

fund eines weiteren, bisher unbekann-
ten Reviers auf einer von MUNA e. V. 
(Verein Mensch, Umwelt-, Natur- und 

Artenschutz) gepflegten Steillagenfläche 
am Heppenheimer Schlossberg im Jahr 
2020.

Abb. 1: Männliche Zaunammer auf Singwarte am Heppenheimer Schlossberg 
(18.5.2020) (Foto: A. Emig-Brauch)

Abb. 2: Der Bergstraßenhang zwischen Heppenheim und Bensheim mit flach auslau-
fender Hanglage hin zur Rheinebene. Hier konnten zwei Zaunammer-Reviere nach-
gewiesen werden. (Foto: A. Emig-Brauch)
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Ausbreitungsverhalten der Zaunammer an der Bergstraße

seit Anfang der 2000er Jahre erhebliche 
Ausbreitungstendenzen ab. Es ist zu er-
warten, dass der Zaunammer auch wei-
terhin eine Arealausweitung nach Nor-
den gelingen wird. Darüber hinaus ist 
auch eine Besiedlung des Vorderen 
Odenwalds in östlicher Richtung wie 
auch des Oberrheingrabens in westlicher 
Richtung vorstellbar.
Eine detaillierte Veröffentlichung zum 
Ausbreitungsverhalten der Zaunammer 
an der hessisch-badischen Bergstraße 
steht auf der Homepage des Vereins 
MUNA e. V. – unter https://www.muna-
ev.com/veröffentlichungen/ – kostenfrei 
zum Download zur Verfügung.
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baugebieten sowie eine gestaffelte Mahd 
oder Beweidung von Grünlandhabitaten 
zur Verbesserung des Nahrungsangebo-
tes. Weiterhin sollte der Verzicht auf den 
Einsatz von Pestiziden und Herbiziden 
und damit die Förderung des ökologi-
schen Weinbaus für die Lebensraument-
wicklung der Zaunammer eine vordring-
liche Maßnahme darstellen. Auch für 
den seit etwa 10 Jahren zu beobachtenden 
deutlichen Rückgang zahlreicher Schmet-
terlingsarten im Untersuchungsraum 
scheinen Faktoren, wie der hohe Pesti-
zideinsatz im Intensivweinbau, ursäch-
lich zu sein. Gleichermaßen würden für 
die Bergstraße typische Begleitarten, wie 
Schlingnattern, Mauereidechsen, Zaun-
eidechsen, Gottesanbeterin und Garten-
rotschwanz, von naturschutzfachlich hoch-
wertigen Lebensräumen profitieren.
Die Ausbreitung von Süd nach Nord 
lässt die Zaunammer auch als Zeigerart 
für ein wärmeres Klima erscheinen. Die 
Arealausweitung weiterer wärmelieben-
der Arten aus dem gleichen Untersu-
chungsraum, wie Gottesanbeterin, Mau-
ereidechse, Italienische Schönschrecke, 
Grüne Strandschrecke, Nachtkerzen-
schwärmer oder Bienenfresser (D. Bernd 
und D. Hotz, schriftl. Mitt.), deuten 
ebenfalls auf diesen Einfluss hin. Auch 
für zahlreiche Wildbienenarten (West-
rich 2019; Tischendorf, mdl. Mitt.), 
ebenfalls aus der Region, zeichnen sich 

In diesem typischen von der Zaunammer 
genutzten Lebensraum mit einem Mosaik 
aus Rebflächen, Gartengrundstücken, 
Streuobstwiesen, Trocken- und Halbtro-
ckenrasen sowie einer Vielzahl von Hecken-
strukturen, Gebüschgruppen und weite-
ren Lebensraumrequisiten, wie Trocken-
mauern, Erdwegen und Rainen, konnte 
die bisher höchste Siedlungsdichte der 
Art an der Bergstraße erfasst werden. An 
ähnlich reich strukturierten, geringer ge-
neigten Hängen bei Bensheim-Auerbach 
und Zwingenberg konnten weitere Re-
viere dokumentiert werden. Wo intensiv 
genutzte und ausgeräumte, sterile Reb-
flächen dominieren und somit Feldraine, 
Bauminseln, Gehölzriegel und Brachflä-
chen fehlen, wurden bisher deutlich we-
niger oder keine Reviere ermittelt. Fin-
den sich jedoch isolierte Feldraine mit 
Büschen und/oder Bäumen auch in aus-
geräumten Rebmonokulturen, so sind Vor-
kommen der Zaunammer zu erwarten.
So hat sich die Zaunammer nach den 
bisherigen Untersuchungen in den Jahren 
2020 und 2021 mit mindestens 11 Re-
vieren an der hessischen Bergstraße sowie 
einzelnen weiteren entlang der badischen 
Bergstraße inzwischen als festes Faunen-
element etabliert. Überaus wichtig für 
die Entwicklung der Bestände sind somit 
Schutzmaßnahmen, wie der Erhalt oder 
die Neuanlage von Heckenstrukturen, 
Bauminseln und Feldrainen in Weinan-

Abb. 3: Nahrungssuche einer weiblichen Zaunammer in dichter Krautschicht auf  
einer der wenigen verbliebenen Brachflächen inmitten der Weinberge zwischen  
Heppenheim und Bensheim. (11.4.2021) (Foto: A. Emig-Brauch)

https://www.muna-ev.com/veröffentlichungen/
https://www.muna-ev.com/veröffentlichungen/
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Über die Rufe fliegender Kraniche (Grus grus)

Landschaften, Lebensräume und Arten

Hans-Heiner Bergmann

Einleitung

Alljährlich ziehen Kraniche, genauer ge-
sagt Graue Kraniche (Grus grus), sowohl 
auf dem Wegzug im Frühwinter als auch 
auf dem Heimzug ab Januar in großen 
Scharen über Hessen hinweg, gegen Jah-
resende nach Südwest, bald danach zum 
Jahresbeginn schon wieder in Richtung 
Nordost. Im Brutvogelatlas der HGON 
(Stübing et al. 2010) ist der Kranich 
nicht als Brutvogel aufgeführt, hat aber 
2021 erstmals im Reinhardswald im 
nördlichsten Hessen gebrütet (Ziegeler 
2021). Aus dem Zuggeschehen heraus 
sind die wandernden Scharen vielen 
Menschen vertraut (Abb. 1). Sie werden 
im Spätherbst oder Frühwinter auch 
gern als „Schneegänse“ apostrophiert. 
Dies beruht darauf, dass ihre Wanderung 
von den ostdeutschen Rastplätzen her 
häufig dann ausgelöst wird, wenn sich 
ein kontinentales Hoch mit Ostwinden 
ausbildet. Die Ostwinde erleichtern den 
Vögeln ihre etliche Hunderte von Kilo-
metern weite Wanderung nach Ost-
frankreich oder Spanien. Sie fliegen be-
vorzugt bei Rückenwind, so dass sie in 
der Tat manchmal den Schnee und die 
Kälte ankündigen, die das Hochdruck-
gebiet in seiner Folge mit sich bringen 
kann. Ansonsten sind Kraniche manch-
mal auch damit konfrontiert, dass ihnen 
ein Tiefdruckgebiet aus Westen entge-
genkommt und sie dann in Nebel, Regen 
und Schnee vorzeitig Rasten einlegen 
müssen, beispielsweise in der Wetterau 
im mittleren Hessen, und gegebenenfalls 
sogar einige Zeit dort abwarten oder so-
gar umkehren müssen.
Kraniche sind stimmaktive Vögel, die 
während ihrer Wanderungen häufig weit 
schallende Rufe hören lassen (Naumann 
1905). Diese werden landläufig als trom-
petend beschrieben (Abb. 2). Im Hand-
buch der Vögel Mitteleuropas (Glutz 
von Blotzheim & Bauer 1973) wird 
darauf nicht klar Bezug genommen. 

Dort werden hauptsächlich die Kontakt-
rufe genannt, die die Partner auch in ih-
rem Revier äußern, hauptsächlich als 
Duettrufe (Doppelrufe). Dass Kraniche 
im Flug vor allem stark rollende oder tril-
lernde Rufe äußern, ließ sich damals 
mangels sonagraphischer Möglichkeiten 
nicht darstellen, steht aber heute in mo-
dernen Bestimmungsbüchern (Svensson 
et al. 2018). In der vorliegenden Unter-
suchung sollen die verschiedenen Rufe 
mittels Tonaufnahmen und Sonagram-
men analysiert werden, die man aus den 
herbstlichen Zugtrupps vernimmt. Sie 
sind hier besonders gut an den großen 
Rastplätzen zu hören, an denen sich Kra-
niche länger aufhalten, um geeignetes 

Zugwetter abzuwarten. Aus den fliegen-
den Trupps, ob sie nun zwischen Nah-
rungsfläche und Schlafplatz pendeln 
oder schon Richtung Frankreich oder 
Spanien unterwegs sind, lassen sich im 
Herbst außer den verschiedenen Rufen 
der Altvögel auch diejenigen der diesjäh-
rigen Jungvögel heraushören (Abb. 3). 
Diesen steht der Stimmbruch noch be-
vor, weswegen ihre Lautäußerungen völ-
lig anders klingen als die der Altvögel.

Material und Methoden

Die Sonagramme wurden mit dem Pro-
gramm PRAAT geschrieben und für Ab-

Abb. 1: Kraniche, die längere Strecken gemeinsam fliegen, bilden häufig Linien- oder 
Keilformationen. (Linum, 22.11.2008) (Foto: H.-H. Bergmann)



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 21 / 202246

Über die Rufe fliegender Kraniche

teilten Elementen auch solche, die glatt 
verlaufen (Abb. 4: 2 s). Sie klingen dann 
eher wie „chrih“ oder „räh“, je nach Ton-
lage. Da sie häufig mit einem geräusch-
haften Anteil beginnen oder enden, ist es 
notwendig, in die Umschreibung ein „r“ 
einzufügen. Vermutlich entsprechen die-
se Rufe den Doppelrufen oder Duettru-
fen, wie sie bei Glutz von Blotzheim 
& Bauer (1973) sowie Bergmann et al. 
(2018) beschrieben worden sind. Sie 
können auch als Einzelruf oder als ho-
mogene Reihe solcher Rufe beobachtet 
werden. Weitere vorliegende Sonagram-
me lassen erkennen, dass die rhythmi-
schen und die tonalen Anteile in unter-
schiedlichen Gemischen vorhanden sein 
können. Tonale, obertonhaltige Anteile 
können am Ende eines trillernden Rufes 
überwiegen oder auch zu Anfang oder in 
die Mitte eingeschoben sein. Es gibt 
Hinweise auf individuelle Konstanz: 
Aufeinander folgende Rufe eines Indivi-
duums können die gleiche Struktur auf-
weisen. 
Die Jungvogelrufe heben sich aus den 
voll trompetenden oder trillernden Alt-
vogelrufen klar heraus. Sie klingen nicht 
nur hoch, sondern für das menschliche 
Ohr piepsig und schrill. Da sie weniger 
Schalldruck entwickeln als die Rufe der 
Altvögel, hört man sie nur dann heraus, 
wenn ein Flugtrupp relativ niedrig über 
den Beobachter hinwegfliegt. Außerdem 
werden sie nur dann wahrgenommen, 
wenn zwischen den Rufen der Altvögel 
ein leeres Intervall entsteht. Anderenfalls 
werden sie durch die lautstarken Altvo-
gelrufe überdeckt. Wie sich im Sona-
gramm zeigt, können die Jungvogelrufe 
in mindestens zwei Varianten auftreten. 
Die häufigste Form ist im Sonagramm 
(Abb. 4) bei 0,2 s und bei 2,5 s zu sehen. 
Sie besteht aus einem einzelnen tonalen 
Formanten, der etwa von 2,5 kHz auf 
mehr als 4 kHz ansteigt und dann nach 
einem gerundeten Dach wieder auf die 
Anfangshöhe abfällt. Ihr ist in der dop-
pelten Tonhöhe ein schwächerer Ober-
ton zugeordnet. Wegen seiner Tonhöhe 
im Grundelement wird dieser Ruf mit 
„psii“ umschrieben. Auf gleicher Tonhö-
he gibt es einen Ruf, der stark rhyth-
misch frequenzmoduliert ist (Abb. 4: 2,3 
s). Er wird hier mit „psri“ wiedergege-
ben. Er schließt einen entsprechenden 
Oberton ein. In der Abbildung 4 über-

(Abb. 4: 1,5 und 3 s). Sie werden anders-
wo auch als „krru“, „krurr“ oder „karr“ 
umschrieben. Entscheidend ist, dass die 
Triller-Komponente durch mehrfaches r 
wiedergegeben wird. Sie lassen im Sona-
gramm eine Struktur aus dicht gestellten 
geräuschhaften Kurzelementen erken-
nen. Man kann das auch als rhythmische 
Frequenzmodulation auffassen. In ihrer 
Tonhöhenausdehnung lassen sie den un-
tersten Bereich zwischen 0 und 0,5 oder 
1 kHz frei, reichen aber in der Höhe 
über 10 kHz hinaus. Sie sind damit stark 
geräuschhaft. Eine Obertonstruktur ist 
nur schwach erkennbar. Statt der Kurz-
elemente treten in unterschiedlichem 
Maß verlängerte Elemente auf.
Wenn die Rufe häufig als trompetend be-
schrieben werden, kann dem auch eine 
gewisse Berechtigung zuerkannt werden. 
Es gibt neben den stark rhythmisch zer-

bildungszwecke graphisch bearbeitet. 
Zahlreiche Rufe sind digital aufgezeich-
net worden. Dafür wurde der Recorder 
H5 von ZOOM mit dem Mikrophon 
MKE 600 von SENNHEISER verwen-
det. Die Aufnahmen konnten mit dem 
Programm GOLDWAVE auf dem Bild-
schirm betrachtet und im Laufbild ana-
lysiert werden. Zusätzlich enthält das 
Tonarchiv des Autors zahlreiche Tonauf-
nahmen von verschiedenen Rastplätzen 
und von durchziehenden Trupps. Außer-
dem liegen Sonagramme von älteren 
Projekten vor.

Ergebnisse

Die üblichen Flugrufe der adulten Kra-
niche klingen trillernd oder ratternd. 
Wir haben sie mit „krürr“ wiedergegeben 

Abb. 2: Im Flug lassen Kraniche sehr häufig laute Rufe hören. (15.2.2009, Obando, 
Spanien) (Foto: V. Probst)

Abb. 3: Im Herbst beim Wegzug kann man die Jungvögel (Bildmitte) noch gut von 
den Alten unterscheiden. (Linum, 22.11.2008) (Foto H.-H. Bergmann)
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ein hartes Trillern und ein tonales Ele-
ment mit Obertönen. Sie können offen-
bar zu unterschiedlichen Kombinationen 
zusammengesetzt werden. Die Jungvögel 
heben sich mit ihren Rufen in hoher 
Tonlage aus dem Stimmengewirr der 
Altvögel deutlich heraus. Sie scheinen 
den Stimmbruch noch vor sich zu haben. 
Man kann zwei unterschiedliche Rufty-
pen unterscheiden. Sowohl was die Klas-
sifizierung als auch die Bedeutung der 
Rufe aus den fliegenden Kranichscharen 
angeht, bleiben viele Fragen offen. Für 
die Jugendentwicklung der Lautäuße-
rungen bei den Jungvögeln nach der Jah-
reswende fehlt es an Material.
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können Vorläufer der späteren glatten 
und der frequenzmodulierten Altvogel-
rufe sein. Über den Stimmbruch, der 
von den Jugendrufen zu denjenigen der 
Altvögel führt, wissen wir wenig.
Die außerordentliche Lautstärke in den 
Rufen der Kraniche wird seit langem mit 
der Verlängerung der Trachea erklärt. Für 
Vögel ungewöhnlich, verläuft bei Krani-
chen (und einigen Schwanenarten, siehe 
Heinroth & Heinroth 1928) die Tra-
chea zunächst den Hals abwärts bis zum 
Schultergürtel und tritt dann von vorn 
her in die Crista sterni ein. Diese ist in 
der Breite erweitert, ausgehöhlt und zu-
sätzlich durch mediane Knochenblasen 
ausgedehnt, so dass die Trachea mit meh-
reren Schlingen darin Platz findet (Hein-
roth & Heinroth 1928, Rüppell 
1933). Danach tritt sie am Vorderende 
wieder heraus und findet dann Zugang 
in den Brustraum, wo sie sich in die zwei 
Bronchien teilt, die der Lunge zustreben. 
Nach Untersuchungen an jungen Kana-
dakranichen ist die Luftröhre anfangs 
noch gerade gestreckt und schiebt sich 
erst nach zwei bis drei Monaten allmäh-
lich in den Brustbeinkamm hinein. Da 
bleibt dann noch Zeit für den Stimm-
bruch.

Bilanz

Während ihrer Wanderungen und wäh-
rend längerer Flüge im Rastgebiet sind 
Kraniche stimmlich aktiv. Bei den Altvo-
gelrufen der im Verband fliegenden Kra-
niche bestehen viele offenbar interindivi-
duell unterschiedliche Varianten. Dabei 
sind zwei Grundkomponenten beteiligt: 

deckt er sich teilweise mit dem anderen 
Jungvogelruf „psii“. Die beiden Rufe in 
der Aufnahme gehen also auf zwei unter-
schiedliche Individuen zurück.

Diskussion

Die Rufe der wandernden Kraniche die-
nen hauptsächlich der Kommunikation 
innerhalb der sozialen Einheiten, das 
heißt zwischen den Partnern eines Paares 
und den sonstigen Mitgliedern der Fami-
lie. Das wird besonders dann deutlich, 
wenn ein Einzelvogel aus einem Rast-
trupp beim Flug zwischen Nahrungs-
platz und Schlafplatz allein fliegt, also 
offenbar den Kontakt verloren hat: Dann 
ruft er anhaltend wiederholt, solange er 
für den Beobachter sichtbar oder hörbar 
ist (eigene unveröffentlichte Daten). 
Wahrscheinlich wird er beim Landen am 
Schlafplatz oder anderswo die Chance 
suchen, seine Partner wiederzufinden. 
Die wiederholten Rufe des Individuums 
klingen sehr ähnlich oder übereinstim-
mend. Es besteht der Verdacht, dass die 
große Variation der Rufe, die man aus 
einem fliegenden Trupp vernimmt, 
durch individuelle Unterschiede zustan-
de kommt. Um dies zu bestätigen, bedarf 
es aber noch zusätzlicher Aufnahmen 
und Analysen. Ein Altvogel rief im Ge-
hege in Estland den Jungvogel mit exakt 
wiederholtem „ku-krirr“ an. Auch die 
Duettrufe und die Gesangsduette, die 
man in den Kranichrevieren hört, sind 
hochgradig stereotyp (Bergmann et al. 
2018).
Die hochtonigen Jungvogelrufe, an zwei 
Beispielen im Sonagramm vorgeführt, 

Abb. 4: Lautäußerungen fliegender Kraniche im Sonagramm. (Linum, 5.10.2011) 
(Aufnahme: H.-H. Bergmann, Sonagramme: W. Engländer)
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Auenrenaturierung und ökologischer Hochwasserschutz  
im Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025

Elisabeth Apel-Isbarn, Wiebke Büschel, Christian Henschke, Jonathan Heubes, Jana Holzberg & Verena Werle

Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Einführung

Der Integrierte Klimaschutzplan Hessen 
2025 (IKSP) ist die Grundlage zur Be-
wältigung der Herausforderungen im 
Zuge des Klimawandels in Hessen 
(HMUKLV 2017a). Seine Erarbeitung 
erfolgte nach Festlegung der Themenbe-
reiche Klimaschutz und Klimaanpassung 
als Schwerpunkte der Nachhaltigkeits-
strategie im Jahr 2015 und der damit 
einhergehenden, vom Kabinett verab-
schiedeten Ziele zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen in Hessen. Der 
Klimaschutzplan enthält ein breites 
Spektrum von insgesamt 140 Maßnah-
men zu Klimaschutz und -anpassung aus 
verschiedenen Sektoren. Vom Aufbau 
eines Investitionsförderprogrammes zur 
Reduktion von CO2-Emissionen in Un-
ternehmen über Maßnahmen zum kli-
mawandelangepassten Weinanbau durch 
Rebsorten-Vielfalt bis zur Schaffung ei-
nes Green Finance Innovation Cluster 
am Finanzplatz Frankfurt sind vielfäl-
tigste Maßnahmen erfasst. Einzelne 
Maßnahmen werden als besonders wich-
tig eingestuft und ihre Umsetzung sollte 
vorrangig bis zum Jahr 2019 begonnen 
werden. Für diese prioritären Maßnah-
men wurden bereits in der ersten Umset-
zungsphase des Klimaschutzplanes bis 
2019 insgesamt 140 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt und das Budget wurde 
seitdem stetig erhöht. Eine dieser priori-
tären Maßnahmen des IKSP ist die Maß-
nahme „Ökologischer Hochwasserschutz 
und Auenrenaturierung“ (Maßnahme L 
28), welche seit 2017 in Zuständigkeit 
der Regierungspräsidien umgesetzt wird.

Zielsetzung der  
Maßnahme L 28

Aufgrund des Klimawandels ist auch in 
Hessen zukünftig eine erhöhte Hoch-
wasserwahrscheinlichkeit zu befürchten. 

Die vergangenen Jahre zeigen deutlich, 
dass insbesondere mit einer Zunahme 
von lokalen und nur schwer prognosti-
zierbaren Starkregenereignissen zu rech-
nen ist. Zwar wurde Hessen bisher von 
derart verheerenden Ereignissen, wie ver-
gangenes Jahr im Ahrtal, verschont, doch 
treten auch hier immer wieder Starkre-
genereignisse auf, die zu über die Ufer 
tretenden Flüssen und Bächen führen und 
Ortschaften unter Wasser setzen. Diesen 
lokalen und kurzzeitig auftretenden Er-
eignissen ist mit zentralen technischen 
Maßnahmen flächendeckend kaum ent-
gegenzuwirken. Hierfür sind zusätzliche 
dezentrale Maßnahmen erforderlich, um 
insgesamt zu einem erhöhten Wasser-
rückhalt in der Fläche zu gelangen, wel-
cher dazu beiträgt auch lokal stark be-
grenzte Ereignisse abzupuffern. Neben 
technischen Maßnahmen zum Hoch-
wasserschutz können dabei besonders 
auch Maßnahmen der Gewässer- und 
Auenrenaturierung einen Beitrag leisten. 
Dies soll über die Maßnahme L 28 „Auen-
renaturierung und Hochwasserschutz“ 
des IKSP erfolgen.
Den Vergleich mit einer technischen 
Hochwasserschutzanlage kann eine Ge-
wässerrenaturierungsmaßnahme bezüg-
lich der Hochwasserwirksamkeit häufig 
nicht antreten; viele Maßnahmen der 
Gewässer- und Auenrenaturierung befin-
den sich deutlich unterhalb einer mess-
bar relevanten Schwelle der Retentions-
raumgewinnung und dies ist für das Ver-
ständnis der Maßnahme L 28 essentiell. 
Allerdings können kleine dezentrale Re-
naturierungsmaßnahmen in ihrer Ge-
samtsumme sehr wohl positive Auswir-
kungen auf das Hochwasserabflussge-
schehen in einer Region haben. Daher 
bezieht sich die Zielsetzung der Maßnah-
me L 28 bewusst nicht auf die Schaffung 
von in Kubikmetern beschreibbarem Re-
tentionsraumgewinn in zentraler Lage, 
sondern widmet sich all jenen Maßnah-
men, welche im Zusammenwirken auf der 

lokalen Ebene natürlichen Retentionsraum 
(erneut) erschließen und das Wasser länger 
in der Fläche zurückhalten (HMUKLV 
2021). Auenrenaturierung sowie die 
Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts 
sind hierfür die zentralen Bausteine.
Gleichzeitig sind es genau diese ökologi-
schen Maßnahmen, die auch in Hinblick 
auf die europarechtlichen Verpflichtun-
gen im Bereich der Wasserwirtschaft 
(Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 
(2000/60/EG; WRRL) und des Natur-
schutzes (Schutzgebietsnetzwerk Natura 
2000 mit seinen Bestandteilen nach  
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/
EWG; FFH-RL) und Vogelschutzricht-
linie (2009/147/EWG; VS-RL) sowie 
zur Herstellung des Biotopverbundes 
nach §§ 20, 21 BNatSchG erforderlich 
sind. Diese sehr hohe Zielübereinstim-
mung im Bereich der Gewässerentwick-
lung hat sich bereits in den seit 2012 in 
Hessen durchgeführten „Synergiemaß-
nahmen“ (Maßnahmen, die gleichzeitig 
der Umsetzung der WRRL und der Um-
setzung von Natura 2000 dienen) nie-
dergeschlagen und dort zu sehr positiven 
Ergebnissen geführt. Mit der Maßnahme 
L 28 des IKSP kann dieser Themenkom-
plex noch stärker um den Aspekt des 
Hochwasserschutzes erweitert werden 
und Umsetzungsmöglichkeiten abseits 
des Gewässers in der Aue können zusätz-
lich in den Fokus genommen werden.
Der Steckbrief der Maßnahme L 28 im 
IKSP 2025 führt dazu aus: „Die im Hes-
sischen Hochwasserschutzkonzept ent-
haltenen Maßnahmen zum Erhalt und 
der Schaffung von Retentionsflächen, die 
gemäß Hessischem Maßnahmenpro-
gramm zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie und die auf Grundlage  
der Natura 2000-Bewirtschaftungspläne 
umzusetzenden Maßnahmen zur Auen- 
und Gewässerrenaturierung dienen u. a. 
der Verringerung der Fließgeschwindig-
keit im Gewässer und der Stärkung des 
natürlichen Wasserrückhalts in der Aue. 



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 21 / 2022 49

Auenrenaturierung und ökologischer Hochwasserschutz

Erfordernisse und mögliche Entwick-
lungspotentiale der Mitarbeiter der Re-
gierungspräsidien den Vorteil brachten, 
direkt mit der Umsetzung einzelner Pro-
jekte beginnen zu können, so galt es im 
Weiteren für die Identifikation der geeig-
neten Aueflächen eine systematische He-
rangehensweise zu entwickeln, die auch 
die Klimaanpassungsrelevanz jedes Teil-
projektes sicherstellt. Hierfür wurden 
durch das HLNUG die potentiell entwi-
ckelbaren Aueflächen in Hessen ermit-
telt, indem die bekannten HQ100-
Überflutungsflächen und die gesetzlich 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
um potentielle Retentionsräume entspre-
chend des Retentionsraumkatasters Hes-
sen ergänzt wurden. Damit waren ca. 
5 000 Kilometer Gewässerstrecke erfasst, 
was nur einem Fünftel der Gewässerstre-
cke in Hessen entspricht. Für die weite-
ren vier Fünftel der Fließgewässerstrecke 
standen keine nutzbaren Grundlagenda-
ten mit konkreten Abgrenzungen zur 
Verfügung, weshalb auf eine landesweite 
Modellierung mit Hilfe des mittelskali-
gen DGM5 zurückgegriffen wurde. Die 
entstandene Abgrenzung potentiell ent-
wickelbarer Auen ist die räumliche Kulis-
se für die Auswahl von Teilprojekten der 
Maßnahme L 28.
Ergänzend wird eine Bewertungsmatrix 
erarbeitet, in welcher neben fachlichen 
Kriterien, z. B. möglichst weitreichende 
Synergien zwischen Hochwasserschutz, 
Naturschutz und Gewässerentwicklung 
und dem Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
erreichbaren Hochwasserschutzwirkung, 
auch deutlich pragmatischere Kriterien 
enthalten sind. Insbesondere die Bereit-
schaft zur Mitwirkung der betroffenen 
Kommunen und Flächeneigentümer 
und das Vorhandensein von Flächen in 
öffentlicher Hand ist ein wichtiges, wenn 
nicht das wichtigste Entscheidungskrite-
rium für die Aufnahme eines Teilprojek-
tes in die Umsetzung.

Beispielprojekte

Renaturierung des  
Biedrichsgrabens bei Echzell
Der Biedrichsgraben ist ein typisches 
Gewässer der Agrarlandschaft (Abb. 1). 
Das Gewässer ist aufgrund des landwirt-
schaftlichen Nutzungsdrucks entlang sei-

Die Maßnahme wird dabei stets von Mit-
arbeitern der Naturschutzverwaltung so-
wie der Wasserwirtschaftsverwaltung in 
Kooperation bearbeitet, so dass sich schon 
in der Bearbeitungsstruktur die enge Ver-
zahnung der verschiedenen Fachthemen 
widerspiegelt. Bereits im Zuge der Pro-
jektentwicklung kann so ein optimaler 
Austausch bzgl. rechtlicher und fachlicher 
Anforderungen sichergestellt werden. Bis 
auf wenige Zielkonflikte – z. B. bezüglich 
der Offenhaltung der Landschaft für das 
stark gefährdete Braunkehlchen (Saxicola 
rubetra) und der dem gegenüberstehen-
den Zielsetzung, eine durchgängige ge-
wässerbegleitende Gehölzstruktur zu eta-
blieren oder zu erhalten – ist es fast immer 
möglich, schon frühzeitig eine kooperati-
ve Herangehensweise an die Projektum-
setzung sicherzustellen. Diese enge Zu-
sammenarbeit verbunden mit der ge-
meinsamen Projektbearbeitung führt 
mittelfristig auch zu einem vertieften Ver-
ständnis der jeweils anderen fachlichen 
Belange. Dies ist ein wichtiger Baustein 
für ein zunehmend notwendiges institu-
tionelles Lernen zur Bewältigung von ge-
sellschaftlichen Herausforderungen wie 
dem Klimawandel.

Auswahl und Umsetzung der 
Teilprojekte

Da der dezentrale Wasserrückhalt durch 
Maßnahmen der Auenrenaturierung das 
erklärte Ziel der Maßnahme L 28 ist, er-
folgt auch die Umsetzung in vielen de-
zentralen Teilprojekten, welche jeweils 
individuelle Abstimmungserfordernisse, 
Umsetzungshemmnisse und Kooperati-
onserfordernisse mit sich bringen. Drei 
beispielhafte Teilprojekte werden im 
Weiteren vorgestellt. Insgesamt konnten 
seit 2017 sieben Teilprojekte zur Gewäs-
serrenaturierung sowie zur Entwicklung 
von Feuchtgrünland- und Moorkomple-
xen abgeschlossen werden, weitere 26 
Teilprojekte befinden sich aktuell in ver-
schiedenen Stadien der Vorbereitungs- 
oder Umsetzungsphase. Für die Umset-
zung dieser Projekte wurde durch den 
IKSP in den letzten Jahren jeweils ein 
Mittelvolumen von ca. 1,8 Mio. Euro 
bereitgestellt.
Während zunächst die weitreichende 
Ortskenntnis sowie das Wissen um die 

Die Realisierung dieser Maßnahmen 
wird unter dem Gesichtspunkt der zu er-
wartenden Klimaänderung noch dringli-
cher“ (HMUKLV 2017b).
Zentrale Bausteine der Maßnahme L 28 
sind daher die Gewässerrenaturierung im 
Sinne der WRRL, wodurch das natürli-
che Abflussgeschehen und die Entwick-
lungsmöglichkeit eines Gewässers gestärkt 
werden, sowie der Wiederanschluss des 
Gewässers an aktuell abgetrennte Aueflä-
chen und die damit einhergehende Er-
schließung von Retentionsraum sowie die 
Reduzierung der Fließgeschwindigkeiten 
insgesamt, welche mit zu einer Abfla-
chung von Hochwasserwellen beitragen 
können. Gleichzeitig haben diese Maß-
nahmen vielfältige weitere positive Wir-
kungen auf die Gewässergüte, das Arten-
spektrum und den Biotopverbund. So 
führt z. B. die Erhöhung der Struktur-
vielfalt im Gewässer zu einem turbulen-
teren Abflussgeschehen, wodurch der 
Sauerstoffeintrag erhöht und die Selbst-
reinigungskraft des Gewässers verbessert 
wird. Die Entfernung von Barrieren so-
wohl im Gewässer als auch in Bezug zur 
umliegenden Aue sowie die Verbesserung 
der Gewässerstruktur unterstützen den 
naturschutzfachlich und wasserwirt-
schaftlich erforderlichen (Biotop-)Ver-
bund sowohl linear wie auch lateral zum 
Hauptgerinne. Es ergeben sich außer-
dem weitreichende Synergien bezüglich 
des Schutzes gefährdeter wassergebunde-
ner Arten und Lebensräume.

Bearbeitungsstruktur

Die Maßnahme L 28 wird unter Feder-
führung des Hessischen Ministeriums für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV) und 
in Zuständigkeit der drei Regierungsprä-
sidien umgesetzt. Hierfür wurden mit 
Mitteln des IKSP sowohl bei den Natur-
schutzbehörden der Regierungspräsidien 
als auch bei dem Hessischen Landesamt 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) und innerhalb des Umwelt-
ministeriums neue Stellen geschaffen. Der 
größte Stellenanteil entfällt auf die Re-
gierungspräsidien, da diese für die Um-
setzung der Maßnahmen regional zu-
ständig sind und sie vor Ort eine Schlüs-
selrolle einnehmen.
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sitive Resonanz, obwohl bereits hier po-
tentielle Konflikte bzgl. der landwirt-
schaftlichen Flächennutzung angespro-
chen wurden. Der Biedrichsgraben dient 
als Entwässerungsgraben für die umlie-
genden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und jede Reaktivierung der Aue 
muss in puncto der zukünftigen Nutz-
barkeit abgestimmt werden. Das 2020 
erarbeitete Konzept zu Vorschlägen für 
die Renaturierung wurde 2021 in einer 
zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung vor-
gestellt und diskutiert. 2022 erfolgen nun 
Vermessungen, Boden- und Sediment-
untersuchungen sowie die Flächenorga-
nisation, sodass die Planung voraussicht-
lich ab 2024 fortgeführt werden kann.

Renaturierung an der Unteren 
Eder bei Felsberg
Die Stadt Felsberg war in den vergange-
nen Jahren mehrfach mit Überschwem-
mungsereignissen konfrontiert, die zu 
erheblichen Schäden und Beeinträchti-

drichsgraben wird im Projekt ebenfalls 
verfolgt. Gleichzeitig soll sich die ange-
strebte stärkere Auendynamik positiv auf 
das Vorkommen der klimasensiblen Arten 
Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale) 
und Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis, 
Schwenkmezger 2019) sowie verschie-
dene Vogelarten im Vogelschutzgebiet 
Wetterau (5519-401) auswirken.
Hierzu werden Maßnahmen zur Gestal-
tung der Gewässerrandstreifen ergriffen 
und die Anbindung des Auengrünlandes 
an das Gewässer verbessert werden. Die 
WRRL sieht in dem betroffenen Bereich 
die Entwicklung naturnaher Gewässer-, 
Ufer- und Auenstrukturen sowie die Be-
reitstellung von Flächen vor. Dies kann 
gleichermaßen miterfüllt werden und 
könnte sogar die Zielsetzung aufgrund 
des besonderen Fokus auf die Auenan-
bindung noch übertreffen.
Aktuell befindet sich das Projekt in der 
Beteiligungs- und Vorprüfungsphase. 
Eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung im 
September 2019 stieß auf insgesamt po-

ner Ufer in der Entwicklung stark einge-
schränkt. Der Graben ist weitgehend 
strukturarm, in großen Teilen stark ein-
getieft und das Gewässer kann seine 
Funktion als Lebensraum nur ungenü-
gend erfüllen. Der Biedrichsgraben liegt 
innerhalb eines großräumigen Über-
schwemmungsgebiets, das bis in die 
Ortslage Echzell hineinragt, wobei der 
Graben das Wasser weitgehend unge-
bremst direkt in Richtung der Ortslage 
Echzell und zur Horloff hin abführt. 
Kurz oberhalb der Ortslage Echzell er-
folgt dann ein Abschlag des Biedrichs-
grabens in den parallel laufenden, inner-
halb der Ortslage verrohrten Weidengra-
ben. Hierdurch fällt der Biedrichsgraben, 
außer bei sehr hohem Hochwasser, in-
nerhalb der Ortslage derzeit trocken.
Durch die Renaturierung des Biedrichs-
grabens und der verbesserten Anbindung 
an die Aue wird eine positive Wirkung 
auf die Hochwasserdämpfung für die 
Ortslage Echzell erreicht. Die Sicherstel-
lung des Mindestwasserabflusses im Bie-

Abb. 1: Der Biedrichsgraben bei Echzell als ein linearer Entwässerungsgraben in der Agrarlandschaft (Foto: RP Darmstadt)
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Auenrenaturierung auf dem Gebiet der 
Stadt Felsberg erstellt, durch welche die 
Ziele des vorhandenen FFH-Gebietes 
„Untere Eder“, der WRRL und des öko-
logischen Hochwasserschutzes erfüllt 
werden sollen.
Über die Maßnahme L 28 wurden zum 
Jahreswechsel 2021 / 2022 drei Teilmaß-
nahmen der Gesamtplanung umgesetzt. 
So wurden unterhalb des Siedlungsbe-
reichs von Felsberg auf einer Länge von 
rund 500 Metern Aufweitungen und 
Aufspaltungen der Unteren Eder sowie 
eine Sekundäraue hergestellt, die schon 
bei kleinen Hochwasserabflüssen über-
flutetet wird (Abb. 2). Als dritter Teil 
wurde oberhalb des Siedlungsbereiches 
ein bestehender Kiessee als Furkation an 
die Eder angebunden. Somit konnte die 
Wasserfläche der Eder um 2,2 ha erwei-
tert und insbesondere die Strömungsdi-
versität und Tiefenvarianz deutlich er-
höht werden (Abb. 3).
Mit den Maßnahmen wird eine deutli-
che Verbesserung der Gewässermorpho-
logie angestrebt. Durch eine Reihe von 
bereits realisierten Maßnahmen ähnli-
cher Art im FFH-Gebiet Untere Eder 
(4822-304) trägt die Maßnahme zur 
Herstellung des gewässerbezogenen 
Biotopverbundes bei und kann gleich-
zeitig zu einer Verminderung der Was-
serstände bei Hochwasserereignissen 
führen.

Renaturierung der Schweinfe
Die Schweinfe war oberhalb der Mün-
dung in die Wohra bisher in die Struk-
turklassen 4 (deutlich verändert) und 5 
(stark verändert) eingeordnet. Das Ge-
wässer war nahezu vollständig begradigt 
und erheblich eingetieft. Der Gewässer-
lauf führte zwischen den Grundstücken 
privater Eigenheime, Gewerbeflächen 
und landwirtschaftlicher Nutzfläche ent-
lang, die Sohle war befestigt, abschnitts-
weise gesichert und wies eine geringe 
Substratdiversität auf.
Die Stadt Gemünden (Wohra) hatte in 
den vergangenen Jahren die lineare 
Durchgängigkeit der Schweinfe weitge-
hend hergestellt und den Uferverbau in 
Teilen beseitigt. Ergänzend sollten nun 
im Mündungsbereich Maßnahmen zum 
ökologischen Hochwasserschutz und zur 
Entwicklung von Biotopverbundstruk-

besteht die Herausforderung, die Gewäs-
serstruktur der Eder im Stadtgebiet zu 
verbessern. Es wurde daher eine systema-
tische Vorplanung von Maßnahmen zur 

gungen geführt haben. Entsprechend 
groß sind die Sensibilität und die Auf-
merksamkeit der Bevölkerung für das 
Thema Hochwasserschutz. Gleichzeitig 

Abb. 3: Untere Eder mit Ansicht eines von vier Durchbrüchen durch den Damm 
zum sogenannten Schwanenteich. Bereits nach wenigen Wochen wird die eigendyna-
mische Entwicklung der Eder sichtbar. (Foto: C. Henschke)

Abb. 2: Untere Eder bei Felsberg mit Darstellung der Gewässeraufweitung und -neu-
strukturierung. Im Hintergrund ist der alte Lauf zu sehen, am rechten Ufer eine da-
rin neu angelegte Kiesbank. (Foto: C. Henschke)
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chen hat das Projekt deutlich verbessert 
und ohne die Beteiligung der Anlieger 
wäre eine Umsetzung so nah an der Be-
siedlung nicht denkbar gewesen.

Fazit

Wie diese Beispielprojekte zeigen, besteht 
eine hohe Übereinstimmung sowohl be-
züglich der Ziele als auch der geeigneten 
Umsetzungsschritte zwischen der Maß-
nahme L 28, der WRRL sowie Natura 
2000. Bei der Maßnahme L 28 ist der 
verstärkte Fokus auf den Aspekt des 
Hochwasserschutzes ergänzend hinzuge-
kommen. Somit können nun auch Maß-
nahmen abseits der bisherigen Möglich-
keiten angestoßen werden, z. B. in Berei-
chen, in denen auf Basis der WRRL 
bisher keine Handlungsmöglichkeiten 
bestanden. Gleichzeitig können durch 
gezielte Koordinierung der verschiede-
nen Umsetzungsinstrumente im Bereich 
Gewässerentwicklung, Naturschutz und 
Klimaanpassung vorteilhafte Synergien 
noch stärker genutzt werden und Pro-
jekte stärker multifunktional und abseits 
der eng gefassten Gewässerparzellen an-
gestoßen werden.

turen umgesetzt werden (Abb. 4). Dies 
erfolgte im Winter 2021 / 2022 auf der 
Gewässerstrecke von der Mündung in 
die Wohra bis km 0,24. Das in Fließrich-
tung rechte Vorland der Schweinfe wird 
bereits auf einer Breite von 50 m im Re-
tentionskataster geführt und bot Platz 
für die morphologische Verbesserung des 
Baches und die Entwicklung einer Se-
kundäraue. Ziel war es, möglichst auch 
die linksseitig angrenzenden privaten 
Grundstücke in die Maßnahme einzube-
ziehen, um den Bachlauf insgesamt ver-
längern zu können und die Sohle anzu-
heben. Dank hervorragender Unterstüt-
zung und der proaktiven Rolle der Stadt 
Gemünden konnten viele private und 
gewerbliche Eigentümer gewonnen wer-
den, Teile ihrer Grundstücke unentgelt-
lich und dauerhaft für die Entwicklung 
der Schweinfe zur Verfügung zu stellen, 
so dass letztlich der Uferverbau entfernt, 
die Sohle angehoben, der Uferbereich 
abgeflacht und der Bachlauf verlängert 
werden konnte. Wechselfeuchte Bereiche 
wurden ebenso geschaffen wie Nebenge-
rinne, und neue Strukturelemente wur-
den eingebaut, um die Strömungs-, Tie-
fen- und Substratdiversität zu erhöhen. 
Die Verfügbarkeit von zusätzlichen Flä-

Abb. 4: Die Schweinfe-Baustelle im Winter 2021/22. Der Uferverbau wurde bereits 
entfernt; durch die Gewässeraufweitung wird die Breite um etwa das Dreifache ge-
steigert. (Foto: P. Mertke)
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Welche Folgen hat die Dürre seit 2018  
für hessische Buchenwälder?

Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Tobias Hoppmann, Andreas Mölder & Peter Meyer

Einordnung der aktuellen 
Buchenschäden

Nach der Fichte verabschiedet sich die 
Buche aus unseren Wäldern? Im Spätsom-
mer 2018 konnten aufmerksame Wald-
besucher nicht übersehen, dass Buchen-
kronen braun wurden und mancherorts 
ganze Waldpartien abzusterben schienen. 
Berichte und Kommentare schlugen teils 
alarmistische Töne an. Der Baumart Buche 
stünde ein ähnliches Untergangsszenario 
wie der Fichte bevor. In der Diskussion 
um die Klimastabilität der Buche beka-
men die Skeptiker Auftrieb. Auch die 
Rolle der Forstwirtschaft rückte in den 
Fokus, wobei unterschiedliche Deutungen 
zu finden waren. Manch einer stellte die 
Holzernte grundsätzlich infrage, da sie zu 
Öffnungen des Kronendachs führt, wäh-
rend andere die Forstwirtschaft entlastet 
sahen, weil Waldschäden auch an stand-
ortheimischen Baumarten in nutzungs-
freien Beständen auftreten.
Auch in den Jahren 2019, 2020 und 2022 
waren mancherorts erhebliche Schäden 
an Buchen zu sehen. Nasse und kühle 
Witterungsphasen täuschen leicht darü-
ber hinweg, wie langsam sich die Wasser-
speicher in den Böden wieder füllen. 
Auch nach scheinbar feuchten Wintern 
blieben auf manchen Standorten tiefere 
Bodenschichten weiterhin trocken, und 
die zeitweise wassergesättigten Oberböden 
trockneten im nächsten Frühling bald 
wieder aus. Kontinuierliche Messungen 
der Bodenfeuchte in unterschiedlichen 
Tiefen belegen anschaulich, dass sich 
Dürren regional zu mehrjährigen Ereig-
nissen entwickeln können. Das Dürreer-
eignis seit 2018 besteht vielerorts auch 
im Jahr 2022 fort (UBA 2022).
An sich sind solche Ereignisse nicht neu. 
Für die vergangenen 200 Jahre sind 
Dürren für Hessen gut dokumentiert. 
Bei Betrachtung der Dürrejahre fällt eine 
Häufung in den späten 1850er, den 
1860er und den 1880er Jahren auf  

(Anonymus 1858, 1860, Hess 1900). 
Auch diese Ereignisse haben zu schweren 
Schäden an Buchenbeständen geführt, 
wie historische Fotografien eindrucksvoll 
dokumentieren (Abb. 1).
Diese Langzeitperspektive ermöglicht eine 
gewisse Relativierung der aktuellen Schä-
den, erlaubt aber keine Entwarnung. Denn 
entscheidend ist nicht nur die Schwere von 
Dürreereignissen, sondern auch deren 
Häufigkeit. Seit 2003 nahmen die kom-
plexen Schäden an Buchen infolge war-
mer und trockener Witterungsphasen und 
milder Winter zu. Eine längerfristige Erho-
lung fand seitdem nicht statt. 2021 wurde 
für Hessen der höchste Wert an stark ge-
schädigten Buchen seit Beginn der Wald-
zustandserhebung zu Beginn der 1980er 
Jahre ermittelt (NW-FVA & HMUKLV 
2021). Für die kommenden Jahrzehnte 
wird aufgrund des Klimawandels mit einer 
erheblichen Zunahme an Risikojahren 
gerechnet (Wagner et al. 2015).

Untersuchungen in hessischen 
Naturwaldreservaten

Die hessischen Naturwaldreservate bieten 
sich für eine nähere Untersuchung der 
Dürrefolgen für Waldbestände an, da die 
Waldentwicklung seit über 30 Jahren sehr 
genau und baumindividuell dokumentiert 
wird. Die Reservate wurden in den späten 
1980er Jahren eingerichtet und werden 
seitdem nicht mehr forstlich bewirtschaf-
tet. Nach einem standardisierten Verfahren 
(Meyer et al. 2018) finden dort regelmä-
ßig Stichprobeninventuren statt. Die 
Stichprobenpunkte sind in regelmäßi-
gem Raster angeordnet (Abb. 2). Dabei 
umfasst die tatsächliche Inventurfläche 
insgesamt 10 Prozent der Gesamtfläche. 
Zentrale Inventurdaten sind z. B. Baum-
art, Baumhöhe und Durchmesser. Da 
jeder Baum ab sieben cm Durchmesser 
in Brusthöhe (BHD) fest eingemessen ist, 
kann das individuelle „Schicksal“ eines 

Abb. 1: Geschädigter Buchenaltbestand im südlichen Reinhardswald, ca. 1890. Der 
Bestandesrand wurde in den ca. 35 Jahren zuvor von Westen her freigestellt. Als 
Schäden werden Windbruch, „Rindenbrand“, Wipfeltrocknis und Bodenverödung 
beschrieben. (Foto: Archiv Forstamt Reinhardshagen, vgl. Borggreve 1891).
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Baumes über den Gesamtzeitraum ver-
folgt werden. Die hessischen Naturwald-
reservate weisen außerdem die Besonder-
heit auf, über jeweils eine weiterhin forst-
lich bewirtschaftete Vergleichsfläche zu 
verfügen. Die Vergleichsflächen liegen 
angrenzend oder in räumlicher Nähe und 
wurden im Sinne einer möglichst großen 
Vergleichbarkeit ausgewählt. Zweck der 
Vergleichsflächen ist es, den Einfluss der 
forstlichen Bewirtschaftung über einen 
langen Zeitraum zu beobachten. Dies 
bietet uns heute die Möglichkeit, das 
dürrebedingte Absterben von Buchen 
auf bewirtschafteten und nutzungsfreien 
Flächen unter sonst weitgehend gleichen 
Bedingungen zu vergleichen.
Um das Ausmaß des Absterbens von Bu-
chen in den Dürrejahren 2018 und 2019 
zu quantifizieren, wurden die Inventuren 
im Jahr 2020 in elf buchengeprägten Na-
turwaldreservaten in Hessen wiederholt 
(Abb. 3). Wälder im Alter von unter 100 
Jahren wurden nicht berücksichtigt. Na-
turwaldreservate und Vergleichsflächen 
waren zuvor bereits zweimal nach dem 
standardisierten Stichprobenverfahren in-
ventarisiert worden (Meyer et al. 2018). 
Die erste Inventur hatte Ende der 1980er 
bis Anfang der 1990er Jahre stattgefunden, 
die zweite Inventur in den Jahren 2003 bis 
2016. Damit lässt sich die Beobachtungs-
zeit in zwei Perioden gliedern. Eine dritte 
Periode unter Einschluss der dürregepräg-
ten Jahre 2018 und 2019 wurde hinzuge-
fügt, indem bei der Inventur 2020 für je-
den abgestorbenen Baum beurteilt wurde, 
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Abb. 2: Verteilung der Stichprobenkreise im Naturwaldreservat Goldbachs- und Ziebachsrück 
(Grafik: NW-FVA, Luftbilder: © HVBG 2021)

Abb. 3: Lage der untersuchten Naturwaldreservate in Hessen (Grafik: NW-FVA, 
Geodaten: © HVBG 2021)
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ob er innerhalb von zwei Jahren zuvor 
(2018 / 19) oder schon länger abgestorben 
war. Bei dieser Untersuchung wurden nur 
Buchen betrachtet, die zum Zeitpunkt der 
Erstinventur vorhanden waren und damals 
lebten. Anhand der drei Perioden konnte 
für jeden Baum bestimmt werden, ob er 
am Ende der Untersuchungszeit noch lebte 
bzw. in welcher Periode er abgestorben war. 
Betrachtet wurde nur die natürliche Mor-
talität, die Holzernte auf den Vergleichsflä-
chen fand also keinen Eingang in die Be-
rechnungen. Eine ergänzende Auswertung 
der mittleren klimatischen Wasserbilanz 
für die Untersuchungsflächen während der 
Vegetationsperiode verdeutlicht den ausge-
prägten Wassermangel in den Jahren 2018 
und 2019 (Abb. 4). In die Auswertung 
wurde außerdem die generelle Wasserver-
sorgung des Standorts einbezogen. Für die 
Auswertung wurden frische bis feuchte 
Standorte von trockeneren unterschieden. 
Um der Frage nachzugehen, ob eher dün-
nere oder stärkere Bäume abgestorben 
sind, wurde ein Dominanz-Index errech-
net, der die Stellung eines Baumes im Kol-
lektiv des Gesamtbestandes beschreibt.

Dürrebedingte Mortalität  
in moderatem Umfang

Im Jahr 2020 lebten von den 6 583 bei der 
ersten Inventur erfassten Bäumen noch 
4 166, das waren 82 % des Ausgangsbe-
standes in den Totalreservaten und – auf-
grund der Bewirtschaftung – 45 % des 
Ausgangsbestandes in den Vergleichsflä-
chen. Die Grundfläche stieg in den Total-
reservaten an, während sie – bei gleichem 
Ausgangsniveau – auf den Vergleichsflä-
chen absank (Abb. 5). In den Totalreserva-
ten ist während der Dürrejahre die natürli-
che Mortalitätsrate zwar signifikant ange-
stiegen, hat jedoch ein moderates Niveau 
nicht überschritten (Abb. 6). Der Anstieg 
der Mortalitätsraten in den bewirtschafte-
ten Vergleichsflächen fällt geringer aus als 
in den Totalreservaten und ist nicht signi-
fikant. Auf schwächer wasserversorgten 
Standorten ist der Anstieg der Mortalitäts-
rate etwas stärker ausgeprägt als auf Stand-
orten mit besserer Wasserversorgung.
Die Mortalitätsraten berücksichtigen zu-
nächst nicht die Stärke der Bäume. Erst 
die Einbeziehung des Dominanz-Index 
erlaubt Rückschlüsse darüber, ob eher herr-

Abb. 4: Klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode für die Jahre von 1988 
bis 2019 in den Untersuchungsflächen (schwarze Linie: Mittelwert der Probeflächen, 
grau unterlegt: 95 %-Konfidenzintervall). (Grafik: NW-FVA)

Abb. 5: Mittelwerte und Obergrenze des 95 %-Konfidenzintervalls der Grundfläche 
des lebenden Derbholzbestandes zu Beginn der Untersuchungsperioden (TR: Totalre-
servat, VF: bewirtschaftete Vergleichsfläche). Unterschiedliche Buchstaben kennzeich-
nen signifikante (P < 0,05) Unterschiede zwischen den Perioden innerhalb einer be-
stimmten Behandlung (Großbuchstaben) und zwischen den Behandlungen innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums (Kleinbuchstaben) nach einem Scheffé-Test. Die Fehler-
balken umfassen die obere Hälfte des 95 %-Konfidenzintervalls. (Grafik: NW-FVA)
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schende oder eher unterdrückte Bäume 
absterben. Ein Dominanz-Index über eins 
steht für eher unterdrückte, ein Index unter 
eins für eher herrschende Bäume. Abb. 7 
zeigt, dass in den ersten beiden Perioden 
überwiegend unterdrückte Bäume abge-
storben sind. Signifikant ist der niedrige 
Dominanzindex in der dritten Periode auf 
den Vergleichsflächen, der auf das vermehr-
te Absterben herrschender Bäume hinweist.
Verschiedene Modellansätze zur Aufklä-
rung der Mortalitätsursachen (Details s. 
Meyer et al. 2022) konnten keinen kla-
ren Zusammenhang zwischen Mortalität 
und standörtlichen Gegebenheiten finden. 
Allerdings ließ sich nachweisen, dass die 
natürliche Sterbewahrscheinlichkeit mit 
einem höheren Defizit der klimatischen 
Wasserbilanz in der Vegetationszeit und 
einer geringeren sozialen Stellung des 
Einzelbaums ansteigt. Auch die Höhe 
der entnommenen Grundfläche (als Maß 
für die Eingriffsstärke) steht mit erhöhter 
Mortalität in Verbindung, der Einfluss 
ist jedoch eher unbedeutend.

Standörtliche Einordnung 
der Befunde

Unsere Ergebnisse können als repräsen-
tativ für die hessischen Buchenwälder 
gelten, da die untersuchten Gebiete etwa 
96 % der Standortbedingungen des hes-
sischen Waldes hinsichtlich Bodenwas-
serhaushalt und Nährstoffverfügbarkeit 
abbilden. Im Vergleich zu trockeneren 
Regionen Deutschlands (Schuldt et al. 
2020, Obladen et al. 2021) blieb die 
Mortalität während der Dürrejahre 
2018 / 19 gering. Unsere Ergebnisse lie-
gen nahe an der im hessischen Waldzu-
standsbericht genannten Absterberate 
von 0,3 % für die Jahre 2018 / 19 (Paar 
et al. 2020). Zur Einordnung der Ergeb-
nisse muss berücksichtigt werden, dass 
flachgründige, skelettreiche Standorte, 
wie sie häufig in Muschelkalkgebieten 
vorkommen, in Hessen eher selten sind. 
Beobachtungen, dass Buchenbestände 
auf flachgründigen Kalkböden bei Ab-
sterbewellen stärker betroffen sind, wur-
den spätestens seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts publiziert (Lauprecht 1868, 
Wagenhoff & Wagenhoff 1975). Aus 
Kurhessen wurde während des Dürreer-
eignisses Ende der 1850er Jahre berich-

Abb. 6: Mittelwerte und Obergrenze des 95 %-Konfidenzintervalls der natürlichen Morta-
litätsraten der Buche in den Untersuchungsperioden und Varianten (TR: Totalreservat, VF: 
bewirtschaftete Vergleichsfläche). Zur Bedeutung der Buchstaben s. Abb. 5.  
(Grafik: NW-FVA)

Abb. 7: Mittelwerte und Obergrenze des 95 %-Konfidenzintervalls des Dominanz-Index der 
natürlich abgestorbenen Buchen in den Untersuchungsperioden und Varianten (TR: Total-
reservat, VF: bewirtschaftete Vergleichsfläche). Zur Bedeutung der Buchstaben s. Abb. 5. 
(Grafik: NW-FVA)
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hem Wasserbedarf kann diese zusätzliche 
Transpirationsbelastung durch das be-
stehende Wurzelwerk nicht immer aus-
reichend bedient werden und so zum 
Versagen der Wasserversorgung des Bau-
mes führen (Herbette et al. 2010). Dieser 
Effekt ist vermutlich ausschlaggebend für 
die von uns festgestellte Verlagerung der 
natürlichen Mortalität auf stärkere Bäume 
in den bewirtschafteten Beständen.
Diese differenzierten Befunde stehen im 
Einklang mit den Ergebnissen von 
Thurm et al. (2022), die den Ursachen 
der seit 2019 auftretenden Vitalitäts-
schwächung von Buchen in Mecklen-
burg-Vorpommern nachgingen. Die Au-
toren halten fest, dass mehrere Faktoren 
prädisponierend für Trockenstress wirken 
und empfehlen, durch starke Jugend-
durchforstungen (bis max. 80 Jahre) und 
vorsichtige Eingriffe in höherem Alter 
Schäden vorzubeugen. Besonderer For-
schungsbedarf bestehe jedoch mit Blick 
auf die meist langen Verjüngungszeit-
räume, da gering bestockte Altbestände 
in der Phase der Naturverjüngung be-
sonders anfällig bei Hitze und Trocken-
heit seien.
Neben Dürre, Konkurrenz und der wald-
baulichen Vorgeschichte spielen Patho-
gene eine wichtige Rolle beim Absterben 
von Buchen. Insbesondere bei komplexen 
Buchenschäden bestehen wesentliche Un-
sicherheiten darüber, wie die einzelnen 
Faktoren zusammenwirken (Langer 2019, 
Langer et al. 2020). Eine wesentliche 
Rolle spielen zudem zeitliche Koinziden-

geförderten Bäume können umfangrei-
chere Wurzelsysteme entwickeln und da-
mit ihre Wasserversorgung während und 
nach Dürreperioden sichern (Aussenac 
& Granier 1988, Misson et al. 2003). 
Zudem erholt sich das Wachstum der im 
Rahmen von stärkeren Durchforstungen 
geförderten Buchen rascher und voll-
ständiger als das von solchen Bäumen, 
die in weniger stark durchforsteten Be-
ständen erwachsen sind (Gerhardt et al. 
2016). Buchen mit niedrigeren Wachs-
tumsraten, wie sie typisch bei intensiver 
Konkurrenz durch Nachbarbäume sind, 
haben hingegen ein erhöhtes Absterberi-
siko (Gillner et al. 2013). Das bestäti-
gen auch unsere Ergebnisse in den dicht 
bestockten Totalreservaten.
Insbesondere in älteren Beständen kann 
sich die Auflichtung des Kronendachs al-
lerdings auch negativ auf den Wasser-
haushalt der Einzelbäume auswirken. Es 
entspricht dem waldbaulichen Erfah-
rungswissen, dass ältere, vormals ge-
schlossene Buchenwälder auf starke und 
rasche Auflichtungen oftmals mit Rin-
den- oder Sonnenbrand, einer schütteren 
Belaubung und Absterbeerscheinungen 
reagieren (Borggreve 1891, Hess 1900, 
Mayer 1984). Das Mikroklima wird 
durch erhöhte Sonneneinstrahlung ver-
ändert und stärkere Windbewegungen 
im Kronendach erhöhen den Wasserver-
lust durch Transpiration. Dies geschieht 
insbesondere kurz nach der Holzernte 
(Brooks & Mitchell 2011). Bei älte-
ren Bäumen mit großen Kronen und ho-

tet, dass Trocknisschäden an Buchen auf 
trockeneren Kuppen und Höhenrücken 
am größten seien, an den unteren Hän-
gen nur wenig und in den Tallagen hin-
gegen gar nicht bemerkt würden (Ano-
nymus 1858). Nach flächigen Absterbe-
erscheinungen im Kleinen Odenwald 
1947 formuliert Sauer (1952), dass der 
Buchenwald zwar das Ideal auf Muschel-
kalk sei, denn „Boden und Holzart“ ge-
währten sich „gegenseitig am reichsten, 
was beide am meisten bedürfen: Schatten 
und Nahrung“ (Umstellung im Zitat). 
Der Autor fügt jedoch hinzu, dass ohne 
ausreichende Gründigkeit des Bodens 
die Buchen im „Oberholz“ in Dürrejah-
ren vertrockneten, im Unterstand jedoch 
unentbehrlich seien.

Buchensterben und Waldbau

Nicht nur standörtliche Fragen alleine, 
sondern auch Fragen des Buchen-Wald-
baus in Abhängigkeit vom Standort wer-
den bereits seit langer Zeit in Fachkreisen 
diskutiert. So widmete Friedrich Ludwig 
von Witzleben, damals kurhessischer 
Forstmeister in Kassel, in seiner 1805 er-
schienenen Schrift „Ueber die rechte Be-
handlung der Rothbuchen-Hoch- oder 
Samen-Waldung“ ein ausführliches Ka-
pitel den Fehlern bei der Behandlung 
von Buchenbeständen und wie diese zu 
Folgeschäden führen (Witzleben 1805). 
Eine zentrale Frage der heutigen Zeit ist, 
inwieweit das Kronendach möglichst ge-
schlossen bleiben sollte, um das Mikro-
klima zu erhalten, oder ob durch eine 
intensive Durchforstung die Einzelbaum-
stabilität erhöht werden müsste (vgl. 
Bréda et al. 1995, Sohn et al. 2016).
Grundsätzlich zeichnen sich Buchen 
durch ein hohes Anpassungsvermögen an 
veränderte Standraumbedingungen aus. 
Auf frei gewordenen Wuchsraum reagie-
ren sie in der Regel schnell, verstärken 
ihr Dickenwachstum und vergrößern ihre 
Kronen (Dieler & Pretzsch 2013). 
Die bisher vorliegenden Untersuchun-
gen stimmen darin überein, dass Durch-
forstungen die Dürretoleranz erhöhen 
(Gerhardt et al. 2016, Diaconu et al. 
2017). Sie werden daher zur Verbesserung 
der Widerstandsfähigkeit gegenüber Tro-
ckenstress empfohlen (Sohn et al. 2016, 
Diaconu et al. 2017). Die waldbaulich 

Abb. 8: Abgestorbene unterständige Buche im Naturwald Totenberg (Totalreservat) 
im Bramwald, Südniedersachsen (Foto: P. Meyer)
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zen. In der ersten Vegetationsperiode nach 
einem forstlichen Eingriff ist die Sensiti-
vität der Bestände größer als in den Folge-
jahren. Diese waldbauliche Erfahrung 
wird auch durch die Ergebnisse der In-
venturen in hessischen Naturwaldreser-
vaten gestützt (Mayer 1984, Schmidt et al. 
2019).

Schlussfolgerungen  
und Ausblick

Dem visuellen und oft individuellen 
Eindruck nach zeigten sich die dürrebe-
dingten Schäden in Buchenbeständen 
mancherorts in dramatischem Ausmaß. 
Tatsächlich sind flächige und schwere 
Schäden in Hessen eher selten. Unsere 
Untersuchung zeigt weder ein dramati-
sches Absterben noch einen negativen 
Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die 
Sterblichkeitsrate. Allerdings ist das Ab-
sterberisiko für ältere Bäume des Haupt-
bestandes in bewirtschafteten Beständen 
tendenziell erhöht. In Totalreservaten 
sterben zwar mehr Bäume ab, dies betrifft 
aber eher unterdrückte Bäume, die der 
verschärften Konkurrenz durch Nach-
barbäume in Dürrejahren nicht mehr ge-
wachsen sind (Abb. 8). Das Zusammen-
wirken der zahlreichen Einflussfaktoren 
auf Buchenschäden und Baummortalität 
ist komplex und bisher nur zum Teil ver-
standen. Nach derzeitigem Wissensstand 
ist zu empfehlen, nach Dürreereignissen 
keine stärkeren Eingriffe in überwiegend 
geschlossenen Altbeständen vorzunehmen. 
Unsere Untersuchung zur Mortalität der 
Buche in hessischen Naturwaldreserva-
ten wird fortgesetzt, um auch die länger-
fristigen Effekte der Dürre aufzudecken.
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Dr. Peter Meyer
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchs-
anstalt
Abteilung Waldnaturschutz
Prof.-Oelkers-Straße 6
34346 Hann. Münden
Tobias.Hoppmann@nw-fva.de
Andreas.Moelder@nw-fva.de
Peter.Meyer@nw-fva.de
www.nw-fva.de

https://www.umweltbundesamt.de/themen/trockenheit-in-deutschland-fragen-antworten
https://www.umweltbundesamt.de/themen/trockenheit-in-deutschland-fragen-antworten
https://www.umweltbundesamt.de/themen/trockenheit-in-deutschland-fragen-antworten


Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 21 / 2022 59

Die Fossilienfundstätte „Korbacher Spalte“ – Geo-Erbe  
und heimlicher Schatz der paläontologischen Forschung

Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Norbert Panek †

Einleitung

Die Fossilienfundstätte „Korbacher Spalte“ 
ist neben der UNESCO-Welterbestätte 
„Grube Messel“ bei Darmstadt das be-
deutendste paläontologische Bodendenk-
mal Hessens. Während die Funde in 
Messel unter anderem die Phase der Ent-
faltung der Säugetiere im frühen Tertiär-
Zeitalter (ca. 50 Mio. Jahre vor heute) 
nach dem Aussterben der Dinosaurier 
dokumentieren, markieren die um rund 
200 Mio. Jahre älteren Funde in Korbach 
die evolutive Frühphase der Säugetier-
Entwicklung im ausgehenden Permzeit-
alter. Aufsehen erregte insbesondere der 
Fund eines Unterkiefer-Fragments der 
zur Unterordnung der Cynodontier 
(„Hundezähner“) zählenden Gattung 
Procynosuchus (Abb. 1, 2), die zuvor welt-
weit nur in südafrikanischen Fundstätten 
nachgewiesen wurde. Aus der Gruppe 
der Cynodontier entwickelten sich im 
Verlauf der Trias die Säugetiere. Gemes-
sen an der Bedeutung der „Korbacher 
Spalte“ hielten sich die Anstrengungen 
zur Sicherung der Fundstätte zunächst in 
einem eher restriktiven Rahmen. So ver-
zögerte sich jahrelang sowohl der Ankauf 
als auch die bergbautechnische Sicherung 
der Fundstelle aufgrund fehlender Geld-
mittel. Heute ist lediglich ein Bruchteil 
der fossilhaltigen Spalten-Füllung an ex-
ponierter Stelle sichtbar geschützt.

Entdeckungsgeschichte

Die Entdeckung der „Korbacher Spalte“ 
wurde erst durch den bis in die 1970er 
Jahre währenden Kalkstein-Abbau am süd-
lichen Rand der Kreis- und Hansestadt 
Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) 
ermöglicht. In dem dortigen ehemaligen 
Steinbruch „Fisseler“ fand der Landes-
geologe Dr. Jens Kulick (1931 – 1996) 
im Jahr 1964 im Profil der westlichen 
Steinbruchwand eine Spalte vor, deren 

Füllung aus tonigem Schluffgestein zahl-
reiche fossile Knochenreste enthielt. Ku-
lick beschrieb bis fünf Zentimeter große 
Knochen-Fragmente und stellte sie zeit-
lich zunächst in das Mittel- oder Altpleis-
tozän (Kulick 1968). Ein Unterkiefer-
Fragment (Abb. 2) mit guter Zahn-Er-
haltung gelangte zum Institut für 
Geowissenschaften der Johannes-Guten-
berg-Universität in Mainz, wo das Fund-
stück mit Hilfe verbesserter Konservie-

rungs- und Präparationstechnik stabilisiert 
und anschließend eindeutig der spätperm-
zeitlichen Gattung Procynosuchus zuge-
ordnet werden konnte – ein Reptil, das 
bereits Säugetier-Merkmale aufweist und 
bis dato nur aus afrikanischen Fundstät-
ten bekannt war (Sues & Boy 1988, 
Sues & Munk 1996). Zwischenzeitlich 
gefährdeten Bauschuttablagerungen die 
Fundstätte. Das hessische Umweltminis-
terium kündigte ein „umfassendes Schutz-

Abb. 1: Modell des „Hundezähners“ Procynosuchus (Foto: N. Panek).

Abb. 2: Unterkiefer-Fragment mit gut erhaltener Bezahnung (Foto: J. Kulick)
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funden wurde, sowie in Tansania (Usili-
Formation) und dokumentiert damit die 
Verbreitung dieser Reptil-Gattung in öst-
lichen Teilregionen des damaligen welt-
umspannenden Superkontinents „Pangäa“ 
(Sues & Munk 1996). Bereits die Gra-
bung 1991 bestätigte, dass die Korbacher 
Fauna aus einer Vielzahl von Tetrapoden-
Formen zusammengesetzt ist, die evolu-
tionsgeschichtlich verschiedene Entwick-
lungsstufen bzw. verschiedene Stamm-
linien repräsentieren, die unter anderem 
zu den heutigen Säugetieren und zu den 
Krokodilen sowie Vögeln (und damit 
auch den Dinosauriern) führen. Funde 
dieser Tierformen waren zuvor in Mittel-
europa nur vereinzelt und weit verstreut 
aus dem „Kupferschiefer“ überliefert. 
Die zwischenzeitlich präparierten Funde 
bestätigen die ausgesprochene Vielfalt 
der Korbacher Paläo-Fauna. Neben der 
Dominanz des basalen Cynodontiers 
Procynosuchus sind weitere therapside 
Reptilien (Formengruppe der Dicyno-
dontier, Gorgonopsier, Therocephalier) 
sowie ein „Hakenzahn“ der Therapsiden-
Gattung Biseridens belegt (Fröbisch 2019, 
schriftl. Mitt.). An einem Procynosuchus-
Kieferfragment gelang der weltweit erst-
mals dokumentierte Nachweis eines 
Zahnwechsels bei einem Therapsiden. 
Weiterhin wurden sowohl Knochen-
Fragmente von ursprünglichen Reptilien 
(Pareiasaurier u. a.) als auch von proto-
sauromorphen Archosauriern gefunden, 

eine Länge von mindestens einem Kilo-
meter in westliche bzw. südöstliche Rich-
tung fortsetzt. Im Querprofil an der 
westlichen Steinbruchwand ist somit nur 
ein Bruchteil der Spaltenfüllung aufge-
schlossen. Eine im Juni 1999 durchge-
führte Forschungsbohrung etwa 200 m 
westlich der „Korbacher Spalte“ wies in 
35 m Tiefe direkt oberhalb des Randkar-
bonats einen ca. 30 cm mächtigen Ver-
witterungshorizont aus gelblichen Sedi-
menten nach, die im Aussehen und in 
ihrer Zusammensetzung der Spalten-
füllung gleichen (Bökenschmidt et al. 
1999, Bökenschmidt 2006). Daraus 
kann geschlossen werden, dass die Fül-
lung mit den Knochen-Fragmenten kurz 
nach der ersten Rückzugsphase des soge-
nannten Zechsteinmeeres, das heißt 
nach Abschluss der Randkarbonat-Sedi-
mentation in einer Landphase gegen 
Ende der sogenannten Werra-Folge (Z1) 
entstanden ist. Sie weist demzufolge ein 
Alter von 252,5 bis 257,5 Mio. Jahren 
auf.
Der Fund eines Procynosuchus-Unterkiefers 
und somit der erste Nachweis dieser säuge-
tierähnlichen Reptil-Gattung nördlich 
des Äquators belegen die herausragende 
internationale Bedeutung der Fossilien-
fundstätte. Der Korbacher Fund korreliert 
mit weiteren Procynosuchus-Nachweisen 
in Südafrika (Beaufort-Gruppe), in Sambia 
(Madumabisa Mudstone-Formation), wo 
ein fast vollständig erhaltenes Skelett ge-

konzept“ an. Die erste Forschungsgrabung 
in der Spalte fand daraufhin im Juli 1991 
unter der Leitung von Dr. Eberhard Frey 
(Staatliches Museum für Naturkunde 
Karlsruhe) sowie Prof. Dr. Hans-Dieter 
Sues (Smithsonian Institution / National 
Museum of Natural History, Washington / 
USA) mit technischer Unterstützung von 
Wolfgang Munk (Karlsruhe) sowie des 
örtlichen Spezialisten für Zechstein-Fos-
silien, Hartmut Kaufmann (Burgwald), 
statt. Finanziell unterstützt wurde die 
Grabung wie meist üblich durch Einwer-
ben von Drittmitteln, in diesem Fall von der 
National Geographic Society (Washington).

Kurzbeschreibung und  
Bedeutung der Fundstätte 
aus aktueller Sicht

Die „Korbacher Spalte“ liegt, wie bereits 
erwähnt, in einem aufgelassenen Kalk-
steinbruch in Korbach (Bökenschmidt 
2006, Panek 2011 / 2012). Im Stein-
bruch ist die Spalte ca. 12 Meter tief und 
maximal 3,8 Meter breit im Zechstein-
kalk (Randkarbonat der Werra-Folge) 
aufgeschlossen (Abb. 3). Der tiefere Be-
reich zeigt das gelblich bis violett ge färbte 
Füllsediment der Spalte. Die Lagerungs-
verhältnisse im Steinbruch deuten darauf 
hin, dass die Spalte vor rund 255 Mio. 
Jahren durch ein tektonisches Ereignis 
(Erdbeben) entstanden ist und sich über 

Die Fossilienfundstätte „Korbacher Spalte“

Abb. 3: Zustand der Fundstätte „Korbacher Spalte“ in den Jahren 1994, 1997 und 2010 (Fotos: N. Panek).
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sich hauptsächlich von hartfaserigen 
Pflanzenteilen, vermutlich von Zweigen, 
Sporophyllständen und Wurzeln der Na-
delgehölze (Bernardi et al. 2017), die 
im erwähnten Steinbruch „Hohenäcker“ 

als vornehmlicher Insektenfresser bzw. 
sich auch von kleinen Wirbeltieren er-
nährender Therapside (Weber 2020)  
sowie Pflanzen fressende Captorhiniden 
und Pareiasaurier. Letztere ernährten 

die zu den frühen Vorfahren der Kroko-
dile zählen. Nachgewiesen sind Zahnrei-
hen von Captorhiniden, die mit Funden 
in China korrespondieren. Weitere Unter-
suchungen förderten die Hautknochen-
platte eines Chroniosuchiers (Hassiaco-
scutum munki) und damit den Erstnach-
weis dieser reptiliomorphen permischen 
Amphibie außerhalb von Russland und 
China zutage (Witzmann et al. 2019). 
Generell dürfte die Fundstätte „Korbacher 
Spalte“ in ihrer Art und Faunen-Zusam-
mensetzung „weltweit einzigartig“ sein 
(Fröbisch 2019, schriftl. Mitt.). Beson-
dere Bedeutung erlangt die Korbacher 
Fundstätte noch dadurch, dass sie in der 
Nähe eines weiteren bedeutenden zech-
steinzeitlichen Aufschlusses, dem Stein-
bruch „Hohenäcker“ bei Frankenberg / Eder 
(Panek & Kaufmann 2018) liegt, in dem 
zahlreiche hervorragend erhaltene Fossil-
reste von Pflanzen, vornehmlich Nadel-
hölzern, geborgen wurden, die Hinweise 
bzw. Rückschlüsse auf den Lebensraum 
(Abb. 4) der in Korbach gefundenen 
Reptilien-Formen zulassen.

Entwicklung erster „voll-
ständiger“ Nahrungsketten 
und Land-Ökosysteme

Im Verlauf des Permzeitalters (296 bis 
251 Mio. Jahre vor heute) hatten sich 
weltweit die ersten Land-Ökosysteme 
mit „vollständigen“ Nahrungsketten aus 
Primärproduzenten (Pflanzen) und un-
terschiedlich spezialisierten Konsumen-
ten-Gilden (Pflanzen- und Fleischfresser) 
herausgebildet. Anhand von Isotopen-
messungen sowie Analysen mikroskopi-
scher Oberflächentexturen an fossilen 
Zahnschmelzproben permischer Tetra-
poden, unter anderem auch aus der 
„Korbacher Spalte“, konnten in einer 
Forschungsarbeit des Instituts für Geo-
wissenschaften in Mainz Informationen 
zu den Ernährungspräferenzen der Tiere 
abgeleitet werden (Weber 2020). Daraus 
lassen sich wiederum Rückschlüsse auf 
die bevorzugten Nahrungs- bzw. Lebens-
räume und die trophischen Nischen der 
Tiere ziehen (Abb. 5). In Korbach 
herrschten vor allem säugetierähnliche 
Reptilien (Therapsiden) vor, die sich so-
wohl von Pflanzen als auch von Fleisch 
ernährten – darunter auch Procynosuchus 

Abb. 4: Rekonstruktion der Paläo-Landschaft mit Nadelholzwäldern im Küstengebiet des 
Zechsteinmeeres; Buschbrand im Hintergrund (Grafik: Nationaler Geopark GrenzWelten)

Abb. 5: Vereinfachte Rekonstruktion der Nahrungsbeziehungen innerhalb einer spät-
permischen Paläo-Tetrapodenfauna; 1 = carnivore Therapsiden, 2 = Archosauromorphe, 
3 = Pareiasaurier, 4 = herbivore Therapsiden, 5 = Captorhiniden, 6 = indet. Therapsiden, 
7 = Neodiapsiden, 8 = Insekten (indet. Blattodea), 9 – 13 = Koniferen-dominierte Paläo-
Flora (wie z. B. im Steinbruch „Hohenäcker“) (Grafik: Bernardi et al. 2017, veränd.)
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Präparatorinnen standen durch Zuwen-
dungen des Landesamtes für Umwelt 
und Geologie, des Landesamtes Denk-
malpflege, des Senckenberg-Forschungs-
instituts sowie der Stadt Korbach und 
des Geoparks insgesamt Mittel in Höhe 
von rund 100 000 Euro zur Verfügung. 
Die Arbeiten wurden im Naturkunde-
museum Kassel und ab 2012 im Karls-
ruher Museum durchgeführt und im Juli 
2015 abgeschlossen. Nach Abschluss der 
Kooperation (2015) waren vom Fund-
Gesamtbestand rund 1 230 Fundstücke 
präpariert. Das gesamte präparierte (und 
bis dato noch unpräparierte) Material 
wurde vom Karlsruher Museum bereits 
2015 an das Museum für Naturkunde in 
Berlin (Prof. Dr. Jörg Fröbisch) zur wei-
teren wissenschaftlichen Bearbeitung aus-
geliehen.

Inwertsetzung der Fundstätte

Als die Korbacher Funde 1991 bundes-
weit bekannt und als „Sensation“ gefeiert 
wurden, herrschte vor allem seitens  
der Politik euphorische Stimmung. „Das 
ist etwas, was für die Menschheit gesi-
chert werden muss“, verkündete die da-
malige hessische Wissenschaftsministe-
rin Dr. Hohmann-Dennhardt vollmun-
dig (Waldeckische Landeszeitung vom 
20.6.1996). Danach hatte sich die  
Stimmung merklich gelegt. Aufwind be-
kam die „Korbacher Spalte“ im Rahmen 
des Hessentags 1997 in Korbach und im 
Zuge des Neubaus des Korbacher Muse-
ums, das eine adäquate umfassende Prä-
sentation der Spalten-Funde ermöglichte. 
Ergänzt wurde das Besucher-Angebot im 
Jahr 2000 durch den Bau einer Besucher-
Plattform direkt über der „Korbacher 
Spalte“ (Abb. 3), durch die Errichtung 
von Info-Pavillons sowie nicht zuletzt 
durch den 2015 erfolgten Ausbau des 
ehemaligen Kalksilos an der Frankenberger 
Landstraße mit einer Ausstellung zum 
Thema „Brücken- und Mosaiktiere“. Seit 
1997 werden regelmäßig Führungen an 
der Fundstätte angeboten. Als „Korbacher 
Dackel“ und Wappentier des Geoparks 
GrenzWelten avancierte Procynosuchus zu 
einem werbewirksamen Markenzeichen. 
Eine ausführliche Dokumentation über 
die Forschungsgrabungen wurde aller-
dings nie realisiert. Eine vom Landesamt 

erwarb die Stadt Korbach nach zähen 
Verhandlungen das Areal der Grabungs-
stätte (1,4 Hektar). 2003 aktualisierte 
die Eigentümerin des Steinbruches ihre 
Voranfrage zur Errichtung einer Boden-
deponie. Trotz massiver Einwände des 
Projektbüros des damals in der Grün-
dungsphase befindlichen Geoparks 
(„GrenzWelten“) konnte das Vorhaben 
nicht mehr gestoppt werden. Ein weite-
res Problem war die bergbautechnische 
Sicherung der Fundstätte. Bereits nach 
den ersten beiden Grabungskampagnen 
drohte die freiliegende Spalte durch Wit-
terungseinflüsse an den Rändern einzu-
stürzen (Panek 1994). Die erforderli-
chen Sicherungsmaßnahmen scheiterten 
zunächst an der mangelnden Bereitstellung 
von Finanzmitteln. Erst 1999 konnten 
diese Maßnahmen in der Spalte sowie 
der Bau einer dauerhaften Überdachung 
abgeschlossen werden. Die Realisierung 
wurde letztlich durch eine private Spende 
in Höhe von 150 000 D-Mark ermög-
licht.

Das Fundmaterial

Nach den 1998 abgeschlossenen Gra-
bungen in der „Korbacher Spalte“ wurde 
das nahezu gesamte geborgene Fundma-
terial (rund 2 500 Einzelstücke und 
Fundkomplexe) in das Staatliche Museum 
für Naturkunde nach Karlsruhe trans-
portiert. Ein Großteil blieb dort zunächst 
unbearbeitet bzw. unpräpariert liegen. 
Ein 1998 mit der Eigentümerin der 
Fundstätte (Stadt Korbach) abgeschlos-
sener Fundverwaltungsvertrag verpflich-
tete das Museum in Karlsruhe, eine Do-
kumentation der Funde zu erstellen, wel-
che jedoch lückenhaft war. Auf Drängen 
der Stadt Korbach und des Landkreises 
(Geopark GrenzWelten) konnte 2010 
schließlich eine dreimonatige Pilot-Prä-
paration unter wissenschaftlicher Auf-
sicht des Karlsruher Museums initiiert 
werden, die von der Stadt sowie vom 
Geopark finanziert wurde. Im Oktober 
2010 fand in Korbach ein gut besuchtes 
internationales Symposium zur Korbacher 
Spalte statt, dessen positive Resonanz die 
für das Bodendenkmal zuständigen Lan-
desbehörden dazu bewegte, die weitere 
Bearbeitung des Korbacher Fundmaterials 
einzuleiten. Für die Arbeiten von zwei 

nachgewiesen wurden. Die Zusammen-
setzung der Korbacher Fauna korreliert 
mit dem konstruierten Phytotop (Abb. 4), 
das sich aus der fossilen Flora des Stein-
bruchs „Hohenäcker“ mit einer Domi-
nanz verschiedener Coniferophyten (Ull-
mannia, Pseudovoltzia, Quadrocladus) und 
Farnsamern ableiten lässt (Uhl 2013, 
Kaufmann 2017).

Schutz und Sicherung  
der Fundstätte

Die Fundstätte „Korbacher Spalte“ wurde 
im Juni 1991 auf Antrag des Hessischen 
Landesamtes für Bodenforschung als 
„geologisches Naturdenkmal“ nach § 14 
Hessisches Naturschutzgesetz einstweilig 
sichergestellt. Parallel wurde die Spalte 
als „unbewegliches Boden- und Kultur-
denkmal“ nach §§ 10 und 19 Hessisches 
Denkmalschutzgesetz in das Denkmal-
buch des Landesamtes für Denkmalpflege 
Hessen eingetragen. Beide Unterschutz-
stellungsverfahren bezogen sich lediglich 
auf ein etwa ein Hektar großes Areal im 
unmittelbaren Bereich der Grabungsstätte. 
Bereits im Juni 1991 forderte der dama-
lige Landrat des Landkreises Waldeck-
Frankenberg, Dr. Horst Bökemeier 
(1935 – 2015), in Schreiben an die zu-
ständigen Ministerien (Umwelt, Wissen-
schaft und Kunst) den Ankauf des ge-
samten Steinbruchgeländes. Doch beide 
Ministerien lehnten dies wegen nicht 
verfügbarer Haushaltsmittel ab.
Im November 1991 ließ das Landesamt 
für Bodenforschung zwei Bagger-Schürfe 
oberhalb der Grabungsstätte anlegen, 
um den weiteren Spaltenverlauf westlich 
des Steinbruches zu untersuchen. Das 
Landesamt empfahl mit Blick auf zu-
künftige Grabungen, diesen weiteren 
Abschnitt in einem 50 Meter breiten 
Schutzstreifen als „Grabungsschutzgebiet“ 
und „Naturschutzgebiet“ auszuweisen, 
eine entsprechende Schutzforderung für 
den Spaltenverlauf innerhalb des Stein-
bruches unterblieb. Die Schutzaktivitäten 
der Behörden beschränkten sich auf ei-
nen relativ kleinen Abschnitt der Spalte. 
Ein Genehmigungsverfahren für eine 
Erdauffüllung (Volumen: 140 000 m³) 
wurde lediglich „ausgesetzt“. Ein Rekul-
tivierungsplan sah vor, nur den Bereich 
der Grabungsstätte freizuhalten. 1997 

Die Fossilienfundstätte „Korbacher Spalte“
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Nominierung als UNESCO-Weltnaturerbe 
verfügen (Panek 2019). Weitere Überle-
gungen oder Prüfungen in diese Richtung 
wurden vor dem Hintergrund laufender 
Forschungsarbeiten und aufgrund einer 
Absage des zuständigen Wissenschaftsmi-
nisteriums zwischenzeitlich verworfen.

Fazit und Ausblick

Lässt man die Geschichte der Fossilien-
fundstätte „Korbacher Spalte“ Revue pas-
sieren, so fällt das zögerliche Verhalten 
der zuständigen Behörden auf, als es ins-
besondere um den Schutz und die Siche-
rung der Fundstätte sowie um den An-
kauf des Steinbruches ging. Sämtliche 
Schutzbemühungen konzentrierten sich 
lediglich auf den sichtbaren Teil der 
Fundstätte. Das Fundmaterial lagerte 
ohne eine vollständige Dokumentation 
über zehn Jahre lang zum größten Teil 
unbearbeitet im Staatlichen Museum für 
Naturkunde Karlsruhe. Über den zukünf-
tigen Verbleib des präparierten Materials 
wird zurzeit (September 2022) verhan-
delt. Dessen ungeachtet sollte in Zukunft 
daran gearbeitet werden, das Potenzial 
der Fundstätte für touristische und bil-
dungspädagogische Zwecke weiter aus-
zuschöpfen. Dazu könnten auch weitere 
Forschungsgrabungen in einem ausge-
wählten Spalten-Abschnitt außerhalb des 
Steinbruches beitragen. Weiterhin ge-
forscht wird an der Zusammensetzung 
und den trophischen Beziehungen der 
Korbacher Tetrapoden-Fauna (Fröbisch 
2022, schriftl. Mitt.). Eine publizistische 
Aufarbeitung der vorangegangenen Gra-
bungen steht noch aus, ebenso eine zu-
sammenfassende Dokumentation zum 
bisherigen Stand der Forschungsarbeiten 
am Fundmaterial. In diesem Zusammen-
hang ist die Durchführung eines weite-
ren wissenschaftlichen Symposiums an-
gedacht, das aber nach Einschätzung der 
Forschenden wohl erst nach 2023 statt-
finden könnte.

Kontakt

Der Autor, Dipl.-Ing. (Landespflege) 
Norbert Panek (Korbach), ist leider kurz 
vor der Drucklegung des Jahrbuchs  
Naturschutz in Hessen verstorben. 

für Denkmalpflege herausgegebene Info-
schrift (Heggemann & Keller 2003) ist 
längst überholt und wird aktuell durch 
Publikationen des Geoparks GrenzWelten 
ersetzt (Panek & Bökenschmidt 2018). 
Im Jahr 2019 wurde die „Korbacher 
Spalte“ vom Präsidium der Akademie für 
Geowissenschaften und Geotechnolo-
gien e. V. mit dem Prädikat „Nationaler 
Geotop“ ausgezeichnet. Aufgrund der 
Tatsache, dass erst seit relativ kurzer Zeit 
intensiv am Fundmaterial geforscht wird, 
sind wissenschaftliche Veröffentlichungen 
noch rar. Mit Fortschritt der Forschungs-
arbeiten in Berlin sind in den kommen-
den Jahren weitere Publikationen zu er-
warten, zum Teil bereits angekündigt 
oder konkret geplant (Fröbisch 2022, 
schriftl. an den Autor). Im Jahr 2017 
wurde die „Korbacher Spalte“ fotogram-
metrisch vermessen. Aus den gewonne-
nen Einzelaufnahmen hat die TU Darm-
stadt im Auftrag des HLNUG (Hessisches 
Landesamt für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie) mittels eines speziellen 
Computerprogrammes ein 3D-Modell 
der Fundstätte erstellt. 2021 wurde von 
der Universität Bonn in Zusammenar-
beit mit dem Geopark und dem HLNUG 
per Laserscanning ein weiteres (animier-
tes) 3D-Modell entwickelt, das über die 
Internetseite www.digitalgeology.de ab-
gerufen werden kann. Mit Hilfe der 
„Augmented Reality“-Technologie (wört-
lich übersetzt: erweiterte Realität) ist es 
seit Sommer 2020 möglich, die „Korba-
cher Spalte“ und dessen Leitfossil Procy-
nosuchus virtuell „lebendig“ werden zu 
lassen. Mit einem Smartphone können 
Besucher einen QR-Code scannen und 
bekommen auf diese Weise Informationen 
zur Fundstätte sowohl visuell als auch 
interaktiv vermittelt.
Die Fundstätte ist wichtigster Referenz-
fundpunkt für spätpermische Tetrapoden-
Vergesellschaftungen in Mitteleuropa 
(Bernardi et al. 2017, Witzmann et al. 
2019, Weber 2020) und steht weltweit 
in paläo-biogeografischer Korrelation zu 
oberpermischen Tetrapoden-Fundstätten 
anderer Regionen (insbesondere Afrika, 
Osteuropa und China). Der Status „Bo-
dendenkmal“ wird dieser herausragen-
den Bedeutung nur ansatzweise gerecht. 
Nach Auffassung des Autors könnte die 
„Spalte“ zusammen mit anderen Fund-
stätten über das Potenzial einer „seriellen“ 

http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2007/0090/.
http://doi.org/10.25358/openscience-5936
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Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Einführung

Nachdem 2002 der Bund-Länder-Aus-
schuss Bodenforschung (BLA-GEO), 
das von der Wirtschaftsministerkonfe-
renz eingesetzte Gremium für Belange 
der Geologie in Deutschland, das Güte-
siegel „Nationale GeoParks“ einführte, 
wird in diesem Jahr das 20-jährige Be-
stehen dieses Projekts gefeiert. Die Nati-
onalen Geoparks sind eine Erfolgsge-
schichte. Aktuell sind 18 Geoparks auf 
diese Weise zertifiziert (Abb. 1); acht von 
diesen sind darüber hinaus von der 
UNESCO als UNESCO Global Geo-
parks anerkannt (zuletzt der Geopark 
Ries im April 2022). Hessen und Thü-
ringen sind bei der Anzahl die Spitzen-
reiter der Nationalen Geoparks: Beide 
haben je vier Nationale Geoparks, von 
denen in Hessen einer und in Thüringen 
sogar zwei auch als UNESCO Global 
Geoparks zertifiziert sind.

Definition und Aufgaben

Die Nationalen Geoparks sind eine be-
sondere Kategorie von Großschutzgebie-
ten, die speziell das geologische Potential 
der jeweiligen Region in den Fokus 
nimmt. Die UNESCO definiert Geo-
parks als „single, unified geographical 
areas where sites and landscapes of inter-
national geological significance are ma-
naged with a holistic concept of protec-
tion, education and sustainable develop-
ment, focussing both on residents and 
visitors“ (Deutsche Unesco-Kommission 
2022). Sie betont damit die Geschlossen-
heit der Gebietsfläche, die (klein- und 
großräumlich ausgeprägte) geologische 
Bedeutung sowie die Aufgaben des (Geo-
erbe-)Schutzes, der (geo- bzw. umwelt-
wissenschaftlichen) Bildung und der 
nachhaltigen Entwicklung.
Die wesentliche Aufgabe der Geoparks 
ist die Vermittlung der jeweiligen regio-

nalen Geologie an BesucherInnen und 
BewohnerInnen. Grundlage sind vor allem 
die im Geopark vorhandenen besonderen 
Geotope; der Begriff wurde durchaus in 
Analogie zu „Biotop“ geprägt, er bezeich-
net sehenswerte geologische Bildungen, 
die in besonderer Weise Einblicke in die 
Erdgeschichte ermöglichen. Geotope 
können z. B. Aufschlüsse oder Felsen, aber 
auch Höhlen, Fossilfundstellen oder Mi-
neralvorkommen sein. Mit Steinbrüchen 
und Bergwerken gibt es auch menschen-
gemachte Geotope. Für die Vermittlung 
betreiben die Geoparks Infozentren und 
stellen Schautafeln und ähnliches im Ge-
lände auf. Sie liefern aber auch Publika-
tionen (gedruckt und online), so beispiels-
weise Infobroschüren und Flyer zum 
Geopark und zu einzelnen Themen des 
Geoparks, und betreiben mit dem Mate-
rial ein Internetportal. Geologisches 
Wissen ist dabei in der Regel „sperrig“, 
deshalb ist es am besten, wenn es im Ge-
spräch durch MitarbeiterInnen des Geo-
parks vermittelt wird. Insofern bilden 
geführte Touren und Workshops wichti-
ge Bestandteile der Arbeit in den Geo-
parks, außerdem Vorträge und weitere 
Veranstaltungen, häufig auch mit Kin-
dern. Die Schwierigkeit der Vermittlung 
von Geologie ist dabei auch eine Folge 
der Entwicklung, dass die Geologie im 
Bildungskanon heute kaum mehr vor-
kommt, kaum in der Schule, wenig in 
den Medien. Hier füllen die Geoparks 
(neben den naturkundlichen Museen!) 
eine höchst bedenkliche Lücke in unse-
rem Bildungssystem – zumindest ansatz-
weise, aber sehr wirkungsvoll.
Erwartet wird von den Geoparks außer-
dem, dass sie sich um das ihnen anver-
traute und von ihnen inwertgesetzte geo-
logische Erbe kümmern – durch Geo-
topschutz- und -pflege. Dazu wird für 
das Gebiet des Geoparks ein Geotopin-
ventar geführt, in dem der Zustand der 
Geotope dokumentiert ist. Hierbei ar-
beiten die Geoparks in der Regel mit den 

jeweiligen Geologischen Landesämtern 
und den Naturschutzbehörden zusam-
men. Eine der wichtigsten Aufgaben der 
Geotoppflege ist es, Aufschlüsse regelmä-
ßig von Aufwuchs zu befreien, um sie 
sichtbar zu halten (Staatliche Geolo-
gische Dienste der Länder 2018).

Entstehung der Nationalen 
Geoparks

Die Idee der Geoparks entwickelte sich 
in den 1990er Jahren, zunächst unab-
hängig voneinander, an verschiedenen 
Orten der Welt, rückgreifend auf Initia-
tiven in den 1970er und 1980er Jahren. 
In den 1970ern war dies die Einrichtung 
von geologischen Lehrpfaden, in den 
1980ern beschäftigten sich Geowissen-
schaftlerInnen mit Naturschutz und der 
Vorstellung, dass auch die unbelebte Na-
tur der Pflege und des Schutzes bedürfe 
– vor allem besonders charakteristische, 
einzigartige und seltene Ausprägungen 
der sichtbaren Geologie. In dem Zusam-
menhang wurde auch der Begriff „geo-
logisches Erbe“ (englisch: geoheritage) 
geprägt, für dessen Schutz im Englischen 
der Begriff „geoconservation“ verwendet 
wird (Grey 2019). Seit vielen Jahren ist 
in diesem Prozess auch die IUCN welt-
weit einer der führenden Akteure; sie hat 
in mehreren Resolutionen auf ihren Welt-
kongressen den gleichberechtigten Schutz 
des steinernen, abiotischen Erbes der Na-
tur proklamiert (Gordon et al. 2018). 
Der International Geological Congress 
(IGC), der Weltkongress der IUGS (In-
ternational Union of Geosciences) in Pe-
king 1996 war dann ein wichtiger Schritt 
in der Entwicklung der Geoparks, da 
dort Fragen des geologischen Erbes, sei-
nes Schutzes und seiner Nutzung für 
Zwecke des Tourismus und der Regio-
nalentwicklung durch die Geoparks vor-
gestellt und diskutiert wurden (Du & 
Girault 2018, Eder 2008). Schon in 
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Abb. 1: Geoparks in Deutschland (Grafik: GeoUnion)
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den zwei VertreterInnen der Geoparks, 
eine VertreterIn des Nationalkomitees 
für UNESCO Global Geoparks beim 
Auswärtigen Amt sowie die Geschäfts-
führerIn der ZNG.

Organisationsstrukturen

Anders als Nationalparks, Naturparke 
und Biosphärenreservate sind Geoparks 
nicht in den Naturschutzgesetzen des 
Bundes und der Länder verankert, was 
Vor- und Nachteile hat. Nachteil ist un-
ter anderem die fehlende staatliche Ver-
pflichtung, Geoparks einzurichten und 
zu finanzieren. Ein Vorteil dagegen ist, 
dass es für die Geoparks keine übergeord-
neten Behörden mit Weisungsbefugnis 
gibt und diese deshalb in Organisation 
und Vorgehensweise unabhängiger ope-
rieren können. Damit im Zusammenhang 
steht auch, dass Geoparks – auch die hes-
sischen – generell bottom-up-Projekte 
regionaler Initiativen darstellen. Sie sind 
meist als Vereine organisiert, mit Ge-
meinden, Landkreisen oder kommuna-
len Körperschaften als wesentlichen Trä-
gern. Oft haben sie eine Anbindung an 
die Landkreisverwaltungen oder auch an 
einen Naturpark (wie beim Geo-Natur-
park Bergstraße-Odenwald). Ihre Finan-
zierung basiert damit vor allem auf Bud-
getmitteln dieser Verwaltungen.
Einzelne Bundesländer haben jüngst be-
gonnen, ihre Geoparks mit Fördermitteln 
zu unterstützen; daneben werden Projekte 
aus LEADER-Töpfen gefördert. Insgesamt 
ist die finanzielle Ausstattung der Geo-
parks jedoch in der Regel sehr gering.

Nationale Geoparks in Hessen

Die aktuell 18 Nationalen Geoparks in 
Deutschland sind – unter anderem als 
Folge der oben angesprochenen bottom-
up-Entstehung – regional sehr unter-
schiedlich verteilt (Abb. 1). Der Schwer-
punkt liegt auf den Mittelgebirgsräu-
men, so auch in Hessen, wo vier der 18 
Nationalen Geoparks bestehen; drei da-
von greifen dabei über die Grenzen in die 
benachbarten Bundesländer hinaus, nur 
der Geopark Vulkanregion Vogelsberg 
liegt vollständig in Hessen. Er hat seinen 
Schwerpunkt auf dem Vulkanismus. Die 

sich bei einer bestehenden nationalen 
Zertifizierung zuerst bei dieser bewerben 
müssen, bevor sie die Mitgliedschaft im 
EGN beantragen können (The Mado-
nie Declaration 2004). 2015 gelang es 
dann nach langen Verhandlungen mit 
der UNESCO, die Geoparks zu einem 
UNESCO-Programm zu machen bzw. 
sie in das „International Geoscience Pro-
gramme“ (IGCP) von UNESCO und 
IUGS zu integrieren – als UNESCO 
Global Geoparks (Deutsche Unesco 
Kommission 2022).

Zertifizierung

Die Zertifizierung als Nationaler Geopark 
erfolgt durch schriftliche Bewerbung eines 
bereits bestehenden und aktiven Geo-
parks bei der Geschäftsstelle der Zertifi-
zierungskommission Nationale GeoParks 
(ZNG). Der Titel ist jeweils auf fünf Jahre 
befristet, dann erfolgt eine Evaluierung 
seitens der ZNG. Die Bewerbung und 
auch die Evaluation werden anhand der 
Richtlinien von den Mitgliedern der 
ZNG begutachtet. Alleine die Qualität 
eines Geoparks hinsichtlich seiner geo-
logischen Ausstattung und vor allem hin-
sichtlich deren Präsentation, das heißt 
die Erfüllung der Richtlinien-Kriterien, 
ist maßgebend für eine Zertifizierung. 
Allerdings gelten für die Nationalen 
GeoParks in Deutschland noch weitere 
Kriterien: Ihre Alleinstellungsmerkmale 
müssen sich wahrnehmbar voneinander 
unterscheiden und ihre Gebietsflächen 
dürfen sich nicht überschneiden. Die 
Evaluierungen sind auch ein Hilfsmittel 
für die Geoparks, ihre Trägereinrichtun-
gen, Geldgeber und Netzwerkpartner an 
deren Aufgaben, z. B. hinsichtlich Finan-
zierung und Aktivitäten, zu erinnern 
(Ellger 2022).
Die ZNG setzt sich aus acht stimmbe-
rechtigten und vier nicht-stimmberech-
tigten Mitgliedern zusammen. Zu erste-
ren zählen fünf ExpertInnen aus für  
die Geoparks relevanten Fachrichtungen 
– Geowissenschaften, Bildung / Museen 
und Kultur, Tourismus/Regionalentwick-
lung, Naturschutz sowie Archäologie / 
Denkmalschutz –, zwei VertreterInnen 
der Staatlichen Geologischen Dienste so-
wie eine VertreterIn des BLA-GEO. Die 
nicht-stimmberechtigten Mitglieder bil-

dieser Phase war die UNESCO an der 
Konzeption der Geoparks und der For-
mulierung von Richtlinien für deren Be-
urteilung beteiligt, geleitet von dem In-
teresse, nicht nur das Weltkultur- und 
(biotische) Weltnaturerbe, sondern auch 
die unbelebte Natur in einer UNESCO-
Initiative zu bearbeiten. Die Bedeutung 
der geowissenschaftlichen und umwelt-
bezogenen Bildungsarbeit als Aufgabe 
der Geoparks hat die UNESCO – als 
Bildungsinstitution – selbstverständlich 
immer betont.
Das „European Geopark Network“ (EGN) 
wurde 2000 von Vertretern von vier eu-
ropäischen Geoparks gegründet. Neben je 
einem Geopark aus Spanien, Frankreich 
und Griechenland war darunter auch ei-
ner aus Deutschland: der Geopark Ge-
rolstein / Vulkaneifel. Die so vereinigten 
europäischen Geoparks verabschiedeten 
Richtlinien mit Qualitätskriterien für die 
Aufnahme weiterer Geoparks. Bereits ein 
Jahr später wurden 12 neue Geoparks in 
das Netzwerk aufgenommen, darunter 
der Natur- und Geopark TERRA.vita 
(um Osnabrück). Nach diesem Vorbild 
des EGN wurde 2004 das „Global Net-
work of National Geoparks“ (Global 
Geopark Network GGN) gegründet.
Ebenfalls schon um 2000 formierten sich 
in Deutschland mehrere weitere Geo-
park-Initiativen, doch es war klar, dass 
nicht alle kurzfristig zu „European Geo-
parks“ werden konnten. In dieser Situa-
tion beschloss der BLA-GEO 2001, ein 
Programm für Geoparks in Deutschland 
aufzustellen, um die Bildung von mehr 
Geoparks zu ermöglichen – die „Natio-
nalen GeoParks“ (Mattig 2006). Die 
GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, der 
Zusammenschluss der geowissenschaftli-
chen Verbände und Forschungseinrich-
tungen in Deutschland, wurde 2002 vom 
BLA-GEO mit der Zertifizierung der 
Nationalen GeoParks beauftragt. Dazu hat 
sie, den 2018 novellierten BLA-GEO-
Richtlinien folgend, die „Zertifizierungs-
kommission Nationale GeoParks“ (ZNG) 
eingerichtet (Richtlinien 2018). Bereits 
2003 wurden die ersten vier Geoparks als 
„Nationale GeoParks“ anerkannt. Das 
Verhältnis zwischen „nationalen“ und 
„europäischen“ Geoparks wurde 2004 
durch die „Madonie Declaration“ gere-
gelt, eine Vereinbarung des EGN mit der 
UNESCO, die festlegte, dass Geoparks 
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der Geopark GrenzWelten auch umfasst 
dieser Geopark eine Reihe eindrucksvol-
ler Besucherbergwerke wie z. B. die Grube 
Fortuna in Solms-Oberbiel, die untertägig 
befahren werden kann.
Der Geopark Vulkanregion Vogelsberg 
wurde 2020 zertifiziert. Auf 2 500 km² 
präsentiert er Mitteleuropas größtes zu-

scheinungen thematisiert dieser Geopark 
vor allem seine mineralischen Rohstoffe, 
die hier gefördert wurden und werden 
und für die die Region berühmt ist: 
Lahnmarmor (Abb. 3) und Eisenerz aus 
dem Devon, Basalte und Tone aus dem 
Tertiär, Kalkstein und Schiefer sowie 
zahlreiche bekannte Mineralwässer. Wie 

anderen drei Geoparks überzeugen je-
weils durch große Geodiversität.
Unter den hessischen Nationalen Geo-
parks wurde nur der Geopark Bergstra-
ße-Odenwald zusätzlich als UNESCO 
Global Geopark ausgezeichnet. Als ein 
Geopark der ersten Generation in 
Deutschland wurde er bereits 2002 als 
Nationaler Geopark und 2004 als EGN-
Geopark anerkannt. Mit seiner geotou-
ristischen Ausstattung und seinen vielfäl-
tigen Veranstaltungsangeboten und Ak-
tivitäten gilt er für viele Geoparks 
weltweit als Vorbild. Er erstreckt sich 
über 3 800 km² zwischen Rhein, Main 
und Neckar. Sein südlicher Bereich liegt 
auf baden-württembergischem Gebiet, 
sein östlichster Bereich im bayerischen 
Spessart. Er zeigt das naturräumliche 
Profil von der Rheinaue im Westen über 
den kristallinen Odenwald bis zum 
Buntsandstein-Odenwald und zu den 
Muschelkalkflächen des Baulands (mit 
der Eberstadter Tropfsteinhöhle) mit 
über 500 Millionen Jahren Erdgeschich-
te. Als ein Höhepunkt gehört auch die 
paläontologische UNESCO-Weltnatur-
erbe-Stätte Grube Messel mit ihrer be-
sonderen Fauna und Flora aus dem Terti-
är zu diesem Geopark.
Der Geopark GrenzWelten wurde 2009 
zertifiziert und umfasst 3 700 km² in 
Hessen und Nordrhein-Westfalen und 
über 400 Millionen Jahre Erdgeschichte. 
Der Geopark hat vor allem Anteile am 
Rheinischen Schiefergebirge, reicht aber 
nach Osten auch in die Zechstein-, 
Buntsandstein- und Muschelkalkgebiete 
hinein. Bemerkenswert ist der Reichtum 
an Fossilien, z. B. Panzerfischen aus dem 
Devon sowie Großammoniten und Sauri-
ern aus der Kreide. Die Korbacher Spalte 
(Abb. 2) am Hauptort des Geoparks, der 
hessischen Kreisstadt Korbach, ist der 
Fundort des Procynosuchus, auch als 
„Korbacher Dackel“ bekannt, eines Ver-
treters der Synapsiden, die stammesge-
schichtlich eine Brücke zwischen den 
Reptilien und den Säugetieren darstel-
len. Jüngere Fundstellen sind die tertiäre 
Borkener Braunkohle und die eiszeitli-
chen Flusslandschaften (Kurz 2017).
Der Geopark Westerwald-Lahn-Taunus 
wurde 2012 zertifiziert und erstreckt sich 
mit knapp 4 000 km² über Hessen und 
(zum geringeren Teil) Rheinland-Pfalz. 
Aus der Vielfalt der geologischen Er-

Abb. 2: Korbacher Spalte, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Geopark GrenzWelten, 
bedeutende Fossilfundstätte (Foto: C. Ellger)

Abb. 3: Unica-Steinbruch, Villmar, Landkreis Limburg-Weilburg, Geopark Wester-
wald-Lahn-Taunus, Stromatoporen-Riff aus dem Devon, abgebaut als Lahnmarmor 
(Foto: C. Ellger)
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Aufl. Jena. 136 S.

The Madonie Declaration between the Divi-
sion of Earth Sciences of Unesco and the Eu-
ropean Geoparks Network (2004): https://www.
europeangeoparks.org/wp-content/uploads/2012/03/
THE-MADONIE-DECLARATION.pdf (abgerufen 
am 8.8.2022)

schutzgebieten in Deutschland etabliert. 
Mit oft wenigen finanziellen Ressourcen 
haben über 20 Einzelinitiativen in fast 
allen Bundesländern geowissenschaftlich 
interessante Räume abgegrenzt und ideen-
reich zu attraktiven Bildungs- und Erfah-
rungsdestinationen entwickelt, assistiert 
von den Geologischen Landesämtern und 
im Zusammenwirken mit dem staatlichen 
und ehrenamtlichen Naturschutz. Seit ei-
nigen Jahren wird auch die Zusammenar-
beit mit den anderen Kategorien der Na-
tionalen Naturlandschaften intensiviert, die 
meisten Geoparks sind mittlerweile Mit-
glied im Verband Deutscher Naturparke 
(VDN) (Köster & Liesen 2021). Diese 
Entwicklung und eine stärkere gemein-
same Öffentlichkeitsarbeit der deutschen 
Geoparks lassen hoffen, dass der immer 
noch geringe Bekanntheitsgrad der Geo-
parks Stück um Stück überwunden wird.

Kontakt

Dr. Christof Ellger
GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung
c/o Institut für Geowissenschaften der 
Universität Potsdam
Karl-Liebknecht-Straße 24 – 25
14476 Potsdam
Christof.Ellger@geo-union.de

sammenhängendes Vulkangebiet. Der 
Vogelsberg ist dabei nicht das Ergebnis 
des Ausbruchs eines gewaltigen Schild-
vulkans, sondern wird aus übereinander-
geschichteten Lavaströmen zahlreicher 
Einzelausbrüche aufgebaut. Dieser Vul-
kanismus wird auf das Miozän, zwischen 
20 und 7 Millionen Jahre vor heute, da-
tiert. Die Geotope des Geoparks, die die 
vulkanischen Gesteine zeigen, sind einer-
seits natürliche Felsbildungen (wie der 
Bilstein), andererseits (und häufiger) aktu-
elle oder ehemalige Steinbrüche, wie der 
besonders eindrucksvolle Steinbruch in 
Nidda-Michelnau, wo das rote Michel-
nauer Schlackenagglomerat (Handelsname 
„Michelnauer Tuff“) gefördert wurde 
(Abb. 4), oder der größte Basaltsteinbruch 
Europas in Homberg / Nieder-Ofleiden. 
Die zentrale Informationsstelle im Geopark, 
die das Wissen um die Entstehung des 
Vogelsbergs und vieles mehr zur Region 
vermittelt, ist das Vulkaneum in Schotten.

Ausblick

20 Jahre nach der Einführung des Güte-
siegels „Nationaler GeoPark“ – und  
mittlerweile international als UNESCO-
Programm konstituiert – haben sich 
Geoparks als besonderer Typ von Groß-

Abb. 4: Steinbruch Nidda-Michelnau, Wetteraukreis, Geopark Vulkanregion  
Vogelsberg, ehemals Förderung von Schlackenagglomerat unter dem Handelsnamen 
„Michelnauer Tuff“ (Foto: C. Ellger)
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Nationaler Geotop „NSG Hoher Dörnberg  
mit Helfensteinen und Wichtelkirche“

Umwelt, Klima, Geologie und Boden

Maximilian Malte Paul

Der Dörnberg im Habichtswald, eines 
der wertvollsten Schutzgebiete in Hessen, 
ist um ein Prädikat reicher. Seit dem Jahr 
2020 ist der Hohe Dörnberg westlich 
von Kassel als Nationales Geotop ausge-
zeichnet (Abb. 1, 2). Damit kommt dem 
bereits als Naturschutzgebiet, Fauna- 
Flora-Habitat-Gebiet und in Teilen als 
geologisches Naturdenkmal ausgewiese-
nen Dörnbergareal eine herausragende 
Stellung nationaler Bedeutung zu. Was 
diese Schutzkategorien eint, ist die be-
sondere naturräumliche Ausstattung, die 
zusammen mit der kulturhistorischen 
Überprägung auf verhältnismäßig klei-
nem Raum eine Vielzahl schutzwürdiger 
Naturerscheinungen hervorbrachte.

Nationale Geotope werden seit dem Jahr 
2006 durch die Akademie für Geowis-
senschaften und Geotechnologien in 
Hannover ausgezeichnet, die im ersten 
Jahr bereits 77 Geotope mit dieser Aus-
zeichnung versah. Hintergrund war ein 
bundesweit ausgerufener Wettbewerb 
potentieller Geotope, die entweder als 
Einzelobjekt oder aber als zusammen-
hängende Gebilde vorgeschlagen werden 
können. Zur Auswahl stehen Geotope, 
die durch ihre Schönheit, Seltenheit oder 
ihre erdgeschichtliche Bedeutung von 
besonderem öffentlichen Interesse sind. 
Erreichbarkeit, Pflegezustand und die 
adäquate Wissensvermittlung sind wei-
tere Kriterien für eine erfolgreiche Quali-
fikation. Seitdem wurde die Liste Natio-
naler Geotope stetig erweitert, sodass 
nun auch das Dörnbergareal diese Aus-
zeichnung erhielt (Kött 2020).
Neben der reichen Artenvielfalt an Orchi-
deen und Enzianen wird im Dörnberg-
gebiet auf insgesamt 410 Hektar der Kalk-
magerrasen als Lebensraum geschützt, der 
in unserer heutigen intensiv genutzten 

Landschaft selten geworden ist (Hede-
wig 2010). Voraussetzung für dieses gro-
ße Vorkommen kalkliebender Arten ist 
der besondere geologische Aufbau mit 
seinen basenreichen Ausgangsgesteinen, 
bestehend aus dem Unteren Muschel-
kalk und Basalt bzw. Basalttuff aus der 
Tertiärzeit. In der Umgebung weitest-
gehend wieder abgetragen, konnte der 
Muschelkalk an dieser Stelle im Unter-
grund in größerem Umfang überdauern. 
Verantwortlich ist die Überdeckung des 
Muschelkalks durch vulkanische Schmel-
zen und Aschen in Folge der saxonischen 
Bruchtektonik vor 19 bis 7 Mio. Jahren.
Seit dieser spättertiären vulkanischen 
Aktivitätsphase blieben auch die entstan-
denen Vulkanbauten in ihrer Form nicht 
unverändert. Erosion trug die Gesteine 
ab und rumpfte so die Landschaft mit 
der Zeit ein. Harte Gesteine, wie der  
vulkanische Basalt, konnten dem Abtrag 
besser wiederstehen, sodass sich die für 
das Wolfhager Land charakteristischen 
Bergkuppen aus Basalt herausbildeten. 
Unter dem Schutz der Basalte konnten 

Abb. 1: Der Dörnberg-Komplex von Südwesten. Rechts ist der Hohe Dörnberg zu sehen. (Foto: Naturpark Habichtswald)

Abb. 2: Logo „Nationaler Geotop“
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Nationaler Geotop „Hoher Dörnberg“

Kontakt

Maximilian Malte Paul
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Auf Lülingskreuz 60, 34497 Korbach
Maximilian-Malte.Paul@lkwafkb.de
www.landkreis-waldeck-frankenberg.de
www.geopark-grenzwelten.de
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verwitterungsanfällige Tone und Sande aus 
dem Tertiär und im besonderen Maße 
der Untere Muschelkalk aus der Triaszeit 
überdauern, sodass er noch heute – an 
der Oberfläche anstehend – die Ebenen 
des Dörnbergmassivs bildet. Zeugen des 
intensiven Abtrages stellen die Reste  
ehemaliger Vulkanschlote dar, wie die 
Wichtelkirche, die Immelburg oder die 
als Naturdenkmal ausgewiesenen Helfen-
steine (Abb. 3). Die bizarren Basaltsäulen 
dieser Geotope dokumentieren die ver-
gangenen Aufstiegswege des Magmas und 
bilden nun den Kern des Nationalen Geo-
tops Hoher Dörnberg (Kunz 2013 / 14).
Mit der Auszeichnung des Dörnberg-
gebiets als Nationales Geotop wird die 
Bedeutung des Geotopschutzes im regio-
nalen Naturschutz hervorgehoben. Zu-
dem wird die öffentliche Wahrnehmung 
für die Schutzwürdigkeit der unbelebten 
Natur gestärkt, da sowohl der Naturpark 
Habichtswald als auch der Nationale 
Geopark GrenzWelten mit diesem Prädi-
kat für einen nachhaltigen Tourismus 
werben.

Abb. 3: Die Helfensteine (Foto: Naturpark Habichtswald)
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Ist Schnittgutverbrennung auf Kalk-Halbtrockenrasen  
naturschutzfachlich vertretbar?  

Ergebnisse vegetationskundlicher Dauerbeobachtungen

Praxisnahe Forschung

Vincent Aljes, Cornelia Becker & Marcus Schmidt

Einführung

Bei der Erstinstandsetzung und Pflege von 
Kalk-Halbtrockenrasen fallen oft große 
Mengen holziger Biomasse an, deren Ab-
transport und Entsorgung aufwändig 
und mit hohen Kosten verbunden sind 
(Schumacher et al. 1995, Lenarduzzi 
1999). Eine Ablagerung des Schnittguts 
vor Ort kann eine Alternative dazu dar-
stellen, die aber nur außerhalb natur-
schutzfachlich wertvoller Flächen umge-
setzt werden kann. In der Praxis gelingt 
das leider oft nicht (Abb. 1). Die energe-
tische Verwertung des Materials könnte 
einen sinnvollen Beitrag zum Klima- und 
Ressourcenschutz darstellen, allerdings 
müssen für eine positive ökologische und 
ökonomische Bilanz Rahmenbedingungen 
erfüllt sein, von denen nur in wenigen 
Regionen ausgegangen werden kann. Wo 
weder eine energetische Verwertung der 
Biomasse noch eine Ablagerung vor Ort 
möglich ist, wird vielfach eine Verbren-
nung des Schnittguts auf der Fläche 
praktiziert (Lenarduzzi 1999).
Aufgrund von politischen Entscheidungen 
könnte es zukünftig zu einem Verbot der 
direkten Schnittgutverbrennung auf den 
Naturschutzflächen kommen. Dies würde 
zu deutlich steigenden Kosten und im 
schlimmsten Falle auch zu einer Aufgabe 
der Pflege schwer zugänglicher Halbtro-
ckenrasen-Flächen führen. Damit könnte 
regional ein typischer und wertvoller Le-
bensraum aus der Kulturlandschaft ver-
schwinden. Schon heute sind Landschafts-
pfleger beim Verbrennen von Gehölz-
schnitt oft einer Kritik in der Presse 
ausgesetzt und es finden sich auch in 
wissenschaftlichen Publikationen kritische 
Stimmen gegenüber der Schnittgutver-
brennung auf den Flächen (Rahmann 
2000).
Eine umfänglichere Beschreibung der 
Bedeutung einer Schnittgutverbrennung 
für Pflanzen- und Insektenarten der Kalk-
Halbtrockenrasen ist in Quinger et al. 

(1994) zu finden. Dabei beschreiben die 
Autoren einerseits eine Ruderalisierung 
durch habitatuntypische Arten im Bereich 
von Feuerstellen. Andererseits wird die 
Feuerstelle aber auch als eine wertvolle 
Sonderstruktur angesehen, die sich positiv 
auf die Insekten- und Pflanzendiversität 
auswirken kann. Auch Waitzbauer (1990) 
beschreibt für den Untersuchungszeit-
raum von drei Jahren eine Ruderalisie-
rung und deutlich sichtbare Düngeeffek-
te in Feuerstellen auf Trockenrasen. Nach 
Beobachtungen von Nitsche (1999) 
können Feuerstellen auf Magerrasen 
nach acht bis zehn Jahren in der Regel 
nicht mehr von ihrer Umgebung unter-
schieden werden. Auch in weiteren Ar-
beiten wird auf die Vegetationsentwick-
lung nach der Schnittgutverbrennung 
eingegangen und ebenfalls eine zügige 
Wiederbesiedlung mit Ruderalisierungsten-
denzen beschrieben (u. a. Umweltinstitut 
Höxter 2005, Grossmann 2015).
Damit auch die ökologische Perspektive 
der Schnittgutverwertung in den gegen-
wärtigen Diskurs eingebracht wird, wur-
den im Rahmen des Projekts „Schaf 
schafft Landschaft“ (Wichelhaus et al. 

2020) in den 1990er Jahren angelegte 
Dauerbeobachtungsflächen auf Feuerstel-
len erneut erfasst und ausgewertet. In der 
vorliegenden Arbeit werden die Ergeb-
nisse der Dauerbeobachtungsuntersu-
chung präsentiert und vor dem Hinter-
grund einer Literaturauswertung disku-
tiert. Damit sollen die folgenden 
Leitfragen beantwortet werden:
•  Wie schnell regenerieren sich Feuer-

stellen auf Kalk-Halbtrockenrasen?
•  Führt die Schnittgutverbrennung zu 

einer als negativ zu bewertenden unty-
pischen Veränderung der Artenzusam-
mensetzung der Kalk-Halbtrockenra-
sen (Ruderalisierung)?

•  Können Feuerstellen auch wichtige 
Strukturressourcen sein, die sich positiv 
auf die Artenvielfalt der Kalk-Halbtro-
ckenrasen auswirken?

Untersuchungsgebiet und 
Methoden

Untersuchungsgebiet ist das südwestlich 
von Witzenhausen liegende Naturschutz- 
und FFH-Gebiet „Kalkmagerrasen bei 

Abb. 1: Schnittgutablagerung auf einem Kalkmagerrasen (Bildhintergrund) 
(Foto: A. Wichelhaus)
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wurde außerdem die floristische Ähn-
lichkeit zwischen den Untersuchungsflä-
chen über den Untersuchungszeitraum 
berechnet. Die mittlere floristische Ähn-
lichkeit der letzten Wiederholungsauf-
nahme (2021) wurde als Zielwert für 
eine gute Regeneration der Vegetation 
definiert. Der Wert entspricht der natür-
lichen räumlichen Heterogenität der Ve-
getation des Standortes.

Ergebnisse

Regenerationsgeschwindigkeit 
der Vegetation
Das Artenspektrum der Brandflächen 
hebt sich 28 Jahre nach Brand nicht von 
dem der umliegenden Vegetation ab, so 
dass ein Wiederauffinden nur durch die 
Magnetmarkierung der Dauerbeobach-
tungsfläche möglich war. Die bei der 
letzten Wiederholungserfassung 2021 
festgestellte floristische Ähnlichkeit zwi-
schen den Brandflächen entspricht der 
natürlichen Heterogenität der hiesigen 
Kalk-Halbtrockenrasen und wurde als 
Referenzwert genutzt, um die Regenera-
tionsgeschwindigkeit der Brandstellen 
hin zu einem Kalk-Halbtrockenrasen zu 
bewerten (Abb. 3). 
In den ersten Jahren nach Brand unter-
schied sich die Vegetation noch deutlich 
von der Vegetation 28 Jahre nach Brand 
(Abb. 3). Die sich früh in den Brandflä-
chen etablierenden Arten gehörten bis 
auf einzelne Ruderalarten wie Kompass-
Lattich (Lactuca serriola) oder Raue Gän-
sedistel (Sonchus asper) zu dem typischen 
Artenspektrum der Kalk-Halbtrockenra-
sen. Eine hohe Stetigkeit hatten Gewöhn-
licher Hornklee (Lotus corniculatus), 
Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), 
Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) 
und Arznei-Thymian (Thymus pulegioides). 
In den ersten Jahren breitete sich das 
Weiße Straußgras (Agrostis stolonifera) 
auf einer Feuerstelle stark aus, verlor aber 
im Laufe der Jahre wieder deutlich an 
Deckungsgrad.
Bis zum vierten bzw. fünften Jahr nach 
Brand entwickelte sich eine Vegetation, 
die sich von der der Umgebung augen-
scheinlich kaum mehr unterschied. Die 
rasche Regeneration der Feuerstellen 
spiegelt sich auch im Trendverlauf der 
floristischen Ähnlichkeit wider. Auffällig 

lungsuntersuchung nach gleicher Me-
thodik fand 2021 statt.
Die Auswertung der Vegetationsdaten 
erfolgte mit der Statistiksoftware R  
(R Core Team 2021). Die Datentrans-
formation und grafische Auswertung 
wurden mit dem Tidyverse-Paket umge-
setzt (Wickham et al. 2019). Zur Be-
rechnung des Jaccard-Ähnlichkeits-Koef-
fizienten wurde das Vegan-Paket genutzt 
(Oksanen et al. 2020). Die Artenzahlen 
und die Deckungssumme der Arten wur-
den für jedes Aufnahmejahr über die drei 
Untersuchungsflächen gemittelt und ein 
95 %-Konfidenzintervall berechnet. Bei 
der Berechnung wurde nach den Gruppen 
Gehölze, Kräuter, Moose und Flechten 
getrennt.
Zur Bewertung der Regenerationsge-
schwindigkeit der Brandflächen wurde 
die floristische Ähnlichkeit der Untersu-
chungsflächen zwischen den jeweiligen 
Untersuchungsjahren und der letzten 
Wiederholungsaufnahme 28 Jahre nach 
Brand berechnet. Eine Aufnahme vor 
dem Brand existiert nicht, weshalb der 
heutige Zustand (jüngste Vegetations-
aufnahme) als Referenzwert gewählt 
wurde. Die Berechnung der floristischen 
Ähnlichkeit erfolgte mit dem Jaccard-
Ähnlichkeits-Koeffizienten (Dierschke 
1994). Je höher der Wert (0 bis 1), desto 
höher ist die Übereinstimmung von Ar-
ten zwischen zwei Aufnahmen.
Um Unterschiede in der Entwicklung 
der Brandflächen bewerten zu können, 

Roßbach“ (Werra-Meißner-Kreis). Das 
aus mehreren Teilflächen bestehende 
Schutzgebiet umfasst einen Ausschnitt 
aus der stark gegliederten Zechstein-
Landschaft im Kleinalmeröder Hügel-
land (Nitsche et al. 2005). Die Unter-
suchungen beschränkten sich auf den 
Südhang des zwischen Roßbach und 
Dohrenbach gelegenen größten Teilge-
biets „Auf der Warte“. Ausgangsgestein 
der Bodenbildung ist hier der Plattendo-
lomit des Oberen Zechstein (Beyschlag 
1886). Im Herbst 1993 fanden auf dieser 
damals stark zugewachsenen Teilfläche 
vom RP Kassel finanzierte Pflegemaß-
nahmen durch ortsansässige Landwirte 
statt. Das Schnittgut wurde dezentral auf 
der Fläche verbrannt (Abb. 2).
Nach Abschluss der Entbuschungsmaß-
nahmen wurden drei Dauerbeobach-
tungsflächen auf den meist nur wenige 
Quadratmeter großen Brandstellen an-
gelegt und bis 1999 jährlich vegetations-
kundlich erfasst. Die zwei Quadratmeter 
(1 x 2 m) großen Flächen wurden jeweils 
im Zentrum der Feuerstellen angelegt 
und dauerhaft mit Magneten markiert. 
Alle Dauerbeobachtungsflächen befin-
den sich bei einer Hangneigung zwi-
schen 25 und 30° in Südexposition auf 
270 m ü. NN. Erfasst wurden alle Ge-
fäßpflanzen, Moose und Flechten mit 
ihrem Deckungsgrad. Weiterhin wurde 
die Deckung der Kraut- und Moos-
schicht, der Streuauflage sowie des offe-
nen Bodens geschätzt. Eine Wiederho-

Schnittgutverbrennung auf Kalk-Halbtrockenrasen

Abb. 2: Durch Schnittgutverbrennung entstandene Feuerstellen am Südhang des 
Kalk-Halbtrockenrasens „Auf der Warte“ im Herbst 1993 (Foto: M. Schmidt)
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ten in den Folgejahren geringfügig. Bis 
zum fünften Jahr nach Brand waren die 
Feuerstellen durch die sich rasch ausbrei-
tenden Kräuter geprägt. Dieser Trend 
änderte sich aber ab dem sechsten Jahr, 
nach dem auf den Flächen eine stärkere 
Zunahme der Moosschicht-Deckung 
mit Einbruch der Deckungswerte der 
Kräuter beobachtet werden konnte. 
Dennoch stiegen in dieser Zeit die Ar-
tenzahlen der Kräuter weiter an. Gehölze 
konnten sich in den ersten Jahren nicht 
etablieren, obwohl junge Pflanzen gefun-
den wurden. Erst im sechsten Jahr nach 
Brand konnte auf einer ehemaligen Feu-
erstelle eine Flechtenart nachgewiesen 
werden.
Im Zeitraum zwischen dem sechsten und 
28. Jahr nach Brand fand keine Erfas-
sung der Vegetation statt. Die Artenzah-
len stiegen in dieser Zeit insgesamt weiter 
an. Vor allem die Anzahl der krautigen 
und verholzenden Arten nahm deutlich 
zu. Auffällig sind der Rückgang der 
Moos- und eine starke Zunahme der 
Gräserdeckung.

Reetablierung und Zusam-
mensetzung der Vegetation

Alle untersuchten Brandstellen waren 
nach der Schnittgutverbrennung zu-
nächst komplett vegetationsfrei. Der 
Oberboden war mit Asche bedeckt, die 
im Laufe des ersten Jahres verweht oder 
weggespült wurde. Die Wiederbesied-
lung der Feuerstellen durch Gefäßpflan-
zen und Moose begann bereits im ersten 
Jahr nach Brand. In der ersten Etablie-
rungsphase (erstes und zweites Jahr nach 
dem Brand) stiegen die Artenzahlen steil 
an, während die Vegetationsdeckung 
noch sehr gering war (Abb. 4 – 6).
Im zweiten Jahr nach dem Brand nahm 
der Offenbodenanteil durch die sich eta-
blierende Vegetation deutlich ab. Die Ar-
tenzahlen, vor allem die der Kräuter, stie-
gen weiter an und auch die Deckungs-
werte nahmen deutlich zu. Die Deckung 
der Moose unterschied sich zwischen 
den Feuerstellen stärker als dies bei den 
anderen Artengruppen der Fall war. Ab 
dem vierten Jahr nach Brand nahmen die 
Artenzahlen der Gräser und Kräuter we-
niger stark zu. Die Moosartenzahlen er-
reichten ihren Höhepunkt und fluktuier-

ist die Stagnation des Trends in den Fol-
gejahren. Es findet nur noch ein geringer 
Artenaustausch statt und erst zwischen 
den Aufnahmen von 1999 (sechs Jahre 
nach Brand) und 2021 (28 Jahre nach 
Brand) kommt es zu einer weiteren Etab-
lierung typischer Kalk-Halbtrockenra-
senarten. Zu den sich spät etablierenden 
Arten gehörten unter anderem Aufrechte 
Trespe (Bromus erectus), Stängellose 
Kratzdistel (Cirsium acaulon), Hufeisen-
klee (Hippocrepis comosa), Wiesen-Wit-
wenblume (Knautia arvensis), Gewöhn-
licher Wacholder (Juniperus communis) 
und Knolliger Hahnenfuß (Ranunculus 
bulbosus).
Zwischen den Untersuchungsflächen 
war die floristische Ähnlichkeit in den 
ersten Jahren noch sehr gering. In der 
ersten Etablierungsphase wiesen viele  
Arten eine geringe Stetigkeit auf und es 
dauerte mehrere Jahre bis sich die  
Vegetationszusammensetzung zwischen 
den Feuerstellen anglich. Nach fünf  
Jahren entsprach die floristische Ähn-
lichkeit der Untersuchungsflächen dem 
heutigen Niveau, ging im fünften und 
sechsten Jahr allerdings leicht zurück 
(Abb. 3).

Abb. 3: A) Entwicklung der floristischen Ähnlichkeit der drei untersuchten Brand-
stellen in den ersten sechs Jahren nach Brand mit der heutigen Vegetation (28 Jahre 
nach Brand), B) mittlere floristische Ähnlichkeit (floristische Heterogenität) zwischen 
den drei untersuchten Brandstellen im Untersuchungszeitraum. Gestrichelte Linie = 
mittlere floristische Ähnlichkeit zwischen den Brandstellen 28 Jahre nach Brand. Die 
Berechnung erfolgte mit dem Jaccard-Index. Subplot B beginnt bei Jahr 1, da die 
Brandstellen im Jahr 0 vegetationsfrei waren. (Grafik: V. Aljes)

Abb. 4: Dauerbeobachtungsfläche (abge-
grenzt durch rote Punkte) auf einer Feuer-
stelle im Jahr 1995, zwei Jahre nach dem 
Brand. Asche und Holzkohle sind nahezu 
vollständig abgebaut, typische Kalkma-
gerrasen-Arten wie Zypressen-Wolfsmilch 
(Euphorbia cyparissias), Rauer Löwen-
zahn (Leontodon hispidus) und Arznei-
Thymian (Thymus pulegioides) haben 
sich bereits etabliert. (Foto: M. Schmidt)
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rilisierten Brandflächen somit eine Pri-
märsukzession statt (Kruse 2020), bei 
der die Reetablierung der Kalk-Halbtro-
ckenrasenarten unter anderem von ei-
nem Eintrag von Samen und Früchten 
(Diasporen) aus der Umgebung und 
günstigen Keimbedingungen abhängt.
Auf den untersuchten Kalk-Halbtrocken-
rasen bei Roßbach konnten sich in den 
ersten sechs Untersuchungsjahren fast 
ausschließlich typische Arten der Kalk-
Halbtrockenrasen ansiedeln (s. o.). Dies 
deckt sich mit den Beobachtungen von 
Nitsche (1999) und Preschel (2021), 
die auf Trocken- und Halbtrockenrasen 
eine Regeneration innerhalb von 10 Jahren 
feststellten. Quinger et al. (1994) zitieren 
aus einer unveröffentlichten Arbeit, in der 
auf Kalk-Halbtrockenrasen ein drastischer 
Anstieg der Mineralstoffkonzentration in 
den ersten Jahren nach Brand und ein 
Regenerationsprozess der Vegetation nach 
drei bis vier Jahren beschrieben wird. 
Nach Arnesen (1999) kann die Wieder-
besiedlung durch Orchideen länger dau-
ern, was mit einer Reduzierung der  
Mykorrhiza im Boden durch das Feuer 
erklärt werden kann. In den hier be-
schriebenen Untersuchungsflächen wur-
den Orchideen nicht gefunden.
Die Vegetationsveränderungen zwischen 
dem sechsten und dem 28. Jahr nach 
Brand können vermutlich kaum noch 
mit der Schnittgutverbrennung in Ver-
bindung gebracht werden. Sie entsprechen 
wahrscheinlich eher den allgemeinen 
Entwicklungstrends der Kalkmagerrasen 
bei Roßbach, die auf Faktoren wie ein 
gegenüber den 1990er Jahren veränder-
tes Management oder veränderte Witte-
rungsbedingungen zurückzuführen sind. 
So könnte die beobachtete Zunahme der 
Gräserdeckung beispielsweise auf eine 
abnehmende Pflegeintensität hindeuten.

Negative und positive Veränderung 
der Artenzusammensetzung  
von Kalk-Halbtrockenrasen durch 
Feuerstellen
Bei der Schnittgutverbrennung wird die 
Biomasse der näheren Umgebung kon-
zentriert verbrannt, was im Bereich der 
Brandstelle zu einer starken Anhebung 
der Phosphat-, Kalium-, Magnesium-, 
Mangan- und Kalziumwerte führt 
(Quinger et al. 1994, Arnesen 1999). 

tur zeigt. Die anfänglich ungerichtete 
Entwicklung hängt mit den hohen Ver-
brennungstemperaturen der Schnittgut-
verbrennung zusammen, da neben der 
vollständigen Verbrennung der oberirdi-
schen Biomasse je nach Dauer und Größe 
des Feuers und der Bodenfeuchtigkeit des 
Standortes Rhizome und Samen in der 
oberen Bodenschicht vernichtet werden 
(Arnesen 1999, Kruse 2020). Anders 
als bei Störstellen durch Viehtritt oder 
Maschineneinsatz findet in den hitzeste-

Diskussion

Regenerationsgeschwindigkeit 
der Feuerstellen
Die Feuerstellen sind anfangs ein zeitlich 
und räumlich hochdynamischer Sonder-
standort, der sich deutlich von seiner 
Umgebung unterscheidet. In den ersten 
Jahren nach Brand kann zwischen den 
Feuerstellen eine hohe Heterogenität 
festgestellt werden, die sich auf Arten-
ebene, aber auch in der Vegetationsstruk-

Schnittgutverbrennung auf Kalk-Halbtrockenrasen

Abb. 5: Entwicklung der Artenzahlen von Flechten, Gehölzen, Gräsern, Kräutern 
und Moosen auf den Brandstellen (Grafik: V. Aljes)

Abb. 6: Entwicklung der Deckungswerte von Flechten, Gehölzen, Gräsern, Kräutern, 
Moosen und Offenboden auf den Brandstellen (Grafik: V. Aljes)
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magerrasen-Arten hatte sich etabliert. 
Anzeiger für eine Ruderalisierung oder 
Stickstoffzeiger wurden im Verlaufe der 
Dauerbeobachtung nur ganz vereinzelt 
und nur für kurze Zeit festgestellt. Sechs 
Jahre nach dem Brand unterschied sich 
die Vegetation auf den ehemaligen Feu-
erstellen in Bezug auf ihre Struktur und 
Artenzusammensetzung nicht mehr nen-
nenswert von der ihrer Umgebung. Im 
Falle der untersuchten Dauerbeobach-
tungsflächen im NSG und FFH-Gebiet 
„Kalkmagerrasen bei Roßbach“ hat sich 
die Schnittgutverbrennung auf der Fläche 
somit als effiziente und kostengünstige 
Maßnahme erwiesen, die nicht zulasten 
des Pflegezustands der Kalk-Halbtrocken-
rasen ging.
Die Literaturauswertung hat jedoch ins-
gesamt gezeigt, dass die Regeneration 
von Feuerstellen stark standortsabhängig 
ist und Ergebnisse nicht ohne weiteres 
auf andere Gebiete übertragen werden 
können. Für Kalk-Halbtrockenrasen feh-
len empirische Langzeitstudien, in denen 
der Einfluss auf Fauna und Vegetation 
bewertet werden.
Eine naturschutzfachliche Bewertung der 
Schnittgutverbrennung sollte flächen-
spezifisch erfolgen. In verfilzten und ar-
tenarmen Kalk-Halbtrockenrasen schaf-
fen Feuerstellen wertvolle Sonderstruk-
turen, die zum Erhalt xerothermophiler 
Arten beitragen können (Fartmann 2006) 
und generell positiven Einfluss auf die 
Struktur- und Artenvielfalt haben kön-
nen (Quinger et al. 1994, Hermann & 
Steiner 1998, Kruse 2020). In solchen 
Fällen kann eine gezielte Verbrennung 
aus Sicht des Naturschutzes sogar wün-
schenswert sein (Quinger et al. 1994).
Auf Flächen mit wertvollem Arteninven-
tar sollte die Verbrennung in den weni-
ger kritischen Randbereichen erfolgen 
(Schumacher et al. 1995, Beinlich 
2009). Eine Entfernung von Asche, wie 
sie von Schumacher et al. (1995) emp-
fohlen wird, erscheint wenig praxistaug-
lich und wird auf Grundlage der eigenen 
Ergebnisse als nicht notwendig erachtet. 
Das Schnittgut sollte nach Möglichkeit 
unmittelbar nach der Pflegemaßnahme 
verbrannt werden, damit sich keine Tiere 
einnisten können (Barandun & Kühnis 
2001).
In Bezug auf die Vorgaben der FFH-
Richtlinie kann abschließend noch gesagt 

Wiederbesiedlung von Brandstellen be-
ginnt oft mit Pioniermoosarten, die be-
reits wenige Monate nach Brand keimen 
können (Southorn 1976, Quinger et 
al. 1994, Arnesen 1999, Kruse 2020). 
Auch für eine Reihe spezialisierter Pilz-
arten bieten die Brandstellen einen Le-
bensraum (Bratton 2003). 
Auf Kalk-Halbtrockenrasen, insbesonde-
re mit Pflegerückstand, können Feuer-
stellen das Angebot von Futter- und Ei-
ablagepflanzen für wärmebedürftige In-
sektenarten erhöhen (Weidemann 1995, 
Fartmann 2006). Auch der hohe Roh-
bodenanteil und das warme Mikroklima 
der Feuerstellen sind für Insekten wert-
voll. Zu den Profiteuren gehören Tagfalter 
wie Geißklee-Bläuling (Plebeius argus), 
Violetter Feuerfalter (Lycaena alciphron) 
(Fartmann 2006, Weidemann 1995, 
Hermann & Steiner 1998). Vermutlich 
profitieren auch weitere Insektenarten, die 
auf warme Mikrohabitate zur Eiablage 
angewiesen sind, von den Feuerstellen.
Im Hinblick auf die Insektenfauna fin-
den sich in der Literatur weitere Hinwei-
se, dass Feuerstellen einen positiven Ein-
fluss auf Populationen wärmebedürftiger 
Tagfalterarten haben. Hermann & Stei-
ner (1998) stellen Feuerstellen als ein 
wichtiges Eiablagehabitat des Violetten 
Feuerfalters (Lycaena alciphron) auf bo-
densauren Magerrasen heraus. Quinger 
et al. (1994) beobachteten eine ebenso 
starke Bindung des Kleinen Feuerfalters 
(Lycaena phlaeas) an Feuerstellen. Fart-
mann (2006) beschreibt ein gehäuftes 
Auftreten des Geißklee-Bläulings (Ple-
beius argus) und des Violetten Feuerfal-
ters (Lycaena alciphron) auf Feuerstellen. 
Aus dem Untersuchungsgebiet, dem Natur-
schutzgebiet „Kalkmagerrasen bei Roß-
bach“ liegen entsprechende Ergebnisse 
bisher nicht vor.

Fazit und Schlussfolgerungen

Die Erfassung der Dauerbeobachtungs-
flächen im Gebiet „Auf der Warte“ über 
sechs Vegetationsperioden hinweg hat 
gezeigt, dass sich die Feuerstellen bereits 
nach sehr kurzer Zeit regenerierten. Be-
reits zwei Jahre nach dem Verbrennen 
des Schnittguts waren Asche und Holz-
kohle weitgehend abgebaut oder abgetra-
gen und eine Reihe von typischen Kalk-

Der Stickstoff verglüht bei den hohen 
Temperaturen und wird über die Rauch-
gase verweht (Quinger et al. 1994). 
Durch Erosionsprozesse kann ein erhöhter 
Mineralstoffgehalt bei Hanglagen auch 
hangabwärts nachgewiesen werden. Nach 
mehreren Jahren gleicht sich der Mineral-
stoffgehalt der Umgebung an. Neben dem 
temporären Anstieg der Mineralstoff-
konzentration steigt auch der pH-Wert 
des Bodens nach dem Brandereignis 
deutlich an und normalisiert sich nach 
sechs bis 13 Jahren (Southorn 1976, 
Arnesen 1999).
Trotz dieser zu erwartenden bodenche-
mischen Veränderungen konnte auf dem 
hier untersuchten Kalk-Halbtrockenra-
sen bei Roßbach kein gesteigertes Wachs-
tum und auch kein gehäuftes Vorkom-
men nitrophiler Arten festgestellt werden. 
Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu 
einigen Arbeiten, die auf Trocken- und 
Halbtrockenrasen eine Ruderalisierung 
durch Arten wie Nickende Distel (Car-
duus nutans), Gewöhnlicher Natternkopf 
(Echium vulgare) und Weiße Schwalben-
wurz (Vincetoxicum hirundinaria) zeigen 
(Waitzbauer 1990, Quinger et al. 
1994, Weidemann 1995, Preschel 
2021). Auch seltenere Ruderalarten wie 
die Kleine Wachsblume (Cerinthe minor) 
können gehäuft auf Brandstellen vor-
kommen. Die kleinräumige Ruderalisie-
rung führt zu einer höheren Struktur- 
und Pflanzenartenvielfalt, die sich wiede-
rum positiv auf die Tierartenvielfalt aus-
wirken kann (Quinger et al. 1994). 
Statt einer Ruderalisierung konnte auf 
den Untersuchungsflächen in den ersten 
Jahren eine starke Ausbreitung charakte-
ristischer Kalk-Halbtrockenrasenarten 
wie Thymus pulegioides, Lotus corniculatus 
und Daucus carota festgestellt werden, 
die ebenfalls als wichtige Nahrungs- und 
Strukturressource für Insekten dienen. 
Durch die fehlende Vegetationsbede-
ckung kommt es in den ersten Jahren 
nach einem Feuer zu einer starken Er-
wärmung des Oberbodens. Die Tempe-
raturunterschiede können auf flächig ge-
brannten und ungebrannten Heiden bis 
zu 35 °C betragen (Niemeyer 2005). 
Unter diesen extremen Bedingungen 
können sich zuerst konkurrenzschwache, 
aber stresstolerante Arten ansiedeln, die 
auf ein hohes Störungsregime angewie-
sen sind (Quinger et al. 1994). Die 
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werden, dass der Flächenanteil der 
Brandstellen im Vergleich zu der Fläche 
der im Werra-Meißner-Kreis kartierten 
Kalk-Halbtrockenrasen bei weit unter 
einem Prozent liegt (Preschel 2021). 
Die Schnittgutverbrennung führt daher 
nicht zu einer Abwertung des Erhal-
tungszustands nach der FFH-Richtlinie. 
Ein temporärer Flächenverlust an Ziel-
Lebensräumen auf sehr kleiner Fläche 
wird durch die Schaffung von Sonder-
strukturen ausgeglichen.
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Mit dem Tablet unterwegs für den Naturschutz   
– Prozessoptimierung durch digitalisiertes Flächenmanagement 

am Fallbeispiel „Schaf schafft Landschaft“

Praxisnahe Forschung

Anne Hopf, Anya Wichelhaus & René Burghardt

Einleitung

In den ersten beiden Jahren haben die 
Partner des Projekts „Schaf schafft Land-
schaft“ aus dem Bundesprogramm Bio-
logische Vielfalt, die Universität Kassel, 
der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land und 
der Werra-Meißner-Kreis gemeinsam 
mit den ansässigen Schäfereien bereits 
einiges für den Naturschutz in der nord-
hessischen Werra-Meißner-Region bewegt: 
Zusammenhängendes Weideland wurde 
für den Biotopverbund gesichert, Lebens-
räume wurden durch Initialmaßnahmen 
aufgewertet und anschließend zur lang-
fristigen Offenhaltung und Pflege in Be-
weidungskorridore eingebunden. Unter 
anderem wegen der vielen beteiligten, 
unterschiedlich organisierten Akteure war 
es dem Projektteam ein Anliegen, den 
gesamten Prozess des naturschutzfachli-
chen Flächenmanagements durch ein  
digitales Datenmanagement effizient, 
systematisch und auch für Außenstehende 
nachvollziehbar und transparent zu ge-
stalten.
Die Basis für das im Projekt entwickelte 
flächenbezogene Datenmanagement bil-
det eine gängige GIS-Plattform (ArcGIS 
von Esri), wobei sich die Auswahl der zur 
Verfügung stehenden Komponenten nach 
den Bedürfnissen des Projekts richtet 
und der Funktionsumfang der Software 
durch eigene Anpassungen erweitert 
wurde. Im Ergebnis stehen untereinander 
verknüpfte Apps für mobile Endgeräte 
zur Verfügung, die eine einfache formular-
basierte Dokumentation aller zu erfassen-
den Flächeninformationen von der Erst-
aufnahme, über die Maßnahmenplanung, 
Genehmigung und Umsetzung bis hin 
zur Erfolgskontrolle ermöglichen. Für die 
Verarbeitung der selbst erhobenen Daten 
wurden so viele Prozesse wie möglich 
automatisiert, darunter das Auslesen von 
in der Datenbank hinterlegten Verwal-
tungs- und Naturschutzfachinformatio-
nen, die Ausgabe vorformatierter Maß-

nahmensteckbriefe sowie die Erstellung 
von Arbeitsaufträgen. Gleichzeitig wurden 
Strukturen geschaffen, die einen unkom-
plizierten Datenaustausch mit anderen 
Akteuren des Naturschutzes zu Prüfungs- 
und Abstimmungszwecken ermöglichen.
Vermehrte Nachfragen und Interessens-
bekundungen von Landschaftspflegever-
bänden haben uns dazu veranlasst, die 
Ausgestaltung des projektinternen Flächen- 
und Datenmanagements und die Idee 
dahinter in kompakter Form darzustellen. 
Unsere bisherigen Erfahrungen mit der 
Übertragbarkeit auf andere Anwendungs-
bereiche und Fachaufgaben des Natur-
schutzes sollen der Leserschaft als Anre-
gung für Optimierungsmöglichkeiten im 
eigenen Flächenmanagement dienen.

Anforderungen an die Soft-
wareumgebung und deren 
Auswahl

In einem intensiven Abwägungsprozess 
wurden die Vor- und Nachteile gängiger 
geographischer Informationssysteme sowie 
vollständig eigener Lösungen geprüft. 
Das Projekt entschied sich für die Arbeit 
mit der Plattform und Analyseumgebung 
ArcGIS von Esri als All-in-One-Lösung 
für Außendienst (Erfassung), Büroarbeit 
(Vor- und Nachbereitung) und Kommuni-
kation (Visualisierung, Datenaustausch), 
da diese die für das Flächenmanagement 
formulierten technischen und organisato-
rischen Anforderungen am besten erfüllt. 
Dabei wurden folgende technische An-
forderungen an die dem Flächenmanage-
ment zugrunde gelegte Softwareumgebung 
vom Schaf-schafft-Landschaft-Team de-
finiert:
•  Onlineservernutzung zur Bereitstellung 

aktueller Daten in Echtzeit bzw. Offline-
anwendung im Bedarfsfall

•  Systemunabhängigkeit zur Nutzung auf 
diversen Endgeräten und mit unter-
schiedlichen Betriebssystemen

•  Verwendung gängiger Dateiformate 
zur unkomplizierten und verlustfreien 
Weitergabe

•  zeitgleiche Bearbeitung der Daten 
durch mehrere Personen

•  intuitiv gestaltete Eingabeoberflächen 
und anwenderfreundliche Bedienbarkeit

•  Verlinkungsoptionen von externen 
Dateien (Fotos, Sprachaufnahmen, 
Genehmigungen, Literatur …)

•  Verwaltung von Zugangsrechten
•  automatisches Backup inklusive Versi-

onsverfolgung zur Datensicherung

Verwendete Planungsgrund-
lagen, Datenorganisation 
und Zugriff

Zur räumlichen Orientierung werden 
Hintergrundkarten (topografische Karten, 
Luftbilder, Hybridkarten) eingesetzt, die 
bereits als Onlinekarten in der Software 
integriert sind. Für die Maßnahmen-
planung arbeitet das Projekt mit hoch-
auflösenden digitalen Orthophotos und 
Katasterdaten aus dem Amtlichen Liegen-
schaftskatasterinformationssystem. Die 
darüber hinaus benötigten Geofachdaten 
sind themen- bzw. projektspezifisch zu-
sammengestellt und beinhalten Natur-
schutzfachdaten wie Schutzgebietsgrenzen, 
Biotop- und Lebensraumkartierungen 
und Artdaten aus MultiBaseCS sowie 
landwirtschaftliche Daten wie beantragte 
Schläge und Landschaftselemente der 
kooperierenden Schäfereien aus der 
InVeKoS-Datenbank. Für weitere (Ver-
netzungs-)Analysen werden die digitalen 
Landschaftsmodelle LBM-DE und Ba-
sis-DLM herangezogen. Alle Datensätze 
werden regelmäßig auf Aktualität über-
prüft und wenn nötig, neu beschafft.
Sowohl die Planungsgrundlagendaten als 
auch die selbst erzeugten Flächeninfor-
mationen sind in mehreren zentralen, 
thematisch strukturierten Datenbanken, 
sogenannten File Geodatabases (FGB), 
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Survey123-App von Esri. Mit Hilfe der 
Field Maps-App können Geometrien der 
aufzunehmenden Flächen als Polygone, 
aber auch ergänzende Strukturen als Linien 
oder Punkte auf Grundlage einer Hinter-
grundkarte (Webmap oder Offlinekarte) 
angelegt (Abb. 2) oder Elemente aus be-
stehenden Datensätzen übernommen 
werden. Die Standortfunktion erleich-
tert dabei die Orientierung. Für das Be-
triebssystem iOS steht außerdem ein 
Snapping-Tool zur Verfügung, das ein 
Aufgreifen bestehender Geometriegren-
zen ermöglicht.
Die so erstellten Geometrien werden 
über einen Link an die Survey123-App 
übergeben, mit deren Hilfe weitere In-
formationen zu der aufgenommenen 
Fläche mittels selbst konzipierter Ab-
fragen, so genannter Surveys, erfasst wer-
den. Ein Survey kann dabei als eine digi-
tale und erweiterte Umsetzung eines ana-
logen Erhebungsbogens mit räumlicher 
und zeitlicher Verortung verstanden wer-
den. Zur individuellen, an die Vorha-
bensziele angepassten Ausgestaltung der 

Potenzialfläche wird unterteilt in flur-
stücksbezogene Maßnahmeflächen, in 
denen festgelegt wird, wie die Ziele erreicht 
werden können. Teilgebiete dienen vor-
nehmlich der räumlichen Orientierung.
Jede Geometrie bekommt eine eindeutige 
ID zugewiesen, um sicherzustellen, dass 
die erfassten Informationen richtig zuge-
ordnet sind. Dies reduziert das Fehler-
potenzial und den Nachbereitungsauf-
wand. Aus Kommunikationsgründen wird 
zusätzlich mit intuitiven ID gearbeitet, 
die sich aus der Lagebezeichnung und 
einer laufenden Nummer zusammenset-
zen (z. B. Schäferberg_12). Über eigene 
Programmierarbeiten wurde das Gene-
rieren der intuitiven ID automatisiert.

Flächeninformationen  
systematisch erheben durch 
projektspezifische Software-
anwendung

Im gesamten Workflow arbeitet das Pro-
jekt mit der Field Maps-App und der 

gespeichert. File Geodatabases haben ge-
genüber den klassischen Shape-Dateien 
den Vorteil, dass sie große Datensätze zu-
lassen. Gleichzeitig ist das FGB-Format 
ein offener Datenstandard, der auch von 
anderen Geografischen Informations-
systemen unterstützt wird. Zur Einhal-
tung des Datenschutzes wurden für die 
Mitarbeitenden des Flächenmanage-
mentteams Zugriffsrechte entsprechend 
ihrer Zuständigkeiten eingerichtet.

Arbeit mit funktionellen  
Planungseinheiten

Das Team von „Schaf schafft Landschaft“ 
arbeitet mit drei verschiedenen Flächen-
kategorien, die jeweils unterschiedliche 
Funktionen im Planungskontext erfüllen 
(Abb. 1). Wichtigste Einheit sind die 
Potenzialflächen als funktionelle Raum-
einheiten im Kontext von Biotopent-
wicklung und Beweidung. Diese sind so 
abgegrenzt, dass ihnen klar definierte 
Entwicklungsziele zuzuordnen sind. Jede 

Mit dem Tablet unterwegs für den Naturschutz

Abb. 1: Je nach Betrachtungsebene werden unterschiedliche Flächenkategorien bearbeitet. (Hintergrundkarte: DOP 40, © BKG 2018)
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nach vorgegebenem Schema aufgenom-
men, (3) der Schreibaufwand im Gelände 
wird reduziert (Auswahl aus Dropdown-
Menü), (4) kategorisierte Informationen 
lassen sich statistisch auswerten und zu 
Präsentations- oder zu Evaluationszwe-
cken aufbereiten.
Für die Flächenaufnahme im Gelände 
werden beispielsweise Kategorien zur Er-
fassung des Ist-Zustands der Fläche (Ge-
hölzdeckung, besondere Strukturen und 
Artenvorkommen etc.), zu den Nut-
zungsoptionen und Entwicklungszielen 
auf der Fläche und zum Korridoran-
schluss und der Umgebung abgefragt 
(Abb. 3).
Ist eine Abfrage in der Survey123-App 
fertig bearbeitet, wird sie an einen On-
lineserver gesendet. Die erhobenen Da-
ten können somit unmittelbar nach dem 
Absenden in ArcGIS Desktop bzw. Arc-
GIS Pro angezeigt und weiterbearbeitet 
werden.

Technische Umsetzung aller 
im projektinternen Flächen-
management anfallenden  
Arbeitsschritte

Über „Schaf schafft Landschaft“ wurde 
eine umfassende Abfragebasis zu verschie-
denen Arbeitsbereichen des naturschutz-
fachlichen Flächenmanagements geschaf-
fen. Neben einem Survey zur Potenzialflä-
chenerfassung im Gelände liegen Surveys 
zur Planung und Dokumentation von 
Pflegemaßnahmen, zur Flächensiche-
rung und für ein naturschutzfachliches 
Monitoring vor. Der Ablauf des projekt-
internen Flächenmanagements ist tabel-
larisch aufbereitet worden (Tab. 1 im 
elektronischen Anhang unter www.
naturschutz-hessen.de). Neben einer Be-
schreibung der Arbeitsschritte sind dort 
Zuständigkeiten und die im jeweiligen 
Arbeitsschritt verwendete Software- und 
Datengrundlage genannt.
In gemeinsamen Planungsgesprächen und 
Flächenbegehungen mit den Schäfereien 
findet der „Schäfer-Survey“ Anwendung. 
Damit lassen sich die Anliegen und Ideen 
der Schäfereien (oder auch der Flächen-
eigentümer*innen, des ehrenamtlichen 
Naturschutzes etc.) zur Optimierung der 
Beweidungskorridore schnell und un-
kompliziert festhalten (Abb. 4), um sie 

gefelder und nur für ergänzende Be-
schreibungen oder die Sonstige-Option 
über freie Eingabefelder. Trotz vergleichs-
weise hohem Vorbereitungsaufwand zur 
Bildung von Kategorien ergeben sich da-
durch folgende Vorteile: (1) Man setzt 
sich frühzeitig mit den aufzunehmenden 
Daten und deren Auswertung auseinan-
der (z. B. müssen Pflegeziele und Maß-
nahmentypen definiert werden), (2) die 
Daten werden von allen Bearbeitenden 

Surveys stehen verschiedene Abfrage-
typen (z. B. Kategorien für eine Einfach- 
oder Mehrfachauswahl, Bewertungsska-
len) und freie Eingabefelder zur Verfü-
gung. Außerdem können Fotos und 
Sprachaufzeichnungen aufgenommen und 
externe Dateien (z. B. Schriftverläufe 
oder Genehmigungen) hochgeladen  
werden.
Das Projekt erhebt Flächeninformatio-
nen überwiegend über kategoriale Abfra-

Abb. 3: Auszug aus dem Survey zur Erfassung einer Potenzialfläche im Gelände  
(Software: © Survey123-App für ArcGIS, Esri)

Abb. 2: Erfassen einer Geometrie mit der Field Maps-App (Software: © ArcGIS, Esri)

http://www.naturschutz-hessen.de
http://www.naturschutz-hessen.de
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sung Integromat (neuerdings make) ver-
wendet. Es bietet sich darüber hinaus an, 
die Koordination der Zusammenarbeit 
über die Workforce-App von Esri abzu-
wickeln. Mithilfe dieser App können flä-
chenbezogene Arbeitsaufträge mit Priori-
täten und Bearbeitungsfristen erstellt 
werden.

Austausch von Planungsdaten 
mit anderen im Flächenma-
nagement aktiven Akteuren

Das Datenmanagement im Rahmen des 
Projekts wurde so organisiert, dass ein 
kontinuierlicher Datenaustausch innerhalb 
des Flächenmanagementteams stattfindet, 
bei dem auch im Nachhinein nochmal 
überbearbeitete Daten automatisch ak-
tualisiert und unmittelbar bereitgestellt 
werden. Darüber hinaus wurde nach ei-
nem gangbaren Weg gesucht, über den 
sich das Projektteam mit externen Part-
nern ohne großen Zusatzaufwand über 
geplante Naturschutzmaßnahmen aus-
tauschen und abstimmen kann.
Zur Weitergabe von vektorbasierten Daten 
werden je nach Anlass Web Map Service 
(WMS)-Server (zur reinen Visualisierung 
der Daten) oder Web Feature Service 
(WFS)-Server (wählbar, ob die Daten 
bearbeitet oder nur für Analysen wie Ver-
schneidungen verwendet werden können) 
genutzt. Im Projekt wurde dazu ein Aus-
tauschordner in ArcGIS-Online angelegt, 
über den zugriffsberechtigte Gruppen-
mitglieder eigene Feature Layer, wie z. B. 
selbst erfasste Geometrien und Informa-
tionen zu umgesetzten Pflegemaßnahmen, 
als WFS oder WMS veröffentlichen kön-
nen. Die Daten stehen dann zur Einsicht 
(bei WMS) oder zur weiteren Verwen-
dung (bei WFS) den anderen Gruppen-
mitgliedern zur Verfügung. Bei beiden 
Varianten bleiben die originären Feature 
Layer des Datenbereitstellers unberührt 
und ein Daten- bzw. Informationsverlust 
im Originaldatensatz ist ausgeschlossen.
Ein Datenaustausch mit Nutzern ande-
rer Geographischer Informationssysteme 
(z. B. QGIS oder INGRADA) ist eben-
falls über WFS oder WMS möglich. 
Nicht-ArcGIS-Nutzern wird hierfür die 
beim Anlegen des WFS/WMS automa-
tisch erzeugte URL zur Verfügung ge-
stellt. Genauso haben Personen ohne 

aufgenommene Geometrie automatisch 
ausgelesen und als flächenzugehörige In-
formation in der Datenbank hinterlegt.
Die so erzeugten Verknüpfungen werden 
für die automatische Erstellung vorfor-
matierter Maßnahmensteckbriefe genutzt. 
Diese enthalten (1) Übersichts- und Detail-
karten, (2) die für die naturschutzfachliche 
Prüfung relevanten, selbst erhobenen In-
formationen aus den Surveys sowie (3) 
die der Fläche automatisch zugeordneten 
Informationen aus den in der Datenbank 
hinterlegten Planungsgrundlagendaten. 
So können mit wenigen Klicks alle wich-
tigen Angaben zu einer geplanten Maß-
nahme zusammengestellt und an die Ge-
nehmigungsbehörden und Flächeneigen-
tümer weitergereicht werden. Ebenfalls 
automatisiert wurde die Erstellung schrift-
licher Arbeitsaufträge für Entbuschungs- 
und Nachpflegemaßnahmen aus den im 
Survey „Maßnahmenplanung“ erfassten 
Informationen sowie die Ausgabe statis-
tischer Auswertungen für die maßnah-
menbegleitende Erfolgskontrolle.
Auch die Aufgabenverwaltung ist im 
Projekt durch eigene Programmierung 
vereinfacht worden. Bei Abschluss eines 
Arbeitsschrittes erhält der Folgebearbeiter 
automatisch eine Benachrichtigung per 
E-Mail mit Bearbeitungsfreigabe und ei-
nen Link zu der betroffenen Fläche. Für 
diesen Zweck wurde die kostenfreie Lö-

dann bei der Detailplanung berücksich-
tigen zu können. Als weiterführende Be-
teiligungsmöglichkeit kann ein solcher 
Survey bei Bedarf auch von Personen 
ohne ArcGIS-Lizenz über den Browser 
oder die Survey123-App geöffnet und 
ausgefüllt werden.

Wiederkehrende Arbeits-
schritte automatisieren  
mittels weiterentwickelter 
Software

Viele der im Projekt immer wiederkeh-
renden Arbeitsschritte laufen aus Effi-
zienzgründen durch Weiterentwicklung 
der Software weitgehend automatisiert 
ab. So müssen beispielsweise zu jeder 
aufgenommenen Fläche standardmäßig 
Informationen aus den beschafften Pla-
nungsgrundlagen ergänzt werden (z. B. 
Zuordnung zum Liegenschaftskataster, 
Schutzstatus, besondere Artenvorkommen 
etc.). Mit technischer Unterstützung durch 
ein erfahrenes Planungsbüro wurden zur 
Automatisierung dieses Schrittes eigene 
Prozessketten innerhalb des Desktop-GIS 
unter anderem mittels eines „ModelBuil-
ders“ erstellt. Mithilfe der Prozessketten 
werden nun, vereinfacht gesagt, die in der 
Datenbank hinterlegten Planungsgrund-
lagendaten über Positionsdaten für jede 
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Abb. 4: Der „Schäfer-Survey“ im Einsatz (Foto: Geo-Naturpark Frau-Holle-Land)
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Dr. René Burghardt 
Burghardt und Partner, Ingenieure
Am Sonnenhang 4
34128 Kassel
info@lp-kassel.de

Weiterführende  
Informationen

„Schaf schafft Landschaft“ wird im Bundesprogramm 
Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz 
mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucher-
schutz sowie durch das Hessische Ministerium für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und die Heinz Sielmann Stiftung 
gefördert. Weitere Informationen zum Projekt finden 
sich auf der Projekthomepage www.schafland17.de 
und im Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 
19/2020 (Artikel online verfügbar unter https://
www.naturschutz-hessen.de/downloads/JNH_19/
einzelartikel/JB_19_22_Projekt_Schaf_schafft_
Landschaft.pdf). Unser projekteigener Onlineshop 
Holles Schaf mit regionalen Produkten aus der 
Landschaftspflege ist unter https://holles-schaf.de/ 
erreichbar.

ArcGIS-Plattform von Esri: www.esri.com/de-de/
arcgis/about-arcgis/overview

DBUdigital Online-Forum „Biodiversität und Digita-
lisierung“ (2021) aufgezeichnet und abrufbar unter 
www.dbu.de/550artikel38859_2440.html

Survey123-App: survey123.arcgis.com/

Integromat: www.integromat.com/en

Geoportal Hessen: www.geoportal.hessen.de/

obstwiesenplanung sowie ein Survey für 
das Neophyten-Monitoring.
Der vorgestellte Ansatz zum kontinuier-
lichen Datenaustausch mit projektexter-
nen Partnern befindet sich in der Erpro-
bungsphase und soll sukzessive eine grö-
ßere Akteursgemeinschaft einbeziehen. 
Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt noch 
keine umfassenden praktischen Erfah-
rungen geteilt werden können, zeichnet 
sich doch ab, dass eine digitale Lösung, 
die eine Abstimmung von Naturschutz-
maßnamen unter den verschiedenen  
Akteuren vereinfacht bzw. ohne großen 
Zusatzaufwand ermöglicht, dringend be-
nötigt wird. Denn nur so können mit den 
begrenzten Kapazitäten, die dem Natur-
schutz zur Verfügung stehen, Zielkon-
flikten in der Fläche effektiv vorgebeugt 
und Synergien herbeigeführt werden.
Das Land Hessen ist mit gefordert, die 
vielen Herausforderungen aktiv anzuge-
hen, mit denen sich das naturschutzfach-
liche Flächenmanagement konfrontiert 
sieht und die ein Hindernis insbesondere 
bei der Digitalisierung darstellen. Dazu 
gehört u. a. das Schaffen von Anreizen 
über entsprechende Beratungs- und 
Schulungsangebote sowie die verbesserte 
technische Ausstattung und der ver-
mehrte technische Support der im Na-
turschutz tätigen Akteure. Ein bedeuten-
der Schritt in diesem Prozess ist, dass das 
Land seit Februar 2022 Geo(basis)daten 
öffentlich und kostenfrei über das Geo-
portal Hessen zur Verfügung stellt.
Insgesamt zeigen die vielen u. a. von BfN 
und DBU organisierten Dialogveranstal-
tungen der letzten Jahre, dass die Digita-
lisierungsthematik in der Naturschutz-
arbeit angekommen ist. Schaf schafft 
Landschaft ist dabei nur eins von vielen 
positiven Umsetzungsbeispielen auf  
dessen Ergebnissen aufgebaut werden 
kann.

Kontakt

Dr. Anne Hopf
Dr. Anya Wichelhaus
Universität Kassel, FG Landschafts- und 
Vegetationsökologie 
Gottschalkstr. 26 a
34127 Kassel
Anne.Hopf@uni-kassel.de
Anya.Wichelhaus@uni-kassel.de

ArcGIS-Lizenz die Möglichkeit in dem 
von ihnen verwendeten GIS ihre selbst 
erhobenen Daten über eine URL zu  
teilen.

Fazit und Ausblick

Das Datenmanagement in seiner vorge-
stellten Form ist aus dem projekteigenen 
Flächenmanagementprozess nicht mehr 
wegzudenken. Die viele Zeit, die das 
Team in dessen Entwicklung investiert 
hat, wird durch die jetzige Effizienz und 
Qualität des naturschutzfachlichen Flä-
chenmanagements mehr als wettgemacht: 
Durch die systematische und digitale 
Umsetzung aller Arbeitsschritte ist es ge-
lungen, die vielen Projektpartner ihren 
Zuständigkeiten entsprechend in den 
Prozess einzubinden und datentechnisch 
in Echtzeit zu vernetzen. Die internen 
Abläufe wurden dabei maßgeblich opti-
miert, die Arbeitseffizienz wurde gestei-
gert und das Fehlerpotenzial reduziert. 
In die Entwicklung der Surveys ist jahre-
langes Erfahrungswissen aus Praxis, Ver-
waltung und Wissenschaft eingeflossen, 
das nun von jedem Mitarbeitenden je-
derzeit abgerufen werden kann. Zudem 
sind die vom Projekt durchgeführten 
Maßnahmen durch die konsequente di-
gitale Prozessdokumentation noch nach 
Jahren flächenscharf nachvollziehbar 
und können für spätere Planungen sowie 
bei wissenschaftlichen Begleituntersu-
chungen auch von Außenstehenden als 
Wissensquelle herangezogen werden.
Unser Anliegen ist es, auch andere Ak-
teure des Naturschutzes zu einem sol-
chen Schritt zu motivieren. Um Interes-
sierten den Einstieg zu erleichtern, geben 
wir gerne unsere gesammelten Erfahrun-
gen und erarbeiteten Inhalte weiter. 
Schon jetzt sind wir im Austausch mit 
verschiedenen Kooperationspartnern 
und begleiten diese bei der Implementie-
rung der Anwendung und bei der Über-
tragung auf andere Fachaufgaben des 
Naturschutzes. Bei einem unserer Partner 
ist bereits ein Survey zur Planung von 
Pflegemaßnahmen in FFH-Gebieten im 
Einsatz, wobei die im Rahmen des Pro-
jekts erstellten Inhalte mit wenig Über-
arbeitungsaufwand übernommen werden 
konnten. Weitere Einsatzbereiche sind in 
Arbeit, darunter ein Survey zur Streu-

http://www.schafland17.de
https://www.naturschutz-hessen.de/downloads/JNH_19/einzelartikel/JB_19_22_Projekt_Schaf_schafft_Landschaft.pdf
https://www.naturschutz-hessen.de/downloads/JNH_19/einzelartikel/JB_19_22_Projekt_Schaf_schafft_Landschaft.pdf
https://www.naturschutz-hessen.de/downloads/JNH_19/einzelartikel/JB_19_22_Projekt_Schaf_schafft_Landschaft.pdf
https://www.naturschutz-hessen.de/downloads/JNH_19/einzelartikel/JB_19_22_Projekt_Schaf_schafft_Landschaft.pdf
https://holles-schaf.de/
http://www.esri.com/de-de/arcgis/about-arcgis/overview
http://www.esri.com/de-de/arcgis/about-arcgis/overview
http://www.dbu.de/550artikel38859_2440.html
http://survey123.arcgis.com/
http://www.integromat.com/en
http://www.geoportal.hessen.de/
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Die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels  
auf die Taunusflora

Rüdiger Wittig

Praxisnahe Forschung

Einleitung

Seit mehreren Jahrzehnten wirken sich 
folgende anthropogene Einflüsse negativ 
auf entsprechend empfindliche Pflanzen-
arten aus und haben zu deren landeswei-
tem bzw. regionalem Rückgang oder gar 
zum Erlöschen geführt:
•  atmosphärischer Stickstoffeintrag
•  Eutrophierung von Gewässern und 

Grundwasser durch die Landwirtschaft
•  gezielte Entwässerung landwirtschaft-

licher Flächen
•  Begradigung von Gewässern und da-

durch bedingter Verlust amphibischer 
Lebensräume sowie beschleunigter 
Oberflächenabfluss

•  periodisches oder völliges Versiegen 
von Quellen aufgrund zu starker Was-
serentnahme.

Die Auswirkungen dieser negativen, un-
mittelbaren Einflüsse auf die Vegetation 
sind nicht nur bezüglich ihres Ausmaßes 
relativ sicher abzuschätzen, sondern es 
wäre auch deren Verringerung kurz- bis 
mittelfristig möglich und ist teilweise  
bereits kleinflächig erfolgt (z. B. Renatu-
rierung von Fließgewässerabschnitten, 
Wiedervernässung entwässerter Bereiche). 
Dies aber ist bei den Auswirkungen des 
Klimawandels nicht möglich. Umso 
dringender ist es, die durch den Klima-
wandel gefährdeten Arten rechtzeitig zu 
identifizieren, um die von ihnen besie-
delten Gebiete wenigstens von den oben 
genannten negativen Einflüssen zu be-
freien. Außerdem sollte man besonders 
gefährdete Arten vorsorglich in Erhal-
tungskultur nehmen, was in einigen Fäl-
len bereits erfolgt ist. Dabei war aller-
dings der Klimawandel nicht ausschlag-
gebend für deren Auswahl. Zur 
Gefährdung der für den Klimawandel 
empfindlichen Arten (potenzielle Klima-
verlierer) wird das veränderte Klima 
nicht nur direkt beitragen, sondern auch 
indirekt über die verstärkte Konkurrenz 
durch vom Klimawandel begünstigte  

Arten (Klimagewinner). Nachfolgend 
wird der Versuch unternommen, beide 
Gruppen zu identifizieren.

Klimaverlierer

Bisherige Ansätze
Bisher liegen für die Gefäßpflanzen Hes-
sens zwei Publikationen zum Thema Kli-
maverlierer vor. Nach eingehendem Stu-
dium der damals vorliegenden Literatur 
nennen Wittig & Nawrath (2000) die 
zahlreichen für eine Prognose der Auswir-
kungen des Klimawandels auf Vegetation 
und Flora zu berücksichtigenden ökosys-
temaren Veränderungen. Die Autoren 
nehmen aber an, dass bereits der Tempe-
raturzeigerwert der Arten einen wichtigen 
Hinweis geben kann, so dass Kühlezeiger 
(Arten mit T-Zeigerwert 3) höchstwahr-
scheinlich Klimaverlierer sein werden und 
dies bei Arten mit T-Zeigerwert 4 nicht 
auszuschließen ist, insbesondere dann, 
wenn sie bereits momentan gefährdet 
oder nicht häufig sind. Außerdem wird 
ein Bezug zum jeweils optimalen Lebens-
raum hergestellt. Von den 96 Arten, die 
Wittig & Nawrath (2000) für Hessen 
als potenzielle Klimaverlierer nennen, 
kommen nach Wittig et al. (2022) 40 
im Taunus vor.
19 Jahre später beschäftigt sich auch 
Schwenkmezger (2019) mit diesem 
Thema und zieht dabei weitere Kriterien 
für die Auswahl in Betracht, beschränkt 
sich aber auf gefährdete Arten, so dass für 
Hessen nur 43 Arten genannt werden, 
von denen 24 im Taunus vorkommen. 
Nur acht dieser Taxa sind auch bei  
Wittig & Nawrath (2000) aufgeführt. 
Tabelle 1 enthält eine ökologische Cha-
rakterisierung derjenigen im Taunus vor-
kommenden Arten, die von einer oder 
beiden der letztgenannten Arbeiten als 
potenzielle Klimaverlierer genannt wer-
den. Beide Arbeiten berücksichtigen üb-
rigens nur einheimische Arten.

Unter den nicht einheimischen und da-
her in Tabelle 1 nicht gelisteten T3-Arten 
gehört die Fichte (Picea abies) bereits seit 
einigen Jahren im Taunus zu den aktuel-
len Klimaverlierern. Dies ist plausibel, 
denn die Art kommt in Deutschland na-
türlicherweise nur in Höhenlagen vor, 
wie sie im Taunus allenfalls punktuell in 
der Feldbergregion erreicht werden. Es 
handelt sich beim drastischen Nieder-
gang der Fichtenbestände des Taunus 
also nicht um Waldsterben, sondern um 
Forststerben. Auf dem Großen Feldberg 
fühlt sich der in Hessen ebenfalls nicht 
einheimische Graue Alpendost (Adenos-
tyles alliariae: T3), eine Art der subalpi-
nen bis alpinen Staudenfluren, bisher 
offensichtlich wohl (Wittig 2018). Das 
ebenfalls ursprünglich subalpin bis alpin 
verbreite Organgerote Habichtskraut 
(Hieracium aurantiacum) hat sich im 
Taunus dagegen höhenunabhängig sehr 
stark ausgebreitet und fehlt, da lichtlie-
bend, lediglich reinen Waldgebieten. 
Obwohl eine T6-Art, dürfte das im 
Haidtränktal bei Oberursel Einbürge-
rungstrend aufweisende Moosglöckchen 
(Wahlenbergia hederacea) zu den Klima-
verlierern gehören, denn es ist ein extre-
mer Feuchtezeiger (F9; Näheres siehe 
weiter unten). Die beiden letztgenann-
ten Arten sind ein gutes Beispiel dafür, 
dass der T-Zeigerwert allein keine sichere 
Voraussage der Reaktion von Pflanzen 
auf den Klimawandel ermöglicht, son-
dern z. B. weitere Zeigerwerte sowie die 
Herkunft und die Vergesellschaftung am 
Ursprungsort zu berücksichtigen sind.

Beispiele für bisher bezüglich des 
Taunus nicht als Klimaverlierer in 
Betracht gezogene Arten
Wie die Arbeit von Ernst et al. (2013) 
am Beispiel von Geranium sylvaticum 
(Abb. 1) zeigt, kann auch der Fortbe-
stand von momentan noch als ungefähr-
det eingeschätzten T4-Arten im Taunus 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rf RL Sto L T K F R N Leb B Soz.

Aconitum lycoctonum Wolfs-Eisenhut 1a) 2 n 3 4 4 7 7 8 H S 8.4

Alchemilla micans Zierlicher Frauenmantel 9b) * n in Ellenberg (1992) nicht enthalten

Alchemilla vulgaris Gewöhnlicher Frauenmantel 12b) * n 6 4 4 5 6 6 H S 5.4

Alchemilla xanthochlora Kleinblütiger Frauenmantel 123 * n 6 4 2 7 7 ? H S 5.4

Anagallis minima Zwerg-Gauchheil (2)c) 1 a 8 6 3 7~ 4 3 T S 3.1

Arnica montana Arnika 19 2 n 9 4 4 5 3 2 H S 5.1

Betula pubescens carpatica Karpaten-Birke ?d) * n 9 4 x x 1 1 P,N S 7.3

Bistorta officinalis Wiesen-Schlangenknöterich 234 * n 7 4 7 7 5 5 G,H S 5.4

Bromus racemosus Trauben-Trespe ? V n 6 6 2 8 5 5 T S 5.4

Campanula baumgartenii Lanzettblättrige Glockenblume 6 3 n 7 7 4 5 6 3 H S 6.1

Carex canescens Grau-Segge 38 V n 7 4 x 9 4 2 H S 1.7

Carex davalliana Davall-Segge 1→0 1 n 9 4 4 9 8 2 H I 1.7

Carex hartmaniorum Hartman-Segge 39 3 n in Ellenberg (1992) nicht enthalten

Carex hostiana Saum-Segge 4 2 n 8 5 2 9 6 2 H W 1.7

Carex lepidocarpa Schuppenfrüchtige Segge 2 2 n 9 5 2 9 9 2 H S 1.7

Carex pallescens Bleich-Segge 273 * n 7 4 3 6~ 4 3 H S 5.1

Carex pulicaris Floh-Segge 5 2 n 8 4 2 9 4 2 H W 1.7

Carex vesicaria Blasen-Segge 75 V n 7 4 x 9= 6 5 A,H S 1.5

Carum carvi Wiesen-Kümmel 8 V n,r 8 4 5 5 x 6 H S 5.4

Centaurea montana Berg-Flockenblume 210e) V r, n 6 4 4 5 7 6 H S 6.

Chaerophyllum hirsutum Rauhhaariger Kälberkropf 3 * n 6 3 4 8 x 7 H S 5.4

Circaea alpina Alpen-Hexenkraut 10 V n 4 4 4 7 5 5 G S 8.4

Coeloglossum viride Grüne Hohlzunge 5 1 n 8 x x 4 4 2 G S 5.1

Corydalis intermedia Mittlerer Lerchensporn 11 2 n 3 4 4 5 7 7 G V 8.4

Cypripedium calceolusf) Frauenschuh 1→0 0 n 5 5 5 4~ 8 4 G S x

Dactylorhiza majalis Breitblättriges Knabenkraut 78 3 n 8 5 3 8~ 7 2 G S 5.4

Epilobium collinum Hügel-Weidenröschen 1 3 n 8 4 5 5 2 2 H W 4.4

Tab. 1: Ökologische Charakterisierung der im Taunus indigenen, für Hessen als potenzielle Klimaverlierer genannten Gefäß-
pflanzenarten (ohne Rubus und Taraxacum)

Quellen: blau hinterlegt: Wittig & Nawrath (2000), gelb hinterlegt: Schwenkmezger (2019), grün hinterlegt: beide Quellen

Erläuterungen: Rf – Anzahl der Rasterfelder (64tel der TK25), in denen die Art von Wittig et al. (2022) gefunden wurde; St – Status 
in der Rote Liste der Region NW (Starke-Ottich et al. 2019): * = einheimisch, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  
E = eingebürgert, T = Einbürgerungstrend vorhanden, Sto – Natürlichkeitsgrad des Standorts: a = anthropogen, aber dem natürlichen 
ähnelnd, z. B.Mauern statt Felsen, n = naturnah (Biotopkomplex der Wälder, Gewässer) oder halbnatürlich (Extensiv-Grünland), 
r = ruderal; L, T, K, R, F, N – Ellenberg-Zeigerwerte für Licht, Temperatur, Kontinentalität, Bodenreaktion, Feuchtigkeit, Stick-
stoff; Leb – Lebensform: A = Hydrophyt, C = Chamaephyt, G = Geophyt, H = Hemikryptophyt, hp = Halbparasit, N = Nanopha-
nerophyt, T = Therophyt, Bl – Blattausdauer: I = immergrün, S = sommergrün, V= vorsommergrün, W= überwinternd grün;  
Soz – Vergesellschaftung: 1.3 = Wasserpflanzengesellschaften (Potamogetonetea), 1.5 =  Röhrichte und Großseggenrieder (Phrag-
mitetea), 1.6 = Quellfuren (Montio-Cardaminetea), 1.7 = Kleinseggenrieder und Niedermoore (Scheuchzerio-Caricetea),  
4.4 = Steinschutt- und Geröllfluren (Thlaspietea rotundifolii), 5.1 = Borstgrasrasen und Zwergstrauchheiden, 5.2 = Sand- und 
Felsrasen (Sedo-Scleranthetea), 5.4 = Mähwiesen und Weiden, 6. = waldnahe Staudenfluren und Gebüsche, 6.1 = Staudensäume 
vor Gehölzen (Trifolio-Geranietea), 6.2 = Waldlichtungsfluren (Epilobietea angustifolii im ursprünglichen Sinn), 6.3 = montan-
subalpine Hochstaudenfluren (Betulo-Adenostyletea), 7.3 = saure Nadelwälder (im Taunus ersatzweise Fichtenforste) und ver-
wandte Heiden (Genisto-Callunetea), 8.4 reichere Laubwälder (Querco-Fagetea). a) Im N-Taunus wenige weitere Vorkommen;  
b) an Hand von Herbarbelegen geprüft; sicherlich existieren weitere Vorkommen; c) außerhalb des kartierten Bereichs; d) im 
Rahmen der Kartierung nur wenige Herbarbelege, aber wahrscheinlich häufiger; e) nur wenige indigene Populationen, überwie-
gend Gartenflüchtlinge (Wittig 2021); f) wahrscheinlich angesalbt, seit 1997 nicht mehr gefunden; g) Waldart der mittleren  
Gebirgslagen, also taunustypisch; häufig aber auch in Parkanlagen und Gärten gepflanzt und verwildert; h) nur wenige bis zur 
Unterart bestimmte Belege, aber mit Sicherheit aktuell bereits selten
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stark durch den Klimawandel gefährdet 
sein, insbesondere wenn ihre Populatio-
nen sich im UG schon jetzt auf die höhe-
ren Bereiche beschränken, was z. B. auch 
für Alpen-Hexenkraut (Circaea alpina) 
und Schlangen-Bärlapp (Lycopodium anno-
tinum) gilt. Die Modellierung prognosti-
ziert für das Jahr 2050 bei verringerten 
CO2-Emissionen eine starke Verkleine-
rung des optimalen Wuchsbereiches von 
Geranium sylvaticum, bei weiterhin unver-
ändert hohen Emissionen dagegen einen 
völligen Verlust des Optimalbereiches 
(Abb. 2). In der vom Schwenkmezger 
(2019) veröffentlichten Liste potenzieller 
Klimaverlierer ist diese Art allerdings 
nicht enthalten, da sie in Hessen unge-
fährdet ist.

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Rf RL Sto L T K F R N Leb B Soz.

Equisetum fluviatile Teich-Schachtelhalm 160 * n 8 4 x 10x x 5 A,G S 1.5

Eriophorum angustifolium Schmalblättriges Wollgras 36 3 n 8 x x 9= 4 2 G,A W 1.7

Eriophorum latifolium Breitblättriges Wollgras 1→0 1 n 8 x 3 9 8 2 H W 1.7

Euphrasia frigida Skandinavischer Augentrost 1 1 n 7 3 3 5 3 2 Thp S 5.1

Geranium sylvaticum Wald-Storchschnabel 28 V n 6 4 4 6 6 7 H S 6.3

Gymnocarpium robertianum Ruprechtsfarn 5 R a 7 4 5 5 8 3 G S 4.4

Hieracium glomeratum Knäuel-Habichtskraut 18 * r in Ellenberg (1992) nicht enthalten

Hieracium lactucella Öhrchen-Habichtskraut 5 1 n 8 x 3 6~ 4 2 H W 5.1

Huperzia selago Tannen-Teufelsklaue 4 1 n 4 3 3 6 3 5 C I 7.3

Hypochaeris maculata Geflecktes Ferkelkraut 1 2 n 7 6 5 4~ 6 2 H S x

Juncus filiformis Faden-Binse 21 3 n 7 4 5 9 4 3 G,H W 5.4

Leucojum vernum Märzenbecher 16 3 n 6 5 4 6 7 8 G V 8.4

Lilium martagon Türkenbund-Lilie 6 3 n 4 x 5 5 7 5 G S 8.4

Luzula sylvatica Wald-Hainsimse 217g) * n,a 4 4 2 5 4 4 H W 8.4

Lycopodium annotinum Schlangen-Bärlapp 1 2 n 3 4 3 6 3 3 C I 7.3

Lycopodium clavatum Keulen-Bärlapp 19 3 n 8 4 3 4 2 2 C I 5.1

Montia fontana fontana Bach-Quellkraut ?h) R n 8 4 2 9 5 4 T,G W 1.6

Oenanthe peucedanifolia Haarstrang-Pferdesaat 3 1 n 7 7 2 9~ x 3 H S 5.4

Phyteuma nigrum Schwarze Teufelskralle 202 * n 7 4 4 5 5 4 H S 5.4

Polygala serpyllifolia Quendel-Kreuzblümchen 28 2 n 8 4 2 6 2 2 H,C W 5.1

Potamogeton alpinus Alpen-Laichkraut 1→0 3 n 7 4 x 12 6 6 A W 1.3

Pseudorchis albida Weißzüngel 1 1 n 8 4 2 5 2 2 G S 5.1

Ranunculus platanifolius Platanen-Hahnenfuß 13 * n 5 4 4 6 x 7 H S 6.3

Sambucus racemosa Roter Holunder 399 * n 6 4 4 5 5 8 N S 6.2

Scleranthus polycarpos Triften-Knäuel 6 V a,r 9 4 3 2 3 1 T S 5.2

Senecio hercynicus Harzer Greiskraut 3 R n 7 4 7 6 x 8 H S 6.3

Serratula tinctoria Färber-Scharte 11 2 n 6 6 5 x 7 3 G,H W 5.4

Stellaria alsine Quell-Sternmiere 443 * n 5 4 3 8 4 4 H W 1.6

Thelypteris limbosperma Berg-Lappenfarn 64 V n 4 4 2 6~ 3 5 H S x

Thesium pyrenaicum Pyrenäen-Vermeinkraut 14 2 n 8 4 4 4~ 4 2 Hhp S 5.1

Trifolium spadiceum Moor-Klee 3 1 n 7 4 4 8 3 3 T, H S 5.4

Trollius europaeus Trollblume 1 2 n 9 3 5 7 6 5 H S 5.4

Abb. 1: Der Wald-Storchschnabel (Geranium sylvaticum), hier 2019 in den Reifen-
berger Wiesen, wird im Taunus zu den Klimaverlierern zählen. (Foto: S. Nawrath)
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Bekanntermaßen ist die Verbreitung  
vieler Arten an bestimmte Höhenstufen 
gebunden. Diese werden sich mit zuneh-
mender Klimaerwärmung nach oben 
verschieben. Die Klimaerwärmung wird 
daher nicht nur für Kühlezeiger einen  
erheblichen Arealverslust nach sich zie-
hen: Weite bisher im Taunus besiedelte 
Bereiche werden aufgrund gesteigerter 
Transpiration für alle sommergrünen  
hygromorphen Arten (Arten mit gerin-
gem Transpirationsschutz) verloren ge-
hen, z. B. für Gewöhnliches Hexenkraut 
(Circaea lutetiana) und Hain-Gilbweide-
rich (Lysimachia nemorum).
Die Regenmenge wird sich zwar höchst-
wahrscheinlich nicht verringern, aber das 
bisherige Sommerregengebiet West-Eu-
ropa, zu dem der Taunus gehört, wird zu 
einem Winterregengebiet werden. Ange-
sichts der Tastsache, dass bereits momen-
tan viele Quellen ganz oder zumindest 
sommerlich versiegt sind und mehrere 
Bäche sommerlich trockenfallen, werden 
auch bisher im Taunus weit verbreitete 
Arten der Quellfluren und Bach-Ober-
läufe sowie Bruchwald-Arten einen deut-
lichen Rückgang zu verzeichnen haben. 
Exemplarisch zu nennen sind Bitter-
Schaumkraut (Cardamine amara), Lang-
ährige Segge (Carex elongata), die beiden 
Milzkräuter (Chrysosplenium alternifolium, 
C. oppositifolium), Flammender Hahnen-

Abb. 2: Modellierung der Zukunftsaus-
sichten des Wald-Storchschnabels (Gera-
nium sylvaticum) im Taunus (Ernst et 
al. 2013); aktuell besetzte 64tel-Raster-
felder (Wittig et al. 2022) sind durch 
schwarze Punkte markiert. 
Oben: Potenzielle und aktuelle Verbrei-
tung in Bergwiesen im Jahr der Model-
lierung 2013. 
Mitte und unten: Projektionen für das 
Jahr 2050 unter zwei verschiedenen 
Treibhausgas-Emissions-Szenarien zweier 
gemittelter Klimamodelle. Im Falle des 
optimistischen Szenarios B2a (Mitte) ist 
eventuell ein Überleben der zentralen 
Populationen möglich. Das aus heutiger 
Sicht eher zutreffende Szenario A2a sagt 
das Aussterben der Art im Taunus voraus. 
Klimazonale Eignung (0 = völlig unge-
eignet, 100 = optimal) Rot: 0 – 4; Gelb: 
4 – 15;. Gelbgrün 15 – 33; Grün: 33 – 
55; Blau: 55 – 94 (Karte: M. Engel)
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fuß (Ranunculus flammula) und Berg-
Ehrenpreis (Veronica montana). Entspre-
chendes gilt für Arten der Zwergbinsen-
fluren, im Taunus v. a. die schon jetzt 
gefährdete Borstige Schuppensimse  
(Isolepis setacea), und der Feuchtwiesen, 
z. B. Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris), 
Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), 
Kohl-Kratzdistel (Cirsium oleraceum) 
und Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-
cuculi) sowie die bereits aktuell in der 
Region vom Aussterben bedrohte Knol-
len-Kratzdistel (Cirsium tuberosum). 
Sommerregen benötigen auch die Buche 
(Fagus sylvatica) und einige andere ein-
heimische Waldbäume, wobei die Reak-
tion europaweit verbreiteter Arten von 
der Herkunft des Saatguts abhängt 
(s. u. a. Hickler et al. 2012). Darüber 
hinaus weisen (auf Bergregionen sicher 
nicht im Detail zutreffende) europaweite 
Szenarien weitere im Taunus verbreitete 
Gehölze als potenzielle Klimaverlierer 
aus (s. Wittig et al. 2012).
Die momentan bereits in Städten auf-
grund des Wärmeinseleffekts nur mittels 
künstlicher Bewässerung überlebensfä-
higen Scherrasen werden mehrere ihrer 
Arten verlieren, wozu auch das für diesen 
Rasentyp charakteristische Deutsche Wei-
delgras (Lolium perenne) gehören könnte 
(Wittig et al. 2012). Weitere Kandidaten 
für die Liste der Klimaverlierer sind der in 
beregneten Rasenflächen häufige Quendel-
Ehrenpreis (Veronica serpyllifolia) und das 
bisher für Pflasterritzen bezeichnende 
Niederliegende Mastkraut (Sagina pro-
cumbens).

Klimagewinner

Angesichts der Tatsache, dass sich das 
Sommerregengebiet West-Deutschland, 
für das bisher kalte Winter bezeichnend 
waren, allmählich zu einem Winterre-
gengebiet mit milderen Wintern entwi-
ckeln wird, also eine Annäherung an 
(sub)mediterranes Klima erfolgt, könn-
ten folgende Artengruppen zu Klimage-
winnern werden, von denen nachfolgend 
Beispiele genannt werden: 
•  Arten der Trocken- und Halbtrocken-

rasen (Festuco-Brometea) wie die Auf-
rechte Trespe (Bromus erectus) und die 
Schillergras-Arten (Koeleria macrantha, 
K. pyramidata)

Abb. 3: Der Blutrote Storchschnabel (Geranium sanguineum) könnte zu den Klima-
gewinnern gehören. Die Aufnahme des wärmeliebenden Gleissaums auf Schotter ent-
stand 2019 am Bahnhof Oberursel. (Foto: R. Wittig)

Abb. 4.: Die gegen starken Frost empfindliche und im Taunus daher aktuell nur in 
Siedlungen bzw. siedlungsnah verwilderte Mahonie (Mahonia aquifolium) könnte 
sich bei forstschreitendem Klimawandel auch siedlungsfern etablieren. (Foto: R. Wittig)
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Flora 177: 265-282.

Wittig, R.; Kuttler, K.; Tackenberg, O. (2012): 
Urban-industrielle Lebensräume. – In Mosbrugger, 
V.; Brasseur, G.; Schaller, M.; Stribny, B. 
(Hrsg.) 2012: Klimawandel und Biodiversität: 164-221. 
Darmstadt.
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Photosynthese wassersparenden C4-
Mechanismus: Amarant-Arten (Ama-
ranthus), Blutrote Fingerhirse (Digita-
ria sanguinalis).

•  Arten, die noch vor wenigen Jahrzehn-
ten aufgrund des Wärmeinseleffekts 
ausschließlich oder zumindest schwer-
punktmäßig in großen Städten anzu-
treffen waren (Urbanophile im Sinnen 
von Wittig et al. 1985): Taube Trespe 
(Bromus tectorum), Mäuse-Gerste (Hor-
deum murinum).
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•  Arten der wärmeliebenden Säume (Ge-
ranion sanguinei), z. B. Blut-Storch-
schnabel (Geranium sanguineum, Abb. 3), 
Zartblättrige Wicke (Vicia tenuifolia)

•  Arten der wärmeliebenden ruderalen 
Staudenfluren (Onopordion acanthii), z. B. 
Nickende Distel (Carduus nutans), 
Großblütige Königskerze (Verbascum 
densiflorum)

•  Arten der wärmeliebenden Eichenwäl-
der (Quercetalia pubescentis): Montpel-
lier-Ahorn (Acer monspeliensis), Purpur-
blaue Rindszunge (Buglossoides purpuro-
caerulea)

•  Bisher in Gärten und Parkanlagen kul-
tivierte aus dem Mediterranraum oder 
anderen Gebieten mit mediterranem 
Klima stammende Arten Gewöhnlicher 
Goldregen (Laburnum anagyroides), 
Blauglockenbaum (Paulownia tomen-
tosa)

•  Unter den bereits einheimischen oder 
eingebürgerten Arten werden sich solche 
ausbreiten, die aufgrund ihres Lebens-
zyklus nicht auf Sommerregen ange-
wiesen sind, also Frühjahrstherophyten 
und Frühjahrsgeophyten. Letztere müs-
sen allerdings Überdauerungsorgane 
haben, die starke Austrocknung ertra-
gen können bzw. tief im Boden liegen. 
Die einheimischen Windröschen (Ane-
mone nemorosa und A. ranunculoides) 
werden daher ebenso wenig zu den 
Klimagewinnern zählen wie das Schar-
bockskraut (Ficaria verna) und die ein-
heimischen Lerchensporn-Arten (Cory-
dalis), wahrscheinlich aber u. a. 
Ophrys- und einige Allium-Arten.

•  Bei sommergrünen Arten ist ein skle-
romorpher Bau (angeboren oder mo-
difikatorisch) hilfreich, wobei winter-
grüne Blätter wahrscheinlich ein zu-
sätzlicher Vorteil sind, da auch das 
regengünstigere Winterhalbjahr für die 
Photosynthese genutzt werden kann: 
Mahonie (Mahonia aquifolium, Abb. 4). 
Letzteres gilt allerdings nicht für atlan-
tisch verbreitete Arten wie die Eibe 
(Taxus baccata).

•  Der Besitz wassersparender Organe 
(Sukkulenz) dürfte ebenfalls einen 
Ausbreitungsvorteil bringen: Dreifin-
ger-Steinbrech (Saxifraga tridactylites), 
alle Fetthennen-Arten (Sedum).

•  Entsprechendes gilt für den im Ver-
gleich zu dem momentan in Mittel-
europa vorherrschenden C3-Weg der 
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Neues Projekt erforscht Verbreitung, Biodiversität  
und Strategien zur Re-Etablierung von Hutewäldern

Andreas Mölder, Dario Wolbeck, Marcus Schmidt & Tobias Plieninger 

Praxisnahe Forschung

Restflächen ehemaliger agroforstlicher 
Nutzungssysteme im Wald, insbesondere 
Hutewälder (Abb. 1), nehmen durch den 
Wegfall der historischen Nutzung zusam-
men mit ihrer schützenswerten Biodiver-
sität an spezialisierten Tier- und Pflanzen-
arten sowie Alt- und Lichtwaldstrukturen 
immer weiter ab. Dieser Abnahmeprozess 
ist weitgehend irreversibel, da die meis-
ten Faktoren und Prozesse, die in der his-
torischen Kulturlandschaft zur Entste-
hung der Hutewälder mit ihrer charakte-
ristischen Biodiversität geführt haben, 
heute nicht mehr wirksam sind.
In der Forschung ist die agroforstliche 
Nutzung von Wäldern in Deutschland 
und anderen Teilen Mitteleuropas im 
Gegensatz zur agroforstlichen Nutzung 

von Offenland bislang vernachlässigt 
worden. An dieser Forschungslücke setzt 
das Projekt „Hutewälder – Verbreitung, 
Biodiversität und Strategien zur Re-Eta-
blierung einer agroforstlichen Waldnut-
zung“ an, das von der Abteilung Wald-
naturschutz der Nordwestdeutschen 
Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) 
und dem Fachgebiet sozial-ökologische 
Interaktionen in Agrarsystemen der Uni-
versität Kassel gemeinsam durchgeführt 
wird. Das zunächst zweijährige Projekt 
hat im November 2022 begonnen und 
wird von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) finanziell gefördert.
Die Re-Etablierung von Beweidungs-
systemen, die sich an der historischen 
Nutzung orientieren, stellt unter heuti-

gen Rahmenbedingungen eine große 
Herausforderung dar. Es finden sich jedoch 
nur vereinzelt erfolgreiche Beispiele hier-
für (Abb. 2). Eine Wiederaufnahme der 
Beweidung ist dabei die einzige Möglich-
keit, Hutewälder mit ihren typischen  
Arten und Strukturen nachhaltig zu si-
chern und auf Teilflächen – in der Regel 
im räumlichen Kontext mit bestehenden 
Hutewäldern – neu zu entwickeln oder 
bestehende Biotopinseln zu vernetzen. 
Dies erfordert aber, die einmal vollzogene 
Aufgabe der agroforstlichen Nutzung 
rückgängig zu machen, was aufgrund von 
rechtlichen Rahmenbedingungen, Vor-
behalten der verschiedenen Landnutzer 
sowie weiteren Hemmnissen eine große 
Herausforderung ist. Das Projekt zielt 

Abb. 1: Der Hutewald Jungeberg befindet sich im Revier Wohratal des Forstamts Burgwald. Der lichte Trauben-Eichen-Bestand 
wird seit 2016 mit Ziegen beweidet. (Foto: A. Mölder)
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Strategien zur Re-Etablierung von Hutewäldern

beweideten Hutewäldern in Hessen. 
Diese können an die E-Mail-Adresse 
Hutewald@nw-fva.de gerichtet werden.

Kontakt

Dr. Andreas Mölder, Dr. Marcus Schmidt, 
Dario Wolbeck
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchs-
anstalt
Abteilung Waldnaturschutz, Sachgebiet 
Arten- und Biotopschutz
Prof.-Oelkers-Straße 6
34346 Hann. Münden
Andreas.Moelder@nw-fva.de
Dario.Wolbeck@nw-fva.de
Marcus.Schmidt@nw-fva.de 

Prof. Dr. Tobias Plieninger
Universität Kassel, FB 11 Ökologische 
Agrarwissenschaften
Fachgebiet Sozial-ökologische Interakti-
onen in Agrarsystemen
Steinstr. 19
37213 Witzenhausen
Plieninger@uni-kassel.de

Hutewäldern erfolgt im Arbeitspaket 2 
auf Basis der im Arbeitspaket 1 verwen-
deten Quellen, wobei sozial-ökologische 
Einflussgrößen (z. B. Besitzart) auf diese 
Vorkommen Berücksichtigung finden. 
Dies beinhaltet auch eine räumliche 
Analyse der Wahrscheinlichkeit des Vor-
kommens weiterer, nicht identifizierter 
Hutewälder. 
Parallel dazu werden Konzepte zur ziel-
gerichteten Öffentlichkeitsarbeit mit dem 
Ziel entwickelt und umgesetzt, Bevölke-
rung und Fachpublikum über Bild und 
Wort für die Erhaltung und Entwicklung 
von Hutewäldern zu begeistern (Arbeits-
paket 3).
Die Identifizierung einer geeigneten Mo-
dellregion in Nordwestdeutschland im 
Hinblick auf ein umsetzungsorientiertes 
Folgeprojekt geschieht im Arbeitspaket 
4. Neben einer ausführlichen Charakte-
risierung dieser Modellregion werden 
Kontakte zu relevanten regionalen und 
überregionalen Akteuren hergestellt. Da-
ran anschließend soll der Aufbau einer 
regionalen Hutewald-„Community of 
Practice“ in der Modellregion mit dem 
Ziel erfolgen (Arbeitspaket 5), relevante 
regionale Akteurinnen und Akteure er-
folgreich zu identifizieren, zu vernetzen 
und zu motivieren.
Die Projektbeteiligten freuen sich über 
Mitteilungen zu ehemals oder sogar aktiv 

darauf ab, zur Überwindung dieser Hin-
dernisse beizutragen, indem es wissen-
schaftliche und praktische Erkenntnisse 
zur Hutewaldbewirtschaftung integriert 
und Grundlagen für die evidenzbasierte 
Wiederbelebung von Hutewäldern in einer 
dafür geeigneten Modellregion schafft. 
Der Fokus des Projekts liegt dabei auf den 
Bundesländern Hessen, Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.
Zusammenfassend beinhaltet das Projekt 
die folgenden Bestandteile:
•  praxisnahe Aufbereitung von Wissen 

über Hutewälder in Nordwestdeutsch-
land: Vorkommen, Bewirtschaftung und 
Naturschutz-Werte

•  Erstellung einer aktuellen Karte der 
ehemals und aktiv beweideten Hute-
wälder 

•  zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit
•  Aufbau einer Hutewald-„Community 

of Practice“ in einer ausgewählten  
Modellregion.

Dabei zielt das Forschungsprojekt zu-
nächst darauf ab, wissenschaftliche Er-
kenntnisse und Erfahrungswissen hinsicht-
lich Vorkommen, Bewirtschaftung und 
Naturschutz-Werten insbesondere von 
nordwestdeutschen Hutewäldern syste-
matisch zu sammeln und aufzubereiten 
(Arbeitspaket 1). 
Eine kartographische Zusammenstellung 
von ehemals oder aktuell beweideten 

Abb. 2: Im bäuerlichen Kleinprivatwald des Teutoburger Waldes (Niedersachsen) 
liegt dieser durchgewachsene Buchen-Niederwald, der von Rindern beweidet wird. 
(Foto: A. Mölder)
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Artenschutzprojekt für die Populationen  
des Feuersalamanders (Salamandra salamandra) in Hessen

Laura Jung, Viktoria Köditz & Hans-Peter Ziemek

Praxisnahe Forschung

Gefährdung des  
Feuersalamanders

Der Europäische Feuersalamander (Sala-
mandra salamandra) ist derzeit akut 
durch den tödlichen Hautpilz Batracho-
chytrium salamandrivorans, kurz Bsal, ge-
fährdet (Martel et al. 2013). Bsal ver-
ursacht oft starke Läsionen auf der über-
lebenswichtigen Haut der Amphibien. 
Diese Läsionen sind häufig von Sekun-
därinfektionen durch Bakterien betrof-
fen, wodurch die Haut ihre Funktionen 
verliert und die Tiere sterben (Martel et 
al. 2014, Bates et al. 2019). Vor allem 

heimische Feuersalamander sind stark 
durch den Hautpilz gefährdet, aber auch 
andere Schwanzlurche wie Bergmolch 
oder Kammmolch können infiziert wer-
den und erkranken (Martel et al. 2014). 
Übertragen wird Bsal durch den Kontakt 
mit infizierten Tieren oder infizierter 
Umgebung, wobei der Pilz zwei verschie-
dene Sporentypen ausbildet: Dauerspo-
ren, die im Substrat überdauern können, 
und bewegliche Zoosporen (Martel et 
al. 2013, 2014, Stegen et al. 2017). Als 
effektivste Maßnahme um die Verbrei-
tung des Hautpilzes einzudämmen gilt 
die Desinfektion (Schmidt et al. 2017). 

Vor jedem Ortswechsel sollten die Schuhe 
noch im Gebiet von grobem Schutz be-
freit werden und z. B. mit Ethanol des-
infiziert werden. In Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Bayern ist Bsal be-
reits nachgewiesen worden (Dalbeck et al. 
2018, Wagner et al. 2019, Thein et al. 
2020). Für Hessen gibt es derzeit noch 
keinen Nachweis des Hautpilzes im Frei-
land. In privaten Haltungen konnte 2019 
ebenfalls kein Bsal-Nachweis erbracht 
werden (Jung et al. 2020).
Neben der epidemiologischen Gefährdung 
durch Bsal wird der Feuersalamander akut 
durch den Klimawandel bedroht. Dürre-

Abb. 1: Feuersalamander bei einer nächtlichen Kartierung (Foto: V. Köditz)
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perioden und Hitzewellen führen zeitig im 
Jahr zur Austrocknung von Bächen, wo-
durch die Entwicklung der Feuersalaman-
derlarven stark beeinträchtigt und gefährdet 
wird. Adulte Feuersalamander werden 
durch lange Trockenperioden im Som-
mer und milde Winter geschwächt, was 
die Ausbreitung von Krankheitserregern 
wie Bsal begünstigt (Reading 2007, 
Rödder & Schulte 2010).

Projekteinführung

Das Artenschutzprojekt wurde als Ko-
operation des Instituts für Biologiedidak-
tik und der Klinik für Vögel, Reptilien, 
Amphibien und Fische der Justus-Liebig-
Universität Gießen 2018 durch die För-
derung des Hessischen Biodiversitätsfor-
schungsfonds ins Leben gerufen. Ziel des 
Projektes ist die Bestandserhebung und 
das Monitoring von Feuersalamandern 
und deren Larven in Hessen im Hinblick 
auf Gefährdungen. An verschiedenen 
hessischen Standorten werden Feuersala-
mander kartiert und auf Bsal untersucht. 
Ein weiterer Fokus liegt auf der Kartie-
rung von Larvenvorkommen des Feuer-
salamanders. Die Larvenkartierung gilt 
als effektivste Methode zum Nachweis 
von Feuersalamandern, da ihr Vorkom-
men zeitlich und räumlich begrenzt ist 
(Schmidt et al. 2015). So konnte in den 
vergangenen Projektjahren ein dauerhaf-
tes Monitoring von Feuersalamanderlar-
ven an zahlreichen Standorten etabliert 
werden. Darüber hinaus wird die The-
matik im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit aufgearbeitet und über verschiedene 
Kanäle an Interessierte vermittelt. Neben 
jährlichen Tagungen bietet die Webseite 
(www.feuersalamander-hessen.de) eine 
gute Möglichkeit sich zu informieren 
und Funde von Feuersalamandern zu 
melden.
Im Hinblick auf die Gefährdungen ist es 
wichtig, ein Frühwarnsystem für Hessen 
zu konzipieren und zu etablieren. Dafür 
ist es zwingend erforderlich, Informatio-
nen zur Verbreitung der Tiere zu generie-
ren und stichprobenartig zu testen, ob 
Bsal in Hessen bereits vorkommt oder 
nicht. Aufbauend darauf können Ein-
dämmungsmaßnahmen für Bsal oder 
weitere Schutzmaßnahmen geplant und 
durchgeführt werden.
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Wildbienen auf Kalkmagerrasen im Werra-Meißner-Kreis:  
Der Einfluss variierender Habitateigenschaften und  
Beweidungspraktiken auf ausgewählte Wildbienenarten
Marian Harrer

Praxisnahe Forschung

Einleitung

Der globale Rückgang der Biodiversität 
und der Insektenvielfalt ist alarmierend 
und hat aktuell Eingang in politische 
und gesellschaftliche Debatten gefunden 
(Jarvis 2018, Europäische Kommission 
2019, van Klink et al. 2020). Als Teil die-
ser Entwicklung ist auch ein Artenrückgang 
unter den Wildbienen (Apidae) zu beob-
achten. Nahezu die Hälfte (48 %) der 557 
in der Roten Liste Deutschlands bewer-
teten Wildbienenarten sind im Bestand 
gefährdet oder sind bereits ausgestorben 
(Westrich et al. 2011).
Wildbienen besitzen aufgrund ihrer be-
sonders großen Bestäubungsleistung 
(Zurbuchen & Müller 2012) einen 
hohen ökonomischen Wert für die Land-
wirtschaft (Billeter et al. 2008) und 
zeichnen sich durch ihre Abhängigkeit 
von Requisiten (verschiedenen Blüten-
pflanzen und diversen Niststrukturen) 
sowie durch ein komplexes Raumnut-
zungsverhalten aus. So sind einige Arten 
in hohem Maße auf den Pollen bestimmter 
Pflanzenfamilien, -gattungen oder -arten 
angewiesen, die sich in anderen Teil-
lebensräumen befinden können als die 
Nistplätze. Aufgrund dieser komplexen 
Lebensraumansprüche eignen sich Wild-
bienen nicht nur zur naturschutzfachli-
chen Bewertung von Offenlandbiotopen, 
sondern besitzen wegen ihrer starken Ab-
hängigkeit von einem vielfältigen Blü-
tenhorizont auch großes Potenzial zur 
Verwendung als Zielarten zum Schutz 
einer diversen Gemeinschaft blüten-
besuchender Insekten (Westrich 1996). 
Dennoch finden sich Wildbienen bisher 
nur selten im planerischen Naturschutz 
wieder. Grund dafür ist die Artenfülle 
und schwierige Bestimmbarkeit vieler 
Vertreter der Artengruppe, weshalb die 
Gruppe von nur wenigen Fachkundigen 
bearbeitet wird.
Die Kalkmagerrasen Mitteleuropas erfüllen 
durch eine hohe Vielfalt an Kleinstruk-

turen, der klimatischen Begünstigung 
und einer hohen Phytodiversität die Le-
bensraumansprüche vieler Wildbienen-
arten und weisen daher häufig eine be-
sonders artenreiche Wildbienenfauna auf 
(Westrich 2018). Mittlerweile sind diese 
hochwertigen Lebensräume durch die 
Intensivierung der Landwirtschaft stark 
fragmentiert und stellen Refugialgebiete 
für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten 
dar (Poniatowski et al. 2020). Für den 
Erhalt der Wildbienenvielfalt ist die  
Sicherung der Habitatqualität dieser  
Lebensräume von entscheidender Bedeu-
tung, wozu Schutzmaßnahmen stets auf 
den spezifischen Lebensraumansprüchen 
der Wildbienenarten, die innerhalb des 
betrachteten Raums vorkommen, basie-
ren müssen (Murray et al. 2012).
Dieser Beitrag stellt die Ergebnisse einer 
Masterarbeit vor, in der untersucht wurde, 

inwiefern die Verfügbarkeit artspezifischer 
Requisiten auf Kalkmagerrasen die Vor-
kommen ausgewählter Wildbienenarten 
beeinflussen. Zudem wird der Einfluss 
des Beweidungsmanagements auf Wild-
bienen erläutert und sich der Frage ge-
widmet, ob sich die Untersuchung nur 
weniger leicht bestimmbarer Wildbienen-
arten zur Zielsetzung in naturschutzfach-
lichen Planungen und zur Entwicklung 
von lebensraumerhaltenden Naturschutz-
maßnahmen eignet.

Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet (UG, Abb. 1) 
liegt im Werra-Meißner-Kreis (Nordhessen), 
welcher im Norden an Niedersachsen und 
im Osten an Thüringen grenzt. Es befindet 
sich im Werratal nordöstlich und östlich 

Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets (grün in der Landeskarte Hessen) und Lage 
der Teilgebiete (Bearbeitung: M. Harrer)
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ven Ausprägung unterscheiden. Neben 
variierenden Hangneigungen, Wuchshö-
hen sowie Offenboden- und Skelettan-
teilen unterscheiden sich die Flächen 
teilweise im Beweidungsmanagement. 
Neben regelmäßig beweideten Bestän-
den bleibt die Beweidung auf einigen 
Flächen über zwei bis vier Jahre aus, 

Methodik

Auswahl und Erfassung  
von Wildbienen
Zur Untersuchung der Kalkmagerrasen 
wurden 13 Untersuchungsplots ausge-
wählt, die jeweils 500 m² umfassen und 
sich in ihrer strukturellen und vegetati-

des Hohen Meißners. Naturräumlich ge-
hört es zum Osthessischen Bergland und ist 
gänzlich dem Unteren Werratal zuzuord-
nen. Die meisten untersuchten Kalkmager-
rasen werden mit Schafen in Koppelhaltung 
gepflegt. Ausnahme bilden die Kripp- und 
Hielöcher im Süden des Gebiets, die von 
einer Hüteschäferei gepflegt werden.

Wissenschaftlicher Artname Deutscher Artname Nachweise RL D RL HE

Andrena bicolor Fabricius, 1775 Zweifarbige Sandbiene 4 * *

Andrena flavipes Panzer, 1799 Gewöhnliche Bindensandbiene 5 * *

Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775) Knautien-Sandbiene 3 3 V

Andrena proxima (Kirby, 1802) Frühe Doldensandbiene 1 * *

Andrena viridescens Viereck, 1916 Blaue Ehrenpreis-Sandbiene 1 V V

Anthidium byssinum (Panzer, 1798) Große Harzbiene 29 3 3

Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) Garten-Wollbiene 3 * *

Anthidium punctatum Latreille, 1809 Weißfleckige Wollbiene 15 V V

Anthidium strigatum (Panzer, 1805) Zwergharzbiene 1 V *

Anthophora aestivalis (Panzer, 1801) Gebänderte Pelzbiene 2 3 V

Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) Bunte Hummel 1 V V

Ceratina cyanea (Kirby, 1802) Gewöhnliche Keulhornbiene 7 * *

Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) Kurzfransige Scherenbiene 45 * *

Coelioxys afra Lepeletier, 1841 Schuppenhaarige Kegelbiene 37 3 V

Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 Mandibel-Kegelbiene 3 * *

Epeolus variegatus (Linnaeus, 1758) Gewöhnliche Filzbiene 1 V *

Eucera nigrescens Pérez, 1879 Mai-Langhornbiene 2 * *

Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) Vierbindige Furchenbiene 5 3 2

Halictus rubicundus (Christ, 1791) Rotbeinige Furchenbiene 2 * *

Halictus scabiosae (Rossi, 1790) Gelbbindige Furchenbiene 14 * *

Halictus simplex Blüthgen, 1923 Gewöhnliche Furchenbiene 4 * *

Halictus subauratus (Rossi, 1792) Dichtpunktierte Goldfurchenbiene 1 * *

Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) Gewöhnliche Schmalbiene 10 * *

Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 1873) Glockenblumen-Schmalbiene 3 3 3

Lasioglossum xanthopus (Kirby, 1802) Große Salbei-Schmalbiene 2 * V

Megachile ericetorum Lepeletier, 1841 Platterbsen-Mörtelbiene 5 * V

Megachile pilidens Alfken, 1924 Filzzahn-Blattschneiderbiene 56 3 V

Melecta luctuosa (Scopoli, 1770) Pracht-Trauerbiene 3 3 3

Melitta haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) Glockenblumen-Sägehornbiene 2 * *

Osmia aurulenta (Panzer, 1799) Goldene Schneckenhausbiene 15 * *

Osmia bicolor (Schrank, 1781) Zweifarbige Schneckenhausbiene 28 * *

Osmia spinulosa (Kirby, 1802) Bedornte Schneckenhausbiene 7 3 V

Panurgus calcaratus (Scopoli, 1763) Stumpfzähnige Zottelbiene 2 * *

Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) Punktierte Düsterbiene 1 * *

Stelis signata (Latreille, 1809) Gelbfleckige Düsterbiene 1 3 V

Tab. 1: Artenliste mit Rote-Liste-Kategorie in Deutschland (Westrich et al. 2011) und Hessen (Tischendorf et al. 2009).  
Rote-Liste-Kategorien (RL D: Rote Liste Deutschland, RL HE: Rote Liste Hessen) sind wie folgt abgekürzt: * = ungefährdet,  
V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet. Charakterarten der Kalkmagerrasen nach Kuhlmann (2000) sind durch fette 
Schrift markiert und hellblau hinterlegte Felder stellen Fokusarten dar. Arten, die nicht als Fokusarten gekennzeichnet sind wurden 
nicht gezielt erfasst, weshalb deren Nachweise weniger repräsentativ sind als die der Fokusarten.
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aufgrund besonders hoher Bestände im 
Gebiet nachträglich hinzugefügt.
Im UG wurden 15 Fokusarten und neun 
Charakterarten der Kalkmagerrasen nach-
gewiesen. Insgesamt konnten im UG 35 
Wildbienenarten aus 17 Gattungen sicher 
bestimmt werden. Davon sind zehn in 
der Roten Liste Deutschlands als gefähr-
det vermerkt und fünf stehen auf der 
Vorwarnliste. Hessenweit stehen elf Ar-
ten auf der Vorwarnliste, drei gelten als 
gefährdet und eine Art ist stark gefährdet 
(Tab. 1).

Der Einfluss von Nistrequisiten
Durch die Clusteranalyse wurden drei 
Cluster identifiziert, die aussagekräftig Plots 
mit ähnlicher Verfügbarkeit von Struktu-
ren und Nistrequisiten repräsentieren.
Bei Betrachtung der relativen Frequenz 
der Arten innerhalb dieser Cluster fällt 
auf, dass die häufig in Geröllflächen nis-
tenden Arten Weißfleckige Wollbiene 
(Anthidium punctatum), die Schuppen-
haarigen Kegelbiene (Coelioxys afra) und 
die Filzzahn-Blattschneiderbiene (Mega-
chile pilidens) häufig auf Plots fehlen, auf 
denen keine Grusflächen und Offenbo-
denstrukturen mit hohem Skelettanteil 
vorhanden sind (Abb. 2, 3).
Die Vorkommen der in Schneckenhäu-
sern nistenden Mauerbienenarten Osmia 
aurulenta, Osmia bicolor und Osmia spi-
nulosa konnten durch die Clusteranalyse 
nicht mit den erfassten Schneckenhäu-
sern in Verbindung gebracht werden. Je-
doch wurde O. spinulosa (Abb. 4), die in 

So wurden flächige Requisiten durch 
eine Kartierung von Strukturtypen der 
Kalkmagerrasen nach Poniatowski & 
Fartmann (2008) dokumentiert. Diese 
sind in erster Linie durch die Vegetations-
bedeckung, die Wuchshöhe sowie den 
Offenboden- und Grusanteil definiert. 
Spezielle Nistrequisiten wie Schnecken-
häuser verschiedener Größen wurden bei 
jeder Wildbienenerfassung gezählt.
Zur weiteren Analyse wurden die Um-
weltvariablen mit dem „ward.D2“-Clus-
teralgorithmus (Ward 1963) klassifi-
ziert, sodass Plots mit einer ähnlichen 
Verfügbarkeit bestimmter Nistrequisiten 
gruppiert werden.
Die Ermittlung der Verfügbarkeit von 
Nahrungsrequisiten erfolgte durch das 
Schätzen relevanter Blüten in Abundanz-
klassen bei jedem Erfassungsdurchgang. 
Um die Beziehung der betrachteten Bienen-
arten zu den verschiedenen Pollenquellen 
nachvollziehen zu können, wurden die je-
weiligen Abundanzdaten in einem genera-
lisierten linearen Modell (GLM) darge-
stellt. Statistische Analysen wurden mit 
dem Statistikprogramm RStudio (version 
2021.09.1 Build 372) durchgeführt.

Ergebnisse

Ergebnisse der Fokusarten-
auswahl und -erfassung
Die Festlegung der Fokusarten ergab 
eine Auswahl von 20 Wildbienenarten, 
von denen 12 als Charakterarten der Kalk-
magerrasen gelten. Drei Arten wurden 

während eine Fläche bereits länger brach 
liegt und stark verbuscht ist.
Um praktikabel für die Naturschutzpraxis 
zu sein, wird versucht, ökologische Bezie-
hungen sowie Naturschutzempfehlungen 
aus der Untersuchung zuvor ausgewählter 
Wildbienenarten abzuleiten. Für die Aus-
wahl der im folgenden „Fokusarten“ ge-
nannten, zu untersuchenden Wildbienen 
kamen fünf Kriterien zum Tragen. 
(1)  Die Art ist nach Kuhlmann (2000) 

eine Charakterart der Kalkmagerra-
sen. Demnach kommt sie außeror-
dentlich stet in diesem Lebensraum 
vor und ist in besonderem Maße ab-
hängig von kalkmagerrasentypischen 
Requisiten.

(2)  Die Art kommt nach Untersuchun-
gen von Flügel (2007, 2017) auf 
Kalkmagerrasen in Nordhessen vor.

(3)  Die Art wurde nach ersten Erfassungen 
besonders häufig im UG nachgewiesen.

(4)  Die Art weist eine Spezialisierung hin-
sichtlich einer Nist- oder Nahrungs-
requisite auf.

(5)  Die Art ist nach Westrich (2018) 
im Feld bestimmbar.

Von den Kriterien (1) – (3) muss nur ei-
nes erfüllt werden, während (4) und (5) 
zwingend für die Auswahl sind.
Für die Erfassung der Fokusarten und 
deren Abundanz wurden von Juni bis 
September 2021 fünf Erfassungsdurch-
gänge unternommen, bei denen über 60 
Minuten auf jedem Plot zuvor herausge-
arbeitete Requisiten gezielt abgesucht 
wurden. In der Regel wurden die Bienen 
mit einem Insektennetz gefangen und vor-
erst in Schnappdeckelgläschen aufbewahrt. 
Die Bestimmung der Tiere erfolgte bei 
leicht bestimmbaren Arten bei Sichtkon-
takt oder durch Makrofotografien im Ge-
lände, nachdem die Tiere in einer Kühl-
tasche herabgekühlt wurden. Vereinzelte 
Exemplare mussten zur Bestimmung 
durch Erfrieren abgetötet und unter dem 
Mikroskop bestimmt werden.

Erfassung und Datenanalyse  
von Requisiten
Um zu prüfen, inwiefern die Verfügbar-
keit bestimmter Requisiten die Vorkom-
men der Fokusarten beeinflusst, wurden 
auf den Untersuchungsplots Nistrequisi-
ten und Pollenquellen erfasst, die der art-
spezifischen Spezialisierung entsprechen. 

Abb. 2: Boxplot zur Verteilung der Strukturtypen und Nistrequisiten innerhalb der 
Cluster. Die Cluster auf der x-Achse sind durch unterschiedlich viele Plots vertreten: 
Cluster 1: n = 3; Cluster 2: n = 6; Cluster 3: n = 4 (Grafik: M. Harrer)
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einzigen Plot mit großen Beständen des 
Wiesen-Salbei (Salvia pratensis) Vorkom-
men der Großen Salbei-Schmalbiene 
(Lasioglossum xanthopus) nachgewiesen.

Der Einfluss der Beweidung
Die Betrachtung des Beweidungszeit-
punkts in Verbindung mit den Bienen-
funden zeigt bei O. spinulosa ausbleibende 
Nachweise in den ersten Wochen nach 
den Beweidungsgängen, obwohl diese in 
die Hauptflugzeit der Art fallen. Erst 
mehrere Wochen nach der Beweidung 
konnten Tiere der Art am Ende und 
nach der gewöhnlichen Hauptflugzeit 
nachgewiesen werden.
Nachweise von L. xanthopus wurden nur 
auf dem unbeweideten Plot festgestellt. 
Ebenfalls konnten auf diesem verbusch-
ten Plot die meisten Individuen der in 
Pflanzenstengeln nistenden Gewöhnlichen 
Keulhornbiene (Ceratina cyanea) nach-
gewiesen werden.

Diskussion

Naturschutzfachliche Einordnung 
der Wildbienenfunde
Da sich die Wildbienenerfassung auf die 
20 ausgewählten Fokusarten konzent-
rierte, wird mit den 35 im UG nachge-
wiesenen Arten nur wenig mehr als ein 
Drittel des potenziell vorkommenden 
Arteninventars (Flügel 2007, 2017) ab-
gebildet. Dennoch wird durch den Erst-
nachweis einiger Arten im Werra-Meiß-
ner-Kreis die hohe naturschutzfachliche 
Bedeutung der untersuchten Kalkmager-
rasen als Refugialgebiet für spezialisierte 
und wärmeliebende Arten deutlich. Her-
vorzuheben sind dazu die Vorkommen 
der in Nordhessen seltenen und gefähr-
deten bzw. stark gefährdeten Glocken-
blumen-Schmalbiene (Lasioglossum costu-
latum), Pracht-Trauerbiene (Melecta luc-
tuosa) und Vierbindigen Furchenbiene 
(Halictus quadricinctus) (Tischendorf 
et al. 2009). Bemerkenswert ist auch das 
besonders häufige Auftreten der seltenen, 
gefährdeten und wärmeliebenden Arten 
Megachile pilidens und dessen Brutparasit 
Coelioxys afra, deren Vorkommen im UG 
zu den nördlichsten Deutschlands gehö-
ren (Prosi 2013). Die Nachweise decken 
sich mit der von Westrich (2018) be-

siert sind. Die Filzzahn-Blattschneider-
biene (M. pilidens) etwa nutzt mehrere 
Pflanzenfamilien als Pollenquelle, fliegt 
Schmetterlingsblütler (Fabaceae) jedoch 
bevorzugt zum Pollensammeln an. Ebenso 
wird die bevorzugte Nutzung des Horn-
klees (Lotus corniculatus) durch die Große 
Harzbiene (A. byssinum) und die Weiß-
fleckige Wollbiene (A. punctatum) deut-
lich. Darüber hinaus zeigt die Bedornte 
Schneckenhausbiene (O. spinulosa), wel-
che streng oligolektisch auf Korbblütler 
(Asteraceae) angewiesen ist, vermehrte 
Funde bei einer hohen Blütenverfügbar-
keit dieser Pflanzenfamilie (Abb. 5). Vom 
GLM abgesehen, wurden nur auf dem 

kleinen Schneckenhäusern nistet, am häu-
figsten auf dem Plot nachgewiesen, auf 
dem bei Weitem das größte Angebot an 
Gehäusen von Heideschnecken (Helicella 
spec.), nämlich 151 Gehäuse, festgestellt 
wurde.

Der Einfluss von Nahrungsrequisiten
Sechs der 15 nachgewiesenen Fokusarten 
zeigen einen signifikanten Zusammen-
hang mit der Blütenverfügbarkeit unter-
suchter Pollenquellen. Bei fünf dieser 
Korrelationen handelt es sich um Bie-
nen, die in unterschiedlichem Maße auf 
die entsprechenden Pollenquellen speziali-

Abb. 3: Säulendiagramm zur Präsenz der Fokusarten innerhalb der Cluster. Auf der 
y- Achse ist die relative Frequenz (Stetigkeit) der Arten in Prozent angegeben, die an-
zeigt, auf wie vielen Plots die Arten innerhalb des Clusters vorkommen. Die Cluster 
auf der x-Achse sind durch unterschiedlich viele Plots vertreten: Cluster 1: n = 3; 
Cluster 2: n = 6; Cluster 3: n = 4 (Grafik: M. Harrer)

Abb. 4: Bedornte Schneckenhausbiene (Osmia spinulosa) sammelt Pollen am Kleinen 
Habichtskraut (Hieracium pilosella) im FFH-Gebiet „Ebenhöhe-Liebenberg“. 
(Foto: M. Harrer)
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Arten sowohl mit deren einzigen als auch 
mit deren bevorzugt genutzten Pollen-
quellen herausgestellt werden. Diese Ar-
ten zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
nach Kuhlmann (2000) als Charakter-
arten der Kalkmagerrasen Westfalens  
gelten (A. punctatum, Lasioglossum xan-
thopus, O. spinulosa), oder besonders häufig 
nachgewiesen wurden (Anthidium byssi-
num, M. pilidens). Interessanterweise gilt 
A. byssinum in Belgien ebenfalls als Cha-
rakterart dieses Landschaftstyps (Pauly 
& Vereecken 2018). Diese Ergebnisse 
zeigen, dass lebensraumtypische sowie 
spezialisierte Arten mit hohen Abundan-
zen treffende ökologische Aussagen über 
die Ausprägung der Untersuchungsflä-
chen zulassen.
Die Verfügbarkeit von Nahrungsrequisiten 
kann insbesondere durch eine intensive 
Schafbeweidung zeitweise drastisch redu-
ziert werden, da die Tiere bevorzugt Blü-
tenpflanzen fressen (Braun-Reichert 
2013). Die Nachweise von O. spinulosa 
mehrere Wochen nach einem Weidegang 
zeigen allerdings, dass sich eine Bewei-
dung nicht zwingend negativ auf Wild-
bienen auswirkt, wenn die Flächen klein-
räumig sowie zeitlich und räumlich versetzt 
genutzt werden. Es wird angenommen, 
dass die Tiere der Art nach starker Redu-
zierung des Asteraceen-Angebots auf an 
den Plot angrenzende unbeweidete Flä-
chen ausweichen konnten. Einige Wochen 
später wurden O. spinulosa-Individuen 
vor allem am Kleinen Habichtskraut 
(Hieracium pilosella), bei dem es durch 
die vorausgegangene Beweidung zu einer 
Nachblüte kam, pollensammelnd auf 
dem Plot festgestellt.
Zusätzlich wird auch die Verfügbarkeit 
von Nistrequisiten maßgeblich durch die 
Beweidungsintensität gesteuert. So kommt 
es beispielsweise durch eine intensive Be-
weidung zu einem geringeren Nistplatz-
angebot für in Schneckenhäusern nistende 
Arten, da durch verstärkte Tritteinwirkung 
vermehrt Gehäuse zerstört werden (Hop-
fenmüller et al. 2020). Gleichzeitig sorgt 
eine Beweidung nicht nur für den grund-
sätzlichen Erhalt der Flächen, sondern 
durch eine hohe Tritteinwirkung auch 
für die Herstellung von Offenbodenbe-
reichen für bodennistende Wildbienen-
arten (Vulliamy et al. 2006).
Um den Erhalt der Kalkmagerrasen und 
die fortwährende Schaffung von Offen-

Lebensraum ist neben klimatischen Be-
dingungen entscheidend für das Vorkom-
men einer Bienenart (Westrich 2018). 
Die Analyse der Nistrequisiten zeigte in 
erster Linie eine Bindung von Anthidium 
punctatum, C. afra und M. pilidens an 
Stein- und Geröllstrukturen, welche für 
erstere bereits von Kuhlmann (2000) 
festgestellt wurde. Dass C. afra im Ge-
gensatz zu dessen Wirtsart M. pilidens 
eine höhere Abhängigkeit von Grusflä-
chen zeigt, deutet auf eine ausgeprägtere 
räumliche Bindung von Brutparasiten an 
die Nistrequisiten hin. Zudem wurde an 
den Vorkommen von Osmia spinulosa 
auf Plots mit hoher Verfügbarkeit von 
Heideschnecken-Gehäusen (Helicella spec.) 
die Bedeutung von ausreichend vielen 
geeigneten Nistplätzen für spezialisierte 
Wildbienen deutlich.
Bezüglich der Nahrungsrequisiten konn-
ten signifikante Korrelationen von fünf 

schriebenen Ausbreitung der Arten in 
nördlichere Gebiete Deutschlands.
In der Untersuchung wurden neun Cha-
rakterarten der Kalkmagerrasen nach 
Kuhlmann (2000) nachgewiesen, was 
darauf schließen lässt, dass sich bei einer 
gezielten Untersuchung aller 30 Charak-
terarten vermutlich eine für Kalkmager-
rasen charakteristische Wildbienenfauna 
im UG herausgestellt hätte. Dass mäßig 
hohe und hohe Stetigkeitswerte vor al-
lem von Charakterarten und nachträg-
lich hinzugefügten Fokusarten erreicht 
werden, verdeutlicht die große Bedeu-
tung der untersuchten Kalkmagerrasen 
für charakteristische Faunenelemente.

Einfluss des Requisitenangebots 
und der Beweidung
Das Angebot von passenden Nistplätzen, 
Baumaterialien und Pollenquellen im 

Abb. 5: Generalisiertes lineares Modell (GLM) zum Zusammenhang von Nahrungs-
requisiten und dem Nachweis von Wildbienen. Dargestellt sind positive signifikante 
Zusammenhänge (p ≤ 0.05) zwischen einzelnen Nahrungsrequisiten und Fokusar-
ten. Jeder Punkt stellt einen Erfassungstermin während der Flugzeit der Bienenart 
dar. Die Lage des Punkts ist davon bestimmt, wie viele Individuen der Wildbienen-
art (y-Achse) bei wie hoher Blütenverfügbarkeit (x-Achse) festgestellt wurden. Die 
Blütenabundanzen wurden logarithmiert. (Grafik: M. Harrer)
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bliert zu werden. Auf diese Weise können 
Wildbienen zukünftig in den praktischen 
Naturschutz, in das Management von 
Schutzgebieten und in sonstige Planungs-
prozesse eingebunden werden, womit ein 
effektiver und systematischer Beitrag zum 
Insekten- und Biodiversitätsschutz ge-
leistet wird. Dazu sind allerdings weitere 
Untersuchungen zu charakteristischen 
Wildbienen-Artengemeinschaften aus an-
deren Offenlandlebensräumen notwendig.
Sollten im konkreten Planungsraum 
Wissenslücken zur aktuellen Verbreitung 
von Wildbienenarten auftreten, ist die 
Untersuchung der gesamten Wildbie-
nenfauna der Erfassung einer Artauswahl 
derzeit vorzuziehen, um eben diese Lü-
cken zu schließen und zukünftig eine re-
präsentative Zielartenauswahl in immer 
mehr Planungsräumen Deutschlands zu 
ermöglichen.
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boden zu sichern, ohne dabei die Verfüg-
barkeit von Blüten und oberirdisch lie-
genden Niststrukturen wie Schnecken-
häusern zu stark einzuschränken, ist aus 
Sicht des Wildbienenschutzes davon ab-
zusehen, großflächig und intensiv zu be-
weiden. Stattdessen wird bei einer Kop-
pelbeweidung eine zeitlich und räumlich 
versetzte Beweidung mit kleinen Kop-
peln empfohlen, wie es in großen Teilen 
des Untersuchungsgebiets umgesetzt wird. 
Eine Pflege durch großflächige Hüte-
schafhaltung sollte mit geringen Besatz-
stärken erfolgen, sodass die Blütenver-
fügbarkeit zu keinem Zeitpunkt gänzlich 
aus dem teilweise kleinen Aktionsradius 
der Wildbienen verschwindet (Braun-
Reichert 2013).
Trotz der Ergebnisse konnte bei vielen 
Arten keine Beziehung zu Requisiten 
oder Nutzung hergestellt werden. Dies 
ist einerseits auf geringe Abundanzen der 
Arten zurückzuführen sowie darauf, dass 
die Plots nicht alle Teillebensräume die-
ser Arten abdecken. So weisen Murray 
et al. (2009) beispielsweise auf die beson-
dere Komplexität artspezifischer Nist-
weisen hin und darauf, dass es zur Ein-
schätzung der Nistrequisitenverfügbar-
keit als limitierendem Faktor sehr 
gezielter Untersuchungen bedarf.

Fazit

Die vorliegende Untersuchung bestätigt 
den hohen Wert der Kalkmagerrasen im 
Unteren Werratal für eine artenreiche 
Wildbienenfauna und gefährdete Wild-
bienenarten. Um die Habitatqualität sol-
cher hochwertigen Lebensräume anzu-
zeigen, kann die Untersuchung weniger im 
Gelände bestimmbarer Wildbienenarten 
dienen, solange sie als charakteristisch für 
den entsprechenden Lebensraum gelten. 
Denn vor allem diese zeigen Reaktionen 
auf sich ändernde Umweltvariablen.
Dass die Verfügbarkeit von Nist- und 
Nahrungsrequisiten maßgeblich vom Be-
weidungsmanagement beeinflusst wird, 
bestätigt, dass der Schutz von Wildbienen 
in Schutzgebieten durch die Anpassung 
der Nutzung gesteuert werden kann. 
Demnach eignet sich die charakteristische 
Wildbienenfauna eines Lebensraumtyps 
dazu, etwa im Rahmen von Zielarten als 
Instrument der Landschaftsplanung eta-

http://www.aculeata.eu/kartenservice.php?action=HE_info_index.php
http://www.aculeata.eu/kartenservice.php?action=HE_info_index.php
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Erste Erfahrungen und eine Zwischenbilanz
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Verbände und Verwaltung

Einleitung

Nach dem Abschluss der FFH-Maßnah-
menplanung im Jahr 2016 stellte sich die 
Frage, wie die Wirksamkeit der durchge-
führten Schutzmaßnahmen überprüft und 
das Natura 2000-Gebietsmanagement in 
Hessen weiter verbessert werden können. 
Expertinnen und Experten der drei Re-
gierungspräsidien, der Staatlichen Vogel-
schutzwarte, des Hessischen Landesamtes 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG) und des Hessischen Ministe-
riums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) 
erarbeiteten dazu das Konzept der FFH-
Gebietskonferenzen (GK).
Auf der Grundlage vergleichender Lebens-
raum-Wiederholungskartierungen und 
Arterfassungen sowie der Auswertung 
von NATUREG-Eintragungen werden 
dazu in einem genormten Verfahren die 
Entwicklung der Natura 2000-Schutz-
güter dokumentiert, bewertet und dort, 
wo es erforderlich ist, die Erhaltungsgrade 
verbessert. In Form von Konferenzen so-
wie Gebietsbegehungen werden alle am 
Schutzgebiets-Management beteiligten 
regionalen Akteure und Institutionen 
eingebunden und zur Mitarbeit aufge-
fordert (Kuprian et al. 2019). Bestand-
teile von GK sind:
•  Vergleichende Kartierungen und Erhe-

bungen mit Vorher-Nachher-Verglei-

chen (Lebensraumtyp-Flächen [LRT] 
aus Grunddatenerhebung (GDE) und 
Hessischer Lebensraum- und Biotop-
kartierung [HLBK], Habitat-Flächen 
aus Grunddatenerhebung und aktuel-
len Kartierungen, ebenso Qualitätsver-
gleiche bzw. ABC-Zustand)

•  Defizitanalyse der in NATUREG hin-
terlegten Durchführungskontrollen

•  Analyse und Bewertung der in NATU-
REG aufgeführten Wirkungskontrollen 
und Erfolgseinschätzungen sowie sons-
tiger Erfolgskontrollen

•  Erfassung und Analyse relevanter Be-
einträchtigungen und Nutzungsände-
rungen

•  Erfassung und Bewertung neu im 
Schutzgebiet aufgetretener oder über-
sehener Schutzgüter (FFH-LRT und 
-Anhangsarten, Hessen-Arten).

Mit der Einführung von FFH-GK hat 
Hessen als erstes Bundesland ein Instru-
ment geschaffen, um nach der Natura 2000- 
Maßnahmenplan-Erstellung das Schutz-
gebiets-Management kontinuierlich zu 
verbessern und so das Netz Natura 2000 
zu stärken. GK sind geeignet, um kleine 
und mittlere Probleme des Gebietsma-
nagements zu lösen oder zu minimieren 
(Kuprian et al. 2019). Sie können zu-
dem entscheidende Beiträge dazu liefern, 
Probleme bei der Bewirtschaftung von 
FFH-Grünland zu erkennen, zu analy-
sieren und zu lösen. Nach Abschluss der 

Vogelschutz-Maßnahmenplanung soll das 
Instrument der GK auch auf die Vogel-
schutzgebiete übertragen werden.

Auswahl der Schutzgebiete  
und räumliche Verteilung 

In der Zeitspanne von 2017 bis 2021 
konnten 56 GK realisiert werden (Tab. 1). 
Mehrheitlich wurden FFH-Gebiete oder 
Teile davon, teilweise mit Naturschutz-
gebiets-Status (NSG), abgearbeitet. In 
Einzelfällen standen auch reine NSG 
ohne Natura 2000-Status im Fokus. 
Die räumliche Verteilung der GK verlief 
teilweise uneinheitlich. So fanden 16 Ver-
fahren in Südhessen (Regierungsbezirk 
Darmstadt) und 15 im Regierungsbezirk 
Gießen statt, während in Nord- und Ost-
hessen (Regierungsbezirk Kassel) alleine 25 
Konferenzen durchgeführt wurden (Tab. 2).
Ein Sonderfall sind die GK für NSG ohne 
FFH-Status. Die oft recht kleinen NSG 
außerhalb der Natura 2000-Gebietskulisse 
weisen zusammen rund 5 220 ha auf, 
wobei die NSG-Gesamtfläche insgesamt 
rund 31 550 ha beträgt. Für einen Teil 
dieser Gebiete lagen nur veraltete Daten 
und Pflegepläne vor, die dringend einer 
Überarbeitung bedurften (Kuprian 2005).
Um auch für diese Schutzgebiete ein 
Monitoring und eine Aktualisierung der 
Maßnahmenplanung zu gewährleisten, 

Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 künftig

Anzahl 4 9 6 12 25 40 – 50 > 50

Regierungsbezirk Gebietskonferenzen [n] Anteil [%] Bemerkung

Darmstadt 16 28,5

Gießen 15 27,0

Kassel 25 44,5 teilweise Teilflächen bearbeitet

Tab. 1: Anzahl abgeschlossener und geplanter FFH-GK im Zeitraum von 2017 bis 2022 und darüber hinaus

Tab. 2: Räumliche Verteilung der FFH- und NSG-GK auf Ebene der Regierungsbezirke von 2017 bis 2021
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Ehrenamtliche Verbandsvertreter ein-
schließlich Schutzgebiets- oder Artbetreuer-
innen und -betreuer nahmen ebenfalls an 
GK teil. Diese Gruppe macht in der Stich-
probe mit 14 % (60 Personen) den dritt-
größten Anteil aus (Abb. 1). Dabei handelt 
es sich in der Regel um Vertreterinnen 
und Vertreter der lokalen oder zumindest 
regionalen Naturschutzverbände (NABU, 
HGON, BUND, Vogelschutzgruppen und 
Naturschutzvereine) und nur vereinzelt 
um Funktionäre der Verbands-Landes-
ebene. Je nach Schutzgrund nahmen auch 
ehrenamtlich organisierte Artenschutz-
Experten (Arbeitsgemeinschaften für Fle-
dermaus-, Amphibien- und Reptilienschutz, 
Orchideenschutz usw.) teil. In fünf von 25 
Gebieten war das Ehrenamt nicht vertreten.
Nur gelegentlich wird der Teilnehmerkreis 
– vor allem bei Outdoor-Veranstaltungen 
(Abb. 2 – 4) – durch sonstige Personen 
(hier drei Personen) ergänzt. Das können 
im Einzelfall Spaziergänger und Hunde-
besitzer, Anwohner oder sonstige Interes-
sierte aus Bürgerinitiativen oder der Lokal-
politik sein. Nicht immer werden diese 
Personen auf den Teilnehmerlisten erfasst, 
so dass die Zahl eigentlich größer ist.

Schlussfolgerung daraus:

Gebietsspezifisch sind Teilnehmerzahl 
der GK und deren Zusammensetzung 
sehr unterschiedlich. Da durchschnittlich 
etwa 17 Personen an hessischen FFH-GK 
teilnehmen und der Teilnehmerkreis meist 

nen) der Jahre 2017 bis 2022 ausgewertet. 
Demnach hatten in der Stichprobe die 
kleinsten Veranstaltungen nur fünf Teil-
nehmer, während bei der größten GK 
einschließlich der Veranstalter 27 Perso-
nen anwesend waren. Die durchschnitt-
liche Teilnehmerzahl betrug bei insgesamt 
428 Personen 17 Interessierte. Hochge-
rechnet auf alle 56 Veranstaltungen waren 
von 2017 bis zum Jahresende 2021 rund 
960 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an GK anwesend. Zehn GK hatten 20 
und mehr Teilnehmer / innen, fünf da-
von unter zehn Anwesende.
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, sind die Per-
sonen im Wesentlichen drei Gruppen zu-
zuordnen. So macht der Anteil an Behör-
denvertreterinnen und -vertretern (Regie-
rungspräsidien, Naturschutz-, Forst- und 
Landwirtschaftsverwaltungen, kommunale 
Vertreter, Wasserbehörden und HLNUG) 
inklusive beauftragter Gutachter und be-
teiligter Landschaftspflegeverbände mit 
52 % (223 Teilnehmer) gut die Hälfte 
der teilnehmenden Personen aus.
Die mit Abstand zweitgrößte Gruppe 
stellen mit 33 % (142 Personen) die Nut-
zer, Bewirtschafter und Flächeneigen-
tümer dar. Aktuell sind dies mehrheitlich 
Landwirtinnen und Landwirte sowie 
Schäfer, dazu kommen Jagdberechtigte 
sowie gelegentlich auch Waldbesitzer 
oder Inhaber von Steinbrüchen oder 
Sonderflächen, die direkt angesprochen 
und eingeladen werden. In drei von 25 
Gebieten waren keine Nutzerinnen oder 
Eigentümer anwesend.

wurde ein modifiziertes Verfahren entwi-
ckelt, das in einigen Punkten inhaltlich 
vom Standardverfahren der FFH-GK ab-
weicht. So wurde beispielsweise eine 
vollflächige Kartierung aller Biotoptypen 
vorgesehen, während in FFH-Gebieten 
selektiv die FFH-LRT und Art-Habitate 
erfasst wurden. Entsprechend dem jewei-
ligen NSG-Schutzzweck wurden hier bei 
Bedarf vorauslaufend auch Arten ohne 
FFH-Relevanz erfasst.

Durch die Corona-Pandemie 
ausgebremst

Eine Zäsur brachte die Corona-Pande-
mie. War ursprünglich geplant, die Zahl 
an GK jährlich erheblich zu steigern und 
bereits 2021 mindestens 50 Verfahren 
durchzuführen, konnte dieses Vorhaben 
unter Pandemiebedingungen nicht reali-
siert werden (Tab. 1). Da Videokonfe-
renzen der Intention von GK nicht ge-
recht werden und zahlreiche Akteure des 
Gebietsmanagements dafür auch nicht 
die technische Ausstattung besaßen, 
musste improvisiert werden. So wurde 
der Ablauf der Veranstaltungen modifi-
ziert und die Mehrzahl der Termine 
komplett ins Freie verlegt, um die Anste-
ckungsgefahr zu minimieren. Die GK-
Ziele konnten so zwar grundsätzlich er-
reicht werden, es mussten aber Abstriche 
bei der Qualität der Informationsüber-
mittlung gemacht werden, weil der Ein-
satz von Technik eingeschränkt war. Bei 
mehreren Gebietskonferenzen wurde zu-
dem Corona-bedingt die Teilnehmerzahl 
begrenzt, d. h. ein Teil der Akteure blieb 
notgedrungen außen vor. Kleinere und 
einfach strukturierte Gebiete mit wenigen 
Akteuren im Management wurden im 
Zeitplan vorgezogen. Mit dem Abklin-
gen der Pandemie wird aber der Plan 
wieder aufgenommen, jährlich mehr als 
50 Verfahren durchzuführen, um das 
Ziel eines 12-Jahresturnus für jedes 
Schutzgebiet einzuhalten.

Wer nimmt an den Gebiets-
konferenzen teil? 

Um diese Frage zu beantworten, wurden 
25 zufällig ausgewählte Teilnehmerlisten 
(Nicht-Personen-gebundene Informatio-

Abb. 1: Prozentuale Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an GK in Hessen 
(Grafik: HMUKLV)
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25 Teilnehmer unterschreitet, sind lebhafte 
und fruchtbare Diskussionen eher Regel 
als Ausnahme. Dies ist so gewollt und dem 
Schutzgebietsmanagement zuträglich. Um 
die Gesprächsrunden überschaubar und 
effizient zu halten, findet bei großen 
FFH-Gebieten oft eine regionale Teilung 
der Gebiete und damit auch der GK statt.

Welche Themen werden gerne 
und häufig angesprochen?

Während Behördenvertreter und Gut-
achter vor allem Kartierungsergebnisse und 
die daraus resultierenden Folgen thema-
tisieren, stehen bei den Bewirtschaftern 
folgende Themen im Vordergrund: 
•  Vertragsgestaltung und -varianten des 

Hessischen Programms für Agrarum-
welt- und Landschaftspflegemaßnah-
men (HALM)

•  Mahd- und Beweidungszeiten
•  Intensität der Rinder-, Schaf- oder 

Pferdebeweidung
•  Möglichkeiten von Vor- und Nachbe-

weidung
•  Düngung und Kalkung
•  Silage-Nutzung
•  Grabenpflege bei vernässtem Grünland
•  Flächenextensivierung, aber auch Wie-

deraufnahme von Nutzungen brachge-
fallener Flächen

•  Schäden durch Wildschweine und 
Wiedereinsaat.

Von Schäfereien kommen praktische Fragen 
zur Wasserversorgung der Tiere, zur Frei-
stellung von Triftwegen und zur Bereit-
stellung von Nachtpferch-Flächen hinzu. 
Regelmäßig werden vor allem für Mager-
rasen Beweidungszeiten mit Schafen und 
Ziegen bereits im Laufe der GK optimiert. 
Bewirtschafter und Naturschützer gleicher-
maßen thematisieren häufig den Umgang 
mit „Problemarten“. Oft wird die Be-
kämpfung von Herbstzeitlose, Lupine und 
Jakobs-Kreuzkraut angesprochen. In 
Schutzgebieten für Wiesen- und Boden-
brüter sowie für Amphibien und Reptilien 
wird insb. von Jäger- und Naturschutzseite 
regelmäßig die Prädation durch Waschbär, 
Mink sowie Rotfuchs angesprochen. Parallel 
zum Wachstum der Bestände in Hessen 
häufen sich auch die Wortbeiträge der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zum Biber 
und Wolf. In Grünlandgebieten wird zu-
dem oft die „Gassi-Geh-Problematik“ 

Abb. 2: Outdoor-GK im FFH-Gebiet Hirschberg und Tiefenbachwiesen bei Romme-
rode im Werra-Meißner-Kreis mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
(Foto: M. Lenarduzzi)

Abb. 3: Heidefläche in gutem Zustand im FFH-Gebiet Hirschberg und Tiefenbach-
wiesen bei Rommerode (Foto: M. Lenarduzzi)

Abb. 4: Gutachter, Behördenvertreterinnen, Bewirtschafter und ehrenamtliche Natur-
schützerinnen mit Corona-gerechtem Abstand bei der GK des FFH-Gebietes Hirschberg- 
und Tiefenbachwiesen (Foto: M. Lenarduzzi)
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Während die LRT-Flächenzugewinne 
mehrheitlich dem positiven Wirken der 
Maßnahmenplanung zugeordnet werden 
können, lohnt sich ein genauer Blick auf 
die Gründe für die Mähwiesen-Verluste. 
Erwartungsgemäß wirkten sich in einzel-
nen Gebieten zu starke Düngung, Viel-
schnitt (Silage-Nutzung), Brache oder 
auch Intensivbeweidung negativ auf die 
Flächenbilanzen aus. In diesen Fällen 
wurden die FFH-GK dazu genutzt, den 
Flächenbewirtschaftern passgenaue HALM- 
Angebote anzubieten, was häufig auch 
bereits zu Vertragsabschlüssen und Ver-
besserungen führte.
In anderen Fällen kam es jedoch zu LRT-
Umwandlungen oder Entwicklung von 
Habitaten geschützter Arten, so gesche-
hen im FFH-Gebiet „Orchideenwiese 
bei Haiger und Seelbach“. Hier wurde 
die noch in der GDE als „Flachland-
Mähwiese“ angesprochene Fläche (im-
merhin 4,7 ha) bei der Wiederholungs-
kartierung als LRT 6520 „Bergmähwiese“ 
identifiziert, was keinesfalls als Ver-
schlechterung zu werten ist. Ähnlich ist 
der Verlust einer 0,6 ha großen Flach-
land-Mähwiese im FFH-Gebiet „Riedloch 
bei Trebur“ zu werten. Auch wenn bei 
diesem Gebiet noch methodische Prob-
leme beim Vergleich der Kartierungen 
bestanden (GDE-Pilotverfahren mit noch 
nicht konsolidierter Erfassungs- und Be-
wertungs-Methodik), ist die von der  
oberen Naturschutzbehörde getroffene 
Management-Entscheidung gegen eine 
Flachland-Mähwiese und zugunsten der 
FFH-Anhang II-Art Haarstrang-Wurzel-
eule (Gortyna borelii) nachvollziehbar 
und zielführend. Im vorliegenden Fall ist 
Gortyna borelii, für deren Erhalt Hessen 
eine herausragende Verantwortung hat 
(Ernst 2012), das höherwertige Schutz-
gut. Grundsätzlich sind die für das Ma-
nagement verantwortlichen Behörden 
angehalten, sich bei konkurrierenden 
Schutzzielen (wo immer möglich und 
umsetzbar) für das naturschutzfachlich 
höhere Schutzziel zu entscheiden. Dies 
ist im Falle des „Riedlochs bei Trebur“ 
erfolgt.
Dem gegenüber steht das Beispiel „Ame-
rikafeld, Schindkaute und Gailenberg“ 
(Tab. 3). Hier konnten zwar 2,2 Hektar 
des LRT 6510 hinzugewonnen und so 
die Mähwiesenbilanz verbessert werden. 
Der 6510-Zuwachs ging aber zu Lasten 

zehn der 23 Schutzgebiete, in denen seit 
2018 eine GK durchgeführt wurde. Aus-
gewählt wurden Gebiete aus allen Regio-
nen und Regierungsbezirken. Verglichen 
wurde die Flächengröße des LRT zum 
Zeitpunkt der FFH-Grunddatenerhebung 
mit der Flächengröße zum Zeitpunkt der 
später folgenden HLBK. Verluste und 
Zugewinne wurden sowohl prozentual 
wie auch absolut aufgeführt. Zusätzlich 
wurde unter Berücksichtigung der Ge-
samtsituation (Zustand des LRT 6510 
und der anderen Grünland-LRT sowie 
Gesamtzustand des Gebietes) des jeweili-
gen Schutzgebietes die „Entwicklungs-
tendenz“ in fünf Stufen dargestellt. Er-
gänzend führt die Tabelle stichpunktartig 
die Hauptursachen für die Flächenzuge-
winne oder -verluste auf.
Einschränkend muss darauf verwiesen 
werden, dass die Auswertung von 23 der 
insgesamt 584 hessischen FFH-Gebiete 
(3,9 %) lediglich eine Momentaufnahme 
darstellt. Die Ergebnisse sind aufgrund 
der geringen Anzahl an Gebieten noch 
nicht repräsentativ, zumal die Auswahl 
der Gebiete und der FFH-GK nicht nach 
dem Zufallsprinzip erfolgte, sondern nach 
Problemlage und Erfordernis. Es wurden 
beispielsweise mehrere Gebiete gezielt 
ausgewählt, bei denen Handlungsbedarf 
bestand. Entsprechend ist auch die Über-
tragbarkeit auf die Gesamtheit der hessi-
schen FFH-Gebiete nur eingeschränkt 
möglich. Gleiches gilt auch für die LRT- 
6510-Flächen außerhalb der Natura 2000- 
Kulisse. Dennoch bieten die Ergebnisse 
eine erste Orientierung, zumal nicht grobe 
Schätzungen aus der FFH-Gebietsmeldung 
mit Kartierungen verglichen wurden, son-
dern Kartierungen mit Folgekartierungen.
Auffällig ist, dass Flächengewinne oder 
-verluste in den zehn dargestellten und den 
23 untersuchten Gebieten nicht gleich-
mäßig verteilt sind (Tab. 3). Einzelne 
Gebiete weisen stärkere LRT-Flächenver-
luste auf. Das FFH-Gebiet „Mensfelder 
Kopf“ ist mit über acht Hektar Mähwie-
sen-Verlust hier Spitzenreiter. Dem stehen 
andere FFH-Gebiete mit teils großen 
Flächengewinnen gegenüber. Im FFH-
Gebiet „Dingel und Eberschützer Klippen“ 
wurden im Vergleich zur der GDE fast 
zehn Hektar LRT-Fläche neu kartiert. 
Mehrheitlich befanden sich die neu kar-
tierten Mähweiden sogar bereits in ei-
nem günstigen Erhaltungsgrad „B“.

(Hundekot in Silage / Heu, Störung von 
Bodenbrütern etc.) angesprochen.

Erfasste Lebensraumtypen 
und Populationen  
– Schwerpunkt „Grünland“

Im Verlauf der einzelnen GK erfolgt kei-
ne Priorisierung bei der Erfassung und 
Bewertung der FFH-LRT. Alle LRTen 
werden mit gleicher Intensität und un-
abhängig von Größe, Erhaltungsgrad 
oder sonstiger Prioritätensetzungen kar-
tiert (Frahm-Jaudes et al. 2018, Kuprian 
et al. 2019, Mathar et al. 2019), analy-
siert und bewertet. Die Schutzmaßnahmen 
aus der Maßnahmenplanung werden für 
alle Schutzgüter überprüft und fortge-
schrieben oder nach Bedarf aktualisiert 
und modifiziert. Gleiches gilt für die ge-
bietsrelevanten FFH-Anhangsarten, sofern 
dies die Datenlage zulässt.
Eine Schwerpunktsetzung und Priorisie-
rung erfolgt vielmehr bereits im Vorfeld 
bei der Auswahl der Schutzgebiete. So 
wurden nach Abschluss der Pilotphase 
aufgrund des laufenden EU-Vertragsver-
letzungsverfahrens Nr. 2019 / 2145 zum 
Verlust von Mähwiesen vor allem FFH-
Gebiete mit einem hohen Flächen-Anteil 
der LRT 6510 „Magere Flachland-Mäh-
wiese“ und 6520 „Berg-Mähwiese“ aus-
gewählt, um im Falle von LRT-Verlusten 
sehr zeitnah geeignete Gegenmaßnahmen 
einleiten zu können.
Künftig sind auch andere Schwerpunkt-
setzungen denkbar, z. B. Schutzgebiete mit 
Fledermaus-Vorkommen, spätlaichenden 
Amphibien oder auch LRT und Anhangs-
arten, für die das Land Hessen in Deutsch-
land und Europa eine besondere Verant-
wortung hat. Nachfolgend werden erste 
orientierende Ergebnisse zur Entwicklung 
des in Hessen häufigen LRT 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiese“ dargestellt, der 
Schutzgut in zahlreichen FFH-Gebieten ist.

Ergebnisse und Tendenzen 
zur Situation des FFH-Grün-
landes in den FFH-Gebieten 
am Beispiel der Mageren 
Flachland-Mähwiesen

Tabelle 3 zeigt Flächendaten des LRT 
6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“ von 
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„4724-304 Lichtenauer Hochland“ und 
„5614-302 Mensfelder Kopf“. Auch 
wenn die Verlustursachen von über 5 ha 
6510-Fläche im FFH-Gebiet 4724-304 
noch nicht gänzlich geklärt sind, scheint 
es in diesem Gebiet trotz langjähriger  
Extensivierungsverträge doch einen Zu-
sammenhang von Artenschwund und 
Bodenversauerung zu geben. Auf Grund-
lage einer Boden-Beprobung werden 
„moderate Kalkung und Festmistdün-
gung“ diskutiert und erprobt. Im Zuge 
einer Einzelfallbetrachtung können hier 
Erfahrungen gewonnen werden, die auch 

Damit ist auch eine Zuwachs- und Ver-
lustbilanz, wie in Tab. 4 dargestellt, nur 
von begrenzter Aussagekraft und lediglich 
eine Momentaufnahme. Letztlich muss 
doch die Situation in jedem einzelnen 
FFH-Schutzgebiet für sich betrachtet 
und analysiert werden. Das betrifft so-
wohl den Gesamtzustand des Gebietes 
wie auch die mitunter vorhandene Ziel-
konkurrenz zwischen einzelnen Schutz-
gütern.
Ein vertiefter Blick lohnt sich bei einigen 
Gebieten auch auf die Ursachen für Flä-
chenverluste, so z. B. in den FFH-Gebieten 

von LRT 2330 (Offene Grasflächen mit 
Silbergras und Straußgras auf Binnen-
dünen) und damit eines naturschutz-
fachlich in Hessen höherwertigen LRT. 
Der vermeintliche Erfolg hat daher einen 
bitteren Beigeschmack und führt zur 
Forderung, diese Entwicklung im Rahmen 
des Gebietsmanagements wieder rück-
gängig zu machen. Festzuhalten bleibt, 
dass nicht jeder bilanzierte LRT-Flächen-
verlust ein naturschutzfachlicher Verlust 
und nicht jeder rechnerisch ermittelte 
Zugewinn auch ein naturschutzfachlicher 
Gewinn ist.

Nr. 
GK

NSG /  
FFH-Schutzgebiet

GDE 
[ha]

HLBK /
GK [ha]

Zuge-
winn 
[ha]

Verlust 
[ha]

Zu / Ab-
nahme 

[%]

Tendenz Hauptursachen Verlust / Zunahme, 
sonstiges 

2 5525-351 
Hochrhön / Teil-

bereiche Dalherda, 
Rommers etc. 

10,9 4,2 6,7 -61 % ↓ Tendenz schlechter, Düngung,  
Vielschnitt, Intensivbeweidung,  

Brache, Methodik

3 5614-302  
Mensfelder Kopf

10,5 2,3 8,2 -78 % ↓ Teils Intensivierung, teils Brache, 
Hauptproblem: Stilllegungsflächen 

(Äcker!) werden nur gemulcht, keine 
Bereitschaft für HALM

7 5423-303  
Kalkberge bei  
Großenlüder

1,2 6,7 5,5 +467 % ↑ Neu-Entwicklung von > 5 ha LRT, 
Verbesserung der vorhandenen  

Flächen durch gutes Management

11 4422-302  
Dingel und Eber-
schützer Klippen

0,0 10,0 10,0 +100 % ↑ Neukartierung, mehrheitlich  
Mähweiden in Zustand „B“

13 6016-303  
Riedloch bei Trebur

0,6 0,0 0,6 -100 % ↘ Ursache unklar; teils methodisch 
(GDE-Pilot), tlw. Ziel  

Haarstrangwurzeleule  

15 5819-303  
Amerikafeld, 

Schindkaute und 
Gailenberg

1,9 4,1 2,2 +139 % → Zuwachs LRT 6510 zu Lasten  
von LRT 2330, 

Ergebnis nicht beabsichtigt!

18 4724-304  
Lichtenauer  
Hochland

69,1 63,8 5,3 -7,7 % ↓ Ursachen tlw. unklar, ggf.  
Versauerung  

(Maßnahme: moderates Kalken)

19 4724-309  
Rösberg bei  
Rommerode

5,0 9,6 4,6 +92 % ↑ Durchgehend Verbesserungen  
bei allen Parametern  
(Fläche + Qualität)

20 5218-301  
Kleine Lummersbach 
bei Cyriaxweimar

0,9 0,5 0,4 -44 % → Zielkonflikt: Artenreiche Feuchtweide 
statt 2-fache Heuwiese;  
Ersatzfläche gefunden

21 5215-304  
Orchideenwiese bei 
Haiger + Seelbach 

und weitere

25,9 21,2 4,7 -18 % ↗ Vermeintliche Verlustflächen  
wurden als Berg-Mähwiesen kartiert, 

Flächenzuwachs!

Tab. 3: Zugewinne und Verluste [ha, %] einer Auswahl von Flächen des LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) aus 23 hessischen 
FFH-Gebieten, in denen von 2018 bis 2021 GK stattfanden. Grün – Zugewinn, rot – Verlust. Ebenso dargestellt sind die Ent-
wicklungstendenzen des LRT sowie stichpunktartig die Hauptursachen für Zugewinne oder Verluste.



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 21 / 2022 103

FFH-Gebietskonferenzen in Hessen

vorher. Derzeit sind folgende Optimie-
rungsmöglichkeiten erkennbar: 
• Die Auswertungen zeigen, dass zumin-
dest in einem Teil der Gebiete die Be-
wirtschafter und Eigentümer unterreprä-
sentiert waren. Das gilt noch stärker für 
den ehrenamtlichen Sektor. Beide Grup-
pen sollten daher noch intensiver als bis-
her angesprochen werden.
• Sinnvoll ist es auch, für wiederkehren-
de Fragen und Themenfelder zielgerich-
tet Infopakete zusammenzustellen (z. B. 
Umgang mit Problempflanzen wie 
Herbstzeitlose), um die Problemlösun-
gen transparenter und effizienter zu ge-
stalten.
• Teilweise bereits praktiziert wird der 
Ansatz, Termine für die GK nicht nur 
auf die Dienstzeiten der hauptamtlichen 
Naturschützer und der Ruheständler 
auszurichten, sondern bei der Termin-
wahl die Bewirtschafter stärker im Auge 
zu haben.
• Derzeit liegt der Fokus der GK meist 
auf den LRT, da sich die GK an den Er-
fassungen der HLBK orientieren und für 
die Anhang-II-Arten der FFH-Gebiete 
noch nicht regelmäßig aktuelle, gebiets-
spezifische Kartierungen vorliegen. Zu-
künftig sollen die gebietsrelevanten Arten 
parallel zur HLBK untersucht werden.

Künftige Schwerpunkt-
setzungen und Ausblick

Die Erfahrungen zeigen, dass sich die 
hessischen FFH-GK bisher gut bewährt 
haben und als wichtiges Instrument be-

sie eine Herausforderung für die hessi-
sche Naturschutzverwaltung dar. In die-
sen „besonderen Gebieten“ müssen die 
gebietsspezifischen Probleme identifiziert, 
analysiert und teilweise personalintensiv 
mit einem spezifischen Maßnahmenpa-
ket gelöst werden. Neben Agrarumwelt-
maßnahmen wie dem bewährten HALM 
bedarf es hier weiterer „Naturschutz-Ins-
trumente“ und gelegentlich auch „Expe-
rimentierfreude“, um die Verluste zeit-
nah wieder rückgängig zu machen.

Wo ist noch Luft nach oben? 

Die GK können als Erfolg und wichtiger 
Baustein im hessischen Schutzgebiets-
management gewertet werden. Die Er-
fahrungen zeigen, dass wichtige Impulse 
für konkrete Maßnahmen gegeben wer-
den und eine breite Kommunikation 
und offener Erfahrungsaustausch statt-
finden. Neben der Wissensvermittlung 
haben GK aber auch die Funktion einer 
„gelebten Demokratie“ an der Natur-
schutz-Basis. Wo sonst haben Landwirte, 
Schäferinnen und Schäfer oder der eh-
renamtliche Naturschutz die Möglich-
keit, einmal richtig „Dampf abzulassen“ 
und „denen da oben in den Behörden 
oder im Ministerium“ ihre Meinung 
oder auch Verärgerung ungefiltert mitzu-
teilen. Die Erfahrungen der Behörden-
vertreterinnen und -vertreter zeigen, dass 
die Zusammenarbeit zwischen den Ak-
teuren und die Akzeptanz der Schutzge-
biete nach solch offenen Aussprachen oft 
besser und nachhaltiger funktioniert als 

bei der Beurteilung ähnlicher Probleme 
in anderen Schutzgebieten von Bedeutung 
sein werden.
Ein Sonderfall ist auch die Situation im 
FFH-Gebiet 5614-302. Hauptursache der 
Flächenverluste waren sogenannte „Acker-
Stilllegungsflächen“, auf denen sich zum 
Zeitpunkt der GDE durch Selbstbegrü-
nung die Vegetation von „Flachland-
Mähwiesen“ (Erhaltungsgrad „C“) ein-
gestellt hatte. Dies war allerdings nicht 
von Dauer, da die Landwirte den „Status“ 
von Ackerflächen nicht verlieren wollten 
und kein Interesse am Abschluss von 
HALM-Verträgen hatten. Die nicht 
LRT-konforme, aber rechtlich legitime 
Bewirtschaftung der „Ackerflächen“ führte 
dann wieder zum Verlust des LRT-Status. 
Zur Aufrechterhaltung der Flächenbilanz 
werden jetzt an anderer Stelle im Schutz-
gebiet 6510-Flächen entwickelt. Knapp die 
Hälfte der ausgewerteten FFH-Gebiete 
(47,8 %) wies leicht oder stark positive 
6510-Werte auf oder war zumindest stabil 
(Tab. 3, 5). Ein gutes Drittel der FFH-
Gebiete zeigte leicht negative Flächenbi-
lanzen. Diese konnten tlw. bereits korri-
giert werden oder die Wiesen befinden 
sich im Zustand der Wiederherstellung.
Allerdings weisen auch vier der betrach-
teten Gebiete (17,4 %) erhebliche LRT-
Flächenverluste (>5 ha) bzw. einen Total-
verlust der einzigen Fläche auf (Tab. 5). 
Diese beruhen – wie oben erläutert – teil-
weise auf Sondersituationen mit Einzel-
fallcharakter. In der Gesamtzahl zwar 
überschaubar, sind diese Gebiete maß-
geblich für die aktuell negative Flächen-
bilanz verantwortlich. Zweifellos stellen 

Parameter Zuwachs Verlust Erläuterung

Gesamt [ha] 29,2 ha 37,5 ha

Anzahl Gebiete [n] 8 14 Bei Gebiet Nr. 1 gab es keine Veränderung.

bereinigte Gesamtbilanz 8,3 ha

 stark negativ (↓) leicht negativ (↘) neutral (→) leicht positiv (↗) stark positiv (↑)

[n] 4 8 2 5 4

[%] 17,4 % 34,8 % 8,7 % 21,7 % 17,4 %

Tab. 4: Gegenüberstellung von Gesamt-Zuwachs- und Verlustflächen [ha, n] des LRT 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“  
in 23 hessischen FFH-Gebieten, in denen 2018 bis 2021 GK stattfanden. Ebenso dargestellt ist die bereinigte Gesamtbilanz  
(Netto-Flächenverlust). Grün – Zugewinn, rot – Verlust

Tab. 5: Entwicklungs-Tendenzen des LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) und korrespondierender Grünland-LRT inklusive 
Zukunftsperspektive in 23 FFH-Gebieten [n, %], in denen 2018 bis 2021 GK durchgeführt wurden.
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reits jetzt nicht mehr aus dem Natura 
2000-Management wegzudenken sind. 
Die GK führen zu erhöhter Akzeptanz 
der Schutzgebiete und zu einem besseren 
Management der Schutzgüter. Gleichzei-
tig erweisen sich die von verschiedener 
Seite vorgetragenen Vorwürfe einer feh-
lenden Überwachung der Schutzgebiete 
zumindest für Hessen als unzutreffend. 
Auch pauschale Aussagen wie „Bund und 
Länder haben dem Verschwinden arten-
reicher Wiesen in den vergangenen Jah-
ren tatenlos zugesehen“ treffen für Hes-
sen nicht zu.
Das Instrument der GK mit vorauslau-
fenden Kartierungen von LRT und Arten 
soll weiter ausgebaut und optimiert so-
wie gleichzeitig situativ den Schutzgebie-
ten angepasst werden. Die flexible Kom-
bination aus Indoor- und Outdoor-Ver-
anstaltungen stößt durchweg auf gute 
Resonanzen und positive Rückmeldun-
gen.
Schwerpunktsetzungen können flexibel 
gehandhabt werden. Stehen derzeit noch 
die FFH-Gebiete mit Mähwiesen im 
Vordergrund, können künftig bedarfs-
weise weitere Schwerpunkte gesetzt wer-
den. So ist es möglich, künftig die FFH- 
und Vogelschutzgebiete mit den Arten 
und LRT stärker in den Fokus zu neh-
men, für die im Rahmen der EU-Biodi-
versitätsstrategie eine Verbesserung des 
Erhaltungszustandes oder zumindest eine 
Trendverbesserung bis zum Jahr 2030 
stattfinden soll.
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Umweltministerium: Noch viel geplant im Naturschutz

Verbände und Verwaltung

Simon Bruhn

Die Vorhabenplanung in einem Ministe-
rium orientiert sich in der Regel auch an 
Legislaturperioden. In Hessen möchte 
das Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz bis Ende 2023 für den Natur-
schutz noch viel umsetzen. In einer gut 
eingespielten Zusammenarbeit zwischen 
beruflichem und ehrenamtlichem Natur-
schutz haben wir in den letzten Jahren 
erfreuliche Erfolge zu verbuchen. Aber es 
soll nicht bei der Rückkehr von Wolf,  
Biber (Abb. 1), Fischotter, Kranich und 
Rotschenkel bleiben. Unser Ziel muss 
eine Trendumkehr bei allen Rote-Liste-
Arten sein. Deswegen werden wir in den 
nächsten Jahren weitere wichtige Schritte 
in Angriff nehmen, um die Artenvielfalt 
zu erhalten und damit auch unser Leben 
und unsere Zukunft zu schützen. Bis zum 
Ende der laufenden Legislaturperiode 
möchten wir dafür noch einige wichtige 
Maßnahmen auf den Weg bringen.
Ein zentraler Schwerpunkt ist dabei die 
Umsetzung der Kooperationsvereinbarung 
des Runden Tisches Landwirtschaft und 
Naturschutz, in dem gemeinsam mit den 
Verbänden viele sinnvolle Maßnahmen, 
unter anderem für Offenlandarten und 
den Insektenschutz, vereinbart wurden. 
Die Feldflurprojekte für Arten wie zum 
Beispiel Rebhuhn, Feldhamster (Abb. 2) 
und Grauammer sind schon sehr erfolg-
reich. Die vor ein paar Jahren als Maß-
nahmenräume für Schwerpunktvorkom-
men testweise gestarteten Projekte möch-
ten wir jetzt fest in die hessische 
Naturschutzarbeit integrieren, mit einem 
systematischen Monitoring versehen 
und dort, wo es sinnvoll ist, ausweiten.
Für viele von Hessens Offenlandarten 
wird von großer Bedeutung sein, wie das 
neue Hessische Agrarumwelt- und Land-
schaftspflegemaßnahmen-Programm, 
kurz HALM-Förderung, in den nächsten 
Jahren ausgestaltet wird. Hier gilt es, ge-
meinsam mit der Landwirtschaft eine für 
den Natur- und Klimaschutz sinnvolle 

Abb. 1: Natürlicher Rohstoffabbau durch Biber (Foto: S. Bruhn)

Abb. 2: Bald echter Hesse: Feldhamster vor der Auswilderung (Foto: HMUKLV)
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walds als Naturschutzgebiet ausgewiesen 
sein. Darüber hinaus haben wir ein Pro-
gramm für windenergiesensible Arten 
aufgesetzt. Sowohl im Staatswald, als 
auch über den Vertragsnaturschutz im 
Kommunal- und Privatwald sind bereits 
und werden weiterhin Schutzzonen rund 
um die Wochenstuben und Horste ein-
gerichtet werden. Dort sollen dann ganz-
jährig keine Forstarbeiten mehr stattfin-
den, damit Schwarzstorch, Rotmilan 
und Fledermäuse in Ruhe ihren Nach-
wuchs aufziehen können.
Ein weiteres Großprojekt haben wir 
noch in Planung: Ein neues Hessisches 
Naturschutzgesetz, das den hessischen 
Naturschutz an vielen Stellen voranbrin-
gen kann. Durch mehr Kooperation und 
Verbandsbeteiligung, Vorgaben für 
Schutzgebiete, aber auch durch Nutzung 
von Anreizen und Ordnungsrecht, 
möchten wir unsere natürlichen Lebens-
grundlagen schützen und stärken. Sie 
sind Voraussetzung für unsere Zukunft.

Kontakt

Simon Bruhn
Leiter Abteilung „Klima- und Natur-
schutz“
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz
Mainzer Str. 80, 65189 Wiesbaden
Simon.Bruhn@umwelt.hessen.de
www.umwelt.hessen.de

Förderstruktur aufzubauen, die gleich-
zeitig für Landwirt*innen attraktiv ist. 
Denn nur Maßnahmen, die von den 
Landwirt*innen auf großer Fläche in An-
spruch genommen werden, können die 
Trendumkehr bei den Offenlandarten 
einleiten. Ein ganz besonderes Augen-
merk gilt dem nährstoffarmen, extensiv 
genutzten Grünland, für das Hessen spe-
zielle Verantwortung trägt. Die Renatu-
rierungsprojekte „100 Wilde Bäche“ und 
viele Wiedervernässungen in Auenland-
schaften, aber auch der Moorschutz im 
Burgwald kommen den wassergebunde-
nen Lebensräumen zugute und werden 
durch Artenschutzprojekte für Braun-
kehlchen oder die Limikolen und Enten 
in der Wetterau ergänzt.
Für die Arten der Streuobstwiesen haben 
wir unsere Bemühungen gerade erheb-
lich verstärkt. Als Anlaufstelle rund um 
die Themen Beratung, Förderung und 
Bildung finanzieren wir ein Streuobst-
zentrum beim Landschaftspflegeverband 
Main-Taunus. Im Rahmen der Förder-
mittel der Umweltlotterie bilden wir  
einen besonderen Schwerpunkt für Arten 
der Streuobstwiesen. Hinzu kommen 
verbesserte Bedingungen für die Förde-
rung von investiven Maßnahmen und 
Pflege sowie Unterstützung für die Be-
treuung von Schwerpunktgebieten.
Hessen möchte sich zudem am historisch 
bedeutsamen Naturschutzprojekt „Grü-
nes Band“ beteiligen. Wir planen die 
Ausweisung eines Nationalen Naturmo-
numentes als Bausteins dieses europäi-
schen Biotopverbunds, der auf 12 500 
Kilometer Länge, durch 24 Staaten, vom 
Eismeer bis zum Schwarzen Meer, ver-
läuft. Der Gesetzesentwurf zur Auswei-
sung des Grünen Bandes auf hessischer 
Seite wurde Ende September einge-
bracht. Wenn alles nach Plan läuft, wäre 
Hessen das erste Bundesland westlich der 
ehemaligen Grenze, das sich am Grünen 
Band beteiligt. Damit bekäme Hessen 
ein neues, über 8 000 Hektar großes 
Schutzgebiet, kurz nachdem bereits der 
Nationalpark Kellerwald-Edersee um 
große Flächen erweitert wurde.
Denn auch dem Naturschutz im Wald 
fühlen wir uns im waldreichsten Bundes-
land ganz besonders verpflichtet. Bis 
zum Ende der Legislaturperiode sollen 
alle großen, aus der Holznutzung ge-
nommenen Naturwaldflächen des Staats-

Umweltministerium: Noch viel geplant im Naturschutz
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Das neue Zentrum für Artenvielfalt (ZfA)  
– gebündelte Fachkompetenz für Naturschutz in Hessen

Verbände und Verwaltung

Christian Geske

Einführung

Von den sonnigen Hängen des Neckars 
bis zum kühlen Reinhardswald, von den 
Huteflächen des Westerwaldes bis zu den 
Mooren der Rhön – Hessen verfügt über 
einzigartige Landschaften, viele geschützte 
Arten und wertvolle Lebensräume. Um 
diese zu bewahren und zu fördern und 
den Rückgang der Artenvielfalt zu stop-
pen, muss die vorhandene naturschutz-
fachliche Kompetenz der Fachbehörden 
in Hessen möglichst gut organisiert und 
eingesetzt werden. Um hier Synergien zu 
nutzen, startete 2020 die Planung für das 
hessische Zentrum für Artenvielfalt (ZfA) 
im Hessischen Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG).
Zum 1. Januar 2022 hat nun das ZfA im 
HLNUG seine Arbeit aufgenommen. 
Mit der noch ausstehenden Festlegung 
eines gemeinsamen Standortes wird die 
Errichtung dann final abgeschlossen. 
Das ZfA übernimmt die Aufgaben der 
Abteilung Naturschutz des HLNUG, 
des Wolfszentrums Hessen, der Staatli-
chen Vogelschutzwarte, der Geschäfts-
führung des Lore-Steubing-Instituts, der 
Naturschutzakademie Hessen und einer 
Wildbiologischen Forschungsstelle des 
Landes. Diese Aufgaben sind über sechs 
Dezernate verteilt (Abb. 1).

Die Dezernate des ZfA  
im Überblick 

Dezernat N1 – Lebensräume
Eine zentrale Aufgabe des Dezernates N1 
ist die Leitung und organisatorische Ab-
wicklung der Hessischen Lebensraum- 
und Biotopkartierung (HLBK, Abb. 2). 
Diese landesweite Erfassung der Lebens-
raumtypen des Anhangs I der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie (FFH-RL) und natur-
schutzfachlich relevanter sowie gesetzlich 
geschützter Biotope ermöglicht eine  
detaillierte Analyse der Landschaftsent-

wicklung. Dies vor allem im Vergleich 
mit den Daten der von 1992 bis 2006 
erfolgten Hessischen Biotopkartierung 
(HB) sowie mit der Grunddatenerfas-
sung in den FFH-Gebieten. Ergebnisse 
der HLBK sind aktuell eine wesentliche 
Grundlage für die Durchführung von 
Gebietskonferenzen in FFH-Gebieten.
Daneben hat sich das Monitoring der Er-
gebnisse von landwirtschaftlichen Förder-
maßnahmen zur Umsetzung von Natur- 
und Umweltschutzzielen als eigenständiger 
Arbeitsbereich etabliert. Das Agrarum-
weltmonitoring findet zum Vergleich auf 
Dauerflächen in geförderten und unge-
förderten, intensiv genutzten Flächen statt. 

Der „High Nature Value Farmland“-In-
dikator ordnet die hessische Agrarland-
schaft in einen bundesweiten und euro-
päischen Kontext ein. Hier werden auf 
repräsentativen Probeflächen von je 1 km2 
Größe Teilflächen mit hohem Naturwert 
dokumentiert. Daraus wird der Anteil die-
ser Flächen an der Agrarfläche berechnet.
Um alle sechs Jahre aktuelle Daten für 
den durch EU-Recht erforderlichen Be-
richt nach Artikel 17 der Fauna-Flora-
Habitatrichtlinie zum Erhaltungszustand 
der im Anhang I der Richtlinie genannten 
Lebensraumtypen zu erhalten, erfolgt er-
gänzend zur HLBK ein gezieltes landes-
weites Stichprobenmonitoring. Im vom 

Abb. 1: Organigramm des neuen Zentrums für Artenvielfalt im Hessischen Landes-
amt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)  
(Grafik: Annika Peters/HLNUG)
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Hessens und die der Armleuchteralgen 
erschienen, für 2023 sind Säugetiere 
(inkl. Fledermäuse), Flechten, flechten-
bewohnenden Pilze und Libellen ge-
plant. Je nach Artengruppe spielt dabei 
die dauerhafte Kooperation mit den hes-
sischen faunistischen und floristischen 
Fachverbänden eine wesentliche Rolle.
Zur Umsetzung des Integrierten Klima-
schutzplans (IKSP) identifiziert N2 Tier- 
und Pflanzenarten sowie Lebensraumtypen, 
die durch den Klimawandel potentiell 
einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt 
sind. Dabei liegt der Fokus auf den na-
turschutzfachlich relevanten Arten und 
Lebensräumen. Eine entsprechende Liste 
wurde unter dem Titel „Auswirkungen 
des Klimawandels auf hessische Arten 
und Lebensräume – Liste potentieller 
Klimaverlierer“ als Band 3 der Reihe 
Naturschutzskripte veröffentlicht.
Als zentrale landesweite Anlaufstelle zu 
Fragen rund um den Wolf wurde am 
22.2.21 das Wolfszentrum Hessen 
(WZH) als Bestandteil des Dezernates 
N2 HLNUG gegründet. Neben dem 
Wolfsmonitoring sind die Koordination 
und Betreuung der Wolfshotline sowie die 
fachliche Beratung von Einzelpersonen, 
Tierhalterinnen und -haltern, Institutionen, 
Behörden und Verbänden die Hauptauf-
gaben. Das Wolfszentrum ist außerdem 
zuständig für den permanenten Wissens-
transfer innerhalb der Landesverwaltung 
und den betroffenen Interessensverbän-
den, Forschungseinrichtungen, Fach-
dienststellen anderer Bundesländer und 
des Bundes sowie für die Koordination 
der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
Wolf. Mit der Arbeitsgruppe „Wolf in 
Hessen“ und deren Unter-Arbeitsgrup-
pen bietet das WZH außerdem ein Fo-
rum für Verbände und Institutionen aus 
den Bereichen Weidetierhaltung, Land-
wirtschaft, Naturschutz und Jagd sowie 
Vertreterinnen und Vertretern mehrerer 
Landesbehörden und -institutionen zum 
Austausch und zur Beratung aller rele-
vanten Themen zum Wolf.
Das Lore-Steubing-Institut (LSI) für Natur-
schutz und Biodiversität in Hessen ist ein 
Institutionen-übergreifendes Forschungs-
institut und wurde am 1. April 2021 ge-
meinsam mit den beteiligten hessischen 
Universitäten und der Senckenberg Ge-
sellschaft für Naturforschung im Dezer-
nat Arten gegründet (Abb. 3). Das LSI 

der FFH-RL ist eine Kernaufgabe des 
Dezernates N2. Hier werden alle sechs 
Jahre entsprechende Informationen zu 
aktuellem Verbreitungsgebiet, zum Zu-
stand der Populationen und zu Gefähr-
dungen über das Bundesamt für Natur-
schutz an die EU-Kommission gemeldet. 
Für invasive gebietsfremde Arten (IAS) 
gibt die Europäische Union ebenfalls ein 
Monitoring vor. Hier sammelt N2 Infor-
mationen zu Vorkommen dieser Tier- 
und Pflanzenarten sowie ihrem Ausbrei-
tungsverhalten. Meldungen von Bürger-
innen und Bürgern wie z. B. im Citizen 
Science-Projekt zur Asiatischen Hornisse 
(Vespa velutina) sind dabei besonders re-
levant. 
Hessen ist 2020 mit einer Heuschrecken-
Erfassung auf landesweit verteilten Stich-
probenflächen in das bundesweit abge-
stimmte Insektenmonitoring eingestiegen, 
in den Jahren 2021 folgten Wildbienen 
und Wespen und 2022 / 23 Laufkäfer, 
Spinnen und Tagfalter (Krummel 2022).
Eine weitere in N2 verortete Aufgabe 
sind artenschutzrechtliche Ausnahmege-
nehmigungen für Vorhaben, die mehr als 
ein Regierungspräsidium betreffen. Die 
Planung, Redaktion und Herausgabe der 
hessischen Roten Listen der gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten ist seit 2019 
Aufgabe des Dezernates Arten. Im Jahr 
2022 sind die Rote Liste der Schnellkäfer 

Dezernat betreuten „Lehrgarten der Le-
bensräume“ am Eichhof bei Bad Hers-
feld besteht die Möglichkeit, die für die 
hessischen FFH-Lebensraumtypen charak-
teristischen Pflanzenarten an einem Ort 
für Schulungen und Umweltbildung zu 
nutzen.
Weitere Aufgaben sind die Erarbeitung 
von Leitlinien für die Erhaltung und 
Entwicklung von Lebensraumtypen, die 
Integration von naturschutzfachlichen 
Anforderungen bei der Weiterentwick-
lung des Hessischen Programms für  
Agrarumwelt, Landschaftspflegemaßnah-
men (HALM) und weiteren Förder-
instrumenten im Agrarbereich. Geplant 
ist der Ausbau der naturschutzfachlichen 
Begleitung der Schulung im Bereich Bio-
diversitätsberatung für die Landwirt-
schaft in Kooperation mit dem Landes-
betrieb Landwirtschaft Hessen (LLH). 
Darüber hinaus ist auch die Koordination 
der Fortschreibung von Standard-Daten-
bögen der hessischen Natura 2000-Ge-
biete im Dezernat N1 angesiedelt.

Dezernat N2 – Arten
Die Beauftragung von landesweiten Gut-
achten zur Erfassung und Sammlung ak-
tueller Daten zum Erhaltungszustand 
von in Hessen vorkommenden Tier- und 
Pflanzenarten der Anhänge II, IV und V 

Das neue Zentrum für Artenvielfalt (ZfA)

Abb. 2: Mitarbeiter/innen des Teams HLBK bei der Begutachtung einer Grünlandfläche 
im FFH-Gebiet „Grünland und Wälder zwischen Frankenbach und Heuchelheim“ 
(Foto: O. Rüther)
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nithologie und Naturschutz e. V. und dem 
Dachverband Deutscher Avifaunisten 
durchgeführt. Die hier erhobenen Daten 
dienen unter anderem der Berechnung 
von Bestandsentwicklung von repräsen-
tativen Vogelarten nach Landschafts- 
und Lebensraumtypen als Indikator für 
die Artenvielfalt.
Für den Schutz der heimischen Vogel-
welt lässt die Vogelschutzwarte landes-
weite Artenhilfskonzepte erstellen, in de-
nen aktuelles Wissen zusammengeführt 
wird, um konkrete Schutzmaßnahmen 
abzuleiten. So wurden beispielsweise Ar-
tenhilfskonzepte für den Grauspecht, 
den Schwarzstorch, die Rohrweihe und 
das Rebhuhn erstellt (Abb. 4). Im An-
schluss an die Erstellung dieser Konzepte 
werden jährlich Verträge an freiberufli-
che Ornithologinnen und Ornithologen 
zur fachlichen Begleitung der Maßnah-
menumsetzung vergeben. Die fachlichen 
Grundlagen und die wichtigsten Maß-
nahmen zum Erhalt der relevanten Vo-
gelarten sind in den sogenannten „Maß-
nahmenblättern“ zusammenfassend dar-
gestellt worden. Darüber hinaus berät 
die Vogelschutzwarte unterschiedliche 
Akteure und Behörden zu ornithologi-
schen Fachfragen.
Im Rahmen von Forschungsprojekten 
evaluiert die Vogelschutzwarte laufende 
Maßnahmen zur Verbesserung der Er-
haltungszustände von Vogelarten. Durch 
eine enge Kooperation mit Hochschulen 
wird dabei sichergestellt, dass Methoden, 
Erfassungen und Auswertungen immer 
auf dem neuesten Stand der Technik sind. 
Durch die ständig fortlaufende Daten-
sammlung können außerdem aktuelle 
Auswertungen zur Verbreitung von na-
turschutzfachlich relevanten Vogelarten 
gemacht werden. Diese können eine 
wichtige Grundlage in der landesweiten 
Naturschutzfachplanung darstellen. Die 
Vogelschutzwarte testet außerdem, inwie-
fern neue Methoden, wie beispielsweise 
Drohnen und Wärmebildtechnik im an-
gewandten Vogelschutz helfen können.

Dezernat N4 – Wildbiologische 
Forschungsstelle
Geplant ist hier ein Dezernat, das landes-
weite wildbiologische Forschung durch-
führt. Wichtige Themenschwerpunkte 
werden dabei gezielte Wildbestandserfas-

2022 ist die Staatliche Vogelschutzwarte 
als Dezernat „N3 – Staatliche Vogel-
schutzwarte“ in die Abteilung Natur-
schutz des HLNUG integriert und hat 
ihren Sitz in Gießen.
Die Aufgaben der Vogelschutzwarte ver-
teilen sich auf die Bereiche Monitoring, 
Schutz und Forschung. Ziel des Monito-
rings ist es, fundierte Aussagen zur Be-
standsgröße und Trends der hessischen 
Vogelwelt treffen zu können, insbeson-
dere in den EU-Vogelschutzgebieten. 
Hier werden – analog zur Erfüllung der 
FFH-Berichtspflichten durch N2 – alle 
sechs Jahre Berichte zu Populationsgrö-
ßen, Populationsanteilen in Schutzgebie-
ten, Bestandsentwicklungen und Erhal-
tungsmaßnahmen der Vogelarten an die 
EU Kommission gemeldet. Eine wesent-
liche Grundlage für die Bearbeitung die-
ser Aufgabe ist der Ankauf, die Aufberei-
tung und die Eingabe von Vogeldaten 
Dritter. Im Monitoring arbeitet die Vo-
gelschutzwarte intensiv mit vielen ehren-
amtlichen Vogelkundlern zusammen. So 
wird beispielsweise das Monitoring häu-
figer Brutvögel derzeit in Kooperation 
mit der Hessischen Gesellschaft für Or-

versteht sich als hessisches Kompetenz-
zentrum und Bindeglied zwischen Wis-
senschaft und Akteuren der Naturschutz-
praxis, wie den Naturschutzbehörden, 
den nicht-behördlichen Organisationen, 
den Vereinen sowie im Bereich des Na-
tur- und Biodiversitätsschutzes tätigen 
Unternehmen und engagierten Privat-
personen. Das Institut wurde nach Prof. 
Dr. Dr. h. c. Lore Steubing (1922 – 2012) 
benannt, die als Professorin an der Justus-
Liebig-Universität Gießen eine Grün-
derin des ersten botanischen Institutes 
mit ökologischer Ausrichtung war und 
maßgeblich an der Gründung der Gesell-
schaft für Ökologie (GfÖ) beteiligt war.

Dezernat N3 – Staatliche Vogel-
schutzwarte
Die 1938 als „Staatlich anerkannte Vo-
gelschutzwarte Frankfurt am Main“ ge-
gründete Staatliche Vogelschutzwarte war 
von 1973 bis 1988 bereits Bestandteil 
der Hessischen Landesanstalt für Umwelt. 
Danach war sie als eigenständige Dienst-
stelle direkt dem Hessischen Umweltmi-
nisterium zugeordnet. Seit dem 1. Januar 

Abb. 3: Eröffnung des Lore-Steubing-Institutes mit der hessischen Umweltministerin 
Priska Hinz, der hessischen Wissenschaftsministerin Angela Dorn, den Präsidentinnen 
und Präsidenten der beteiligten Universitäten, dem Generaldirektor der Senckenberg 
Gesellschaft für Naturforschung und dem Präsidenten des HLNUG (Foto: L. Möller)
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Besetzung der vorhandenen Stellen wird 
das Dezernat vermutlich zum Ende des 
Jahres 2022 seine Arbeit aufnehmen.

Dezernat N5 – Naturschutz-
akademie, Freiwilligendienste
Die Naturschutz-Akademie Hessen (NAH) 
als Einrichtung des Landes Hessen hat 
gemeinsam mit dem Naturschutz-Zent-
rum Hessen e. V. in Wetzlar die Fortbil-
dung im hessischen Naturschutz organi-
siert und koordiniert sowie Bildungsan-
gebote verschiedener Träger in Hessen 
miteinander abgestimmt. Beide Bereiche 
wurden zum 1. Januar 2022 in ein ge-
meinsames Dezernat „N5 – Naturschutz-
akademie, Freiwilligendienste“ ins Zen-
trum für Artenvielfalt überführt.
Aufgabe des neuen Dezernates ist es wei-
terhin, didaktische und methodische 
Konzepte für zielgruppenspezifische Bil-
dungsangebote im Themenfeld Natur-
schutz zu erarbeiten. Entsprechende  
Veranstaltungen werden häufig gemein-
sam mit Partnern aus dem amtlichen 
und ehrenamtlichen Naturschutz in 
Hessen organisiert, durchgeführt und 
nachbereitet.
Die Förderung des Informationsaustau-
sches zwischen amtlichem und ehren-
amtlichem Naturschutz sowie mit Land-
nutzern und Landschaftspflegeverbän-
den steht dabei immer wieder im Fokus. 
Gleiches gilt für das Initiieren des Wis-
senstransfers zwischen Naturschutzfor-
schung und Naturschutzpraxis. Die 
zweite zentrale Aufgabe des Dezernates 
ist die Übernahme der Trägerschaft für 
das Freiwillige Ökologische Jahr und ggf. 
andere ökologische Freiwilligendienste 
und die Betreuung und Weiterbildung 
der Teilnehmenden in Hessen (Abb. 5).

Dezernat N6 – Naturschutzdaten-
haltung
Das Dezernat Naturschutzdatenhaltung 
ist das digitale Herz des Zentrums für 
Artenvielfalt und des amtlichen Natur-
schutzes in Hessen für den Bereich der 
Biodiversitätsdaten. Die Qualität und 
die systematische und automatisierte 
Auswertbarkeit des zentralen hessischen 
Datenbestandes zu Tier- und Pflanzen-
arten sowie Lebensräumen in der Hessi-
schen Biodiversitätsdatenbank (HEBID, 

närverwaltung sowie der Jagdrechtsinha-
ber und Jagdausübungsberechtigten so-
wie das Führung von jagdlichen Statisti-
ken sein. Die durch die wildbiologische 
Forschungsstelle gesammelten und aus-
gewerteten Daten sollen eine solide 
Grundlage für das hessische Wildma-
nagement liefern. Ziel ist es dabei, fak-
tenbasierte Beiträge zur Diskussionen an 
der Schnittstelle zwischen Jagd und Na-
turschutz zu liefern. Nach der laufenden 

sungen, Wildmanagement, Einflüsse von 
Schalenwild auf Ökosysteme, Wander-
verhalten und Wildkrankheiten sein. Die 
Erforschung und Erprobung von Maß-
nahmen, die der Ausbreitung der Afrika-
nischen Schweinepest entgegenwirken, 
stehen ebenso auf der Agenda wie Maß-
nahmen zur Lebensraumverbesserung 
für Wildarten mit rückläufigen Bestands-
trends. Aufgabe des Dezernates wird 
auch die Beratung der Jagd- und Veteri-

Das neue Zentrum für Artenvielfalt (ZfA)

Abb. 4: Der Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) kommt als Brutvogel nur noch  
lokal in Hessen vor. Für die Art wurde bereits 2015 ein Artenhilfskonzept im Auftrag 
der Vogelschutzwarte erstellt. Durch gezielte Schutzmaßnahmen haben sich seine  
Bestände stabilisiert. (Foto: S. Thorn)

Abb. 5: Freiwillige im FÖJ beschäftigen sich mit den Nachhaltigkeitszielen der  
Vereinten Nationen. (Foto: C. Lademann/LademannMedia)
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und neue übergreifende Konzepte her-
vorbringen wird. Neue Schulungs- und 
Weiterbildungsformate wie das zwei-
stündige digitale „Naturschutz2go“ zu 
aktuellen Fachthemen sind bereits ent-
standen und finden insbesondere bei den 
amtlichen Mitarbeitenden im hessischen 
Naturschutz großen Anklang. Die Jahres-
planung für die Veranstaltungen der Na-
turschutzakademie wird zukünftig ge-
meinsam mit allen Dezernaten durchge-
führt; so sind ein direkter Informations- 
fluss und eine aktive Beteiligung sicher-
gestellt. Bei aktuellen Themen, wie bei-
spielsweise dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien oder Naturschutz in der 
Landwirtschaft, können sich die Akteure 
im Haus unmittelbar austauschen, egal 
ob es um Vogelarten, Fledermäuse, den 
Feldhamster oder Ackerwildkräuter geht.
Insgesamt ist das Zentrum für Artenviel-
falt durch die neue Struktur auf einem 
guten Weg, um zukünftig die vielfältigen 
Aufgaben einer Landesfachbehörde für 
Naturschutz bewältigen zu können und 
damit auch den gesellschaftlichen Dis-
kurs für den Naturschutz in Hessen mit-
zugestalten.

Kontakt

Christian Geske
Abteilungsleitung Naturschutz 
- Zentrum für Artenvielfalt -
Hessisches Landesamt für Naturschutz, 
Umwelt und Geologie (HLNUG)
Europastraße 10, 35394 Gießen
Christian.Geske@hlnug.hessen.de
www.hlnug.de
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Aufgabenschwerpunkt ist der Bereich 
der Fernerkundung im Naturschutz. N6 
ist dabei Teil eines Bundesprojektes mit 
dem Fokus Grünland (Copernicus 
leuchtet Grün) und einer weiteren Satel-
litendaten-Länderkooperation.

Zentrum für Artenvielfalt  
– mehr als die Summe seiner 
Teile

Manche Synergien der Zusammenarbeit 
vorher getrennter Organisationseinhei-
ten im neuen Zentrum für Artenvielfalt 
lassen sich einfach erkennen: Die Daten 
der Staatlichen Vogelschutzwarte sind in-
zwischen in die landesweite Hessische 
Biodiversitätsdatenbank (HEBID) integ-
riert, so dass Planungsträger, Behörden 
und Verbände in Hessen nur noch eine 
Anfrage an einer Stelle platzieren müs-
sen, um alle in Hessen zur Verfügung 
stehenden Daten zu Tier- und Pflanzen-
arten und Lebensraumtypen und Bioto-
pen zu erhalten. Die Bibliotheken werden 
gerade zusammengeführt, ein gemeinsa-
mer Dienstfahrzeugpool ist entstanden, 
Besprechungsräume können von allen 
genutzt werden.
Doch viel wichtiger: Durch gemeinsame 
Arbeitsgruppen, Projekte und Fachthe-
men findet zukünftig ein inhaltlicher 
Austausch zwischen den Mitarbeitenden 
der verschiedenen Einheiten statt, der für 
alle anregend und inspirierend sein kann 

Abb. 6) ist die Grundlage für eine fakten-
basierte Naturschutzarbeit in Hessen. 
Voraussetzung dafür ist eine gezielte Er-
schließung von qualitativ hochwertigen 
Datenquellen, eine Qualitätssicherung 
aller einfließenden Daten und eine opti-
male Haltung und Bereitstellung der 
Daten für Behörden inklusive NATU-
REG (NATUrschutzREGister Hessen), 
Wirtschaft, Naturschutzverbände und 
sonstige Dritte. Wichtige Instrumente 
sind dafür die vom HLNUG betriebe-
nen digitalen Meldeportale für ausge-
wählte Arten (Citizen Science) sowie die 
Bereitstellung von moderner Erfassungs-
software für Tier- und Pflanzenarten, 
Biotope und Lebensräume. Nutzer der 
Softwareprodukte werden vom Dezernat 
N6 telefonisch beraten und umfassend 
geschult. Die Kooperationen mit ande-
ren Bundesländern und dem Bundesamt 
für Naturschutz (BfN) sorgen in diesem 
Bereich für eine effiziente und an aktuelle 
hessische Bedürfnisse angepasste Weiter-
entwicklung der eingesetzten Software. 
Eine zentrale Datenhaltung in einer leis-
tungsstarken Datenbank inklusive eines 
modernen Analyse- und Reportingpro-
gramms stehen weiter für die neuen 
Strukturen im Dezernat. Das Dezernat 
Naturschutzdatenhaltung unterstützt die 
Fachdezernate des Zentrums für Arten-
vielfalt bei Ihren vielfältigen Aufgaben 
mit fachlichen Daten-Auswertungen so-
wie der Erstellung von hochwertigen 
Karten und Diagrammen. Ein weiterer 

Abb. 6: Die Hessische Biodiversitätsdatenbank (HEBID) erhält Daten aus vielen 
Quellen. Die Daten werden qualitätsgesichert, bevor sie in den Gesamtdatenbestand 
aufgenommen und an Dritte weitergegeben werden. (Grafik: HLNUG)
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Vorrang für Artenvielfalt  
– Neue Naturschutzleitlinie für den hessischen Staatswald

Jürgen Willig & Katharina Sabry

Verbände und Verwaltung

Einführung

Im Juni 2022 wurde die neue Natur-
schutzleitlinie (NLL) für den hessischen 
Staatswald veröffentlicht. Die höhere 
Gewichtung des Biodiversitätsziels bei 
der Waldbewirtschaftung (Richtlinie für 
die Bewirtschaftung des Staatswalds,  
RiBeS 2018) und der inzwischen deut-
lich bemerkbar gewordene Klimawandel 
mit seinen gravierenden Folgen für den 
Wald machten die Überarbeitung der 
seit 2011 bestehenden NLL erforderlich. 
Die neue Naturschutzleitlinie ist das Er-
gebnis eines längeren Arbeitsprozesses 
und wurde im Wesentlichen von Fachar-
beitsgruppen des Landesbetriebs Hessen-
Forst unter Beteiligung von Fachexperten 
aus Verwaltung, Wissenschaft und Natur-
schutzvereinigungen erarbeitet.

Was ist neu im Vergleich zur 
Naturschutzleitlinie 2011?

Die vier Kernpunkte der Naturschutz-
leitlinie von 2011 („Naturschutzkodex“, 
„Habitatbaum- und Totholzkonzept so-
wie Störungsminimierung“, „Kernflächen 
(heute Naturwaldentwicklungsflächen, 
NWE-Flächen)“ und „Arten- und Ha-
bitatpatenschaften“) wurden beibehalten, 
den veränderten Rahmenbedingungen 
angepasst und erweitert um die zusätzli-
chen Module „Lokale Naturschutzkon-
zepte“ und „Wald und Wasser“.

Lokale Naturschutzkonzepte

Die bereits in der in der Leitlinie von 
2011 formulierte Idee wird nun verbind-
lich umgesetzt: Auf der Ebene der Forst-
ämter sollen bis Ende 2024 lokale Natur-
schutzkonzepte vorliegen, die spätestens 
alle 10 Jahre im Rahmen der Forstbe-
triebsplanung fortgeschrieben werden. 
Flächendeckend werden für alle Wald-

flächen Naturschutzziele formuliert und 
in den vorgesehenen Planungszeiträu-
men umgesetzt. Dabei stehen die Arten- 
und Lebensräume besonders im Fokus, 
die regional von Bedeutung sind. Die 
Abteilung Waldnaturschutz der Nord-
westdeutschen Forstlichen Versuchsan-
stalt, das Zentrum für Artenvielfalt und 
die anerkannten Naturschutzvereinigun-
gen werden dabei beteiligt. Mit den in 
der Naturschutzleitlinie angegebenen 
Kennzahlen werden die Fortschritte ge-
messen.

Wald und Wasser – Reaktion 
auf den Klimawandel

Die Trockenjahre 2018 bis 2020 haben 
gezeigt, dass die Behandlung von Wäl-
dern künftig noch mehr die Begleiter-
scheinungen des Klimawandels berück-
sichtigen muss. Insbesondere in den  
Natura 2000-Gebieten werden daher 
Maßnahmen ergriffen, um in älteren 
Waldbeständen das Kronendach mög-
lichst lange geschlossen zu halten und 
durch die Auswahl von Habitatbäumen 
und durch Anreicherung von Totholz die 
Strukturvielfalt zu vergrößern.
Dem Thema Wasser (und Feuchtigkeit) im 
Wald wurde in der Naturschutzleitlinie 
eine große Bedeutung beigemessen. Ei-
nerseits wird ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket vorgeschlagen, um Wasser 
verstärkt im Wald zurückzuhalten, z. B. 
durch die Anlage von Grabentaschen, 
Teichen und durch das Abführen von 
Wasser aus Wegeseitengräben in die Be-
stände. Auf der anderen Seite sollen die 
vorhandenen Gewässer, Vermoorungen, 
Quellen und Feuchtwälder renaturiert 
und ökologisch aufgewertet werden. 
Durch das weitgehende geschlossen  
Halten des Kronendachs und die Anrei-
cherung von Totholz soll die Luftfeuch-
tigkeit im Wald („typisches Waldklima“) 
erhöht werden.

Artenschutz durch  
Störungsminimierung

Der Schutz der Brut- und Setzzeit wird 
ausgeweitet. In älteren Laubbaumbestän-
den wird die Holzernte bis zum 31. März 
abgeschlossen und erst am 1. September 
wieder begonnen. Für jüngere Laub-
baum- und Nadelbaumbestände ist eine 
besondere Rücksichtnahme für die Brut- 
und Setzzeit vorgeschrieben. Unabhängig 
von den vorgenannten Regelungen, werden 
für horst- und höhlenbrütende Vögel, 
Fledermäuse und weitere Artengruppen 
spezifische Schutzmaßnahmen festge-
legt. So sollen z. B. Horste und Repro-
duktionsquartiere von Großvögeln und 
Fledermäusen durch Zonen mit tempo-
rärem oder dauerhaftem Nutzungsverzicht 
gesichert werden.

Arten- und  
Habitatpatenschaften

Das erfolgreiche Konzept der Arten- und 
Habitatpatenschaften auf Ebene der 
Forstämter wird weitergeführt und aus-
gebaut. Neben den Patenarten wird jedes 
Forstamt auch ein Patenhabitat auswäh-
len und besonders fördern. Die ausge-
wählten Arten und Habitate repräsentie-
ren lokale Vorkommen von schützens-
werten Arten und Lebensräumen. Die 
Maßnahmen, die zugunsten der Paten-
schaften durchgeführt werden, fördern 
gleichzeitig auch viele weitere Arten mit 
ähnlichen Ansprüchen an den Lebens-
raum.

Habitatbäume

Der Bedeutung von Habitatbäumen für 
den Arten- und Biotopschutz wird ein 
höheres Gewicht verliehen. Wurden bis-
her in über 100-jährigen Laubbaumbe-
ständen im Durchschnitt drei Habitat-
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Flächen können auch Altholzinseln mit 
ein bis zwei Hektar Größe als Trittstein-
flächen angelegt werden. Die Altholzinseln 
bleiben bis zum natürlichen Verfall un-
angetastet und können danach durch neue 
auszuwählende Flächen ersetzt werden.

Totholzkonzept

Ausreichende Mengen von stehendem 
und liegendem Totholz sind für die Stoff-
kreisläufe, für das Bestandsinnenklima 
und für den Artenschutz von herausra-
gender Bedeutung. Daher wurde im Tot-
holzkonzept der Naturschutzleitlinie der 
Zielwert für Totholzmengen in mittelal-
ten und alten Waldbeständen nochmals 
erhöht. Insbesondere für Höhlenbrüter, 
Totholzinsekten und holzbesiedelnde 
Pilze soll die Habitatqualität im Staats-
wald weiter verbessert werden. Künftig 
soll ein Schwellenwert von 40 m3 je Hektar 
erreicht werden. Dies wird in Zukunft 
eine noch sorgfältigere Planung der be-
trieblichen Arbeiten erfordern, um Ge-
fährdungen der Arbeitssicherheit auszu-
schließen.

Naturwaldentwicklungs-
flächen und Schutzgebiete

Seit 2019 sind 10 % der Staatswaldfläche 
als Naturwaldentwicklungsflächen aus-
gewiesen und werden nicht mehr forst-
lich bewirtschaftet. Hier kann eine un-
gestörte, natürliche Waldentwicklung 
stattfinden. Im Laufe der Zeit werden in 
diesen Flächen Alters- und Zerfallspha-
sen, die für viele waldtypischen Arten 
von hoher Bedeutung sind, zunehmen. 
Das Gesamtkonzept von Naturwaldent-
wicklungsflächen und integrativen Maß-
nahmen im bewirtschafteten Wald führt 
zu einer Verbesserung der Naturschutz-
qualität und zur Erhöhung der Arten-
vielfalt im Wald. Die nachhaltige Nut-
zung des überwiegenden Teils des Waldes 
bleibt weiterhin möglich und leistet 
durch die Bereitstellung des naturnah er-
zeugten Holzes einen ebenso wichtigen 
Beitrag für den Klimaschutz wie die 
Nutzungsaufgabe in den Naturwaldent-
wicklungsflächen.
Außerhalb der Naturwaldentwicklungs-
flächen und unter Berücksichtigung der 

für höhlenbrütende Vögel, Fledermäuse, 
Bilche und andere Baumhöhlenbewoh-
ner soll verbessert werden.
Es wird empfohlen, Habitatbaumgruppen 
auszuweisen, denn Arten, wie z. B. der 
Schwarzspecht oder die Bechstein fleder-
maus legen Höhlenzentren an, die aus 
mehreren Höhlenbäumen auf kleiner 
Fläche bestehen, die wechselnd als Brut- 
oder Schlafhöhlen genutzt werden. In 
Gebieten mit geringer Dichte von NWE-

bäume festgelegt, so erhöht sich diese 
Zahl jetzt auf 10 und in Natura 2000-Ge-
bieten sogar auf 15. Die Auswahl und 
Kennzeichnung beginnt bereits in jünge-
ren Beständen, so dass die Zielzahl in 
den Laubbaumbeständen ab Alter 100 
Jahre erreicht wird. Ziel ist es, durch die-
se Bäume mit ihren vielfältigen Mikro-
habitaten ein Stück Alters- und Zerfalls-
phase in den bewirtschafteten Wald hin-
einzubringen. Insbesondere das Angebot 

Abb. 1: Habitatbäume sind wesentliche Elemente der Naturschutzleitlinie. Sie brin-
gen Strukturen von Alters- und Zerfallsphasen in den bewirtschafteten Wald hinein 
und fördern damit die Biodiversität. (Foto: L. Grün)
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aktuellen Einschränkungen durch den 
Erlass zum „Buchenmoratorium“ bleibt 
in den Naturschutz- und Natura 2000- 
Gebieten die forstliche Bewirtschaftung 
der Flächen weiterhin möglich, sofern 
die Schutzziele nicht beeinträchtigt wer-
den. Für viele Waldlebensraumtypen in 
den FFH-Gebieten stellt die Klimaver-
änderung eine große Herausforderung 
dar. Deshalb sind Konzepte zu entwi-
ckeln, die die Erhaltungszustände der 
Lebensraumtypen stabilisieren. Die Na-
turschutzleitlinie leistet dazu einen wich-
tigen Beitrag.

Naturschutzkodex

Der Naturschutzkodex war bereits ein 
wichtiges Modul der Naturschutzleitli-
nie 2011. Er bringt die Grundhaltung 
der Försterinnen und Förster des Landes-
betriebs HessenForst zum Ausdruck. Bei 
allen Entscheidungen und Maßnahmen, 
die im Staatswald umgesetzt werden, 
wird immer auch die Wirkung auf den 
Naturschutz mit bedacht. Diese Haltung 
äußerst sich unter anderem darin, dass 
der Wald beim ökonomischen Handeln 
stets als Ökosystem verstanden wird und 
dass erkannt wird, in welchen Fällen den 
Naturschutzbelangen Vorrang einzuräu-
men ist. 

Kontakt

Dr. Jürgen Willig, Katharina Sabry
Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz
Referat VI 4 „Nationalpark Kellerwald- 
Edersee, Naturwälder, Biodiversität im 
Wald“
Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden
Juergen.Willig@umwelt.hessen.de
Katharina.Sabry@umwelt.hessen.de

Abb. 2: Stattliches Knabenkraut (Orchis mascula). Die Naturschutzleitlinie fördert 
den Schutz gefährdeter Arten durch Störungsminimierung, die Sicherung und Wie-
derherstellung ihrer Habitate und durch Artpatenschaften. (Foto: L. Grün)

Abb. 3: Quellen und Waldbäche sind wertvolle und bereichernde Lebensräume im Wald. 
Sie sichern eine hohe Artenvielfalt. Natürlich mäandrierende Bachläufe sind wichtig für 
das Waldklima und sorgen gleichzeitig für Hochwasserschutz. (Foto: B. Mordziol-Stelzer)
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Verbände und Verwaltung

Jörg Burkard

Einführung

Funktionsmitarbeiter Naturschutz beim 
Landesbetrieb HessenForst haben vielfäl-
tige Aufgaben zu erfüllen. Seit vielen Jah-
ren sind sie eine wichtige Stütze im be-
trieblichen Waldnaturschutz und eine 
bedeutende Säule für die zwischenbehörd-
liche Leistungserbringung von Natur-
schutzdiensleistungen durch den Landes-
betrieb im Auftrag der Oberen Natur-
schutzbehörden.

Neue Mitarbeiter

Auf der Grundlage des Koalitionsvertrages 
der aktuellen Regierungsparteien Hessens 
wurde zur Stärkung der Naturschutz-
kompetenz im Wald entschieden, dass 
HessenForst zusätzliche Stellen für Funk-
tionsmitarbeiter Naturschutz (FN) auf 
Ebene der Forstämter erhalten wird. Zu-
künftig sollen an jedem der 39 hessischen 
Forstämter (Abb. 1) FN-Beschäftigte 
vorhanden sein. Die Untergrenze ist da-
bei eine 0,5-Stelle, je nach Aufgabenvo-
lumen im Forstamt. Allerdings gibt es auch 
Forstämter, die 1,5 oder 2,0 FN-Stellen 
erhalten, der Regelfall sind aber 1,0 Stel-
lenanteile (sog. Vollzeitäquivalente). Ziel 
des Landesbetriebes HessenForst ist es, 
alle FN-Stellen im Laufe des Jahres 2022 
in Funktion zu bringen. In Summe werden 
es, zusammen mit dem bereits vorhande-
nen FN-Personal, landesweit insgesamt 
40 Vollzeitstellenäquivalente sein. Von 
ihrer Ausbildung her sind die FN-Mit-
arbeiter studierte Förster, Biologen, Geo-
graphen oder Landespfleger.

Zusätzliche Aufgaben

Zu etwa einem Drittel ihrer Arbeitszeit 
sind die FN für innerbetriebliche Natur-
schutzmaßnahmen im Bereich des Staats-
waldes zuständig, zu zwei Drittel ihrer 

Arbeitszeit sind sie als Dienstleister für 
die Oberen Naturschutzbehörden tätig. 
Zeitgleich mit der Besetzung von FN-
Stellen bei den hessischen Forstämtern 
wurde der Landesbetrieb HessenForst 
seitens der Landesregierung im Rahmen 
der Dienstleistung für die Naturschutz-
verwaltung neben den bisherigen Aufga-
ben, wie der Natura 2000-Maßnahmen-
planung und dem Schutzgebietsmanage-
ment, auch mit zusätzlichen Aufgaben im 
Naturschutz betraut. Dazu zählen bei-
spielsweise das Biber-, Fischotter-, Luchs- 
und Wolfsmonitoring und -management, 
aber auch die Umsetzung von Artenhilfs-
konzepten und -programmen der Natur-
schutzverwaltung, die Bekämpfung von 
Neobiota und die Förderung von wind-
kraftsensiblen Arten.

Kompetenz im  
Waldnaturschutz

Eine wichtige Aufgabe der FN im Bereich 
des Staatswaldes ist die Erstellung Lokaler 
Naturschutzkonzepte (LNK) auf Ebene 
der Forstämter. Grundlage dafür ist eine 
erneuerte Naturschutzleitlinie für den 
Hessischen Staatswald, die im Sommer 
2022 Gültigkeit erlangt hat. Die Umset-
zung dieser Lokalen Naturschutzkon-
zepte soll zukünftig im Staatswald die 
bisherigen Aktivitäten im Bereich Arten- 
und Biotopschutz ergänzen und steuern. 
In diesem Zusammenhang sollen durch 
die FN in jedem Forstamt auch spezielle 
Anwenderkarten für den Biotop- und 
Artenschutz im betrieblichen GIS erstellt 
und gepflegt werden, indem, zusätzlich 
zu den im betrieblichen GIS bislang  
bereitgestellten Arten- und Biotopdaten, 
weitere Naturschutzinformationen aus 
lokal vorhandenem Wissen in das be-
triebliche GIS eingespeist werden und 
dadurch insbesondere den Mitarbeitern 
auf Forstamtsebene zur Verfügung  
stehen.

Insgesamt kann dadurch von einer Stär-
kung der Naturschutzkompetenz des 
Landesbetriebes ausgegangen werden, so 
dass zukünftig einerseits die Bewirtschaf-
tung des Staatswaldes und andererseits 
auch die Dienstleistung für die Natur-
schutzverwaltung im Rahmen der Zwi-
schenbehördlichen Leistungsverrechnung 
(ZBL-Leistung) davon erheblich profi-
tieren werden.

Aufgaben eines FN aufgrund 
der Stellen beschreibung

Leitungsaufgaben der FN sind:
•  Erstellung, Evaluation und Fortschrei-

bung der mittelfristigen Bewirtschaf-
tungspläne für Natura 2000 und Na-
turschutzgebiete auf Grundlage des 
mit der Oberen Naturschutzbehörde 
vereinbarten Leistungsplans im System 
NATUREG in Abstimmung mit der 
Forstamtsleitung

•  Entwicklung der jährlichen Bewirt-
schaftungspläne unter Erfassung und 
Bewertung relevanter Veränderungen 
der Struktur und Nutzung von Grund-
flächen, Umsetzung, Vollzug, Umset-
zungskontrolle und Mittelabwicklung 
in NATUREG in Abstimmung mit 
der Forstamtsleitung

•  Umsetzung der jährlichen Bewirtschaf-
tungspläne in den Natura 2000 Gebieten 
in Abstimmung mit Stakeholdern und 
den örtlich zuständigen Revierleitungen

Wertschöpfungsaufgaben der FN sind:
•  Entwicklung und Erstellung eines lo-

kalen Waldnaturschutzkonzeptes für den 
Staatswald im Auftrag der Forstamts-
leitung auf Forstamtsebene

•  Erstellung und Pflege einer Anwender-
karte zum Arten- und Biotopschutz im 
betrieblichen GIS im Zuständigkeits-
bereich

•  Umsetzung von konkreten Natur-
schutzmaßnahmen im Wald gemäß 
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Abb. 1: Forstamtsübersichtskarte für Hessen (Quelle: HessenForst)
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schäftigten von HessenForst und an-
derer (z. B. Schulen, Vereinigungen) 
im Bereich Natur-, Biotop- und Arten-
schutz

•  Ansprechperson für alle Fragen des 
Natur-, Biotop- und Artenschutzes im 
Zuständigkeitsbereich

•  Multiplikator im Bereich Arten- und 
Biotopschutz im Zuständigkeitsbereich

•  Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit 
Behörden, Naturschutzvereinigungen 
und Organisationen, Abstimmung und 
Entwicklung gemeinsamer Projekte

•  Entwicklung und Durchführung ge-
meinsamer Projekte zur Vermittlung 
von Naturschutzwissen in Schulen, 
Kindergärten, Waldkindergärten und 
außerschulischen Bildungseinrichtungen 
innerhalb und außerhalb des Waldes. 

Kontakt

Jörg Burkard
HessenForst, Landesbetriebsleitung
Sachbereich II.4 Waldnaturschutz, Umwelt-
bildung, Walderholung und Tourismus
Panoramaweg 1
34131 Kassel
Joerg.Burkard@forst.hessen.de
www.hessen-forst.de

•  Umsetzung von Artenhilfskonzepten und 
-programmen der Landesregierung

•  Monitoring und Management von Bi-
ber, Fischotter, Luchs und Wolf , Riss-
dokumentation und Betreuung der 
Wolfshotline des HLNUG an Wochen-
enden und Feiertagen

•  Koordination und Umsetzung von 
Maßnahmen gegen invasive Arten

•  Unterstützung bei der Planung und 
Umsetzung von naturschutz- und forst-
rechtlichen Kompensationsmaßnahmen 
in Abstimmung mit der Forstamtslei-
tung und den örtlich zuständigen Re-
vierleitungen

Unterstützungsaufgaben der FN sind:
•  Stellungnahmen des Forstamtes in öf-

fentlich-rechtlichen Verfahren als untere 
Forstbehörde

•  Beratung und Unterstützung bei der 
Umsetzung von Natur-, Biotop- und Ar-
tenschutzmaßnahmen auf Revierebene

•  Vollzugsmeldung im Naturschutzfach-
programm NATUREG 

•  Berichtspflichten an die Naturschutz-
behörden

•  Innerbetriebliche Kommunikation der 
Inhalte der Naturschutzleitlinie für den 
Staatswald

Hinzu kommen sonstige Aufgaben wie
•  Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit 

sowie Aus- und Fortbildung der Be-

Naturschutzleitlinie für den Staatswald 
sowie dem Lokalen Waldnaturschutz-
konzept des Forstamtes

•  Umsetzung von Maßnahmen für Arten- 
und Lebensräume der sog. „Hessen-
Liste“ (Biodiversitäts-Projekte)

•  Vorbereitung und Abstimmung von 
„Vertragsnaturschutzmaßnahmen im 
Wald“ für den Kommunal- und Privat-
wald, Akquise und Vorbereitung der 
Verträge, Kontrolle der Vertragsbe-
stimmungen

•  Erzeugung und Verkauf von Ökopunk-
ten nach Kompensationsverordnung 
sowie von Kompensationsflächen nach 
Waldgesetz

•  Fachliche, organisatorische und eigen-
tumsrechtliche Erörterungen und Umset-
zung wesentlicher Maßnahmen aus den 
Maßnahmenplänen mit den zuständigen 
Sachbearbeitungen der Oberen Natur-
schutzbehörden, Gemeinden, Haupt-
nutzenden etc., Konfliktmanagement

•  Beratung der Landnutzenden und Be-
obachtung der laut Verordnung zuge-
lassenen Nutzung

•  Organisation des ehrenamtlichen Ge-
bietsmonitorings, Kontakthaltung zu 
den Gebietsbetreuenden

•  Entwicklung und Umsetzung von spe-
ziellen Biotop- und Artenschutzpro-
jekten, Akquise von Fördermitteln, 
insbesondere auch für die Patenschaften 
des Forstamtes

Abb. 2: Walther Schmidt, Funktionsmitarbeiter Naturschutz beim Forstamt Nidda (Zweiter von rechts), bei einer Besprechung 
mit Ornithologen (Foto: HessenForst)
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Fortbildungen im Marteloskop des  
Biodiversitätsforstamts Hofbieber

Lena Grün

Verbände und Verwaltung

Im osthessischen Forstamt Hofbieber 
werden unter Verwendung eines Marte-
loskops Schulungen und waldbauliche 
Übungen durchgeführt. Ziel des Weiter-
bildungsprojektes ist es, auf einem Hektar 
Wald die waldbaulichen Entscheidungen 
der Schulungsteilnehmer in der Fläche 
zu reflektieren und mit denen anderer 
Teilnehmer zu vergleichen. Bereits 2018 
begann im Forstamt Hofbieber die Da-
tenaufnahme für die Übungsfläche. Da-
bei wurden mit Unterstützung der Wald-
bautrainer alle Bäume über 7,5 cm 
Brusthöhendurchmesser (BHD) numme-
riert sowie deren Höhe und Durchmesser 
gemessen. Zusätzlich wurden alle Habi-
tatstrukturen aufgenommen. Über einen 
GPS-referenzierten Flächenmittelpunkt 
wurde darüber hinaus jeder Baum auf 
einer Karte verortet. Nach der Aufnahme 
wurden alle Daten in eine Software ein-
gespielt. Dadurch kann für jeden Baum 
der ökonomische und ökologische Wert 
berechnet werden. Die Berechnung des 
ökonomischen Wertes ist leicht nachzu-
vollziehen. Man teilt den Stamm in seine 

Güteklassen und berechnet für das jewei-
lige Volumen über aktuelle Holzpreise 
seinen finanziellen Wert. Aber wie be-
rechnet man den ökologischen Wert eines 
Baumes?
Die Biodiversität des Waldes hängt stark 
mit dem Vorkommen von Mikrohabita-
ten zusammen. Diese sind ein typisches 
Merkmal von Altbäumen, die meist mit 
einer hohen Dichte in Naturwäldern zu 
finden sind. Besonders xylobionte, vom 
Totholz lebende Arten sind auf das Vor-
handensein von Altbäumen angewiesen. 
Was liegt da näher, als deren Lebensräu-
me zu erhalten und zu fördern? Das Eu-
ropean Forest Institute (EFI) hat in sei-
nem Forschungsprojekt Integrate+ eine 
Liste von Baummikrohabitaten für 
Übungen auf einem Marteloskop erstellt 
(Kraus et al. 2016, Haussmann & 
Winkel 2018). Mithilfe dieser Liste 
kann man eine Vielzahl von Habitat-
strukturen an Bäumen identifizieren.
Höhlen, Stammverletzungen, Bruch-
wunden, Schäden an der Rindenstruk-
tur, Totholz am lebenden Baum, Stamm-

fußhöhlen, abweichende Wuchsformen, 
Epiphyten oder Nester von großen und 
kleinen Wirbeltieren sind dort erfasst. 
Eine tief gezwieselte Buche kann für den 
Holzertrag von geringem Wert sein, mit 
zahlreichen Mikrohabitaten jedoch von 
hohem ökologischen Wert. Dort wo der 
Stamm sich aufteilt, entsteht durch ab-
gestorbenes Material neuer Mikroboden. 
Am Stammfuß findet man Höhlen; an 
einer Stelle ist leichter Harzfluss zu be-
obachten und auch die Unregelmäßig-
keiten auf der Rinde der zahlreichen 
„Chinesenbärte“ bilden Lebensraum für 
Kleinstlebewesen. Wenn man einmal mit 
der Liste des EFI gearbeitet hat, wird einem 
bewusst, in welch vielfältiger Weise ein 
einziger Baum die Lebensgrundlage für 
unzählige Organismen bilden kann.
Auf der Fläche des Marteloskops kann 
man verschiedene Übungen durchführen 
(Abb. 1). Mithilfe der Bachelorarbeit von 
Malte Rupp, einem Studenten der Forst-
wissenschaften an der Universität Göttin-
gen, wurde ein Schulungskonzept entwi-
ckelt. Die Revierleiter und Forstwirt-

Abb. 1: Malte Rupp erläutert das Vorge-
hen auf der Fläche. (Foto: HessenForst)

Abb. 2: Blick auf die Eingabemaske des Tablets (Grafik: HessenForst)
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Referendarinnen und Referendare ande-
rer Bundesländer haben bereits auf der 
Fläche gearbeitet. Zuletzt wurden die 
Daten des Bestandes aktualisiert, denn 
die Entwicklung von Totholz und Mikro-
habitaten sowie Holzvolumen oder -prei-
sen unterliegt stetigen Veränderungen. 
So kann sichergestellt werden, dass die 
Erfahrung im Marteloskop den Beteilig-
ten der Schulungseinheiten den größt-
möglichen Nutzen bietet.

Kontakt

Lena Grün
HessenForst, Landesbetriebsleitung Kassel
Sachbereich II.4 Waldnaturschutz, Um-
weltbildung, Walderholung & Tourismus
Panoramaweg 1, 34131 Kassel
Lena.Gruen@forst.hessen.de

Ansprechpartner zum Marteloskop:
Forstamt Hofbieber
Thiergarten 2, 36145 Hofbieber
06657 / 9632-0
ForstamtHofbieber@Forst.Hessen.de
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werden die Ergebnisse dann verglichen 
und untereinander diskutiert (Abb. 4). 
Besonders der Austausch nach der 
Übung über verschiedene Bestandssitua-
tionen ist von großem Wert. Warum 
habe ich mich in dieser Situation für die-
sen Baum entschieden und nicht für den 
benachbarten? Weiter fördern oder be-
reits zur Zielstärkennutzung übergehen? 
Welche Alternative wäre aus ökologi-
scher Sicht noch möglich gewesen? Kay 
Andresen, Revierleiter im Forstamt Hof-
bieber, fand die Übung hilfreich für den 
forstlichen Alltag: „Das virtuelle Aus-
zeichnen im Marteloskop war zunächst 
gewöhnungsbedürftig: Statt mit Bändern 
oder Strichen markiert man Bäume auf 
dem Tablet. Spannend fand ich, dass 
man am Ende die Ergebnisse mit wissen-
schaftlichen Fakten konkret vergleichen 
und die eigenen Entscheidungen mit 
denen der KollegInnen diskutieren 
konnte. Und die waren nicht immer die 
gleichen.“
Das Marteloskop bildet einen festen 
Baustein im Bildungsprogramm des 
Landesbetriebs. Neben klassischen Aus-
bildungslehrgängen für angehende und 
bereits erfahrene Försterinnen und Förster 
werden auch die Funktionsbeschäftigten 
für Naturschutz dort geschult, um einen 
besseren Blick für die Mikrohabitate in 
unserem Wald zu erlangen. Aber nicht 
nur für das eigene Personal, auch für Ex-
terne wurden schon Schulungen angebo-
ten: Reisegruppen aus dem Ausland, Ver-
treterinnen und Vertreter aus Natur-
schutz und Landschaftspflege oder 

schaftsmeister des Forstamtes Hofbieber 
haben für dieses Konzept als erstes auf 
der Fläche gearbeitet und die Holzernte 
simuliert. Zur Unterstützung wurde 
dazu jedem Teilnehmer ein Tablet mit 
einer auf das Marteloskop abgestimmten 
Software an die Hand gegeben. Auf die-
sem kann man die Bäume aus der Vogel-
perspektive betrachten und einzeln  
anwählen. Dabei ist jeder Baum durch 
eine aufgesprühte Nummer im Bestand 
aufzufinden. Auf dem Tablet sind die 
verschiedenen Baumarten passend farb-
lich markiert (Abb. 2). Im nächsten 
Schritt kann man jedem der Bäume einen 
Status zuweisen und sie beispielsweise als 
Z-Baum (Zukunftsbaum), Bedränger 
oder als Habitatbaum ausweisen.
Während der Übung können das bereits 
entnommene Volumen und die entspre-
chenden Habitatwerte jederzeit auf dem 
Tablet abgelesen werden. So kann man 
bereits beim Auszeichnen nachvollziehen, 
wie hoch die Einschlagsstärke sein wird. 
Zum Abschluss wird die Übung gespei-
chert und ausgewertet. In einem PDF-
Dokument werden alle notwendigen Be-
standsdaten dargestellt (Abb. 3). Man 
kann anhand dessen genau nachvollzie-
hen, wie viele Bäume man mit welchem 
Durchmesser, Volumen und Habitatwert 
entnommen hat und wie hoch der Holz-
erlös ausfällt.
Man kann den Gruppen zur Übung ver-
schiedene Aufgabenstellungen an die Hand 
geben, beispielsweise mit einer geforderten 
Nutzungsmenge den Habitatwert mög-
lichst gering beeinflussen. Zum Ende 

Abb. 3: Auswertungen nach der Übung (Grafik: HessenForst) Abb. 4: Revierleiter Kay Andresen bei der 
Eingabe der Daten (Foto: HessenForst)
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Verbände und Verwaltung

Einleitung

Der seit Anfang der 1980er Jahre wieder 
in unseren Wäldern brütende Schwarz-
storch (Ciconia nigra) (Abb. 1) reagiert 
mit Beginn der Brutzeit sehr empfindlich 
auf Störungen. In dieser sensiblen Lebens-
phase können die Altvögel derart beun-
ruhigt werden, dass sie ihren Brutplatz 
aufgeben. Deshalb ist der Schutz der 
Horste eine der wichtigsten Schutzmaß-
nahmen für diese Art. Nach Langgemach 
et al. (2008) wird dem Horstschutz tra-
ditionell eine besondere Bedeutung bei-
gemessen, da mit der Etablierung von 
Horstschutzzonen besonders zielorientiert 
vorgegangen werden kann und der Zu-
sammenhang zwischen Aufwand und 
Nutzen besser ist als bei anderen Schutz-
ansätzen. Horstschutzzonen sind nach 
wissenschaftlichem Kenntnisstand und 
langjährigen praktischen Erfahrungen im 
Schwarzstorchschutz geradezu entschei-
dend, um den Brutstandort, also die 
Fortpflanzungsstätte, wirkungsvoll zu si-
chern und einen guten Reproduktions-
erfolg sowie einen günstigen Erhaltungs-
zustand der lokalen Population gewähr-
leisten zu können.
Dem Horstschutz des Schwarzstorchs 
kommt auch in Hessens Wäldern eine be-
sondere Bedeutung zu. So konnten seitens 
des Hessischen Umweltministeriums 
Horstschutzzonen für den Schwarzstorch 
außerhalb von Windvorrangflächen im 
Kommunal- und Privatwald sowie im 
Staatswald etabliert werden. Mehr als die 
Hälfte aller Schwarzstorchhorste sind so-
mit vor Störungen geschützt und ein ele-
mentarer Schritt im Schwarzstorchschutz 
ist geleistet. Das Land Hessen betrachtet 
die Klimaschutz- und Biodiversitätsziele 
gleichrangig. In diesem Zusammenhang 
ist der Schutz des seltenen Schwarzstorchs 
für das Hessische Ministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (HMUKLV) von lan-
despolitischer Bedeutung.

Fachlicher Hintergrund

Ein zielgerichteter und effektiver Schutz 
für den Schwarzstorch muss die artspezi-
fischen Ansprüche an sein Brut- und 
Nahrungshabitat ganzheitlich betrachten 
und berücksichtigen (räumlich funktio-
nale Zusammenhänge). Die Habitatan-
sprüche des Schwarzstorches an seine 
Fortpflanzungsstätte (u. a. Störungsfrei-
heit, Abgeschiedenheit) sind im Rahmen 
eines wirksamen Artenschutzes nicht nur 
im Brutzeitraum von Mitte Februar bis 
Ende August zu sichern, sondern – ins-
besondere in Bezug auf den funktionalen 
Erhalt der Niststätte – darüber hinaus 
auch in der Zeit seiner Abwesenheit von 
den Brutrevieren, d. h. hinsichtlich der 
Erhaltung des charakteristischen Horst-
umfeldes ganzjährig und während der 
gesamten Nutzungsdauer des Nestes. 
Notwendig ist auch der weitergehende 
Erhalt verlassener Nester und des charak-
teristischen Horstumfeldes in einem 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren.

Rechtliche Grundlagen

Der Schwarzstorch ist im Anhang I der 
EU-Vogelschutzrichtlinie verzeichnet und 
gehört damit zu den nach europäischem 
Recht geschützten Vogelarten, für deren 
Schutz der Population besondere Maß-
nahmen ergriffen werden müssen. Nach 
dem Bundesnaturschutzgesetz ist der 
Schwarzstorch eine besonders geschützte 
Art, die nicht beeinträchtigt werden darf. 
Die Entnahme, Beschädigung oder Zer-
störung der Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten (z. B. Horst, Horstbaum mit Um-
feld) sind verboten. Für eine positive 
Entwicklung der Population ist es u. a. 
erforderlich, die bekannten Brutplätze zu 
schützen. Die nachfolgend beschriebenen 
Horstschutzregelungen konkretisieren die 
naturschutzrechtlichen Vorschriften aus 
Bundes- und Landesnaturschutzgesetzen 
und helfen internationales und nationales 
Artenschutzrecht in die Praxis umzuset-
zen. Basis für die vom Land Hessen ab-
geschlossenen Verträge mit kommunalen 

Abb. 1: Der Schwarzstorch, eine Leitart unserer Wälder. Horstschutzzonen schützen 
ihn effektiv vor Störungen und fördern den Bruterfolg. (Foto: B.-T. Gröbel)
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schaftlichen Jahresbetrieb klar zu erken-
nen sein. Der Waldbesitzer verpflichtet 
sich, die vertragsgegenständliche Fläche 
regelmäßig zu kontrollieren, um Störun-
gen entgegenzutreten und die Wahrung 
des Bestandscharakters sicherzustellen. 
Veränderungen durch äußere Einflüsse 
werden dem Land mitgeteilt, um weitere 
Schutzmaßnahmen abstimmen zu kön-
nen.
Als Gegenleistung für den Nutzungsver-
zicht und für die Erfüllung der Kontroll-
pflichten erhält der Waldbesitzer einen 
Ausgleich in Höhe von 200 € pro Hektar 
und Jahr. Der Ausgleich beträgt somit 
für eine 12,5 Hektar große Horstschutz-
zone jährlich 2 500 €. Der Vertragsab-
schluss ist anfangs zunächst für ein Jahr 
vorgesehen und wird dann um weitere 
10 Jahre verlängert. Die Laufzeit des Ver-
trages gilt allerdings unabhängig davon, 
ob der Schwarzstorchhorst genutzt wird 
oder nicht.
In Hessen und hier besonders im Staats-
wald fühlt man sich dem Schwarzstorch 
besonders verpflichtet, was die ergriffenen 
Regelungen und Maßnahmen verdeutli-
chen. Nicht zuletzt hat die naturnahe 
Waldbewirtschaftung einen entscheiden-
den Beitrag zur Brutarealausweitung  
und Stabilisierung des Bestandes geleistet 
und das Potential geeigneter Brutwälder 
erhöht. Die Maßnahmen zur Störungs-
minimierung werden sogar in einem er-
weiterten Schutzbereich im Radius von 
300 Metern um den Horst umgesetzt. 
Der Bestandscharakter ist darin zu wah-
ren und von Mitte Februar bis Ende  
August sind keine Betriebsarbeiten oder 
Jagdausübung möglich (Tab. 1).

trieb. In zeitlicher Hinsicht betrifft die 
Verbotsnorm primär die Phase der 
Brutzeit. Dennoch ist zur Sicherung 
und zum Erhalt der Funktion der Le-
bensstätte der Schutz weiter zu fassen, 
um eine Aufgabe des Brutplatzes zu ver-
meiden. Bestandsverändernde Maßnah-
men sind daher auch außerhalb der 
Brutzeit zu unterlassen.
Der Jagdbetrieb sowie die Unterhaltung 
der dafür erforderlichen Einrichtungen 
sind daher nur vom 31. August bis zum 
15. Februar eines Jahres in der Horst-
schutzzone möglich. Bestandsverändernde 
Maßnahmen können außerhalb der Brut-
zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 
1. Februar nach vorheriger Abstimmung 
mit der zuständigen Fachabteilung des 
HMUKLV mit einer entsprechenden 
Begründung ausnahmsweise erfolgen, 
wenn sie
a)  der Gefahrenabwehr dienen, sofern 

weniger eingreifende Maßnahmen 
nicht gleich geeignet sind und

b)  wenn es sich um habitatverbessernde 
Maßnahmen, wie beispielsweise die 
Anlage von Kleingewässern, Verbes-
serung der Gewässerstrukturgüte und 
Durchlässigkeit von Fließgewässern 
zugunsten des Brutstandortes, handelt.

Der Geltungsbereich eines Horstschutz-
vertrages für einen Bereich, in dem sich 
ein Schwarzstorchhorst befindet, umfasst 
bei einem 200-Meter-Radius um den 
Horstbaum eine Fläche von 12,5 Hektar. 
An den Außengrenzen der Horstschutz-
zone sollen die jeweiligen Einzelbäume 
dezent mit einem Punkt markiert wer-
den. Dies soll so unauffällig wie möglich 
erfolgen, jedoch muss diese im forstwirt-

und privaten Waldbesitzern über den Nut-
zungsverzicht zum Schutz des Schwarz-
storches bilden dabei vor allem die EU-
Vogelschutzrichtlinie (Art. 4, Abs. 1 und 
Abs. 2 Richtlinie 2009/147/EG) und § 7 
und § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG).

Vertragliche Regelungen 
zum Horstschutz

Im Zuge des Ausbaus der Windenergie-
nutzung ist auf den windkraftsensiblen 
Schwarzstorch besondere Rücksicht zu 
nehmen. Das bedeutet, dass der Schutz 
der Brutstandorte außerhalb der Wind-
kraftvorrangflächen durch weiterreichende 
Regelungen des Naturschutzes in Form 
von Horstschutzzonen konkretisiert wer-
den soll.
In einer 200-Meter-Horstschutzzone (als 
sogenannte innere Horstschutzzone) wer-
den durch den ganzjährigen Verzicht auf 
den Holzeinschlag aktive Veränderungen 
am Waldbestand ausgeschlossen. Die Ver-
meidung von Veränderungen am Wald-
bestand und Störungen in der Umge-
bung des Horstbaumes sind die wichtigs-
ten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Reproduktion.
Störungen während der Brutzeit vom  
15. Februar bis zum 31. August eines 
Jahres sind nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG verboten, um eine Aufgabe 
des Horststandortes zu vermeiden. 
Dazu zählen forstbetriebliche Arbeiten 
wie Rückearbeiten und Holzlagerung 
ebenso wie Wegebau-, instandhaltung 
oder -unterhaltung und der Jagdbe-

Tab. 1: Horstschutzzonen für den Schwarzstorch (Auszug aus HMUKLV & HessenForst 2022)
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eine zusätzliche wichtige Maßnahme zur 
Stützung der Population. Im Staats-, 
Körperschafts- und Privatwald wurden 
vor Beginn der Brutzeit 2021, außerhalb 
von Windkraftvorranggebieten, vom Lan-
desbetrieb HessenForst und den zustän-
digen Forstämtern sowie den Oberen 
Naturschutzbehörden 32 Horstbäume 
mit Horstschutzmanschetten ausgestat-
tet. Diese wirkungsvolle Artenschutz-
maßnahme soll auch in Zukunft, wenn 
neue Horststandorte bekannt werden, 
fortgeführt werden. Die Körperschafts- 
und Privatwaldbesitzer werden vom Lan-
desbetrieb HessenForst, über die örtlich 
zuständigen Forstämter als Untere Forst-
behörde informiert und deren Zustim-
mung für das Anbringen der Manschet-
ten eingeholt.

Datengrundlage 

Schwarzstörche brüten in der Regel in ab-
gelegenen Waldgebieten der Hessischen 
Mittelgebirge. Verbreitungsschwerpunkte 
liegen u. a. im Vogelsberg, der Rhön, im 
Kellerwald, dem Rothaargebirge, im 
Westerwald und Taunus sowie dem 
Odenwald. Aufgrund der heimlichen Le-
bensweise ist die Bestandserfassung me-
thodisch sehr anspruchsvoll. Erschwert 
wird der „Zensus“ durch den oft stö-
rungsbedingten Wechsel der Paare auf 
Ausweichhorste, meist im Radius von 
zwei Kilometern um den ursprünglichen 
Horst, innerhalb von kurzen Zeiträu-
men. Dennoch ist davon auszugehen, 
dass der weitaus größte Teil der Paare be-
kannt ist. In Hessen gibt es seit vielen 
Jahren ein sehr gut funktionierendes 
Horstbetreuersystem; meist bestehend 
aus Revierbeamt(inn)en oder Funktions-
beschäftigten Naturschutz (FN) und einer / 
einem sachkundigen Naturschutzver-
bandsvertreter(in). Der vertrauensvolle 
Dialog zwischen den Horstbetreuern 
und der verantwortungsbewusste Um-
gang mit den Schwarzstorch-Horstdaten 
haben zu einem sehr guten Kenntnis-
stand der Bestandsentwicklung und -si-
tuation des Schwarzstorchs in Hessen 
geführt. Ohne diese wären Horstschutz-
verträge gar nicht möglich. Hier muss 
allerdings betont werden, dass der diskrete 
Umgang mit den Horstdaten Teil der 
Schwarzstorch-Schutzstrategie sein muss. 

als günstig zu beurteilen, die dichteren 
Bereiche im jeweiligen Waldbestand 
sollen allerdings den 300-Meter-Radius 
rund um den Brutbaum betreffen.

•  Eine übermäßige Auflichtung des Wald-
bestandes (Beschreibungseinheit) ist zu 
vermeiden, eine Einzelstammentnahme 
ist möglich (nicht unter einen Besto-
ckungsgrad von 0,8 gehen!), eine Be-
urteilung der Maßnahmen sollte im 
Rahmen einer einzelfallbezogenen Be-
trachtung erfolgen.

•  Das Schaffen von Sichtbeziehungen 
durch Auflichtung des Bestandes zu 
nahen Wegen kann vor allem in der 
kritischen Zeit von Mitte Februar bis 
Ende April (unbelaubte Bäume) zur 
Brutplatzaufgabe führen, so dass ent-
sprechende Maßnahmen nicht vorzu-
nehmen sind.

•  Wichtige Requisitenbäume (Ruhebäu-
me, starkastige Bäume an Schneisen) 
müssen erhalten bleiben.

•  Das Belassen des Dichteschlusses durch 
Hiebsruhe im Horstumfeld verzögert 
das Aufkommen von Naturverjüngung, 
was dem Anspruch der Art an das 
Bruthabitat positiv entgegenkommt 
und die Brutplatzeignung verlängert. 
Jungstörche erkunden nach dem Aus-
fliegen zunächst das unmittelbare 
Horstumfeld am Boden und benöti-
gen hierzu einen möglichst „barriere-
freien“ bzw. verjüngungsfreien Wald-
boden.

•  Holz darf nur in einer Entfernung von 
mindestens 300 m zum Nest gepoltert 
werden, damit die nachfolgende Holz-
abfuhr möglichst störungsfrei erfolgen 
kann.

•  Brennholzaufarbeitung durch Selbst-
werber darf in dem 300-Meter-Radius in 
der Zeit vom 15. Februar bis 31. August 
eines Jahres ebenso wenig stattfinden 
wie die Jagdausübung (vgl. HMUKLV 
& HessenForst 2022). 

Baum-Manschetten als  
weitere direkte Schutzmaß-
nahmen

Im Rahmen des Hilfsprogrammes des 
Landes Hessen für windkraftsensible Ar-
ten ist der Schutz von Schwarzstorch-
horsten gegen den Zugriff von Prädato-
ren, wie Waschbär und Baummarder, 

„Bestandscharakter wahren“ 
– was bedeutet das?

In der erweiterten Horstschutzzone, also 
in dem Bereich von der Außengrenze des 
engeren Schutzbereiches (200-Meter-Zone) 
bis zur Grenze des 300-Meter-Radius, ist 
zum Schutz des Schwarzstorches der Be-
standscharakter des Brutwaldes zu wahren 
(HMUKLV & HessenForst 2022). 
Aber was bedeutet das konkret? Bisher 
fehlen Definitionen zum Terminus „Be-
standscharakter wahren“. Deshalb be-
steht vielfach Unsicherheit, wie eine 
forstliche Nutzung in dem erweiterten 
Schutzbereich außerhalb der Brutzeit 
durchgeführt werden kann und was zum 
Schutz des Schwarzstorches im Hinblick 
auf Veränderungen des Umfeldes unter-
lassen werden muss.
Dies hängt u. a. mit der Unterschiedlich-
keit der Nistbereiche im Hinblick auf 
Baumartenzusammensetzung, Standort-
verhältnisse und Topografie zusammen. 
Eine pauschale Definition erscheint 
demnach äußerst schwierig und nicht 
immer zielführend. Individuelle Betrach-
tungen der Brutstandorte müssen daher 
vielmehr Beachtung finden. Als störungs-
empfindliche Art benötigt der Schwarz-
storch ausreichend Deckung. Er nutzt 
den geschlossenen „Schirm“ des Kronen-
daches der Bäume zur versteckten Anlage 
seiner Nester. Allgemein gilt, dass wald-
typische Tier- und Pflanzenarten sehr 
stark an bestimmte Bestands-(Habitat) 
-strukturen (z. B. Überschirmungsgrad, 
Schichtigkeit, Mischungsverhältnis der 
Baumarten) gebunden sind. Forstliche 
Maßnahmen sollten sehr maßvoll erfol-
gen und den Bestandscharakter nicht er-
heblich verändern. 
Folgend genannte Maßnahmen für eine 
„schwarzstorchgerechte“ Forstwirtschaft 
tragen dazu bei, den „Bestandscharakter 
zu wahren“ und die Funktionalität der 
Brutstandorte und des Horstumfeldes zu 
erhalten. In dem erweiterten Horstschutz-
bereich ist eine forstliche Nutzung nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch müs-
sen zur Wahrung des Bestandscharakters 
folgende Sachverhalte Berücksichtigung 
finden (vgl. Hormann 2012):
•  Femelartige Auflockerung des Kronen-

schlusses eines Bestandes im Wechsel 
mit dichteren Bereichen sind aus na-
turschutzfachlicher Sicht grundsätzlich 
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nur für solche Schwarzstorchhorste ver-
tragliche Regelungen zum Horstschutz 
vereinbart, die jenseits der Windvorrang-
flächen (zuzüglich einer Pufferung von 
1 500 m) liegen und als Traditionshorste 
bekannt sind.
Im Staatswald wurden alle bislang be-
kannten 25 Traditionshorste per Erlass 
gesichert. Im Kommunal- und Privat-
wald, wo es insgesamt weniger Schwarz-
storchhorste gibt, wurden bisher immer-
hin 10 Verträge über den Nutzungsver-
zicht zum Schutz des Schwarzstorches 
zwischen den Waldbesitzern und dem 
Land Hessen geschlossen. In der Summe 
konnten somit in Hessen bislang 35 
Schwarzstorchhorste wirkungsvoll gesi-
chert werden. Das entspricht 64 % aller 
Schwarzstorch-Brutstandorte Hessens.
Erfahrungsgemäß haben Schwarzstorch-
paare, die lange an einem Neststandort 
festhalten, durchschnittlich einen höhe-
ren Bruterfolg als solche, die häufig ihren 
Horst wechseln. Der Bruterfolg steigt 
somit deutlich mit der Besetzungsdauer 

Daten der Hessischen Forstämter abge-
glichen. Der Datenexport erfolgt in das 
hessische Naturschutzdatenerfassungs-
system MultibaseCS. Die Dokumentati-
on und Lage der Horste werden bei Hes-
senForst im Betrieblichen-Geo-Informa-
tions-System (BGIS) vermerkt. Damit 
ist betriebsintern ein größtmöglicher 
Schutz dieser seltenen Art gewährleistet.

Auswahl der Horstbäume 
mit vertraglichen Regelun-
gen zum Horstschutz

Das Land Hessen hat zum Erreichen sei-
ner Klimaschutzziele regionalplanerisch 
zwei Prozent der Landesfläche als Wind-
vorrangflächen ausgewiesen, auf denen 
die Nutzung der Windkraft privilegiert 
ist. Gleichzeitig soll der als windkraftsen-
sibel geltende Schwarzstorch jenseits  
dieser Flächen intensiv gefördert werden, 
um mögliche Konflikte mit dem Arten-
schutz zu verhindern. Deshalb wurden 

Hier liegt es an dem „Fingerspitzenge-
fühl“ der Beteiligten, vor allem der Na-
turschutzbehörden, des Horstbetreuers 
und des Revierförsters, die Regelungen 
des Horstschutzes konsequent umzuset-
zen, ohne breite Bevölkerungskreise ein-
zubeziehen.
Der hessische Brutbestand des Schwarz-
storches stagniert seit mindestens 25 Jahren 
auf einem Niveau von 55 bis 60 Brut-
paaren (Abb. 2). Aufgrund der Habitat-
eignung könnte der Bestand in Hessens 
Wäldern eigentlich wesentlich höher 
sein. Offenbar sind es überregionale Ein-
flüsse, die einen Bestandsanstieg verhin-
dern. Außerhalb von Hessen nimmt der 
Bestand trotz guten Bruterfolges sogar 
langfristig stark ab, z. B. im Baltikum 
(Treinys et al. 2008; Strazds, mündl. 
Mitt.).
Die Schwarzstorchbrutbestand-Erfassung 
wird jährlich im Rahmen des Monito-
ringprogrammes „seltener“ Einzelarten in 
Form einer Datenabfrage bei den Horst-
betreuern durchgeführt und mit den 

Abb. 2: Bestandsentwicklung des Schwarzstorches in Hessen von 2016 bis 2021, getrennt nach Brutpaaren insgesamt,  
erfolgreichen Bruten und Brutstandorten in Vogelschutzgebieten (VSG) (Grafik: HessenForst)
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Winteraufenhalt zu untersuchen. Nur 13 
dieser besenderten Jungvögel sind bis-
lang noch am Leben. Das zeigt, wie 
wichtig ein hoher Reproduktionserfolg 
für diese Art ist, da nur so langfristig die 
hohen Verluste ausgeglichen werden 
können. Selbstverständlich muss der 
Schutz der weltweit sehr seltenen Art im 
gesamten Lebensraum, also auch auf  
den Zugwegen und in den afrikanischen 
Überwinterungsquartieren, intensiviert 
werden. Nur so lässt sich die Leitart un-
serer Wälder langfristig erhalten. Die 
Etablierung von Horstschutzzonen in 
Hessens Wäldern ist dafür ein entschei-
dender Beitrag zur Förderung der Art in 
unseren heimischen Brutgebieten.

Kontakt

Martin Hormann
HessenForst, Landesbetriebsleitung, Ab-
teilung II, Waldnaturschutz
Europastraße 10 – 12, 35394 Gießen
Martin.Hormann@forst.hessen.de
www.hessen-forst.de
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der Nistplätze, da sich diese durch die 
mehrjährige Nutzungsdauer als beson-
ders geeignet erweisen und überpropor-
tional von erfahrenen, älteren Paaren ge-
nutzt werden. Während bei nur einmal 
besetzten Brutplätzen im Durchschnitt 
2,6 Jungvögel je Brut flügge wurden,  
waren es bei vier oder mehr Jahren in 
Folge besetzten Standorten 3,5 Jungvö-
gel (Planwerk & Hormann 2012). 
Hohe Reproduktionsraten sind eine ent-
scheidende Voraussetzung für stabile Be-
stände. Eine langfristige Brutplatztreue 
durch den Horstschutz erhöht die Pla-
nungssicherheit auch aus forstlicher 
Sicht in anderen Waldbeständen. Die 
Präsenz eines Schwarzstorch-Brutpaares 
mit seinen hohen Ansprüchen an Stö-
rungsfreiheit und Abgeschiedenheit darf 
zudem von Waldbesitzern und Forstleu-
ten als „Gütesiegel“ ihrer Bewirtschaf-
tungsweise verstanden werden.

Ausblick

Die positive Bestandsentwicklung beim 
Schwarzstorch seit der Wiederbesiedlung 
Anfang der 1980er Jahre gilt als Folge 
der europaweit nachlassenden Verfol-
gung und umfangreicher Schutzbemü-
hungen. Dennoch muss der nur 6 500 
Paare umfassende europäische Bestand 
als äußerst fragil bewertet werden (Jans-
sen et al. 2004). Dies wird vor dem Hin-
tergrund deutlich, dass die ehemaligen 
Quellpopulationen in den baltischen 
Ländern, besonders in Lettland, sehr 
stark rückläufig sind und nicht mehr 
zum Ausgleich unserer Populationen die-
nen können (Strazds, mündl. Mitt.). 
Vielleicht ist es damit auch zu erklären, 
dass der hessische Schwarzstorchbestand 
seit Mitte der 1990er Jahre bis heute auf 
einem Niveau von ca. 50 bis 60 Brutpaa-
ren geblieben ist. Offenbar kann die sehr 
hohe Sterblichkeit der Jungvögel im ers-
ten und zweiten Lebensjahr nicht in dem 
Maße ausgeglichen werden, dass der Be-
stand weiter ansteigen kann.
Im Rahmen eines hessischen Schwarz-
storch-Telemetrie-Projektes der Hessi-
schen Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz e. V. (HGON) wurden von 
2018 bis 2021 insgesamt 51 Jungvögel 
mit Sendern versehen, um unter ande-
rem die Abwanderung und auch den 
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Großflächige Schadholzräumungen  
– kein Eingriff in Natur und Landschaft?

Verbände und Verwaltung

Norbert Panek †

Einführung

Im Staatsforstbereich „Reinhardswald“ 
(Nordhessen) haben seit 2018 windwurf- 
und kalamitätsbedingt großflächige 
Schadholzräumungen stattgefunden. Be-
troffen waren in erster Linie naturferne 
Fichten-Reinbestände. Nach Auskunft 
des hessischen Umweltministeriums 
(vom 11.12.2021 an den Autor) umfas-
sen diese sogenannten „Störungsflächen“ 
im Forstamtsbereich Reinhardshagen 
rund 5 000 ha, etwa ein Viertel (!) der 
Fläche des gesamten „Reinhardswaldes“.

Waldökologischer Großeingriff

Der Umweltverband Naturschutzinitia-
tive e. V. (NI) hatte die vorgenommenen 
Schadholzräumungen in einem Gutachten 
ökologisch bewerten lassen (NI 2021) 
und auf dieser Grundlage sowie mit Be-
zug auf § 14 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) im November 2021 Anzeige 
gegen den Verursacher Landesbetrieb 
HessenForst bei der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde (UNB) des Land-
kreises Kassel erstattet.
Die Anzeige wurde unter anderem wie 
folgt begründet:
(1)  Die großflächige Räumung des 

Schadholzes (mit dem darin enthalte-
nen Kohlenstoffspeicher von gutach-
terlich geschätzten 115 Tonnen pro ha) 
sowie die mit der Räumung verbun-
dene Bodendegradation (Abb. 1, 2) 
haben in ihrer Dimension die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des 
örtlichen Naturhaushaltes massiv be-
einträchtigt.

(2)  Die Böden wurden auf maximal 20 
Prozent der geräumten Flächen durch 
Befahrung erheblich verdichtet, so 
dass bodenbiologische Prozesse er-
heblich eingeschränkt wurden. Bei 
der per Gutachten ermittelten durch-
schnittlichen Rückewegfläche von 

1 733 m² pro ha ergab dies hochge-
rechnet auf die gesamten Räumungs-
flächen einen Anteil von rund 870 ha. 
Zudem wurden Bodenbereiche (ins-
gesamt 490 ha!) in Streifen großflä-
chig bis auf das Ausgangsgestein frei-
gelegt. Durch beschleunigte Humus-
Abbauprozesse wurden auf einer 
näher untersuchten Beispielfläche 
nach Einschätzung des Gutachters 
rund 55 000 Tonnen Kohlendioxid 
freigesetzt.

(3)  Der Großeingriff war nach Auffas-
sung der Naturschutzinitiative e. V. 
„vermeidbar“ gewesen. Der Verursa-
cher hätte die vollmechanisierten 
Schadholzräumungen teilweise (z. B. 
durch die Wahl größerer Rückegassen-
Abstände) oder sogar ganz unterlassen 
und die angestrebte Wiederbewal-
dung weitgehend auf dem Wege einer 
natürlichen, gesteuerten Sukzession 
erreichen können.

(4)  Der Pflicht, vermeidbare Eingriffe zu 
unterlassen (§ 15 (1) BNatSchG), ist 
der Verursacher nicht nachgekommen. 
Er hat „zumutbare Alternativen“ offen-
sichtlich weder geprüft noch in Er-
wägung gezogen und als staatlicher 
Forstbetrieb seine Vorsorge- und Ge-
meinwohlverpflichtung nicht wahr-
genommen.

Gute fachliche Praxis?

Auf die genannte Anzeige hat die Untere 
Naturschutzbehörde (UNB) des Land-
kreises Kassel mit Bescheid vom  
15. März 2022 in Ihrem abschließenden 
Votum wie folgt reagiert: „…, dass die 
Schadholzberäumung durch den Landes-
betrieb HessenForst der guten fachlichen 
Praxis entspricht und somit kein Eingriff 
in Natur und Landschaft vorliegt.“
In der Begründung wird ausgeführt: 
(1)  Bei der „Bewertung der Bodendege-

neration“ könne „eine großflächige 

Bodenverdichtung nicht festgestellt“ 
werden (!). Eine Abschiebung der be-
stehenden Humusauflage sei nicht 
ersichtlich.

(2)  Auf den Rückegassen werde eine 
„Verdichtung und Störung der obers-
ten Bodenhorizonte“ zwar bestätigt; 
jedoch wird festgestellt, dass die 
meisten Fahrgassen bereits „über 
Jahrzehnte hinweg genutzt“ würden.

(3)  Ziel der Aufforstung und Pflege 
durch HessenForst sei laut UNB, 
„möglichst schnell dafür zu sorgen, 
dass die sonnenexponierten Flächen 
wiederbewaldet werden.“ Dies diene 
auch der „Kohlenstofffixierung sowie 
der Gesunderhaltung der Böden“. 
Durch „gezielte Pflanzung von Eichen“ 
würde ein „naturnaher Laubmisch-
wald“ entstehen. Es könne „nicht 
festgestellt werden, dass ein Eingriff 
in die belebte Bodenschicht stattge-
funden hat, der nicht der guten fach-
lichen Praxis entspricht.“

(4)  Bei der Bewertung des Kohlenstoff-/
Stickstoffhaushaltes könne laut UNB 
ein erhöhter Austrag von Stoffen in 
Folge der Beräumung „nicht ausge-
schlossen werden.“ Eine erhöhte Ab-
gabe von Kohlen- bzw. Stickstoff 
„konnte weder nachgewiesen noch 
dementiert werden.“ Sie wäre, wenn 
nachweisbar, „primär kalamitätsbe-
dingt“. Ein Eingriff im Sinne von § 14 
BNatSchG läge somit nicht vor (!).

(5)  Bei der Bewertung der gesetzlichen 
Normen verweist die UNB auf das 
Hessische Waldgesetz (HWaldG), 
wonach „erheblich geschädigte Be-
stände“ von dem Verbot einer über-
mäßigen, frühzeitigen Nutzung ge-
zielt ausgenommen werden können 
(§ 7 (2)). Nach § 8 (2) HWaldG seien 
„nach pflichtmäßigem Ermessen not-
wendige Maßnahmen zu treffen, um 
Gefahren abzuwehren.“ Die großflä-
chige Beräumung der vom Borken-
käfer befallenen Bäume diene somit 
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tischen Negativ-Folgen von kahlschlag-
artigen Schadholzräumungen belegen, 
wurden offensichtlich nicht als Bewer-
tungsmaßstab herangezogen. Die UNB 
bestätigt dem Eingriffsverursacher sogar 
eine „gute fachliche Praxis“, wobei offen-
bleibt, auf welche Rechtsnorm sich die 
Behörde dabei beruft, denn im HWaldG 
taucht der Begriff weder auf noch sind 
dort konkrete, vollzugstaugliche Stan-
dards definiert. Ebenso fehlen Prüfkrite-
rien zur Verträglichkeit bestimmter Forst-
bewirtschaftungsmaßnahmen im Hinblick 
auf die Ziele des Biotop- und Arten-
schutzes. Das Urteil der UNB des Land-
kreises Kassel wirft einige Fragen auf: 
Wie kann es sein, dass eine Naturschutz-
behörde die durch viele Studien belegten 
klima- und bodenschädlichen Folgen so-
genannter Schadholzräumungen einfach 
ausblendet, und wie kommt eine Behörde 
dazu, einem Staatsforstbetrieb, der Wäl-
der hektarweise zu Kohlenstoff-Quellen 
degradiert, auch noch eine „gute fachli-
che Praxis“ zu bescheinigen? Der Fall 
zeigt nicht nur fachliche Dissonanzen, 
sondern auch die Unzulänglichkeiten der 
derzeitigen Gesetze auf, die weitgehend 
nicht den Schutz des Waldökosystems, 
sondern lediglich eine zum Teil natur-
widrige Waldbewirtschaftung regeln. Die 
Gesetzeslage ist unkonkret und angesichts 
der aktuellen ökologischen Herausforde-
rungen auch nicht mehr zeitgemäß. Die 
Politik ist aufgefordert, durch neue Ge-
setzgebungsinitiativen hier schleunigst 
Abhilfe zu schaffen.

Kontakt

Der Autor, Dipl.-Ing. (Landespflege) 
Norbert Panek (Korbach), hat diesen 
Beitrag im Namen des Wissenschaftlichen 
Beirats der Naturschutzinitiative e. V. (NI) 
verfasst. Er ist leider kurz vor der Druck-
legung des Jahrbuchs Naturschutz in 
Hessen verstorben.
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Fazit und Schlussfolgerungen

Die UNB des Landkreises Kassel stützt 
sich in ihrer rechtlichen „Begründung“ 
hauptsächlich auf das HWaldG und be-
trachtet in diesem Kontext die Räumun-
gen als „unabdingbar“ für den zukünftigen 
Wald-Wiederaufbau. Ökosystemische 
Schäden, die diese Vorgehensweise in er-
heblichem Maße verursacht, werden aus-
geblendet oder fachlich heruntergespielt. 
Aktuelle wissenschaftliche Studien, die 
die ökologischen und landschaftsklima-

dem Waldschutz. Im Übrigen wider-
spreche die Wirtschaftsweise des Lan-
desbetriebs HessenForst weder dem 
im BNatSchG genannten Ziel des 
Bodenerhalts noch den Anforderungen 
des § 14 (2) BNatSchG. Nach Inter-
pretation der UNB gelten die Ziele 
der forstlichen Nutzung nach § 5 (3) 
BNatSchG (Aufbau naturnaher  
Wälder ohne Kahlschläge) nicht für 
„nicht naturnahe Wälder“, also nicht 
für „durch den Menschen angelegte 
Fichtenmonokulturen“.

Großflächige Schadholzräumungen

Abb. 1: Hektarweise bloßgelegte und in Streifen aufgerissene Waldböden am Langen-
berg (Reinhardswald) (Foto: Archiv NI)

Abb. 2: Irreparable Bodenschäden durch Befahrung mit Holzerntemaschinen west-
lich des Parkplatzes „Roter Stock“ (Reinhardswald) – nach Auffassung der Unteren 
Naturschutzbehörde kein Eingriff und „gute fachliche Praxis“ (Foto: N. Panek)

https://naturschutz-initiative.de
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Energiewende und Artenschutz zusammengedacht:  
Landesprogramm schützt windenergiesensible Arten  

wie Schwarzstorch, Rotmilan und Bechsteinfledermaus

Verbände und Verwaltung

Kerstin Burkhart & Katharina Sabry

Einführung

Im Rahmen des hessischen Energiegip-
fels wurde beschlossen, zwei Prozent der 
Landesfläche Hessens vorrangig zur 
Nutzung der Windenergie zur Verfü-
gung zu stellen. Der für Energiewende 
und Klimaschutz dringend notwendige 
Ausbau der Windenergie kann jedoch 
Gefährdungsrisiken für bestimmte Vo-
gel- und Fledermausarten erhöhen. Das 
Land Hessen stärkt daher in Zusam-
menarbeit mit Naturschutzverbänden 
und Waldbesitzenden die Populationen 
windenergiesensibler Arten und hat 
hierzu Ende 2020 ein landesweites 
Hilfsprogramm ins Leben gerufen. Im 
Fokus stehen ausgewählte windenergie-
sensible und in Hinsicht auf ihre Repro-
duktionsquartiere mehrheitlich waldge-
bundene Vogel- und Fledermausarten. 
Für sie werden im Zuge des Hilfspro-
gramms außerhalb der Windkraftvor-
ranggebiete Schutzmaßnahmen umge-
setzt, mit dem Ziel, die Populationen 
dieser Arten zu stützen und langfristig 
in einem guten Erhaltungszustand zu 
halten bzw. dorthin zu entwickeln. Das 
Hilfsprogramm ist dabei kein Arten-
hilfsprogramm im klassischen Sinne, 
welches meist eine einzelne Art im Fo-
kus hat, sondern es ist ein umfassendes, 
landesweites Programm, das zum Ziel 
hat, für mehrere Artengruppen zunächst 
fundierte Maßnahmenplanungen zu er-
arbeiten und diese anschließend im 
Rahmen des Programms umzusetzen.
Das Projekt gliedert sich ein in die  
Gesamtbestrebung des Landes Hessen, 
Artenschutz und Energiewende verträg-
lich zu gestalten. Neben dem Hessi-
schen Ministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (HMUKLV) arbeitet dabei 
insbesondere auch das Hessische Wirt-
schaftsministerium an Konzepten und 
Maßnahmen, die dem Schutz der wind-
energiesensiblen Arten dienen sollen.

Näheres zur Projektstruktur 
des Hilfsprogramms für  
windenergiesensible Arten

Das Projekt ist auf eine Gesamtlaufzeit 
von drei Jahren – bis Ende 2024 ausge-
legt – und wird zentral im HMUKLV 
gesteuert. Die Koordination und admi-
nistrative Leitung des Hilfsprogramms 
ist im Referat für Biodiversität im Wald 
und Naturwälder angesiedelt. Bei der Er-
arbeitung der Projektinhalte wirken die 
zuständigen Stellen der Landesverwal-
tung (HMUKLV, Hessisches Landesamt 
für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG), Landesbetrieb Hessen-Forst 
(LBHF), Landesbetrieb Landwirtschaft 
Hessen (LLH) sowie Regierungspräsidi-
en), Verbände und externe Experten zu 
den im Fokus stehenden Arten im Rah-
men einer mehrgliedrigen Projektstruk-
tur eng zusammen.
Zunächst entwickeln die beiden Fachar-
beitsgruppen „Windenergiesensible Vo-
gelarten“ und „Windenergiesensible Fle-
dermausarten“ konkrete Vorschläge für 
Maßnahmen. In der Facharbeitsgruppe 
„Finanzierung / Förderprogramme“ wer-
den Vorschläge erarbeitet, wie und mit 
welchen Mitteln diese Maßnahmen um-
gesetzt werden können und es werden 
Fördersätze festgelegt. In einer Projekt-
arbeitsgruppe werden die Ergebnisse der 
Facharbeitsgruppen zusammengetragen 
und mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Landesforstausschusses und des Lan-
desnaturschutzbeirats beraten. Schließlich 
entscheidet der Projektlenkungsausschuss, 
bestehend aus den Abteilungsleiterinnen 
und Abteilungsleitern der betroffenen 
Fachabteilungen des HMUKLV unter Vor-
sitz von Staatssekretär Oliver Conz, über die 
so erarbeiteten Inhalte. Die Umsetzung der 
Maßnahmen, wie etwa die Beauftragung 
von Untersuchungen oder der Abschluss 
von Verträgen mit Waldbesitzenden, er-
folgt schließlich durch die hierfür zu-
ständigen Stellen der Landesverwaltung.

Wie setzen sich die Maßnah-
men des Hilfsprogramms  
zusammen?

Die Maßnahmen, die im Zuge des lan-
desweiten Hilfsprogramms für windener-
giesensible Arten geplant und umgesetzt 
werden sollen, lassen sich grob in drei 
Kategorien einteilen:
(1)  Maßnahmen zur Verbesserung des 

Kenntnisstands zu den betrachteten 
Arten durch weiterführende Unter-
suchungen wie etwa Kartierungen, 
Abgrenzungen von Quartieren, For-
schungen zur Lebensraumnutzung, 
i. d. R. in Verbindung mit der Erar-
beitung von Maßnahmenplanungen, 
z. B. in Form von Gebietsstammblät-
tern oder anderen Maßnahmensteck-
briefen. Als wichtiger Bestandteil zur 
Umsetzung dieser Maßnahmen hat 
sich der Austausch von bereits vor-
handenen Daten zwischen den Be-
hörden und deren Verfügbarmachung 
für den praktischen Einsatz vor Ort 
erwiesen. Diese bilden die Grundlage 
für die unter zweitens und drittens 
genannten Maßnahmen.

(2)  Sicherung der Reproduktionsquartiere 
(Horste, Wochenstubenquartiere usw.), 
je nach Ansprüchen der jeweiligen 
Arten und deren Gefährdungsstatus 
durch die Einrichtung von nutzungs-
freien Schutzzonen oder durch Schutz-
maßnahmen zur Sicherung einzelner 
Bäume und bestimmter Strukturen.

(3)  Maßnahmen zur artspezifischen Le-
bensraumverbesserung, beispielswei-
se durch Wiedervernässungsmaßnah-
men oder die Anlage von Blühstrei-
fen mit dem Ziel, unter anderem die 
Nahrungsverfügbarkeit zu erhöhen.

Ein wesentlicher Grundsatz des Pro-
gramms ist, dass Maßnahmen im Kör-
perschafts- und Privatwald (KuPW) auf 
freiwilliger Basis, in der Regel durch Ver-
tragsnaturschutz, umgesetzt und ent-
sprechend honoriert werden sollen.
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Ein weiteres Ziel der Maßnahmen für den 
Rotmilan ist die Verbesserung der Nah-
rungsverfügbarkeit. Daher sollen zur Stüt-
zung der hessischen Rotmilan-Populatio-
nen ebenfalls zunächst Gebietsstammblät-
ter erarbeitet werden und anschließend im 
Rahmen des Hilfsprogramms Grünland-
extensivierungen im Offenland durchge-
führt und so zu einer Stabilisierung und 
Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit 
beigetragen werden. Mithilfe eines Repro-
duktions-Monitorings soll schließlich der 
langfristige Erfolg der durchgeführten Ar-
tenschutzmaßnahmen evaluiert werden.

Wespenbussard
In Hessen wird der Erhaltungszustand 
des Wespenbussards (Abb. 1) laut Roter 
Liste als „gefährdet“, mit sich verschlech-
terndem Trend eingestuft (HMUKLV 
2014). Über Verbreitung und Lebens-
raumnutzung des Wespenbussards in 
Hessen war der Kenntnisstand bisher 
noch nicht sehr weitreichend. Daher 
wurde durch die Staatliche Vogelschutz-
warte bereits 2021 ein Artenhilfskonzept 
(AHK) in Auftrag gegeben und konnte 
Anfang des Jahres 2022 fertiggestellt 
werden. Auf Basis des Konzeptes werden 
nun im Rahmen des Hilfsprogramms 
artspezifische Schutzmaßnahmen erar-
beitet und anschließend praktisch umge-
setzt. Hierbei soll, wie bei den bereits 
vorgestellten Arten, der Fokus auf habi-
tatverbessernden Maßnahmen sowie 
Maßnahmen zum Horstschutz liegen. 
Verglichen mit den Arten Schwarzstorch 
und Rotmilan gestaltet sich der Schutz 
der Horste des Wespenbussards besonders 
herausfordernd, da die Art für häufige 
Wechsel des Horststandorts bekannt und 
zudem schwer zu erfassen ist. Daher sollen 
in so genannten „Brutrevier-Wäldern“ 
alte, strukturreiche Laubwaldflächen von 
ein bis zwei Hektar durch die Erwirkung 
eines Nutzungsverzichts zukünftig ge-
schützt werden. Diese Maßnahmen wer-
den zurzeit konzipiert.

Waldschnepfe
Um Maßnahmen zum Schutz der Wald-
schnepfe (Abb. 2) erarbeiten zu können, 
muss zunächst der Wissensstand zu dieser 
scheuen und bisher wenig erforschten 
Art erhöht und in diesem Sinne die Erstel-

führung erforderlicher Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr oder habitatverbessern-
der Maßnahmen nach Vorlage einer 
fachlichen Begründung im Zeitraum 
zwischen 1. Oktober und 1. Februar zu-
lässig. Manschetten an den Horstbäu-
men schützen die Schwarzstorchhorste 
außerdem gegen Prädatoren. Im Staats-
wald ist zudem um alle Schwarzstorch-
horste ein erweiterter Schutzbereich von 
300 m um den Horst eingerichtet, in 
dem während der Brutperiode keine Be-
triebsarbeiten und keine Jagdausübung 
stattfinden.
Im Laufe der nächsten Jahre sollen zu-
sätzlich so genannte „Gebietsstamm-
blätter“ erarbeitet werden. Dies sind ge-
bietsbezogene Maßnahmenplanungen, 
die als Planungsgrundlage zur Durch-
führung weiterer Schutzmaßnahmen 
genutzt werden können. Zudem ist zu-
künftig eine gezielte Aufwertung ausge-
wählter Schwarzstorchreviere mittels 
habitatverbessernder Maßnahmen, wie 
etwa der Anlage von Nahrungsteichen, 
geplant.

Rotmilan
Hessen liegt im Zentrum des europäischen 
Verbreitungsgebiets des Rotmilans und 
trägt daher eine besondere Verantwor-
tung für diese sehr landestypische Art. 
Der Rotmilan gilt nach der neuen Roten 
Liste in Deutschland nicht mehr als ge-
fährdet (Ryslavy et al. 2020). Aufgrund 
seiner hohen Sensibilität gegenüber 
Windkraftanlagen (NABU 2016) wird er 
trotz seiner aktuell erfreulichen Bestands-
situation als schutzbedürftig eingestuft, 
weshalb das Land Hessen im Rahmen 
des Hilfsprogramms Maßnahmen zur 
Stützung der Population dieser Greif-
vogelart ergreift.
Hierbei steht die Einrichtung von 300 
Horstschutzzonen (50 m-Radius um den 
jeweiligen Horst) außerhalb von Wind-
energievorranggebieten im Zentrum – eine 
Maßnahme, die zunächst prioritär im 
Bereich Europäischer Vogelschutzgebiete 
durchgeführt werden wird. Vor Einrich-
tung dieser Horstschutzzonen müssen 
jedoch vorerst die Verbreitungsschwer-
punkte des Rotmilans in Hessen identi-
fiziert werden. Bisher definierte Schwer-
punkträume sollen in diesem Sinne 
überprüft und ggf. ergänzt werden. 

Artspezifische  
Schutzmaßnahmen

Die ausgewählten neun Arten, für die im 
Zuge des Hilfsprogramms Schutzmaß-
nahmen ergriffen werden sollen, zählen 
zu den vom Ausbau der Windenergiean-
lagen besonders Betroffenen.

Vogelarten

Schwarzstorch
Schwarzstörche sind ortstreue Tiere und 
im Umfeld ihres Nestes sehr störungs-
empfindlich, insbesondere bei der Wahl 
des Nistplatzes und in den ersten Wo-
chen danach, was zur Aufgabe des Brut-
standortes führen kann. Können Störun-
gen vermieden werden, so besetzen 
Schwarzstörche jedoch bevorzugt für 
mehrere Jahre denselben Nistplatz. An-
hand von Untersuchungen der Staatli-
chen Vogelschutzwarte wird deutlich: Je 
länger ein Schwarzstorchpaar den ange-
stammten Neststandort nutzt, desto po-
sitiver fällt der Bruterfolg aus (Planwerk 
& Hormann 2012).
Vor diesem Hintergrund hat das Land 
Hessen bereits mit der Ausweisung der 
Naturwaldentwicklungsflächen (NWE-
Flächen) auf 10 % (rund 32 000 ha) im 
Hessischen Staatswald, in denen dauer-
haft keine forstwirtschaftliche Nutzung 
mehr stattfindet, einen sehr wichtigen 
Beitrag zum Schutz des Schwarzstorchs 
und vieler anderer waldgebundener  
Arten geleistet. 13 Brutpaare des 
Schwarzstorchs haben ihren Horst in ei-
ner Naturwaldentwicklungsfläche liegen. 
Für weitere 25 bekannte Schwarzstorch-
horste im Staatswald außerhalb von 
Windvorranggebieten konnten im Laufe 
der Jahre 2021 und 2022 im Zuge des 
Hilfsprogramms ganzjährige Schutzzo-
nen in einem 200 m-Radius (12,5 ha) 
eingerichtet werden. Die Schutzzonen 
haben zunächst zehn Jahre Bestand, 
könnten aber bei entsprechendem Erfolg 
der Maßnahme auch verlängert werden. 
Im KuPW wird den Waldbesitzenden 
ein gleichartiges Angebot mittels Ver-
tragsnaturschutz gemacht, hier konnten 
bisher zehn Verträge geschlossen werden. 
Innerhalb der Horstschutzzonen finden 
keine waldbaulichen Maßnahmen mehr 
statt. Ausnahmen sind nur zur Durch-

Landesprogramm schützt windenergiesensible Arten
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kreisförmigen Schutzzonen um derzeit 
bekannte Wochenstubenbäume hat die 
Auswahl von geeigneten Maßnahmenflä-
chen den Vorteil, dass damit auch bei 
Verlust der ursprünglichen Wochenstube 
durch Naturereignisse o. ä. in der unmit-
telbaren Umgebung weitere geeignete 
Flächen zur Verfügung stehen. Außer-
dem sind die Abendseglerarten dafür be-
kannt, häufig zwischen verschiedenen 
Baumquartieren zu wechseln (Dietz et 
al. 2016). Die ausgewählten Flächen be-
finden sich primär im Staatswald, aber 
auch im KuPW. Hier soll ein entspre-
chendes Vertragsnaturschutzangebot ge-
macht werden. In einem Audit soll be-
reits nach Ablauf von fünf Jahren ge-
meinsam mit den Waldbesitzenden, dem 
zuständigen Forstamt und einem Vertre-
ter des jeweils zuständigen Regierungs-
präsidiums der Zustand der Kolonie und 
des Quartiers ermittelt werden.
Die Abendseglerarten nutzen nahezu alle 
Landschaftstypen zur Nahrungssuche, 
bevorzugt jagen sie jedoch – wie einige 
andere Fledermausarten auch – im Bereich 
von Gewässern und Auwäldern (Dietz 
et al. 2016). Zur Verbesserung der Nah-
rungsverfügbarkeit für diese Arten wird 
daher die Wiedervernässung eines Wald-
bereichs im Stadtwald einer interessier-
ten Kommune angestrebt. Die Überle-
gungen zu diesem Vorhaben sollen in ei-

Großer und Kleiner Abendsegler
Hessen hat eine zentrale Bedeutung als 
Reproduktionsgebiet für die typische 
Waldfledermaus Kleiner Abendsegler und 
auch für den Großen Abendsegler (Abb. 3) 
daher spielt Hessen eine wichtige Rolle 
als Bundesland mit Paarungs- und Winter-
quartieren. Beide Arten sind als Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nach 
europäischem Naturschutzrecht streng 
geschützt, weisen jedoch in Hessen einen 
„ungünstig-schlechten“ bzw. „ungünstig-
unzureichenden“ Erhaltungszustand auf 
und sind damit erheblich gefährdet 
(HLNUG 2019).
Im Rahmen des Hilfsprogramms für 
windenergiesensible Arten wurde zum 
Schutz der beiden Abendseglerarten zu-
nächst ein Sondergutachten zur Abgren-
zung von Quartierkomplexen sowie ge-
eigneter Maßnahmenflächen im Bereich 
von insgesamt zehn bekannten Kolonien 
in Hessen in Auftrag gegeben. Zentraler 
Bestandteil des Gutachtens sind Maß-
nahmensteckbriefe mit Empfehlungen für 
Schutzmaßnahmen in den abgegrenzten 
Maßnahmenflächen. Primäre Schutz-
maßnahme ist dabei die Einstellung der 
forstwirtschaftlichen Nutzung für einen 
Zeitraum von zunächst 10 Jahren, sodass 
für die Abendseglerarten besonders attrak-
tive Standorte langfristig erhalten werden 
können. Gegenüber der Ausweisung von 

lung eines AHK beauftragt werden – dies 
ist für 2023 vorgesehen. Anschließend 
sollen für die Waldschnepfe in bekannten 
Schwerpunktlebensräumen Strukturauf-
wertungen vorgenommen werden. Zu-
dem ist davon auszugehen, dass die 
Waldschnepfe von den zum Schutz des 
Schwarzstorchs durchgeführten Arten-
hilfsmaßnahmen profitiert.

Fledermausarten 

Anders als bei den Vogelarten ist der 
Wissensstand zu den Fledermausvor-
kommen in Hessen, wie überhaupt in 
Deutschland, noch weniger fundiert. 
Nachdem 2021 – 2022 als Initialmaß-
nahme zunächst ein Sondergutachten für 
den Großen und Kleinen Abendsegler 
erarbeitet wurde (s. u.), wird 2023 ein 
umfassendes „Artenhilfskonzept wind-
energiesensible Fledermäuse“ in Auftrag 
gegeben werden. Damit wird die Grund-
lage für den Schutz der Reproduktions-
quartiere der im Fokus stehenden Fleder-
mausarten gelegt, welcher zu einem  
späteren Zeitpunkt im Rahmen des 
Hilfsprogramms für windenergiesensible 
Arten zur Umsetzung kommen soll. Be-
reits parallel zur Konzeptionsphase wur-
den aber schon erste Maßnahmen im 
Hessischen Staatswald umgesetzt.

Abb. 2: Waldschnepfen sind dämmerungs- und nachtaktiv und 
zudem durch die Färbung ihres Federkleids in ihrem natürli-
chen Lebensraum so gut getarnt, dass der Wissensstand in Hes-
sen zu dieser Art noch wenig fundiert ist und daher zunächst 
durch weiterführende Untersuchungen vertieft werden muss. 
(Foto: H. Weller)

Abb. 1: Wie der Name dieser Greifvogelart schon verrät, ist 
eine Besonderheit des Wespenbussards dessen Ernährung,  
welche hauptsächlich aus Wespen bzw. deren Larven besteht.  
(Foto: C. Gelpke)
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prägter Lebensräume festgehalten. Zu-
dem sind flankierende Maßnahmen zur 
Lebensraumverbesserung, etwa durch 
Förderung von Naturverjüngung oder 
Sträuchern u. ä. denkbar. Für die übrigen 
mittels der Habitateignungskarten er-
mittelten günstigen Waldflächen werden 
allgemeine Maßnahmenvorschläge abge-
leitet und den Waldbesitzenden zur 
Rücksichtnahme auf die Bechstein fleder-
maus empfohlen.

Rauhautfledermaus
Bei der Rauhautfledermaus (Abb. 4) 
handelt es sich um eine relativ kleine Fle-
dermausart, die für ihren schnellen Jagd-
flug in bis zu 20 m Höhe bekannt ist 
(Dietz et al. 2016). Aktuell sind keine 
gesicherten Vorkommen der Rauhautfle-
dermaus in Hessen nachgewiesen. Daher 
soll im Zuge des Hilfsprogramms zu-
nächst eine Überprüfung von vorliegen-
den Hinweisen zu möglichen Artvor-
kommen veranlasst werden. Bei erfolg-
reichem Nachweis der Art soll wie bei 
den bereits vorgestellten Fledermausar-
ten vorgegangen und demnach mittels 
Quartierabgrenzungen und Maßnah-
mensteckbriefen eine praktikable Hand-
lungsgrundlage erarbeitet werden. Eine 
Durchführung gezielter lebensraumver-
bessernder Maßnahmen gestaltet sich für 
diese Art aufgrund der Datenlage schwie-
rig. Die Rauhautfledermaus profitiert je-

Habitatrichtlinie gelistet ist, wird in Hessen 
mit „ungünstig-unzureichend“ bewertet 
(HLNUG 2019). Da in Hessen eine ver-
gleichsweise hohe Anzahl an Kolonien der 
Bechsteinfledermaus bekannt ist, kommt 
in Bezug auf diese Art ein anderes Vor-
gehen als bei den bisher betrachteten Fle-
dermausarten zum Einsatz. Um geeigne-
te Lebensräume und Schwerpunktvor-
kommen der Bechsteinfledermaus zu 
identifizieren, werden nach einer Daten-
konsolidierung zunächst Habitateignungs-
karten für ganz Hessen modelliert. An-
hand der Karten werden anschließend 
nach den drei Kriterien Schutzbedarf, 
Koloniedichte und Habitateignung Po-
pulationszentren ausgewählt, für die de-
taillierte Maßnahmen erarbeitet werden. 
Auf Basis von Baumhöhlenkartierungen 
ist als wesentliches Schutzinstrument da-
bei die langfristige Sicherung von Quar-
tier- sowie Struktur- und Begleitbäumen, 
im KuPW auf Vertragsbasis, vorgesehen, 
da es sich bei der Bechsteinfledermaus 
um eine sehr ortstreue Art handelt 
(Dietz et al. 2016). Im Staatswald kann 
hier primär auf die 10 – 15 Habitatbäume 
pro Hektar in alten Laubbaumbeständen, 
die nach der neuen Naturschutzleitlinie 
für den Hessischen Staatswald 2022 aus-
zuweisen sind, zurückgegriffen werden. 
Zusätzlich werden durch die Natur-
schutzleitlinie unter anderem Schonzei-
ten im Hinblick auf die Holzernte sowie 
Maßnahmen zur Sicherung wasserge-

nem nächsten Schritt gemeinsam mit der 
Stadt konkretisiert werden.

Mopsfledermaus
Das Zentrum des Verbreitungsgebiets 
der waldbewohnenden Mopsfledermaus 
befindet sich in Deutschland (Natur-
stiftung David o. J.), weshalb besonders 
die waldgeprägten Bundesländer eine hohe 
Schutzverantwortlichkeit gegenüber die-
ser Art tragen. Die Mopsfledermaus ist 
als Anhang II- und IV-Art der Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie eine geschützte 
Fledermausart, deren Erhaltungszustand 
in Hessen derzeit als „ungünstig-schlecht“ 
eingestuft ist (HLNUG 2019).
Im Zuge des Hilfsprogramms für wind-
energiesensible Arten ist zum Schutz der 
Mopsfledermaus ein Vorgehen analog zu 
den Abendseglerarten in Vorbereitung. 
Bereits jetzt werden, um eine Beeinträch-
tigung der Wochenstuben zu verhindern, 
absterbende oder abgestorbene Laub- oder 
Nadelbäume im Staatswald im Umkreis 
von 200 m bekannter Wochenstuben 
während der Monate April bis Oktober 
belassen und nur während der Monate 
November bis März entnommen.

Bechsteinfledermaus
Auch der Erhaltungszustand der Bech-
steinfledermaus, welche ebenfalls in den 
Anhängen II und IV der Fauna-Flora-

Abb. 3: Charakteristisch für den Großen Abendsegler, der zu 
den Langstreckenziehern gezählt wird, sind dessen breite  
abgerundete Ohren und das kurze, im Sommer rostrot gefärbte 
Rückenfell. (Foto: A. Limbrunner)

Abb. 4: Bei der Rauhautfledermaus handelt es sich um eine ver-
gleichsweise kleine Fledermausart, die bevorzugt Rindenspalten 
und Baumhöhlen als Quartiere nutzt – dies häufig vergesell-
schaftet mit anderen Fledermausarten. (Foto: A. Limbrunner)
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aktuell die Thematik der Energiewende 
und in diesem Zusammenhang insbe-
sondere der Artenschutz ist, wird auch 
anhand des neuen Koalitionsvertrags auf 
Bundesebene deutlich. Es zeichnet sich 
ab, dass sehr zeitnah weitere Bundesländer 
Maßnahmen zum Schutz der windenergie-
sensiblen Arten ergreifen werden. Hier-
bei kann das in Hessen auf den Weg  
gebrachte Hilfsprogramm als Orientie-
rungsstütze dienen. 
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erfolgreichen Vertragsabschluss. Dennoch 
soll weiterhin diesem Instrument Vor-
rang vor ordnungsrechtlichen Instru-
menten eingeräumt werden. Dabei ist 
auch zu beachten, dass viele Waldbesitz-
ende großes Interesse am Schutz bedroh-
ter Arten haben und daher teilweise aus 
eigenem Engagement bereits seit vielen 
Jahren Rücksicht auf bekannte Vorkom-
men dieser Arten in ihren Wäldern üben. 
Das Programm gibt auch ein Instrument 
an die Hand, dieses Engagement auszu-
bauen, zu verstetigen und zu honorieren. 
Als Waldbesitzer geht das Land Hessen 
im Staatswald dabei mit gutem Beispiel 
voran.
Die Themen Windenergie und Arten-
schutz sind gesellschaftlich sehr bedeut-
sam und bewegen die Menschen. Es gibt 
einen unmittelbaren Zusammenhang zur 
Bekämpfung der Klimakrise und zum 
Schutz der Artenvielfalt – den beiden be-
deutendsten Herausforderungen unserer 
Zeit. Im Rahmen des Hilfsprogramms 
für windenergiesensible Arten werden 
Energiewende und Artenschutz zusam-
mengedacht, wodurch ein naturverträg-
licher Ausbau der Windenergie vorange-
trieben und so die Akzeptanz gegenüber 
dieser tragenden Säule der Energiewende 
erhöht werden soll. Um dies zu verdeut-
lichen und noch mehr zu erreichen, soll 
zukünftig die Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation in Bezug auf das Hilfs-
programm weiter verstärkt werden. In 
diesem Sinne sollen vermehrt Informati-
onen zum Hilfsprogramm auf der Inter-
netseite des HMUKLV bereitgestellt 
werden. Zudem erarbeitet die Pressestel-
le des Hessischen Umweltministeriums 
aktuell eine Broschüre, in welcher die 
windenergiesensiblen Arten porträtiert 
und die erarbeiteten Schutzmaßnahmen 
detailliert vorgestellt werden sollen. Da-
rüber hinaus ist geplant, das Fortbil-
dungsangebot für Landwirte und Wald-
besitzende in Kooperation mit Verbän-
den und anderen Stellen weiter 
auszubauen und so die Sensibilisierung 
für die Thematik zu erhöhen.
Solche konkreten, auf windenergiesen-
sible Arten ausgerichteten Maßnahmen 
wie sie im Rahmen des landesweiten 
Hilfsprogramms umgesetzt werden sollen, 
finden sich derzeit in keinem anderen 
Bundesland, sodass Hessen hier eine 
wichtige Vorreiterrolle einnimmt. Wie 

doch von Maßnahmen, die zum Schutz 
der Abendseglerarten ergriffen werden.

Eine erste Zwischenbilanz 

Nachdem das Programm 2021 gestartet 
worden ist und die Arbeitsgruppen mit 
der Entwicklung von Maßnahmen be-
gonnen haben, wurden sehr schnell auch 
erste ad-hoc-Schutzmaßnahmen umge-
setzt. Es ist sicherlich eine Besonderheit 
und ein Erfolg des Programms, dass be-
reits während der Konzeptionsphase durch 
die engagierte Zusammenarbeit aller be-
teiligten Akteure konkrete Schritte zum 
Schutz der windenergiesensiblen Arten 
unternommen werden konnten. Hervor-
zuheben ist hier die sehr schnell erfolgte 
Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz 
des bedrohten Schwarzstorchs und der 
Mopsfledermaus sowie die Untersuchun-
gen zu Abendseglern und Wespenbussard. 
Dies verdeutlicht das große Interesse des 
Landes Hessen, möglichst zeitnah Maß-
nahmen zum Schutz der neun ausge-
wählten, windenergiesensiblen Arten zu 
realisieren. Nach nur einem Jahr ist die 
Konzeptionsphase nun weitgehend abge-
schlossen und das Projekt geht noch in-
tensiver in die Umsetzungsphase.
Eine wichtige Säule des Hilfsprogramms 
für windenergiesensible Arten ist der 
Vertragsnaturschutz. „Kooperation statt 
Konfrontation im Naturschutz“, so lau-
tet das Motto des Rahmenvertrags über 
den Naturschutz im Wald, welcher 2002 
zwischen dem Land und dem HWBV, 
dem Hessischen Städte- und Gemeinde-
bund sowie dem Hessischen Städtetag 
zur Umsetzung der Schutzziele von Na-
tura 2000-Gebieten geschlossen wurde. 
Orientiert an diesem erfolgreichen Vor-
gehen, bei welchem auf das Prinzip der 
Freiwilligkeit gesetzt wird, wird nun 
auch in Bezug auf das Hilfsprogramm 
vorgegangen. Hierbei ist eine intensive 
Kommunikation und Aufklärung not-
wendig, die Zeit und Engagement erfor-
dern. Daher können Vertragsabschlüsse 
nicht in jedem Fall schnell und unkom-
pliziert erfolgen, zumal teilweise auch 
mehrere Waldbesitzerinnen und -besitzer 
betroffen sind und kontaktiert sowie von 
der Artenschutzmaßnahme überzeugt 
werden müssen. Trotz dieser Bemühungen 
kommt es letztlich nicht immer zu einem 

https://www.naturstiftung-david.de/mopsfledermaus
https://www.naturstiftung-david.de/mopsfledermaus
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Artenhilfsprogramme für eine naturverträgliche Energiewende  
– reichen die eingeleiteten Maßnahmen aus?

Mark Harthun

Verbände und Verwaltung

Einführung

Für die Energiewende hat Hessen auf an-
nähernd 2 % der Landesfläche Windkraft-
Vorranggebiete in der Regionalplanung 
definiert. Da etwa 80 % der Vorrangge-
biete in Wäldern liegen (HMWEVW 
2016), ist beim künftigen Ausbau der 
Windkraft mit zunehmender Beein-
trächtigung insbesondere von Waldarten 
zu rechnen. Auch durch die aktuellen 
Bestrebungen des Bundes („Habeck-Oster-
paket“) ist von einem schnell zunehmen-
den Ausbau auszugehen. Gleichzeitig 
schreitet das Sterben des Waldes infolge 
des Klimawandels sehr viel schneller fort 
als der Schutz der Wälder: In nur vier 
trockenen Jahren (2018 – 2022) starben 
zehn Prozent des hessischen Waldes, aber 
in den 30 Jahren zuvor wurden lediglich 
vier Prozent des Waldes als Naturwald-
entwicklungsfläche geschützt. Der Wald 
steht also doppelt unter Druck.
Seit 2016 setzt sich der NABU Hessen 
daher für die Umsetzung von Artenhilfs-
programmen insbesondere für die vom 
Ausbau der Windkraft besonders betrof-
fenen Arten ein, um die Energiewende 
naturverträglich zu gestalten. Durch eine 
Sicherung und Stärkung der Arten soll so 
sichergestellt werden, dass Individuen-
verluste an Windkraftanlagen nicht zu 
einer Verschlechterung des Erhaltungs-
zustandes der Populationen führen. 
Auch die HGON und die Staatliche Vo-
gelschutzwarte schlugen Maßnahmenpa-
kete in den regionalplanerisch definier-
ten Schwerpunkträumen der windkraft-
sensiblen Arten (HMWEVW 2016) vor. 
In einem gemeinsamen Eckpunktepapier 
„Biodiversität und Klima – gemeinsam 
schützen!“ forderten mehrere Natur-
schutzverbände und die Windenergie-
branche im Rahmen von Gesprächen 
mit Umwelt- und Wirtschaftsministeri-
um Artenhilfsprogramme ein (NABU et 
al. 2020). Sie wurden 2020 in der Verwal-
tungsvorschrift „Naturschutz / Windener-

gie“ (HMUKLV & HMWEVW 2020) 
aufgegriffen. Deren administrative Um-
setzung und die ersten Ergebnisse werden 
von Burkhart & Sabry (2022) in die-
sem Jahrbuch dargestellt.

Grundsätzliches zu  
Artenhilfsprogrammen

Bereits länger gibt es in Hessen Arten-
hilfskonzepte, die von der Staatlichen 
Vogelschutzwarte (für 26 Vogelarten) 
oder vom Hessischen Landesamt für Na-
turschutz, Umwelt und Geologie 
(HLNUG, für 28 weitere Arten) erstellt 
wurden, z. B. auch für den Rotmilan 
(2012), den Schwarzstorch (2012) und 
die Mopsfledermaus (2008). Die enthal-
tenen Maßnahmenvorschläge wurden 
jedoch nur zum Teil umgesetzt. Auch im 
Rahmen von Kompensationsmaßnahmen 
wurden viele Maßnahmen geplant, je-
doch fehlt es häufig an einer Umset-
zungskontrolle oder der Wirksamkeit der 
Maßnahmen. Artenhilfsprogramme un-
terscheiden sich von Artenhilfskonzep-
ten darin, dass sie Maßnahmen nicht nur 
beschreiben, sondern konkret umsetzen. 
Sie müssen von den Landesbehörden or-
ganisiert, koordiniert und dauerhaft finan-
ziert werden und auf lange Zeiträume 
angelegt sein. Sie verfolgen grundsätzlich 
zwei Strategien: 
(1)  Verhinderung von Verschlechterungen 

des guten Erhaltungszustandes durch 
den Schutz von Quartieren und Brut-
plätzen und der Nahrungsräume. So 
müssen Verluste durch verschiedene 
Ursachen (z. B. Störungen, Landbewirt-
schaftung, Jagd, Gifte, Prädation) ver-
ringert werden. Zur Vermeidung von 
Schlagopfern durch Windkraftanlagen 
müssen verschiedene eingriffsminimie-
rende Maßnahmen in der konkreten 
Vorhabenplanung umgesetzt werden 
(z. B. Technologien zur Konfliktvermei-
dung, Abschaltzeiten, Kompensation).

(2)  Verbesserung des Erhaltungszustandes: 
Lebensräume müssen aufgewertet 
und neue geschaffen werden, um die 
Populationsgröße zu erhöhen und 
Erweiterungen des Verbreitungsge-
bietes zu ermöglichen, vor allem au-
ßerhalb der Windkraft-Vorrangflä-
chen. Dazu gehören Verbesserungen 
in der land-, forst- und fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung, die Einrich-
tung von Gebieten mit natürlicher, 
dynamischer Entwicklung und die 
Schaffung bestimmter Lebensraum-
strukturen.

Artenhilfsprogramme dürfen und können 
dabei die gesetzlich vorgeschriebenen 
notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen nicht ersetzen. Sie sind vielmehr 
eine notwendige Ergänzung für eine na-
turverträgliche Energiewende.

Wichtige Elemente von Artenhilfspro-
grammen sind:
a)   Die Nutzung öffentlicher Eigentums-

flächen bei der Maßnahmenumsetzung
b)  Hoheitliche Maßnahmen, z. B. Defini-

tion einer „guten fachlichen Praxis“ 
in Land-, Forst und Fischereiwirtschaft 
oder ein gesetzliches Verbot von Blei-
munition bei der Jagd, die Ausgestal-
tung der Bedingungen für Agrarför-
derung und der Vertragsnaturschutz

c)   Zusätzliche Personalressourcen: Es be-
darf Koordinatoren und zusätzlicher 
Berater, z. B. für die Nutzung von 
Förderprogrammen in Landwirtschaft 
und Gewässerrenaturierung, Koordi-
natoren als Anstoßgeber und für die 
Umsetzung von Maßnahmen (Antrag-
stellung auf Fördermittel, Flächener-
werb, Flächentausch, Genehmigungs-
verfahren)

d)  Investive Maßnahmen mit entspre-
chenden finanziellen Ressourcen: 
Flächenkauf und klassische Renatu-
rierungsmaßnahmen

e)   Fortlaufende Finanzierung für Maß-
nahmen, die regelmäßig wiederholt 
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dass neben dem artenschutzrechtlichen 
Ausgleich (FCS-Maßnahmen) tatsäch-
lich auch die Eingriffskompensation in 
den Maßnahmenräumen erfolgt, wie mit 
dem Land vereinbart (HMUKLV & 
HMWEVW 2020).

Schutz der Reproduktions-
quartiere

Die Schutzzonen um Horste und Fleder-
mausquartiere dienen der Verstetigung 
der Vermehrung an diesem Ort. Denn es 
ist bekannt, dass sowohl beim Rotmilan 
als auch beim Schwarzstorch die Repro-
duktionsraten in Traditionshorsten höher 
sind (Sommerhage 2015). Jedoch ist dies 
ein sehr statischer Ansatz. Rotmilan, 
Wespenbussard und Schwarzstorch wech-
seln die Lage der Horste. Beim Rotmilan 
sind je Revier bis zu drei Wechselhorste 
zu finden, die alternativ genutzt werden 
können. Der bisherige Ansatz der Arten-
hilfsprogramme wird solchen dynami-
schen Verlagerungen nicht gerecht.
Auch bei den Fledermausarten ist die bis-
herige Strategie „auf Kante genäht“: Einige 
Arten brauchen Wechselquartiere, also 
eine Vielzahl von Quartieren (35 – 40), 
um mit ihrer Wochenstube alle paar Tage 
umziehen zu können. So erreichen Quar-
tierkomplexe der Bechsteinfledermaus 
(Abb. 2) eine Größe von 10 – 150 ha 
(Dietz 2013). Ähnlich verhält es sich bei 

handlungen für Vertragsnaturschutz statt 
und die Kalkulation und Anmeldung des 
Finanzbedarfs für Maßnahmen für die 
Haushaltsplanungen 2022 – 2024. Da-
mit wurde die Grundlage für viele Maß-
nahmen gelegt, die in diesem und den 
nächsten zwei Jahren folgen sollen.
Maßnahmen zur Verbesserung des Erhal-
tungszustandes durch die Neuschaffung 
von Lebensräumen zur Ausweitung der 
Verbreitung und zur Verbesserung der 
Nahrungsgrundlage im weiteren Umfeld 
der Horste oder Quartiere fehlen jedoch 
noch weitgehend bei allen Arten. Auch 
das Hessische Wirtschaftsministerium 
hat in einem Gutachten neun Maßnah-
menräume für Kompensationsmaßnah-
men abgegrenzt, für die jedoch noch kei-
ne Planungen für Maßnahmen bekannt 
sind. Diese Maßnahmenräume nehmen 
3 % der Landesfläche ein und sind eine 
Angebotsplanung des Wirtschaftsminis-
teriums für Windkraft-Projektierer. Sie 
liegen außerhalb der Natura 2000- 
Gebiete und sollen im Zuge der Regio-
nalplanung als Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiete für Natur und Landschaft ge-
schützt werden. Die Windkraftbranche 
erklärt die bisher fehlende Umsetzung 
damit, dass im vergangenen Jahr auch 
kaum eine Genehmigung mit Ausnahme 
vom Tötungsverbot erteilt wurde, für die 
artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnah-
men hätten erbracht werden müssen. 
Hier muss in Zukunft erreicht werden, 

werden müssen, Erfolgskontrolle der 
Maßnahmen und ein regelmäßiges 
Monitoring zum Erhaltungszustand 
der Arten.

Priorität bei den Maßnahmen sollten be-
sonders gefährdete Arten haben und sol-
che, für die eine nationale oder hessische 
globale Erhaltungsverantwortlichkeit be-
steht.

Diskussion

Betrachtet man nur das vergangene Jahr, 
so ist an konkreten Schutzmaßnahmen 
noch sehr wenig passiert. Allerdings ging 
auch der Ausbau der Windkraft kaum 
voran: 2021 gingen insgesamt 18 Wind-
kraftanlagen in Hessen ans Netz. Die 
Zahl der Windkraftanlagen nahm von 
2020 bis 2021 von 1179 auf 1115 sogar 
ab (STATISTA 2022). Die Priorisierung 
der bisherigen Maßnahmen auf beson-
ders gefährdete Arten, wie Schwarzstorch 
und die beiden Abendsegler, war dabei 
sinnvoll. Die Maßnahmen beschränken 
sich bisher auf die Verhinderung von 
Verschlechterungen durch die Sicherung 
eines Teils der Reproduktionsquartiere. 
Für den Schwarzstorch (Abb. 1) wurden 
Horstbaum-Manschetten an bisher 40 
bekannten Horsten angebracht und mit 
25 Horstschutzzonen im Staatswald und 
12 im Kommunal- und Privatwald fast 
alle hessischen Horstbäume (2021: ins-
gesamt 56 Brutpaare [BP]) gesichert. 
Das ist auch im Vergleich mit anderen 
Bundesländern ein großer Fortschritt. 
Beim Großen Abendsegler wurde eine 
von drei hessischen Kolonien gesichert, 
beim Kleinen Abendsegler eine von 17 
Kolonien, für die Mopsfledermaus- 
Wochenstuben (bisher ca. 16 bekannt) 
gab es lediglich saisonale Einschränkun-
gen von Baumfällungen. Keine konkre-
ten Maßnahmen fanden bisher für Rot-
milan (1 000 – 1 300 BP), Wespenbus-
sard (500 – 600 BP), Waldschnepfe 
(2 000 – 5 000 BP), Bechsteinfledermaus 
(120 Kolonien) und Rauhautfledermaus 
(Verdacht auf eine Kolonie) statt. Die 
bisher eingeleiteten Schritte dienten in 
erster Linie der Verbesserung der Daten-
grundlage über die Verbreitung der zu 
schützenden Arten. Maßnahmenräume 
wurden abgegrenzt und Maßnahmen-
vorschläge erarbeitet. Es fanden Ver-

Abb. 1: Der Schwarzstorch benötigt alte, großkronige Bäume in störungsfreien Wäl-
dern für seine Horste. Nahrung sucht er auf Waldwiesen und in abgelegenen Bächen 
und Tümpeln im Wald. (Foto: NABU/Schreier)
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weitung der Artverbreitung. Die Ent-
wicklung dieser Flächen muss sofort be-
ginnen, damit sie schnell die notwendige 
Lebensraumqualität mit den nötigen 
Strukturen entwickeln können.
Der Schwarzstorch zeigt den Mangel an 
geeigneten Lebensräumen mit Horst-
bäumen eindrucksvoll dadurch, dass 
2021 etwa ein Drittel (19) aller Schwarz-
storchpaare auf künstlichen Horstplatt-
formen brüteten. Den Schwarzstörchen 
müssen durch ein Angebot von mehr alten, 
ungestörten Wäldern mit natürlicher 
Waldentwicklung mehr natürliche Horst-
standorte angeboten werden. So nahm 
etwa im Nationalpark Kellerwald-Edersee 
nach der Einleitung der natürlichen 
Waldentwicklung die Zahl der Schwarz-
störche von einem auf drei Brutpaare zu 
(Frede mdl.). Auch müssen seine Lebens-
räume, z. B. über die Schaffung von Klein-
gewässern im Wald und die Renaturie-
rung von Bächen, verbessert werden.
Bei den neun windkraftsensiblen Arten 
handelt es sich um mobile Arten mit gro-
ßen Aktionsräumen, teilweise wandern-
de Arten, die durchaus in der Lage sind, 
solche neu aufgewerteten Lebensräume 
zu finden und zu besiedeln. Die Ansprü-
che der Arten sind überwiegend bekannt 
und die Lebensraum-Wiederherstellung 
könnte auch ohne Detailkenntnisse über 
die aktuelle Verbreitungssituation erfol-
gen. Daher sollte der vorsorgende Schutz 
durch Neuschaffung von geeigneten Le-
bensräumen Vorrang haben, ganz im 
Sinne des Wiederherstellungs-Ziels der 
neuen EU-Biodiversitätsstrategie. Auf-
wändige Datenerhebungen wären dann 
in geringerem Umfang nötig und eher 
zur Erfolgskontrolle nach Maßnahmen-
umsetzung zielführend.
Wenn vor allem Wälder durch Wind-
kraftanlagen beeinträchtigt werden, 
müssen auch Wälder geschützt werden. 
Als Teil eines erfolgreichen Artenhilfs-
programms für alle neun windkraftsensi-
blen Arten ist daher gleichermaßen die 
rasche Umsetzung der EU-Biodiversitäts-
strategie mit ihrem Ziel, Schutzgebiete 
mit striktem Schutz auf 10 % der Landes-
fläche zu etablieren, notwendig. Hierzu 
gehören vor allem Gebiete mit natürli-
cher Entwicklung. Bis zum Jahresende 
ist das Land aufgefordert, eine Gebiets-
liste vorzulegen, mit welchen Gebieten 
dieses Ziel erreicht werden soll. In diesem 

wird. Eine Wiederbesiedlung von Horst 
oder Quartier einige Jahre später wäre 
dann nicht mehr möglich. Beim Schutz 
des Schwarzstorches lässt sich aufgrund 
der geringen Zahl von Brutpaaren diese 
Strategie nicht vermeiden. Der Schutz 
des weiter verbreiteten Rotmilans und 
der Bechsteinfledermaus sollte aber mög-
lichst vollständig und unkompliziert im 
Staatswald umgesetzt werden. Jedoch soll 
es selbst dort bisher keinen dauerhaften 
Schutz der Wälder geben, sondern nur 
solange die Art vorkommt.
Die bisherige Strategie der Artenhilfspro-
gramme ist daher als nicht nachhaltig an-
zusehen. Ihr Schutzanspruch ist zu statisch, 
zu kleinflächig und nur temporär gedacht. 
Die Strategie ist nicht nur riskant, son-
dern sie erfordert auch zeit- und kosten-
aufwändige Bestandserhebungen, wissen-
schaftliche Erhebungen zum Verhalten, 
ein langfristiges, teures Management 
und Monitoring. Der aktuell praktizierte 
Horst- und Quartierschutz kann daher 
nur eine Übergangsstrategie sein.

Lebensraumschutz

Sollen die Artenhilfsprogramme erfolg-
reich sein, so müssen sie von den bisher 
punktuellen Maßnahmen in einen flächen-
haften, dauerhaften Lebensraumschutz 
übergehen, zur Verbesserung der Nah-
rungsgrundlagen, zum Finden neuer  
Reproduktionsquartiere und zur Aus-

der Mopsfledermaus. Trotzdem will das 
Land für sie holznutzungsfreie Waldbe-
reiche von nur 20 Hektar Größe einrich-
ten. Man orientiert sich also am Mini-
mum, was nur bei optimaler Habitataus-
stattung mit vielen alten Bäumen 
ausreichen dürfte und in Hessen nur sel-
ten zu finden ist. Grenzt man die Schutz-
zonen nach dem Motto: „So viel wie nötig, 
aber so wenig wie möglich“ ab, so erfor-
dert dies nicht nur dauerhaft einen hohen 
Kontrollaufwand, sondern kann auch 
gänzlich zum Verlust von Kolonien führen. 
Gehen manche der Quartierbäume ver-
loren, etwa durch Alter, Trockenschäden, 
Sturmwurf oder Verkehrssicherungsmaß-
nahmen, muss sich die Kolonie zwangs-
läufig in andere Waldbereiche verlagern. 
Der Schutz der Reproduktionsquartiere 
muss dann auf Dauer immer wieder kor-
rigiert und angepasst werden.
Vertragsverhandlungen mit Kommunal- 
oder Privatwaldbesitzern für die Schutz-
zonen sind außerordentlich aufwändig 
und nicht immer von Erfolg gekrönt. 
Zudem wird nur ein „Artenschutz auf 
Zeit“ erreicht, da die Verträge nur eine 
Laufzeit von 10 Jahren haben und auch 
vor dem Hintergrund wechselnder poli-
tischer Mehrheiten immer wieder neu 
verhandelt werden müssen. Selbst wenn 
der Vertrag dreimal verlängert wird, 
könnte der Fall eintreten, dass dann ein 
hochwertiger, 160 Jahre alter Waldbe-
stand gefällt und die Investition des Lan-
des über Jahrzehnte zunichte gemacht 

Abb. 2: Die Bechsteinfledermaus jagt in geschlossenen Waldgebieten. Ihre zahlreichen 
Wechselquartiere hat sie in alten, höhlenreichen Wäldern. (Foto: NABU / Schäfer)
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Rahmen sollten weitere Wildnisgebiete 
(Abb. 3) ausgewiesen werden, die als gro-
ße Gebiete über 1 000 Hektar nicht nur 
Störungsarmut bieten, sondern auch Dy-
namik auf Landschaftsebene zulassen 
und trotzdem eine Kontinuität von stets 
genug Reproduktionsquartieren für die hier 
behandelten Arten garantieren können 
(Harthun 2020). Da 2 % des Landes als 
Windkraftvorranggebiete ausgewählt wur-
den, wäre es der Akzeptanz der Energie-
wende zuträglich, auch auf 2 % des Lan-
des der Natur in Form von Wildnisge-
bieten Vorrang einzuräumen. Dies war 
bereits bis 2020 das Ziel der Nationalen 
Biodiversitätsstrategie von 2007, wurde 
aber in Hessen nur auf 0,5 % der Landes-
fläche in fünf Einzelgebieten erreicht. 
Weitere Wildnisgebiete im Staatswald 
könnten zudem Kristallisationskerne für 
die ergänzende Einbringung von Kom-
munalwaldflächen durch Gemeinden sein, 
die dann die Möglichkeit einer finanziel-
len Förderung durch den Wildnisfonds 
des Bundes hätten („Hebeleffekt“). Die 
Naturschutzverbände haben hierzu be-
reits eine Vorschlagsliste vorgelegt 
(NABU Hessen et al. 2018). Zu den 
strikten Schutzgebieten können künftig 
auch Auenbereiche und Gewässerent-
wicklungstreifen gehören, was z. B. dem 
Schutz der Mopsfledermaus (Abb. 4) 
oder dem Kleinen Abendsegler (Abb. 5) 
dienen würde.
An Gewässern haben Artenhilfsmaß-
nahmen noch nicht begonnen, obwohl 
hier zahlreiche Maßnahmen im Zuge der 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenricht-
linie laufen, so dass eine Integration der 
Belange der hier behandelten Arten wie 
Schwarzstorch, Waldschnepfe und Rau-
hautfledermaus leicht möglich sein sollte. 
So ließen sich die zu 100 % finanzierten 
„Synergiemaßnahmen“, die bisher gleich-
zeitig der Erfüllung der EU-Wasserrah-
menrichtlinie und den Erhaltungszielen 
von Natura 2000-Gebieten dienen, 
leicht ausdehnen auf Synergien mit dem 
Erhalt europarechtlich geschützter, wind-
kraftsensibler Vogel- und Fledermausarten 
außerhalb von Natura 2000-Gebieten. 
Im Rahmen der notwendigen Gebiets-
meldung für das Ziel der EU-Biodiversi-
tätsstrategie zur Erweiterung des Schutz-
gebietsnetzes auf 30 % der Landfläche 
könnten breitere Auenbereiche geschützt 
und entwickelt werden, als dies mit den 

Abb. 3: Wildnisgebiete, hier im Krofdorfer Wald bei Gießen, könnten ideale Lebensbedin-
gungen für alle neun windkraftsensiblen Arten gleichermaßen garantieren, mit einem kon-
tinuierlichen Angebot aller nötigen Strukturen in ausreichender Dichte. (Foto: NABU/Herr)

Abb. 4: Die Mopsfledermaus, hier im Naturwald Schelderwald, nutzt für ihre zahl-
reichen Wechselquartiere Rindentaschen in alten Laubwäldern mit hohem Totholz-
anteil und ist mit weniger als 20 Kolonien in Hessen sehr selten. (Foto: NABU/Schäfer)

Abb. 5: Der Kleine Abendsegler ist mit 17 Kolonien in Hessen sehr selten. Er braucht 
die Baumhöhlen alter Wälder und jagt über waldnahen Weiden, Flüssen und Teichen. 
(Foto: NABU/Sommerhage)
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der Politik gemachten Versprechungen 
auch gehalten werden.
2021 trafen Naturschutz- und Land-
wirtschaftsverbände in einem „Runden 
Tisch“ mit dem hessischen Umweltmi-
nisterium eine Kooperationsvereinba-
rung (Land Hessen et al. 2021). Darin 
ist unter anderem vorgesehen, dass in 
diesem Jahr 16 Biodiversitätsberater beim 
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 
eingestellt werden sollen. Ihre Aufgabe 
soll auch sein, Landwirte u. a. zu mehr 
Maßnahmen zum Schutz der Rotmilane 
zu beraten. Die Landes-Fördermittel für 
freiwillige Leistungen der Landwirtschaft 
sollen ab 2022 um mindestens sieben 
Mio., 2023 um 10 Mio. und 2024 um 
13 Mio. Euro aufgestockt werden. Ver-
einbart wurde auch die Schaffung eines 
landesweiten Biotopverbundes bis zum 
Jahr 2028. Neben Schutzgebieten sollen 
weitere Landschaftselemente, wie Gewäs-
serrandstreifen, Wegraine, Hecken und 
Baumreihen, hinzukommen. Der Biotop-
verbund muss so ausgestaltet sein, dass 
auf der Ebene der Landkreise in allen 
Naturräumen ein Verbundflächenanteil 
von bis zu 15 % der Fläche des Offen-
landes erreicht wird. Verhandelt wurden 
auch zahlreiche Maßnahmen zum Ge-
wässerschutz: Es sollen zusätzliche Res-
sourcen in Höhe von fünf Mio. Euro 
jährlich für die Verstärkung der Flächen-
bereitstellung, z. B. durch Flächenan-
kauf, geschaffen werden. Das Land Hes-
sen wird die nötigen Haushaltsmittel 
einstellen, um personelle Unterstützung 
(fünf Personenäquivalente für jeden Re-
gierungsbezirk) zur Unterstützung bei der 
Flächenbereitstellung zu ermöglichen. 
Pro Jahr sollen künftig an 1 000 km Ge-
wässerstrecke die landwirtschaftlichen 
Nutzflächen zur Schaffung von mög-
lichst nutzungsfreien Gewässerentwick-
lungsstreifen 10 m rechts und links der 
Fließgewässer gewonnen werden.
Auch das Programm „100 wilde Bäche“ 
kann bei geschickter Anwendung Chan-
cen für den Schwarzstorch und Fleder-
mausarten bieten, wenn z. B. Nahrungs-
gewässer in den Auen für sie mit angelegt 
werden. Der Maßnahmenplan zur Um-
setzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
sieht für Hessen die Bereitstellung von 
5 331 Hektar Uferflächen für die Rena-
turierung von Gewässern vor. Allerdings 
sollte der „gute ökologische Zustand“ be-

maßnahmen übertragen bekommt. Pro-
blematisch ist auch die zeitliche Befris-
tung der Koordination der Artenhilfs-
programme durch das HMUKLV bis 
2024. Manche Maßnahmen wurden 
nicht begonnen, weil die vorgegebene 
Zeit für eine Umsetzung zu kurz ist. 
Notwendig wäre daher ein langfristiger 
Umsetzungszeitraum. Überraschend ist, 
dass trotz grün geführtem Umweltminis-
terium ein wesentlicher Grundsatz der 
Artenhilfsprogramme der Vorrang des 
Vertragsnaturschutzes sein soll, unter Be-
zug auf das von der CDU in Hessen ein-
geführte, ideologisch motivierte Motto 
„Kooperation statt Konfrontation“ 
(Harthun 2001). Dieses Prinzip funk-
tioniert aber nur dann, wenn drei Bedin-
gungen erfüllt sind: Erstens, wenn das 
Land seine Vorbildfunktion wahrnimmt 
und alle nötigen Eigentumsflächen 
selbstverständlich zur Verfügung stellt. 
Zweitens, wenn das Land wesentlich 
mehr Personal einstellt, um die Verträge 
mit hunderten privaten Eigentümern in 
Wald und Offenland zu verhandeln. 
Drittens, wenn das Land wesentlich 
mehr Geld bereitstellt, um all die freiwil-
ligen Leistungen zu honorieren. Alle drei 
Bedingungen sind in Hessen aber nicht 
erfüllt. Bemerkenswert ist, dass hoheit-
liche regulatorische Maßnahmen in an-
deren Politikbereichen, wie der Innen- 
oder Verkehrspolitik, eine Selbstver-
ständlichkeit sind, im Naturschutz aber 
als „konfrontativ“ abgelehnt werden. 
Unzureichend ist bisher auch die finan-
zielle Ausstattung für investive Maßnah-
men. Je nach Anforderungen der zu för-
dernden Art muss die Sicherung von 
Flächen durch Ankauf ebenso ermög-
licht werden wie die dauerhafte Realisie-
rung von Pflege- und Fördermaßnahmen.

Flankierend unterstützende 
Naturschutzstrategien

Die geplanten Maßnahmen der Arten-
hilfsprogramme dürfen aber auch nicht 
isoliert betrachtet werden. Positiv zu be-
werten ist, dass sie eingebettet sind in 
weitere landesweite Naturschutzstrate-
gien, die diesen Arten auch zugutekom-
men werden, indem sie einzelne Maß-
nahmen für die windkraftsensiblen Arten 
umsetzen. Dafür müssen aber die von 

FFH-Gebieten (in der Regel nur 10 Meter 
Uferstreifen) erfolgte (Harthun 1999).
Im Offenland findet Lebensraumschutz 
bisher im Rahmen der Artenhilfspro-
gramme noch überhaupt nicht statt. Er 
wäre besonders wichtig für den Rotmi-
lan. Die falsche Landbewirtschaftung ist 
für den Rotmilan das weitaus größere 
Problem als die sichere Jungvogel-Auf-
zucht. Zwar ist die Entwicklung des Rot-
milans aktuell regional positiv, jedoch ist 
der Bruterfolg nach NABU-Untersu-
chungen in Waldeck-Frankenberg in den 
letzten 20 Jahren um rund 18 % zurück-
gegangen (Sommerhage 2021). Das liegt 
vor allem an zwei Faktoren: Jungvögel 
werden durch Prädatoren gefressen oder 
sterben an Nahrungsmangel. Daher muss 
sich ein Artenhilfsprogramm vor allem 
auf die Verbesserung des Nahrungsange-
botes konzentrieren. Auch beim Rotmilan 
wäre der Schutz ganzer Reviere (ca.  
1 000 Hektar) sinnvoller als der Horst-
baumschutz, damit er trotz wechselnder 
Horste geschützt werden kann. Vorsor-
gende Maßnahmen sollten zum Beispiel 
in den vom Hessischen Wirtschaftsmi-
nisterium ausgewählten Maßnahmen-
räumen als vorlaufende Kompensation 
durch die Hessische Ökoagentur profes-
sionell umgesetzt werden. So könnte 
auch die Verfahrensdauer bei Windkraft-
genehmigungsverfahren verkürzt werden.

Umsetzungshindernisse

Eine Ursache der bisher unzureichenden 
Umsetzung ist, dass die Artenhilfspro-
gramme derzeit von Personal verschiede-
ner Behörden miterledigt werden sollen, 
das bereits mit vielen anderen Aufgaben 
betraut ist. Es bedarf effizienterer Umset-
zungsstrukturen, in dem Teile der Pro-
jektorganisation durch regionale Projekt-
träger und Umsetzungspartner unter 
dem Dach des politisch verantwortlichen 
HMUKLV und des fachlich koordinie-
renden HLNUG übernommen werden. 
Ähnlich wie beim Programm „100 wilde 
Bäche“ sollte es eine „Taskforce“ geben, 
d. h. eine Gruppe, deren Hauptverant-
wortung die Umsetzung der Artenhilfs-
programme wäre. Künftig sollte klar de-
finiert werden, wer in welchen Landes-
teilen in welchen Zeiträumen die Aufgabe 
zur Umsetzung konkreter Artenschutz-



Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 21 / 2022 137

Artenhilfsprogramme für eine naturverträgliche Energiewende

Dietz, M. (2013): Populationsökologie und Habi-
tatansprüche der Bechsteinfledermaus Myotis bech-
steinii. Laubach-Gonterskirchen. 344 S.

Harthun, M. (1999): Funktionalität und Wieder-
herstellung von Lebensräumen gemeinschaftlicher 
Bedeutung (GGB) am Beispiel von Auen in Hessen. 
FFH-Entwicklungsgebiete als Voraussetzung für ein 
nachhaltiges Schutzgebietssystem Natura 2000 der 
EU. Natur & Landschaft 74(7/8): 317-322.

Harthun, M. (2001): Zurück in die umweltpolitische 
Steinzeit. Halbzeitbilanz der Naturschutzpolitik in 
Hessen nach dem Regierungswechsel. Natursch. 
Landschaftspl. 33(4): 122-127.

Harthun, M. (2017): Teilzeiturwald oder Ewigkeits-
projekte? Entwicklung natürlicher Wälder in Hes-
sen (II) – die Bedeutung großer Gebiete für die Ar-
tenvielfalt. Natursch. Landschaftspl. 49(5): 156-163.

Harthun, M. (2020): Zur Bedeutung der hessischen 
Naturwälder im Klimawandel. Jahrb. Naturschutz 
Hessen 19: 162-167.

HMUKLV (Hessisches Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz); HMWEVW (Hessisches Minis-
terium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 
Wohnen) (2020): Verwaltungsvorschrift (VwV) 
„Naturschutz / Windenergie“. Gemeinsamer Rund-
erlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und 
des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen. https://www.wind-energie.de/
fileadmin/redaktion/dokumente-landesverbaende/
Hessen/Downloads/20210121_VwV_2020_Natur-
schutz-Windenergie.pdf (Abruf 31.5.2022).

HMWEVW (Hessisches Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Wohnen) (2016): 
Faktenpapier Windenergie in Hessen: Natur- und Um-
weltschutz. 64 S. https://www.energieland.hessen.de/
aktion/zukunftswerkstatt/fulda_darmstadt/Fakten-
papier_Natur_und_Umweltschutz.pdf  
(Abruf 1.6.2022).

Land Hessen; BUND; Hessischer Bauern-
verband; HGON; Hessische Landjugend; Land 
Schafft Verbindung; NABU; VÖL (2021) 
https://biologischevielfalt.hessen.de/kooperations-
vereinbarung-landwirtschaft-und-naturschutz.html 
(Abruf 6.5.2022).

NABU Hessen; ZGF; BUND Hessen; HGON; 
WWF; GREENPEACE (2018): Land der Natur-
wälder. 25 Waldschutzgebiete für Hessen. https://
www.nabu.de/imperia/md/content/hessen/waelder/
waldschutzgebiete_fuer_hessen.pdf  
(Abruf 30.5.2022).

NABU; BUND; HGON; BWE (2020): Biodiversität 
und Klima - gemeinsam schützen! Gemeinsame 
Eckpunkte für einen naturverträglicheren Wind-
kraftausbau in Hessen. https://www.bund-hessen.de/
fileadmin/hessen/Themen/Mensch-und-Umwelt/
Klimaschutz_Energiewende/Windenergie/2020-06-18_
Biodiversitaet_und_Klima_Eckpunkte_fuer_einen_
naturvertraeglicheren_Windkraftausbau.pdf (Abruf 
31.5.2022).

Sommerhage, M. (2015): Rotmilan-Schutz in  
Waldeck-Frankenberg (Nordhessen): Wesentliche 
Gefährdungsursachen und erforderliche Schutz-
maßnahmen Vogelkundl. H. Edertal 41: 6-19.

Sommerhage, M. (2021): Bestandsentwicklung des 
Rotmilans (Milvus milvus) im nördlichen Kreisge-
biet von Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) auf einer 
320 Quadratkilometer großen Untersuchungsfläche 
von 2000 bis 2020. Vogelkundl. H. Edertal 47: 59-71.

Statista (2022): https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/28331/umfrage/anzahl-der-windenergieanlagen-
in-hessen-seit-1989/ (Abruf 5.5.2022).

dieser Flächen können daher ihre Funk-
tion auch nur als „Natur auf Zeit“ erfüllen 
(Harthun 2017) und bieten nicht den 
Schutz vor Störungen, was für einige der 
besprochenen Arten wichtig wäre.
Einen weiteren Beitrag leistet auch die 
neue Naturschutzleitlinie für den Hes-
sischen Staatswald, die weitere Verbesse-
rungen für den Artenschutz bringen 
wird. Sie regelt z. B. die Ausweisung ge-
schützter Habitatbäume, den Schutz 
wassergeprägter Lebensräume, Horst-
schutzzonen und Schonzeiten bei der 
Holzernte.
Das Bild unserer Landschaft wird sich in 
den nächsten Jahrzehnten im Zuge der 
Energiewende mit einer Zielgröße von 
2 300 bis 2 800 Windkraftanlagen in 
Hessen (HMWEVW 2016) deutlich ver-
ändern. Für eine Akzeptanz des zuneh-
menden Ausbaus der Windenergie in der 
Öffentlichkeit müssen daher die Arten-
hilfsmaßnahmen genauso sichtbar werden 
wie die Windkraft. Künftig müsste daher 
eine bessere Kommunikation in Form 
einer jährlichen Präsentation der Erfolge 
der Artenhilfsprogramme erfolgen. Lo-
kaler Betroffenheit durch Windkraftan-
lagen kann nur durch lokale Erfolge im 
Artenschutz begegnet werden, z. B. durch 
eine öffentliche „Landkreis-Tabelle“, in 
der dargestellt wird, in welchem Kreis für 
welche Art welche Maßnahmen ergriffen 
wurden. Maßnahmen und insbesondere 
auch einige der geschützten Individuen 
müssen ins Bild gesetzt werden. Für eine 
schnellere Zielerreichung muss künftig 
der Grundsatz gelten: Was im Landesei-
gentum möglich ist, muss auch im Lan-
deseigentum umgesetzt werden.
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reits bis 2015 erreicht sein. Bereitgestellt 
wurden bisher erst 2 349 Hektar. Hessen 
fördert auch die Gründung von Land-
schaftspflegeverbänden in allen Flä-
chen-Landkreisen von Hessen, um so die 
Pflege artenreichen Grünlandes zu ver-
bessern oder Artenschutzmaßnahmen 
umzusetzen. Inzwischen gibt es sie be-
reits in 16 Landkreisen. Auch hier könn-
ten in den Katalog der Pflichtaufgaben 
(bisher v. a. im Kontext Natura 2000) 
Schutzmaßnahmen für den Rotmilan 
aufgenommen werden.
Von Vorteil wird auch eine rasche Um-
setzung einer hessischen Pestizidreduk-
tionsstrategie sein, die das Land bis zum 
Jahresende 2022 erarbeiten will. Bis 2030 
soll eine Pestizidreduktion um 30 % er-
folgen, was die Gefahr von Vergiftungen 
reduziert und das Nahrungsangebot für 
die Arten erhöht. Auch das politische 
Ziel, in Hessen die Öko-Anbaufläche bis 
2025 von jetzt 16 auf 25 % der landwirt-
schaftlichen Fläche zu erhöhen, kommt 
einigen Arten zugute. Fortschritte sind 
auch durch das Insektenschutzgesetz 
auf Bundesebene und geplante Maßnah-
men zur Reduzierung der Lichtver-
schmutzung möglich.
Das Ziel der Hessischen Biodiversitäts-
strategie, in fünf Prozent des hessischen 
Waldes eine natürliche Entwicklung zu 
ermöglichen, unterstützt die Artenhilfs-
programme in besonderem Maße. Aller-
dings wurden solche holznutzungsfreien 
Naturwaldentwicklungsflächen bisher erst 
auf rund 32 000 ha in Hessen ausgewie-
sen. Im Staatswald betragen sie 3,85 % 
des Gesamtwaldes und im Privat- und 
Körperschaftswald 0,14 % (Mitteilung 
des HMUKLV vom 4.2.2022). Sehr  
viele Naturwaldentwicklungsflächen sind 
zudem nur kleinflächig: Von 2 266 Flächen 
haben nur weniger als 40 eine Größe, die 
den Wechselquartierbewohnern Bech stein-
fledermaus (im Durchschnitt 55 ha; 
Dietz 2013) und Mopsfledermaus eine 
ausreichende Quartierdichte (35 – 40 
Höhlen bzw. Rindentaschen) und deren 
kontinuierliches Angebot garantieren 
kann. Auch sind kleine Naturwaldent-
wicklungsflächen im Klimawandel zuneh-
mend stärker von Austrocknung bedroht, 
da sie durch die forstwirtschaftliche Nut-
zung der umgebenden Bestände freige-
stellt und Schäden durch Sonnenbrand 
oder Windwurf ausgesetzt werden. Viele 
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Nur wenige Jahre währten die Aktivitäten des ersten landesweiten 
naturhistorischen Vereins im Großherzogtum Hessen

Georg Wittenberger

Verbände und Verwaltung

Zu Napoleons Zeiten begann auch im 
Bereich des heutigen Hessens das große 
Zeitalter der Naturforscher. Zwar waren 
schon in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts naturforschende Gesellschaften, 
so in Zürich und in Danzig, gegründet 
worden, doch es waren Ausnahmefälle. In 
Hanau wurde 1808 „Die Wetterauische 
Gesellschaft für die gesammte Naturkunde 
zu Hanau“ gegründet, 1816 folgte eine 
Gesellschaft in Marburg, 1817 die Frank-
furter Senckenbergische Gesellschaft. 1829 
erfolgte eine Vereinsgründung in Wies-
baden. Im Bereich des Großherzogtums 
Hessen dauerte es noch bis 1833, ehe 
sich in Gießen die „Oberhessische Ge-
sellschaft für Natur- und Heilkunde“ 
gründete. Die hier ansässige Landesuni-
versität hatte sicher dabei geholfen. 1834 
wurde in Mainz die „Rheinische Natur-
forschende Gesellschaft“ gegründet, 1836 
schloss sich der „Verein für Naturkunde 
zu Cassel“ an.
In der Residenzstadt Darmstadt des 
Großherzogtums Hessen und darüber 
hinaus in der Provinz Starkenburg for-
mierte sich in den 1840er Jahren das na-
turforschende Bürgertum. Nicht durch 
großartige Versammlungen, sondern durch 
gemeinsame Exkursionen sollte die Natur 
erforscht werden. Dazu galt es auch, 
Sammlungen anzulegen. Zwei Offenba-
cher waren es, die die Initiative ergriffen: 
der Realschullehrer Georg Friedrich An-
dreas Walter und der Apotheker Carl 
Bernhard Lehmann. Während Walter ein 
gebürtiger Offenbacher war, stammte 
Lehmann aus Anhalt-Bernburg. Er hatte 
eine Apothekerlehre und berufliche  
Stationen in Koblenz und Düsseldorf ab-
solviert, lange Reisen in die Schweiz und 
nach Oberitalien unternommen und 
schließlich in Berlin mit großer Aus-
zeichnung studiert. 1840 kam er nach 
Offenbach.
Lehmann erforschte die heimische Pflan-
zenwelt und arbeitete eng mit dem 
Darmstädter Hofgartendirektor Georg 

Abb. 1: Titelblatt des Zweiten Heftes der Verhandlungen des naturhistorischen  
Vereins (Reproduktion: G. Wittenberger)
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1847 erschien das erste Heft der Ver-
handlungen des Vereins mit einem Um-
fang von 52 Seiten, wobei 15 Seiten den 
Regularien galten. Die zoologische Sek-
tion steuerte einen Beitrag über die  
Käferfauna bei, die botanische über das 
Moorgebiet Hengster und über Drosera x 
obovata (Bastard-Sonnentau).
Es begann ein reger Schriftentausch und 
es wurden Bücher und Schränke für die 
Aufbewahrung der gesammelten Belege 
gekauft. 1848 erschien das zweite Heft 
der Verhandlungen mit 82 Seiten. Auch 
dieses enthielt zahlreiche wissenschaftli-
che Abhandlungen, etwa über Käfer, den 
Eisvogel und Mineralienfunde.
Wie ist es mit dem ersten landesweiten 
naturhistorischen Verein weitergegangen? 
Die Spuren verlieren sich in der Ge-
schichte. Lediglich in einem Nekrolog 
für Georg Schnittspahn hieß es 1865 in 
der Darmstädter Zeitung, dass der Ver-
ein nur wenige Jahre existierte und dann 
wegen Mangels an Teilnehmern erlosch. 
Das umfangreiche Herbarium und das 
Aktenarchiv des Vereins, aufbewahrt im 
botanischen Institut in der Darmstädter 
Innenstadt, verbrannten am 11. / 12. 
September 1944. Britische Flugzeuge hat-
ten die Stadt bombardiert. 12 000 Men-
schen starben in diesem „Feuersturm“.
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Friedrich Schnittspahn bei Neubeschrei-
bungen von Sempervivum-Arten zusam-
men. Walter und Lehmann haben sich 
ausgetauscht und mit Schnittspahn über 
einen möglichen naturhistorischen Verein 
für das Großherzogtum Hessen gespro-
chen. 1844 veröffentlichten die beiden 
Offenbacher in der von Walter herausgege-
benen „Industrie-Halle“ am 25. September 
einen Aufruf zur Vereinsgründung unter 
dem Titel „Vorläufige Anzeige eines neu-
en, recht zweckmäßigen und nützlichen 
Vereins der speziellen Naturforschung“. 
Nicht in großartigen Versammlungen, 
sondern auf gemeinsamen Exkursionen 
sollten die Natur erkundet und auch Be-
lege gesammelt werden. Und schon am 
16. November 1844 trafen sich in Langen 
mehrere Freunde der Naturgeschichte, 
um Einzelheiten festzulegen, wie darauf 
die „Großherzoglich Hessische Zeitung“ 
am 22. November 1844 unter Bezug auf 
die Offenbacher „Industrie-Halle“ be-
richtete.
Der neue Verein sollte Mittelpunkt der 
naturgeschichtlichen Erforschung des 
Großherzogtums sein. Dr. Friedrich Mol-
denhauer aus Darmstadt wurde zum vor-
läufigen Vorsitzenden gewählt. Es wurde 
um Mitglieder geworben und der Zulauf 
war groß. Bis zum Februar 1845 waren 
über 60 Personen beigetreten. Die erste 
Hauptversammlung fand am 17. Februar 
1845 in Darmstadt statt. Der Name wurde 
nun endgültig beschlossen: „Naturhisto-
rischer Verein für das Grossherzogthum 
Hessen und Umgebung“. Es wurden ein 
Ausschuss sowie drei Sektionen (Bota-
nik, Zoologie und Mineralogie) gebildet.
Ministerialrat Freiherr von Schenck zu 
Schweinsberg wurde jetzt Direktor, Mol-
denhauer Sekretär. Eine Satzung wurde 
ausgearbeitet und auf einer zweiten 
Hauptversammlung galt es noch Statu-
ten abzuklären. Die Reinschrift wurde 
bei der zuständigen Behörde eingereicht, 
am 27. Mai 1845 war der Verein geneh-
migt. Die erste Generalversammlung am 
15. September 1845 regelte personelle 
Fragen. Es fanden regelmäßige Aus-
schusssitzungen und auch Exkursionen 
statt. Der Großherzogliche Präsident der 
Oberforstdirektion v. Klipstein sowie der 
kaiserlich russische Professor und Zoll-
direktor v. Ludwig zu Petersburg wurden 
1846 die ersten Ehrenmitglieder des  
Vereins.
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20 Jahre Weidewelt  
– Verein für naturschutzkonforme Landnutzung durch Beweidung

Gerd Bauschmann

Verbände und Verwaltung

Was hat zur Gründung von 
„Weidewelt e. V.“ geführt?

Mitte / Ende der 1980er Jahre wurde im 
Naturschutz-Zentrum Hessen (NZH)  
– heute Naturschutz-Akademie Hessen 
(NAH) – damit begonnen, den Sachbe-
reich „Wissenschaftlicher Naturschutz“ 
aufzubauen. Ziel war es, aus der Natur-
schutz-Praxis kommende Fragestellungen 
aufzugreifen, mit eigenen Fachleuten 
oder gemeinsam mit Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen wissenschaftlich 
zu bearbeiten, praxisgerecht aufzuarbeiten 
und dann über die Sachbereiche „Fort-
bildung“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und 
„Umweltbildung“ wieder an Behörden, 
Verbände oder die Bevölkerung zurück-
zugeben. Dazu wurde das Transfer-Zent-
rum Naturschutz (TZN, Bauschmann 
1997) gegründet, Teil des im März 1996 
beschlossenen Konzepts „Das Natur-
schutz-Zentrum Hessen auf dem Weg in 
die Zukunft“.
Zahlreiche Arbeitskreise wurden etabliert, 
so der AK „Ökologische Feldforschung“ 
mit VertreterInnen hessischer oder an 
Hessen angrenzender Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, die „Faunisti-
sche LandesArbeitsGemeinschaft Hessen“ 
(FLAGH, Bauschmann 1998) mit Vertre-
terInnen der in der faunistischen Landes-
erforschung tätigen Organisationen, der 
AK „EDV-Einsatz im Naturschutz“ 
(Bauschmann 1999) mit VertreterInnen 
von Behörden und Verbänden, die sich 
zu diesem Zeitpunkt bereits mit diesem 
Thema befassten (in diesem AK erfolgte 
z. B. die Weiterentwicklung des bis noch 
vor wenigen Jahren überaus erfolgrei-
chen Datenerfassungs- und -haltungs-
programms NATIS) sowie die fachliche 
Betreuung der hessischen Landschafts-
pflegeverbände in einem AK.
Neben den regelmäßigen Arbeitskreis-
treffen wurden auch Fachtagungsreihen 
entwickelt und etabliert, so der „Hessische 
Naturschutztag“, der „Hessische Land-

schaftspflegetag“, der „Hessische Faunis-
tentag“ und die „ÖkoBit“, eine Fachmesse 
zum EDV-Einsatz im Naturschutz. Meh-
rere Internetseiten wurden neu gestaltet 
und gepflegt. „naturschutz-forschung.de“ 
diente der Präsentation der in der Natur-
schutz-Forschung im weiteren Sinne täti-
gen Personen (sowohl Lehrstuhlinhaber-
Innen als auch wissenschaftliche Mitar-
beiterInnen), bot aber auch mit der 
„Forschungsbörse“ die Möglichkeit, sich 
über Examens-, Diplomarbeits- und Disser-
tationsthemen zu informieren und Studie-
rende mit möglichen Betreuenden zusam-
menzubringen. „naturschutz-planung.de“ 
bot die Möglichkeit für Planer und Gut-
achter, über Planungsebenen, Arten-
gruppen und Erfassungs- und Bewer-
tungsmethoden in die Materie einzustei-
gen, also z. B. für welche Planungsebene 
sind welche Organismengruppen mit 
welcher Erfassungsmethode zur effizien-
testen Beurteilung von Eingriffen heran-
zuziehen? „naturschutz-praxis.de“ schließ-
lich war als Seite für jedermann gedacht, 
auf der zahlreiche Beispiele aus dem an-
gewandten Naturschutz zu finden waren.
Auch fachlich-inhaltlich gab es zwei 
Schwerpunkte: (1) Schutz und Pflege 
von Streuobstwiesen und (2) Beweidung 
mesophilen Grünlands. Beide Lebens-
raumtypen standen zu dieser Zeit noch 
nicht so sehr im Blickpunkt des Natur-
schutzes, der sich im Grünland eher auf 
Feuchtwiesen und Magerrasen fokussierte.
Durch tiefgreifende Änderungen seitens 
der Hessischen Landesregierung wurde 
das NZH Anfang der 2000er Jahre völlig 
umstrukturiert und der Sachbereich 
„Wissenschaftlicher Naturschutz“ aufge-
löst. Eines der Argumente: „Forschung 
ist eine Sache der Hochschulen und hat 
in der Verwaltung nichts verloren.“ Fast 
alle Arbeitskreise wurden aufgelöst, die 
Fachtagungsreihen nicht weitergeführt 
und die Internetseiten gekündigt. Ledig-
lich die FLAGH und der Faunistentag 
haben durch Eigeninitiative (Überfüh-

rung in einen Verein) überlebt. Die 
FLAGH konnte im letzten Jahr ihr 
25-jähriges Jubiläum feiern.

Gründung von  
„Weidewelt e. V.“

Da die Inhalte, insbesondere der Streu-
obstwiesenschutz und die Beweidung 
mesophilen Grünlandes drohten, mit der 
Auflösung des NZH-Sachbereichs „Wis-
senschaftlicher Naturschutz“ in Verges-
senheit zu geraten, wurde am 22. Okto-
ber 2002 von aktiven und ehemaligen 
MitarbeiterInnen des NZH in Wetzlar 
der Verein „Weidewelt e. V.“ ins Leben 
gerufen. Der Vereinsname ist einerseits 
ein Hinweis auf die „Welt der Viehwei-
den“, andererseits eine Anspielung auf 
weltweite Aktivitäten.
Als Aufgaben wurden festgelegt: „Förde-
rung von Natur- und Tierschutz durch 
naturschutzkonforme Landnutzung – ins-
besondere Beweidung – sowie die in die-
sem Zusammenhang stehende ökologische 
Forschung, Umweltbildung und Öffent-
lichkeitsarbeit.“ Explizit genannt wurden 
Planung, Durchführung und Unterstüt-
zung von praktischen Beweidungsmaß-
nahmen und zur Förderung der biologi-
schen Vielfalt auf Weideflächen, Vernet-
zung von Projekten und Verbänden mit 
ähnlicher Zielsetzung auf nationaler und 
internationaler Ebene, Durchführung 
und Förderung von wissenschaftlichen 
Arbeiten (sowohl Grundlagenforschung 
als auch projektbegleitende Forschung) 
sowie Monitoringaufgaben und die Un-
terstützung naturschutzkonformer Land-
nutzung durch Beweidung mit Hilfe von 
Fachpublikationen, Öffentlichkeitsarbeit 
und Umweltbildungsmaßnahmen. Auf 
Grundlage dieser Vorgaben arbeitet Wei-
dewelt nun seit 20 Jahren und hat das 
Thema Beweidung salonfähig gemacht.
Interessant ist, dass nach über 20 Jahren 
die „alten“ Themen auch für die Verwal-
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in Brüssel unter Beteiligung von EU-Par-
lamentariern) gehalten.
Auch Fachtagungen waren und sind ein 
wichtiger Faktor in der Arbeit von Wei-
dewelt. Dabei wurde meist mit professio-
nellen Partnern (z. B. Naturschutzakade-
mie Hessen) zusammengearbeitet, die 
für die Organisation zuständig waren, 
während sich Weidewelt um die inhaltli-
che Ausgestaltung kümmern konnte. 
Weitere wichtige Bausteine der Öffent-
lichkeitsarbeit waren und sind Pressear-
beit sowie wissenschaftliche und popu-
lärwissenschaftliche Publikationen.
Weidewelt beteiligt sich auch an Messen 
und Ausstellungen. Zu nennen sind die 
Grüne Woche in Berlin und die an wech-
selnden Orten stattfindenden Hessentage. 
Leider sind beide Messen, die üblicher-
weise jeweils über eine Woche dauern, in 
den letzten Jahren Corona-bedingt aus-
gefallen. Allerdings konnten – wie auch 
in den Vorjahren – ein- oder zweitägige 
Ausstellungen unter Einhaltung der Co-
rona-Regeln wahrgenommen werden. 
Weidewelt verfügt dazu über die nötige 
Infrastruktur, z. B. einen Pavillon und 
ein Ausstellungssystem mit Infotafeln 
(Abb. 1) zu verschiedenen Themen.
Um zitierfähige Broschüren erstellen zu 
können (z. B. zur jeweiligen „Weideland-
schaft des Jahres“, siehe unten), ist eine 
„International Standard Book Number“ 
(ISBN, deutsch: Internationale Stan-
dardbuchnummer) unerlässlich. Mit einer 
ISBN-Nummer kann man jedes Buch 
weltweit eindeutig identifizieren und 

auf „Standardfragen“ schnelle Antworten 
parat zu haben und den Anfragenden et-
was Schriftliches präsentieren zu können, 
wurden 14 Faltblätter und fünf ausführ-
lichere „Weidewelt-Positionen“ erstellt. 
Letztere umfassen bisher die Themen 
„Bedeutung von Viehweiden“, „Winter-
beweidung“, „Baumschutz“, „Große 
Beutegreifer“ und „Beweidung von 
Streuobstgebieten“. Weitere Weidewelt-
Positionspapiere sind in Vorbereitung.
Weidewelt betreibt derzeit zwei eigene 
Beweidungsprojekte (saisonale vs. ganz-
jährige Schafbeweidung von Streuobst-
gebieten), in denen nicht nur Bewirt-
schaftungsmethoden getestet werden, 
sondern auch deren Wirksamkeit wissen-
schaftlich untersucht wird (Bauschmann 
2021). Ein drittes Projekt zur Beweidung 
von Feuchtwiesen mit Rotem Höhen-
vieh wurde inzwischen beendet. Die in 
den verschiedenen Beweidungsprojekten 
gewonnenen Erfahrungen sind enorm 
wichtig für die kompetente Beratung 
und Projektplanung.

Öffentlichkeitsarbeit
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören z. B. 
Vorträge rund um den Themenkomplex 
Grünlandlebensräume und Weideland-
schaften, Haustierwerdung und -rassen, 
Einfluss der Beweidung auf Flora und 
Fauna usw. Vorträge wurden und werden 
sowohl auf lokaler als auch auf Bundes- 
und EU-Ebene (z. B. beim Bundesamt 
für Naturschutz auf der Insel Vilm oder 

tung wieder interessant und wichtig wer-
den. So haben sich die Erhaltungszustände 
der zum „mesophilen Grünland“ zählen-
den FFH-LRT 6510 und 6520 in den 
letzten Jahren so verschlechtert, dass es 
2019 zu einem Vertragsverletzungsver-
fahren der EU gekommen ist und die 
Bundesrepublik Deutschland (und Hes-
sen) Maßnahmen ergreifen müssen, um 
deren Erhaltungszustände zu verbessern 
(Hessischer Landtag 2021). Auch die 
Streuobstbestände haben sich quantitativ 
und qualitativ verschlechtert. Im Jahr 2022 
wurde deshalb eine „Hessische Streuobst-
strategie“ erstellt (HMUKLV 2022). Bei der 
erfolgten Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes 2021 wurden in § 30 „ma-
gere Flachland-Mähwiesen und Berg-
Mähwiesen nach Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG, Streuobstwiesen“ als ge-
setzlich geschützte Biotope neu aufgenom-
men. Auch das HLNUG hat nach langer 
Pause vor einigen Jahren wieder einige der 
„alten“ NZH-Themen erneut aufgegriffen, 
z. B. Hochschulkooperationen, Natur-
schutztag und Landschaftspflegetag.

Aufgaben von  
„Weidewelt e. V.“

Naturschutzfachliche Beratung 
und Planung
Jährlich werden bundesweit bis zu zehn 
Beweidungsprojekte besucht, begutachtet 
und beraten. Das Spektrum reicht dabei 
von Schweine-, Schaf-, Ziegen-, Rinder- 
(inkl. Wasserbüffel und Yak), Pferde- 
und Eselweiden bis zur Multispeziesbe-
weidung. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich um Flächen von lediglich mehre-
ren hundert Quadratmetern in Realtei-
lungsgebieten handelt oder um mehrere 
Quadratkilometer große Truppenübungs-
plätze oder Bergbaufolgelandschaften. 
Die beweideten Lebensräume haben eine 
große Bandbreite von Feuchtgebieten bis 
zu Trockenrasen, von offenen Sanddü-
nen bis zu Waldweiden.
Beratend und unterstützend tätig war 
und ist Weidewelt bei mehreren Groß-
projekten, gefördert über europäische 
und deutsche Programme, z. B. LIFE+, 
Naturschutzgroßprojekt oder Bundes-
programm Biologische Vielfalt. Neben 
Behörden und Verbänden werden auch 
Privatpersonen beratend unterstützt. Um 

Abb. 1: Weidewelt-Infotafeln auf der Spätsommerschau 2021 im Palmengarten 
Frankfurt (Foto: Weidewelt e. V.)
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problemlos bestellen. Der „Weidewelt-
Verlag“ ist, wie jeder Verleger, verpflich-
tet, zwei Exemplare jedes Titels kostenlos 
der Deutschen Nationalbibliothek zur 
Verfügung zu stellen. Bisher sind bei 
Weidewelt vier verschiedene Broschüren 
über die jeweiligen Weidelandschaften 
des Jahres erschienen, eine musste bereits 
nachgedruckt werden. Weitere Druck-
werke sind in Planung.
Exkursionen (Abb. 2) werden von Weide-
welt schon seit der Gründung angeboten. 
Meist handelt es sich dabei um zwei- bis 
dreistündige Führungen, aber auch um 
Ganztagesexkursionen. 2018 wurde unter 
dem Begriff „Weidewelt-Reisen“ (Abb. 3) 
damit begonnen, mit Partnerorganisatio-
nen nicht-kommerzielle Mehrtagesfahrten 
zu organisieren. Leider kam nach einem 
gelungenen Auftakt dieses Unterfangen 
wegen der Corona-Pandemie wieder ins 
Stocken.

Leuchtturm-Projekt: Weide-
landschaft des Jahres

Seit 2015 ruft Weidewelt alljährlich (Aus-
nahme Corona-Jahr 2021) die „Weide-
landschaft des Jahres“ aus (Abb. 4). Dazu 
macht ein Kuratorium, dem neben 
„Weidewelt e. V.“ auch VertreterInnen 
anderer im Themenkomplex naturnahe 
Beweidung aktiven Personen und Institu-
tionen angehören, bis zu drei Vorschläge. 
Aus diesen wird in der Weidewelt-Mit-
gliederversammlung die „Weideland-
schaft des Jahres“ gekürt.
Die bisherigen Weidelandschaften des 
Jahres waren:
2015 „Auenverbund Wetterau“ in Hessen
2016 „Stiftungsland Schäferhaus“ in 
Schleswig-Holstein
2017 „Oranienbaumer Heide“ in Sachsen-
Anhalt
2018 „Almen der Chiemgauer Alpen“ in 
Bayern
2019 „Wilde Weiden Taubergießen“ in 
Baden-Württemberg
2020 / 21 „Halboffene Weidelandschaft 
Sudeniederung in der Arche-Region 
Flusslandschaft Elbe“ in Niedersachsen
2022 „Naturentwicklungsgebiet Lippeaue“ 
in Nordrhein-Westfalen.

Die Aktion macht auf die Bedeutung 
von Viehweiden für die Biodiversität, für 

Abb. 2: Exkursion 2022 in ein entbuschtes und mit Schafen beweidetes Streuobstgebiet 
(Foto: Weidewelt e. V.)

Abb. 3: Im Jahr 2018 wurde von „Weidewelt-Reisen“ für die GEH eine Fachexkursion 
zu Weidelandschaften und bedrohten Nutztierrassen in den Westen Spaniens mit-
organisiert, an der 60 Personen teilnahmen. (Foto: Weidewelt e. V.)

Abb. 4: Im Beisein des damaligen Schleswig-Holsteinischen Umweltministers Robert 
Habeck (rechts) übergibt der Weidewelt-Vorsitzende Gerd Bauschmann (links) die 
Auszeichnung „Weidelandschaft des Jahres 2016“ an Gerd Kämmer, Geschäftsführer 
von „Bunde Wischen“. (Foto: Weidewelt e. V.)
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Aktuell beteiligt sich Weidewelt am 
DBU-Projekt „Arche Schule – Aktiv für 
Ernährungsvielfalt“, getragen von GEH 
(Gesellschaft zur Erhaltung alter und ge-
fährdeter Haustierrassen) und SCHUBZ 
(Schulbiologiezentrum Lüneburg). Wei-
dewelt ist einer von 20 Partnerbetrieben 
in Deutschland (derzeit Niedersachsen 
und Hessen). Das Programm richtet sich 
an 5. / 6. und 9. / 10. Klassen.

Forschung

Gemeinsam mit Partnern (allen voran die 
„Faunistische Landesarbeitsgemeinschaft 
Hessen“ – FLAGH, aber auch Forschungs-
einrichtungen und Planungsbüros) be-
treibt Weidewelt Grundlagenforschung 
und projektbegleitende Untersuchungen. 
Das „Weidewelt-Institut für Naturschutz 
und ökologische Forschung“ (WINÖF) ist 
beteiligt an Untersuchungen zum Einfluss 
der Beweidung auf Flora und Fauna: 2014 
wurde im Projektgebiet „Ockstädter  
Kirschenberg“ mit der Inventarisierung 
der Tierarten begonnen. Dazu wurde auch 
der „GEO-Tag der Artenvielfalt“ genutzt, 
an dem zahlreiche Experten verschiede-
ner Fachdisziplinen anwesend waren. 
Außerdem wurden Bodenfallen, Farb-
schalen und Fensterfallen eingesetzt. Die 
Artenlisten werden permanent ergänzt.
Auf einer extensiv mit Rindern („Auer-
rind-Projekt“) beweideten Großkoppel 
bei Lorsch/Südhessen werden seit 2015 
Untersuchungen mit Bodenfallen durch-
geführt, um den Einfluss der Beweidung 
auf epigäisch lebende Arthropoden zu 
dokumentieren (Abb. 6). Bei der Weide-
fläche handelt es sich überwiegend um 
trockene, sandige Grünlandbereiche so-
wie eine Flussaue mit feuchtegeprägtem 
Grünland, Röhrichten und Feuchtgehöl-
zen. Dazu kommt eine seit 2018 eben-
falls durch Rinder beweidete, überwie-
gend mit lückigem Kiefernwald bewach-
sene Binnendüne.
2020 wurden im Projektgebiet „Wingert 
bei Dorheim“ (Abb. 7) Untersuchungen 
wieder aufgegriffen, die bereits schon ein-
mal von 1996 bis 2004 durchgeführt wor-
den waren. Neben dem bisher untersuch-
ten Grünland wurden auch die Baumbe-
stände (Obstbäume, Hutebäume) in die 
Untersuchungen einbezogen. Die bishe-
rige Bilanz: fast 200 Pflanzen-, 86 Spin-

Umweltbildung

Die Zusammenarbeit mit Kindergärten, 
Schulen und Naturschutz-Jugendgruppen 
ist enorm wichtig. Aus diesem Grund 
bietet Weidewelt seit seiner Gründung 
Aktivitäten für dieses Klientel an (Abb. 5). 
Zu nennen sind Projektwochen an Grund-
schulen zum Thema „Wiesen, Weiden, 
Weidetiere“, der Besuch in Kindergärten 
mit Ziegen und die Betreuung einer be-
weideten „Muster-Streuobstwiese“ durch 
eine NAJU-Gruppe. Einer Waldorfschule 
wurde eine Zuchtgruppe Rhönschafe 
(ein Bock, drei Muttertiere) für ein Jahr 
zur Verfügung gestellt, damit die Kinder 
den Umgang mit Tieren lernen und Ver-
antwortung zeigen.

Klima- und Hochwasserschutz, für die 
Erholung und nicht zuletzt für die Er-
zeugung gesunder Nahrungsmittel auf-
merksam. Aber Viehweiden sind auch 
gefährdet, sowohl in quantitativer als 
auch in qualitativer Hinsicht. Zu nennen 
sind z. B. die enormen Flächenkonkur-
renzen mit dem Verkehrswegebau, der 
Siedlungs- und Industriegebietsentwick-
lung sowie bei der Erzeugung nachwach-
sender Rohstoffe. Zudem werden viele 
ökologisch wertvolle Grünlandflächen auf-
gedüngt und intensiviert und verlieren 
somit ihren ursprünglichen Charakter. 
„Weidelandschaft des Jahres“ soll auf diese 
und andere Probleme hinweisen und 
gleichzeitig die Schönheiten und Eigen-
arten von Weidelandschaften vorstellen

Abb. 5: Besuch bei Schafen im Rahmen einer Schul-Projektwoche  
(Foto: Weidewelt e. V.)

Abb. 6: Auf dieser mit „Auerrindern“ beweideten Großkoppel werden epigäisch  
lebende Arthropoden erfasst. (Foto: Weidewelt e. V.)
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•  Seit 2015 ist Weidewelt Teil der Ver-
bände-Plattform des Verbraucher-, 
Natur-, Tierschutzes und der bäuerli-
chen Landwirtschaft für die Verände-
rung der europäischen Agrarpolitik.

•  Seit 2020 ist Weidewelt einer der Unter-
stützer für ein internationales Jahr der 
Weidelandschaften und Hirten (Inter-
national Year of Rangelands and Pasto-
ralism), das für 2026 von der FAO aus-
gerufen wurde. Weidewelt wird dazu 
eigene Beiträge leisten.

•  Seit 2021 ist Weidewelt Teil einer Auen-
weiden-Allianz von Deutscher Umwelt-
hilfe und Verbänden mit Weideland-
schaftsbezug, um Forderungen nach einer 
zukunftsweisenden Förderpolitik für den 
Landnutzungswandel in Flussauen zu-
gunsten von Viehweiden zu kanalisieren.

Weitere Informationen zum Verein „Weide-
welt e. V.“, zu Aktivitäten, zu Weideland-
schaften usw. sind zu finden unter www.
weidewelt.de. Hier gibt es auch Bestell- 
und Downloadmöglichkeiten für diverse 
Faltblätter, Broschüren und Publikationen.

Kontakt

Gerd Bauschmann
Weidewelt e. V. – Verein für naturschutz-
konforme Landnutzung durch Beweidung
Salzgrafenstraße 13
61169 Friedberg-Dorheim
Weidewelt@aol.com
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von Nutztieren bemüht sich die „Be-
ratung artgerechte Tierhaltung“ (BAT).

•  Unsere Partner beim Erhalt und bei 
der Entwicklung naturnaher Landschaf-
ten durch den Einsatz einer ursprüng-
lichen Artengemeinschaft von großen 
Pflanzenfressern sind der Verein „Taurus 
Naturentwicklung“ und der Verein 
„Naturnahe Weidelandschaften“.

•  Ökologische, ökonomische und soziale 
Aspekte des Nomadismus werden von 
der „Liga für Hirtenvölker und nach-
haltige Viehwirtschaft“ (League for 
Pastoral Peoples and endogenous live-
stock development) bearbeitet.

•  Spanische Weidewelt-Partner sind die 
Asociación „Trashumancia y Naturaleza“ 
und die „Asociacion Caravana negra“.

•  Lokale Partner in Deutschland sind der 
„Weideverein Taurus“ aus dem Raum 
Marburg sowie der „Förderkreis Große 
Pflanzenfresser im Kreis Bergstraße“.

•  Das „Experimentalarchäologische Frei-
lichtlabor karolingischer Herrenhof 
Lauresham“ umfasst neben Wohn-, 
Wirtschafts-, Stall- und Speicherbauten 
sowie verschiedenen landwirtschaftli-
chen Nutzflächen – Wiesen, Äcker und 
Gärten – auch die Haltung von Nutz-
tieren, deren Erscheinungsbild eine 
Annäherung an das der mittelalterli-
chen Artgenossen ermöglichen soll.

•  Ökologische Forschung auf Weideflä-
chen (faunistische Untersuchungen, 
Begleituntersuchungen zu Maßnah-
men usw.) werden gemeinsam mit der 
„Faunistischen LandesArbeitsGemein-
schaft Hessen“ (FLAGH) durchge-
führt.

nen-, 605 Käfer-, 105 Schmetterlings-, 
133 Hautflügler-, 63 Wanzen-, 20 Heu-
schrecken-, 6 Amphibien- und Reptilien-, 
104 Vogel- und 26 Säugetierarten. Die 
Untersuchungen laufen weiter, noch nicht 
alle Tiergruppen sind bestimmt. Weiter-
hin beteiligt sich Weidewelt z. B. an fau-
nistischen Begleituntersuchungen von 
Blühstreifen und Blühflächen, die heute 
in Politik und Verwaltung, aber auch in 
der Bevölkerung und bei Landwirten als 
„Allheilmittel“ gegen den Biodiversitäts-
verlust angesehen und angelegt werden. 
Erste Ergebnisse sind, was den ökologi-
schen Nutzen angeht, eher ernüchternd.

Weidewelt-Netzwerk

Der Verein Weidewelt ist bemüht, ein 
breites Themenspektrum rund um Be-
weidung und Weidelandschaften abzu-
decken. Dieses reicht von kleinbäuerlichen, 
historisch entstandenen Nutzungsformen 
über großflächige Weidelandschaften bis 
hin zur Wildnisentwicklung unter dem 
Einfluss von großen Pflanzenfressern 
und beinhaltet neben ökologischen auch 
ökonomische und soziale Komponenten. 
Dabei arbeitet Weidewelt in verschiede-
nen Teilbereichen mit qualifizierten Part-
nern zusammen:
•  So werden alte und bedrohte Haustier-

rassen, die sich für den Einsatz in klein-
bäuerlichen Nutzungsformen und groß-
flächigen Weidelandschaften eignen, 
von der „Gesellschaft zur Erhaltung alter 
und bedrohter Haustierrassen“ (GEH) 
betreut. Um die artgerechte Haltung 

Abb. 7: Blühende Obstbäume und Schafbeweidung im Projektgebiet „Wingert bei 
Dorheim (Foto: Weidewelt e. V.)
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Hessische LPV im Porträt:  
Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill e. V.

Verbände und Verwaltung

Günter Schwab, Anna-Lena Sander, Franziska Schmidt & Dietmar Simmering

Einführung

Mit diesem Porträt über die Landschafts-
pflegevereinigung Lahn-Dill e.V. beginnt 
die in Simmering & Katz (2020) ange-
kündigte Serie von Vorstellungen der hes-
sischen Landschaftspflegeverbände (LPV).

Gründung

Die Landschaftspflegevereinigung Lahn-
Dill e. V. ist der erste im neuen Jahrtausend 
gegründete Landschaftspflegeverband Hes-
sens. Die Gründung erfolgte am 15. Sep-
tember 2015. Kommunale Gründungsmit-
glieder waren der Lahn-Dill-Kreis, die 
Städte Wetzlar, Dillenburg und Herborn 
sowie die Gemeinden Sinn und Waldsolms. 
Der Naturschutz war durch HGON, 
NABU, BUND und BVNH sowie die 
Naturlandstiftung Lahn-Dill, den Natur-
schutzring Ehringshausen und den 
NABU-Stadtverband Wetzlar vertreten. 
Seitens der Landwirtschaft beteiligten sich 
der Bauernverband Gießen / Wetzlar / Dill 
sowie vier Betriebsinhaber.
Die Gründung eines drittelparitätischen 
Landschaftspflegeverbandes im Lahn-Dill-
Kreis war in Naturschutzkreisen bereits 
in den 1990er Jahren diskutiert worden, 
u. a. weil die damals schon erfolgreiche 
Arbeit der LPV Gießen im Nachbarland-
kreis anerkennend beobachtet wurde. 
Aufgrund der etwas anders gelagerten, 
aber durchaus erfolgreichen Arbeit der 
Naturlandstiftung im Lahn-Dill-Kreis 
war die Gründung eines zusätzlichen 
LPV damals jedoch den kommunalen 
Gremien nicht vermittelbar.
Erst 2011 kam im Zuge der Kommunal-
wahl und einer Verschiebung der politi-
schen Verhältnisse langsam wieder Bewe-
gung in die Sache. Seitens der neuen 
Kreisregierung wurde das Gespräch mit 
den Naturschutzverbänden geführt, an-
schließend auch mit der Landwirtschaft 
und den Kommunen. 2013 wurden alle 

Kommunen des Kreises von der UNB an-
geschrieben und um Mitwirkung ge-
worben. Ein wichtiges Argument für die 
LPV war die mögliche Unterstützung der 
Kommunen bei der Umsetzung von Aus-
gleichs- und Ökokontomaßnahmen nach 
dem Vorbild der LPV Gießen. Geschäfts-
führerin Ingrid Moser war in dieser Zeit 
regelmäßig zu Gast in Gremien des Lahn-
Dill-Kreises, um die Arbeit der LPV  
Gießen vorzustellen. Da jedoch sowohl der 
Kreis als auch zahlreiche kreisangehörige 
Kommunen unter dem „kommunalen 
Schutzschirm“ standen und „freiwillige 
Ausgaben“ nur schwer vermittelbar bzw. 
nicht zulässig waren, hielt sich die Reso-
nanz bei den Kommunen zunächst in 
Grenzen. Auch das damalige Fehlen einer 
nennenswerten finanziellen Unterstüt-
zung durch das Land erschwerte die Dis-
kussionen, da eine langfristige Perspektive 
fehlte. Es ist daher in hohem Maße auch 
der umsichtigen Beharrlichkeit des dama-
ligen Ersten Kreisbeigeordneten Heinz 
Schreiber zu verdanken, dass die Grün-
dung der LPV trotz aller Widrigkeiten 
mit Unterstützung der Unteren Natur-
schutzbehörde vorbereitet und vorange-
trieben wurde. Und nur wenige Wochen 
vor der Gründung hatte Umweltministe-
rin Priska Hinz auf dem Deutschen Land-
schaftspflegetag 2015 in Wiesbaden ange-
kündigt, dass das Land künftig die Zu-
sammenarbeit mit und die Förderung von 
LPV in Hessen ausbauen möchte, so dass 
endlich eine Perspektive möglich schien.

Erste Schritte

Dennoch konnte die Geschäftsstelle erst 
nach einer Durststrecke von 1,5 Jahren 
erstmals besetzt werden. Eine Anschub-
finanzierung wurde zunächst über die 
Fördermittel des Innenministeriums zur 
Interkommunalen Zusammenarbeit er-
schlossen, die aber erst ab 2017 zur Ver-
fügung standen. Wenige Monate später 

startete das Pilotvorhaben des HMUKLV 
zur späteren Richtlinienfinanzierung. Im 
Rahmen dieses Projektes wurden die 
LPV Lahn-Dill, der LPV Waldeck-Fran-
kenberg und der Naturschutzfonds Wet-
terau über zwei Jahre mit Aufgaben des 
Natura 2000-Gebiets- und Artenmanage-
ments betraut. Hiermit war der Einstieg 
in die erfolgreiche Arbeit geebnet.

Heutige Struktur 

Nach inzwischen fünf Jahren erfolgrei-
cher Arbeit hat sich die Zahl der kom-
munalen Mitglieder auf 13 von 23 Kom-
munen zzgl. einem Landkreis erhöht. Die 
Zahl der Mitglieder aus dem Naturschutz 
stieg auf 19, die der Landwirte auf 11; 
hinzu kommen einige Fördermitglieder. 
Der 12-köpfige Vorstand zeichnet sich 
durch eine große Kontinuität aus und 
arbeitet gut kooperativ zusammen.
Die Geschäftsstelle der LPV (Abb. 1) hat 
ihren Sitz in der zentral gelegenen Gemein-
de Sinn, wodurch eine gute Erreichbarkeit 
aller Kreisgebiete gegeben ist. Der Bürger-
meister der Gemeinde Sinn, Hans-Werner 
Bender, ist zudem der 1. Vorsitzende der 
LPV; dies erleichtert persönliche Abstim-
mungen. Anfangs bot das Büro nur drei 
Arbeitsplätze, 2021 erfolgte der Umzug ins 
Rathaus. Hier stehen der LPV bis zu sechs 
Arbeitsplätze zur Verfügung sowie eine Ga-
rage für die Lagerung von Arbeitsmateriali-
en. Zudem wurde ein Lagerraum für Wie-
sendruschsaatgut angemietet. Momentan 
besteht die Geschäftsstelle aus dem Ge-
schäftsführer und vier Mitarbeiterinnen 
(insgesamt vier Vollzeitäquivalente) mit 
vegetationskundlichem, landwirtschaft-
lichem oder (avi-)faunistischem fachli-
chen Hintergrund.
Die Finanzierung der Geschäftsstelle er-
folgt aktuell zu ca. 60 % über die Richt-
linienförderung des Landes, zu ca. 35 % 
über GAK-Förderprojekte sowie zu ge-
ringen Anteilen über Aufträge der Mit-
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den die Maßnahmen in den von ihnen 
betreuten FFH-Gebieten abgestimmt. 
Die UNB finanziert mit Mitteln aus Er-
satzgeldern kleinere Projekte.
Bei der Umsetzung von Projekten arbeitet 
die LPV regelmäßig mit rund 25 Land-
wirten und anderen Dienstleistern zu-
sammen. Unterstützung erhält sie zudem 
von den anerkannten Naturschutzverbän-
den sowie lokalen Naturschutzgruppen, 
Obst- und Gartenbauvereinen und frei 
ehrenamtlich engagierten Menschen. 
Partner ist auch der Naturpark Lahn-
Dill-Bergland, der das erste Kreuz-Enzi-
an-Projekt nach der Wiederentdeckung 
der letzten Population in Mittelhessen 
finanzierte und auch bei der Umsetzung 
kleineren Pflanz- und Pflegemaßnahmen 
tatkräftig unterstützt. Seit kurzem bietet 
die LPV für die Lehrkräfte in den Natur-
parkschulen Weiterbildungen zum Thema 
Streuobst und artenreiche Wiesen an.
Die Nähe zur Justus-Liebig-Universität 
Gießen und der Professur der Landschafts-
ökologie bietet beiden Seiten viele Vor-
teile. Es haben bereits einige Studierende 
(Pflicht-)Praktika bei der LPV durchge-
führt und meist gingen daraus Abschluss-
arbeiten hervor. Dies bietet den Studie-
renden praxisnahe Fragestellungen und 
gleichzeitig werden die Projekte der LPV 
wissenschaftlich begleitet. So wurden z. B. 
Kreuz-Enzian-Ansaatversuche, die Aus-
wirkung der Braunkehlchen-Brachestrei-
fen auf die Vegetation sowie der Erfolg 
von Wiesendruschansaaten untersucht.

Arbeitsschwerpunkte

Streuobstprojekte
Seit 2019 hat die LPV insgesamt sechs 
kommunale Streuobstprojekte umgesetzt. 
Hierbei wurden teilweise ganze Gemein-
den, teilweise nur einzelne Gemarkungen 
berücksichtigt. Ein erstes Pilotprojekt für 
die LPV wurde in der Gemeinde Wald-
solms in zwei einjährigen Projektphasen 
mit Mitteln der GENAU-Umweltlotterie 
umgesetzt. Im ersten Jahr wurden der Be-
stand erfasst (Abb. 2), die Vorklärung  
betrieben sowie erste Maßnahmen um-
gesetzt. In der zweiten Phase erfolgten 
weitere Umsetzungen, aber auch die Be-
völkerung wurde stärker aktiviert. So fan-
den ein Schnittkurs und ein Sensenkurs 
statt, die beide großen Anklang fanden. 

vorhaben für die Umsetzungsbegleitung 
von NATURA 2000-Maßnahmen zum 
Schutz des Braunkehlchens und die gute 
Zusammenarbeit hat sich seitdem weiter-
entwickelt. Seit 2021 betreut die LPV die 
Ernte von Wiesendruschgut für die Abtei-
lung. In ihrer Funktion als Bewilligungs-
stelle für die Landesförderung sowie 
GAK-Projekten und Mitteln der Biodi-
versitätsstrategie ist stets eine enge Ab-
stimmung mit der Oberen Naturschutzbe-
hörde gegeben (RP Gießen). Mit den 
Forstämtern Wetzlar und Herborn wer-

gliedskommunen (Betreuung von Kom-
pensationsmaßnahmen) und Mitglieds-
beiträge. Maßnahmen werden über 
FFH-Mittel sowie GENAU- und GAK-
Projekte umgesetzt.

Kooperationen

Enge Kooperationen bestehen mit den 
Behörden. Die Abteilung für den ländli-
chen Raum des Lahn-Dill-Kreises fungierte 
bereits seit 2018 als Auftraggeber im Pilot-

Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill e. V.

Abb. 1: Geschäftsstelle der LPV Lahn-Dill mit Vorsitzendem (Foto: H. Weller)

Abb. 2: Erfassung der Streuobstbestände mit Altersphase, Obstart und Schnittbedürf-
tigkeit (Bearbeitung: LPV Lahn-Dill e. V.)
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Umsetzung der  
Biodiversitätsstrategie
Zur Schwerpunktsetzung für Maßnah-
men im Arten- und Biotopschutz wurde 
2019 im Auftrag der UNB ein „Konzept 
zur Umsetzung der Biodiversitätsstrate-
gie im Lahn-Dill-Kreis“ erarbeitet. Hier-
zu wurden fachlich begründete Umset-
zungsprioritäten für die dem Kreis in der 
„Hessenliste“ (HMUKLV 2015) zuge-
ordneten Arten und Lebensräume erar-
beitet. In Datenbanken, Literatur und 
Ehrenamt vorhandenes Wissen zu den 
Vorkommen wurde gebündelt und auf 
dieser Basis die Lebensräume und Arten 
nach Dringlichkeit und Umsetzbarkeit 
priorisiert. Die Ergebnisse fließen lau-
fend in die Auswahl der Umsetzungspro-
jekte ein. Für die ersten neun Arten der 
Flora-Liste wurden seitdem die Vorkom-
men überprüft und aktualisiert, um auf 
dieser Basis Maßnahmen zu starten. Die 
Tabellen 2 und 3 (im elektronischen An-
hang unter www.naturschutz-hessen.de) 
zeigen die Ergebnisse der Priorisierung.

Botanischer Artenschutz und  
artenreiches Grünland 
Ein großes GAK-Projekt für die Wieder-
ansiedlung von Kreuz-Enzian mit über 
13 Flächen und über 10 000 Pflanzen 
sowie ergänzenden Ansaaten ist aktuell 
in der Umsetzungsphase, die Auswahl 
der Wiederansiedlungsflächen erfolgte 
auf der Basis historischer Vorkommens-
nachweise. Die Ergebnisse werden im 
nächsten Jahr an dieser Stelle veröffent-
licht.
In Zusammenarbeit mit dem Arnika-
Hessen-Projekt wurden im LDK über 
5 000 Arnikapflanzen wiederangesiedelt 
(Abb. 3). Die Samen wurden von noch 
bestehenden Quellpopulationen im nörd-
lichen Kreis gewonnen und vom Botani-
schen Garten Marburg zu Pflanzen her-
angezogen. Die Pflanzung erfolgte durch 
die LPV und vor allem ehrenamtliche 

Gacks apfel, Gelbe Schafsnase, Eiserapfel, 
Langer Grüner Gulderling oder Hartap-
fel gefunden. Die Finanzierung der Sor-
tenkartierungen lief meist über lokale 
Naturschutzgruppen, die wiederum Lotto 
Tronc Mittel in Anspruch nahmen. Da 
das Interesse an Fortbildungen zum The-
ma Streuobst sehr groß ist, plant die LPV 
im Herbst 2022 eine Obstbaumfach-
wartausbildung anzubieten, um neue 
„Streuobstheld:innen“ auszubilden.
Weitere Gemeinden sind ebenfalls an 
Streuobstprojekten in ihren Gemarkun-
gen interessiert. Um eine fachlich be-
gründete Auswahl treffen zu können, soll 
künftig eine Priorisierung der Streuobst-
bestände u. a. anhand der Vorkommen 
wertgebender Tierarten erarbeitet werden.

Braunkehlchenprojekt
Über das Braunkehlchenprojekt wurde 
bereits ausführlich von Schmidt & Korn 
(2019) berichtet. In den Jahren 2018 bis 
2022 konnten dank der Landesfinanzie-
rung weiterhin nahezu der gesamte Braun-
kehlchenbestand des Lahn-Dill-Kreises 
erfasst und in enger Abstimmung mit der 
Abteilung ländlicher Raum und zahlrei-
chen Landwirten geeignete Maßnahmen 
gezielt auf die Flächen gebracht werden. 
Hierbei werden mit zunehmender Erfah-
rung nicht nur Standardempfehlungen 
umgesetzt, sondern diese an die lokalen 
Gegebenheiten angepasst und mit den 
Landwirten teilweise individuelle Lösun-
gen entwickelt. Um Auen für die Offen-
landart besser nutzbar zu machen, wurden 
in Teilbereichen gezielt störende Gehölz-
strukturen entfernt. Erfreulicherweise ist 
es durch die Maßnahmen und die gezielte 
Ansprache der Landwirte gelungen, die 
Brutverluste deutlich zu reduzieren und 
den Bestand der Braunkehlchen zu stabi-
lisieren. Auch die Entwicklung der Re-
vierzahlen ist sehr positiv zu bewerten, 
da wir uns den Zahlen aus 2002 wieder 
annähern (siehe Tab. 1).

In Sinn und Herborn-Amdorf wurden 
vergleichbare Streuobstprojekte über die 
Umweltlotterie GENAU umgesetzt. Für 
die folgenden Projekte in Hüttenberg, 
Wetzlar und Dillenburg-Donsbach mit 
einem deutlich größeren Volumen und 
dem Schwerpunkt auf Umsetzungsmaß-
nahmen wurden GAK-Mittel bewilligt.
Die Kartierungen wurden anfangs nur 
flächenscharf und nicht punktgenau 
durchgeführt. Später wurde aber auf eine 
Einzelbaumkartierung umgestellt und mit 
jedem Projekt noch etwas optimiert. Pro 
Baum werden z. B. die Obstart, Wuchs-
form, Altersphase, Schnittbedürftigkeit 
und Schnittaufwand erfasst. Es wurde eine 
GPS-Antenne angeschafft, die eine genaue 
Verortung der Bäume in dichten Bestän-
den zulässt und die korrekte Zuordnung 
zu Parzellengrenzen erlaubt. Die Kartie-
rungen und auch der Schnitt der Obst-
bäume wurden anfangs von einem Mit-
arbeiter der LPV (Obstbaumfachwart) um-
gesetzt, später wurde extern vergeben.
Auf Grundlage der durchgeführten Er-
fassungen von Streuobst und Grünland-
beständen wurden Wiederherstellungs-
schnitte durchgeführt und Hochstämme 
nachgepflanzt. Obstbäume und ehemals 
artenreiches Grünland wurden von Ge-
hölzen freigestellt und durch die Einsaat 
mit regional gewonnenem Druschgut 
wieder aufgewertet. In den ersten Projek-
ten wurden Maßnahmen hauptsächlich 
auf kommunalen Flächen umgesetzt. 
Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
und zusätzlichen Informationsfluss durch 
örtliche Ehrenamtliche konnten in den 
weiteren Projektverläufen vermehrt auch 
Privateigentümer angesprochen werden. 
Vor allem in den Gebieten mit noch ak-
tiven und sehr engagierten Vereinen und 
ehrenamtlich Tätigen läuft eine Umsetzung 
von Maßnahmen einfacher und schneller. 
Insgesamt konnten in den Streuobstpro-
jekten ca. 11 000 Obstbäume erfasst und so 
ein Überblick über die Zustände der Be-
stände gewonnen werden. Daraufhin wur-
den bisher fast 600 Bäume geschnitten 
und über 250 Bäume nachgepflanzt. Fast 
20 Flächen wurden zudem entbuscht 
und dadurch wieder aufgewertet.
Weiterhin wurden Sortenbestimmungen 
an ca. 1 500 Apfel- und Birnenbäumen 
vorgenommen. Es wurden dabei einige 
Raritäten und Lokalsorten wie z. B. der 
Siebenschläfer, Roter Herbstkalvill, 

BP / Rev. 1987 BP / Rev. 2002 BP / Rev. 2019 BP / Rev. 2020 BP / Rev. 2021

442 256 186 209 242

Tab. 1: Entwicklung der Braunkehlchen-Reviere im Lahn-Dill Kreis. Abkürzungen: 
BP – Brutpaare; Rev. – Reviere. Quellen: 1987 – Metzt & Schindler in Vogelkdl. 
Ber. Lahn-Dill 2: 97-99; 2002 – Schindler in Vogelkdl. Ber. Lahn-Dill 18: 163-164; 
2019-2021: Braunkehlchen-Projekt
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nahmen Änderungsverfahren der zugrun-
deliegenden Bebauungspläne zwingend 
notwendig sind. Hierdurch stand im 
Raum, dass dies für einzelne Kommunen 
die Durchführung von bis zu 20 Ände-
rungsverfahren bedeutet hätte. Zwischen-
zeitlich konnte aber geklärt werden, dass 
jede Kommune alle wegfallenden Kom-
pensationsflächen und die dafür neu fest-
zulegenden Maßnahmen in einem einzi-
gen Änderungsverfahren bündeln kann.

Perspektiven

Nach der anfänglich hohen Unsicher-
heit, wie eine Geschäftsstelle finanziert 
und Maßnahmen umgesetzt werden 
können, hat die LPV Lahn-Dill deutlich 
an Fahrt aufgenommen. Das eigene jähr-
liche Volumen für die Geschäftsstelle 
und die Umsetzung von Maßnahmen 
liegt mittlerweile über 500 000 €, hinzu 
kommen erhebliche FFH-Mittel, die ge-
meinsam mit der Abteilung ländlicher 
Raum und den Forstämtern für Schutz-
maßnahmen in den FFH-Gebieten ein-
gesetzt werden können. Für die nächsten 
Jahre plant die LPV anhand der vorlie-

Wildschweinschäden sowie die Wieder-
herstellung verloren gegangener LRT-
Flächen regionales Saatgut in Direkt-
ernteverfahren gewonnen. Siehe hierzu 
Schwab (2022).

Kommunale Projekte außerhalb der 
Landesförderung: Kompensations-
maßnahmen und Ökokonto
Eine wesentliche Motivation zur Grün-
dung der LPV waren bestehende Defizite 
bei der Umsetzung von Kompensations-
maßnahmen und die Aussicht den Kom-
munen hier Unterstützung zu bieten 
(s. o.). Erste Erfolge konnten auch erzielt 
werden (Abb. 4). Allerdings bremsten 
mehrere Faktoren die Dynamik deutlich 
aus. Einerseits waren gerade in den letz-
ten Jahren bei den Kommunen die finan-
ziellen Unsicherheiten hoch und entspre-
chend die Bereitschaft, Mittel für Natur-
schutz zur Verfügung zu stellen gering. 
Erschwerend kam hinzu, dass der Rah-
men zur rechtssicheren Behebung von 
Kompensationsdefiziten lange unklar 
blieb. Eine Abstimmung der UNB mit 
dem HMUKLV bestätigte, dass bei nicht 
(mehr) umsetzbaren Kompensationsmaß-

Helfer. Durch die extrem trockenen 
Sommer 2018 und 2019 mussten die 
Anpflanzungen intensiv gegossen und 
betreut werden. Die beiden Sommer ha-
ben aufgezeigt, dass sonnige, trockene 
Standorte im Hinblick auf die zuneh-
mende Erwärmung und Sommertrocken-
heit keine zukunftsfähigen Standorte 
mehr für Arnika darstellen. Das spiegelte 
sich auch in der Anwuchsquote von nur 
9 % an diesen Standorten wider. Auf den 
kleinklimatisch kühlen, feuchten und 
schattigen Standorten betrug die An-
wuchsquote immerhin noch 37 %.
Sowohl für Magerrasen als auch für die 
extrem gefährdeten Quellsümpfe im Grün-
land wurden im Rahmen einer Daten-
analyse Schwerpunktflächen für Schutz-
maßnahmen im Kreis identifiziert. Die 
Umsetzung erster Maßnahmen konnte 
schon begonnen werden, in den nächsten 
Jahren wird dies ein weiterer Schwer-
punkt der LPV werden.
Im Auftrag der Abteilung ländlicher Raum 
wurden in einigen FFH-Gebieten Ent-
buschungsmaßnahmen für die Wieder-
herstellung von Magerrasen umgesetzt. 
Ebenfalls im Auftrag der AlR sowie der 
Forstämter wird für die Reparatur von 

Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill e. V.

Abb. 3: Arnika-Pflanzung mit ehrenamtlichen Helfern (Foto: F. Brucker)
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lastungen nicht tragen wollen. Ebenso 
wird die LPV die Aktivitäten zur Gewin-
nung von regionalem Saatgut mittels Di-
rekternteverfahren fortführen und aus-
bauen, auch vor dem Hintergrund der 
massiven Verluste von LRT-Grünland in 
den FFH-Gebieten.
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genden Priorisierung die Umsetzung der 
Biodiversitätsstrategie für weitere Arten 
und Lebensräume durch Maßnahmen vor-
anzubringen. Abhängig von Erfolgen und 
neuen Erkenntnissen soll hierbei die Um-
setzungspriorisierung in Abstimmung mit 
der UNB laufend fortgeschrieben werden.
Um weitere Perspektiven im Bereich 
Streuobst, Braunkehlchen und Grünland 
zu entwickeln und vor allem um koope-
rative Ansätze in der Landwirtschaft zur 
fördern, stellt die LPV gemeinsam mit 
dem DVL und mehreren bundesweiten 
Kooperationspartnern einen BPBV-För-
derantrag für ein 6-jähriges Projekt zur 
überbetrieblichen Umsetzung von Agrar-
naturschutzmaßnahmen. Hintergrund 
ist, dass im Kreis vor allem im Streuobst 
praktisch keine HALM-Anträge gestellt 
werden, da die Landwirte allein bei den 
oftmals vielen kleinen Streuobstparzellen 
den Aufwand für Abstimmung mit Ei-
gentümern und die Pflege nicht leisten 
können und das Risiko für spätere An-

Abb. 4: Orchis mascula auf einer Kompensationsfläche in Sinn nach Pflegemaßnahmen (Foto: H. Weller)

https://hessen.dvl.org
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Kurz berichtet

Hessischer Landschaftspflegetag 2021:  
Aufgaben und Perspektiven zum Schutz der Kulturlandschaften

Der Landschaftspflegetag wurde Ende 
September 2021 wieder von der Natur-
schutz-Akademie, dem Hessischen Minis-
terium für Umwelt, Klimaschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz und 
der DVL-Koordinierungsstelle veranstal-
tet. Pandemiebedingt fand der Vortrags-
teil „online“ statt: Etwa 150 Teilnehmende 
verfolgten die Vorträge und Diskussionen 
aus dem Hörsaal der Hochschule Geisen-
heim.
Gastgebender Landschaftspflegeverband 
war der LPV Rheingau-Taunus e. V., der 
in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen 
feierte und mit Sonja Kraft auch die 
Sprecherin der Landesarbeitsgemein-
schaft der hessischen LPV stellt. Nach der 
Eröffnung betonten Landrat F. Kilian 
und der 1. Vorsitzende H. J. Finkler in 
ihren Grußworten die Bedeutung des 
LPV im Rheingau und Untertaunus. 
Prof. E. Jedicke begrüßte die Teilneh-
menden im Namen der Hochschule und 
des Kompetenzzentrums Kulturlandschaft 
(KULT).
Umweltministerin Priska Hinz unter-
strich die landesweite Bedeutung der 
Landschaftspflegeverbände als „Motoren 
für den Naturschutz“. Sie berichtete über 
den Fortschritt bei der Förderung und 
Gründung von LPV und erläuterte ins-
besondere die Kooperationsvereinbarung 
des hochkarätig besetzten „Runden Tisches 
Landwirtschaft und Naturschutz“. Diese 
sieht unter anderem vor, dass die Biodi-
versitätsberatung in Hessen stark ausge-
baut und künftig eng mit der Arbeit der 
LPV verzahnt werden soll. An der weiteren 
Unterstützung der LPV ließ die Ministe-
rin keinen Zweifel. Im Jahr 2021 wurden 
zehn hessische Landschaftspflegeverbände 
mit 1,7 Mio. € gefördert.
Anschließend wurden Details und Bei-
spiele zur Landesförderung (J. Katz) so-
wie der Stand der Gründungsinitiativen 
und die Arbeit der DVL-Koordinie-
rungsstelle (D. Simmering) dargestellt, 
bevor es zum fachlichen Teil des Land-

schaftspflegetags ging. Sonja Kraft refe-
rierte über Beweidungsprojekte mit Ziegen 
und Trockenmauersanierungen in Wein-
bergsbrachen am Mittelrhein, die mit 
unterschiedlichen Projektpartnern und 
auch finanziert durch Landesförderung 
seit einigen Jahren vom LPV realisiert 
werden. Am nächsten Tag konnten die 
Projektflächen bei einer Exkursion mit 
ca. 50 TeilnehmerInnen in Augenschein 
genommen werden.
Schwerpunkt der weiteren Vorträge war 
das Thema Grünland: L. Jungmann und 
M. Tenhaken (LPV Rheingau-Taunus) 
berichteten über die seit 15 Jahren 
durchgeführten Wiesenmeisterschaften. 
Anschließend stellte R. Bindewald (Bio-
logische Station Hochsauerland) das Er-
gebnis ihrer an der Hochschule Geisen-
heim prämierten Masterarbeit vor: Sie 
hatte die Eignung des „High Nature  
Value-Indikators“ für die Naturschutz-
beratung landwirtschaftlicher Betriebe 
überprüft.
Anlass für spannende inhaltliche Diskus-
sionen lieferten zum Abschluss auch ins-

pirierende Vorträge über die aktuelle  
Situation von FFH-Mähwiesen in Hessen 
(D. Mahn, HLNUG) und die mögliche 
(Re-)Integration von Weidetieren bei deren 
Management (Dr. A. Kapfer, Naturnahe 
Weidelandschaften e. V., Tuttlingen). Das 
Moderatoren-Team D. Simmering (DVL) 
und K. Möhrlin (HMUKLV) führte 
durch den Tag.
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Abb. 1: Umweltministerin Hinz zu Gast auf dem Hessischen Landschaftspflegetag 
2021. Dahinter (v. l.): Prof. Dr. E. Jedicke, A. Langsdorf, F. Kilian und H.-J. Finkler. 
(Foto: W. Schönbach, Hochschule Geisenheim)
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Dietmar Simmering & Jutta Katz

Aktuelle Neugründungen von  
Landschaftspflegeverbänden in Hessen

Kurz berichtet

Landschaftspflegeverbände (LPV) sind 
in einigen Landkreisen Hessens schon 
seit langem als professionelle und erfolg-
reiche Akteure im Naturschutz bekannt. 
Die „drittelparitätische“ Vereinsstruktur 
eines LPV als freiwilligem Zusammen-
schluss von Naturschutzverbänden, Kom-
munen und Vertretern der Landwirtschaft 
bildet dabei die Vertrauensbasis für eine 
erfolgreiche Arbeit (Simmering & Katz 
2020).
Da Naturschutz im Offenland nicht 
ohne die Unterstützung der Landwirt-
schaft und anderer lokaler Akteure gelin-
gen kann, formulierte die Landesregie-
rung 2018 das Ziel, „das Miteinander 
verschiedener Nutzungsgruppen zu stär-
ken“ und unter anderem flächendeckend 
die Arbeit von Landschaftspflegeverbän-
den zu fördern. Die neue „Richtlinie des 
Landes Hessen zur Förderung von Land-
schaftspflegeverbänden“ ermöglicht seit 
2020 die Personal- und Sachkostenför-
derung von jährlich 150 000 bis 200 000 
Euro für die Arbeit eines LPV in jedem 
Flächenlandkreis.
Die Gründung eines gemeinnützigen LPV 
in einem Landkreis kann jedoch nicht 
verordnet werden, sie muss „von unten“ 
erfolgen. Hierfür braucht es den politi-
schen Willen und engagierte Personen vor 
Ort, die die aufwändige Vereinsgründung 
vorantreiben und koordinieren. Schließ-
lich müssen sich die Akteure der drei un-
gleichen Gruppen freiwillig zusammen-
finden, um gemeinsam die Probleme im 
Naturschutz lösen zu wollen. Dies erfor-
dert nicht selten einige Überzeugungs-
kraft, eine umsichtige Vorgehensweise 
und Ausdauer. Motiviert durch die Mög-
lichkeiten der Förderrichtlinie, bildeten 
sich aber in vielen Landkreisen Initiativen 
zur Gründung von LPV. Bereits beste-
hende Initiativen erhielten den nötigen 
Rückenwind, so dass die Erfolge sich se-
hen lassen können.
Die erste Neugründung erfolgte nach 
langer Vorbereitung durch einen aktiven 

Arbeitskreis schon 2020 im Kreis Groß-
Gerau. Im Jahr 2021 folgten die Land-
kreise Kassel, Marburg-Biedenkopf und 
Hersfeld-Rotenburg. Im Frühjahr 2022 
fanden LPV-Gründungen in den Kreisen 
Schwalm-Eder, Bergstraße und Odenwald 
statt. Eine weitere Neugründung erfolgt 
2022 voraussichtlich im Kreis Offenbach. 
Im Kreis Darmstadt-Dieburg hat der be-
reits erfolgreich arbeitende „Verein Land-
schaftspflege Südhessen e. V.“ durch eine 
drittelparitätische Umstrukturierung die 
Wandlung zum förderberechtigten LPV 
vollzogen. Allen Personen, die sich in 
ihren Kreisen beruflich oder ehrenamt-
lich in den Behörden und Gremien sowie 
anderen Institutionen und Verbänden 
für die Gründung neuer LPV engagiert 
haben, gebührt großer Dank!
Mit den Neugründungen haben wir 
Ende 2022 voraussichtlich 18 förderbe-
rechtigte LPV in Hessen (Abb. 1). Nach-
dem die teilweise sehr zeitaufwändige 
Eintragung in das Vereinsregister, die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit und 
die Besetzung der Personalstellen erfolg-
reich abgeschlossen sind, kann auch in 
den neu gegründeten LPV die Arbeit in 
den geförderten Arbeits- und Maßnah-
menprogrammen beginnen. Unterstüt-
zung erhalten die LPV weiterhin von der 
Koordinierungsstelle des Deutschen Ver-
bands für Landschaftspflege. Sie wird vom 
Land Hessen im Rahmen der Hessischen 
Biodiversitätsstrategie über eine Projekt-
förderung finanziert und bleibt auch 
über die Gründung hinaus für jeden 
LPV eine wichtige Anlaufstelle.
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Abb. 1: Landschaftspflegeverbände und 
Gründungsinitiativen in Hessen  
(Stand: September 2022).
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Günter Schwab

Dokumentation von Spenderflächen und Durchführung  
von Wiesendrusch im Lahn-Dill-Kreis

Kurz berichtet

Hintergrund 

Erhaltungsmaßnahmen für artenreiches 
Grünland allein reichen nicht aus, es be-
steht hoher Handlungsbedarf für die Wie-
derherstellung (Jedicke et al. 2022). Des-
halb beteiligte sich die Landschaftspflege-
vereinigung Lahn-Dill von 2018 bis 2020 
im Auftrag der Botanischen Vereinigung 
für Naturschutz in Hessen (BVNH) im 
Rahmen eines GAK-Projektes an der Ent-
wicklung eines Pilotkonzepts. Dieses be-
inhaltete die Durchführung von Direkt-
ernteverfahren (Bürsttechnik und Wiesen-
drusch), Ansaaten und die Entwicklung 
von Kriterien zum Aufbau eines Spender-
flächenkatasters. Ein zweites GAK-Projekt 
im Wetteraukreis fand zeitgleich mit wei-
teren Partnern in enger Kooperation statt. 
Die Arbeiten wurden 2021 / 2022 im Auf-
trag der Abteilung ländlicher Raum sowie 
in GAK-Projekten fortgesetzt. Ziel war es, 
unter anderem Landwirten regionales 
Saatgut für die Reparatur von Wild-
schweinschäden im LRT-Grünland von 
Schutzgebieten bereitstellen zu können.

Auswahl der Spenderflächen

Für die Auswahl der Spenderflächen wur-
den Bewirtschafter artenreichen Grünlands 
um Zustimmung zu einer Direkternte 
gebeten. Bei der Vorauswahl wurde nicht 
nur auf ausreichenden Artenreichtum 
geachtet, sondern auch darauf, dass auf 
den Flächen in der Vergangenheit keine 
Zuchtsorten ausgebracht wurden. Das 
Arteninventar wurde mit einem auf der 
Hessischen Lebensraum- und Biotopkar-
tierung (HLBK) basierenden Erfassungs-
bogen dokumentiert, die Zugänglichkeit 
sowie Ernteeinschränkungen erfasst. Die 
Flächen wurden mittels GPS verortet und 
ins GIS überführt, eine Verknüpfung mit 
der HLBK ist möglich. Störstellen und 
Bereiche mit einem zu hohen Anteil an 
unerwünschten Arten (z. B. Acker-Kratz-

distel, Jakobs-Kreuzkraut) wurden ausge-
nommen. Sofern Störarten nur in sehr ge-
ringen Anteilen vorkommen, können diese 
vor der Ernte händisch entfernt werden.

Ernte

Geerntet wurde mit Bürsttechnik sowie 
im Direktdrusch mittels Mähdrescher 
(Abb. 1). Hierbei zeigte sich, dass der 
Drusch hinsichtlich Hektarleistung und 
Samenertrag je Hektar das günstigere 
Verfahren ist. Allerdings benötigt es Er-
fahrung und ein Ausprobieren der Ein-
stellungen, um ein Druschgut möglichst 
aller samenreichen Arten ohne zu viele 
Halm- und Blattanteile zu erhalten. 
Bürsttechnik kann auf nicht maschinen-
gängige Flächen sowie auf die Ernte von 
niederwüchsigen Beständen im zweiten 
Aufwuchs beschränkt werden. Da beim 
Drusch auf einen tiefen Schnitt geachtet 
wurde, konnte der Aufwuchs anschlie-
ßend als Heu genutzt werden.

Trocknung, Einlagerung,  
Erträge

Getrocknet wurde in Bodentrocknung 
mit mehrmaligem Wenden des Erntegutes. 
Anschließend wurde das Erntegut gewo-
gen, abgesackt und eingelagert. Hierbei 
ergaben sich bei Wiesendrusch Hektar-
erträge zwischen 34 kg (2. Aufwuchs, 
Magerrasen, Übergang LRT 6230 / 6510) 
und 265 kg (1. Aufwuchs Glatthaferwiese, 
LRT 6510). Bei Bürsttechnik lagen die 
Erträge zwischen 0,5 kg (gezielte Ernte 
auf Frühjahrs-Therophyten) und 98 kg 
(1. Aufwuchs Bergmähwiese, LRT 6520).

Einsaaten und Ausblick

Mit dem gewonnenen Saatgut wurden 
Einsaaten nach Entbuschungsmaßnah-

men, zur LRT-Aufwertung und auf Wild-
schweinschadensflächen vorgenommen. 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen in der 
Regel gute Erfolge, allerdings haben die 
extremen Wetterverhältnisse der letzten 
Jahre mit starker Frühjahrstrockenheit 
keine optimalen Bedingungen ergeben. 
Sofern eine Einsaat nicht zwingend im 
Frühjahr erfolgen muss, sollte auf Herbst-
aussaaten ausgewichen werden. Eine Vor-
stellung der bisherigen Ergebnisse auf 
einer Tagung ist vorgesehen.
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Abb. 1: Magerrasendrusch mittels Mäh-
drescher auf der Hohen Straße bei Tringen-
stein im FFH-Gebiet „Schelder Wald“ 
(Foto: Landschaftspflegevereinigung 
Lahn-Dill e. V.)
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Dominik Poniatowski, Felix Helbing, Gregor Stuhldreher, Frank Grawe, Martina Stowitz-Lohne, Jürgen Düster & Thomas Fartmann

Abschluss des länderübergreifenden Renaturierungsprojektes  
im Diemeltal (Nordhessen/Ostwestfalen)

Kurz berichtet

Das Diemeltal an der westfälisch-hessi-
schen Landesgrenze ist geprägt von einem 
Netzwerk aus orchideen- und insekten-
reichen Kalkmagerrasen. Mit einer Flä-
chenausdehnung von etwa 750 ha bilden 
sie das größte und bedeutsamste Kalk-
magerrasengebiet in der nördlichen Hälfte 
Deutschlands. Aufgrund mangelnder Ren-
tabilität wurde die Nutzung auf zahlrei-
chen Flächen in den letzten Jahrzehnten 
jedoch aufgegeben. Dies führte zu einer 
raschen Verbuschung und damit einher-
gehend zur Verdrängung vieler licht- und 
wärmeliebender Pflanzen- und Tierarten. 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwir-
ken, wurde das Erprobungs- und Ent-
wicklungsvorhaben (E+E) „Nachhaltige 
Renaturierung von Kalkmagerrasen in 
Zeiten des globalen Wandels“ initiiert. Ziel 
des Naturschutzprojektes war es, zahlreiche 
stark verbuschte Kalkmagerrasen mit in-
novativen und nachhaltigen Renaturie-
rungsmaßnahmen wiederherzustellen und 
daraus wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
ziehen, die Modellcharakter für die bun-
desweite Förderung der Arten- und ins-
besondere Insektenvielfalt haben. Nach 
einer Laufzeit von drei Jahren fand das 
Projekt nun einen erfolgreichen Abschluss. 
Im Rahmen einer Presseveranstaltung 
stellte Projektleiter Jürgen Düster gemein-
sam mit Landrat Andreas Siebert (beide 
Landkreis Kassel) und den Projektpart-
nern Frank Grawe (Landschaftsstation im 
Kreis Höxter e. V.) und Prof. Dr. Thomas 
Fartmann (Universität Osnabrück) die 
Ergebnisse des Projektes den beteiligten 
Akteuren und der regionalen Presse vor: 
Innerhalb der letzten drei Jahre wurden 
im Diemeltal auf westfälischer und hessi-
scher Seite rund 55 ha verbuschte Kalk-
magerrasen freigestellt. Orchideen, Schlüs-
selblumen, Thymian und viele andere 
Pflanzenarten haben jetzt wieder Licht 
zum Wachsen. Damit die Renaturierungs-
flächen in den nächsten Jahren nicht erneut 
zuwachsen, werden viele von ihnen ex-
tensiv mit Pferden, Rindern oder Schafen 

beweidet. Neben der Renaturierung von 
Kalkmagerrasen wurden auf ausgewähl-
ten Äckern im Diemel- und Warmetal 
Schonflächen angelegt. Diese dienen der 
Förderung seltener Ackerwildkräuter. 
Mit ihrem größeren Blütenreichtum ver-
bessern sie zudem das Pollen- und Nek-
tarangebot für Insekten und tragen so 
zur Vernetzung der Kalkmagerrasen bei. 
Die bisherigen Ergebnisse der Renaturie-
rung sowie viele interessante Hinter-
grundinformationen zur Region und 
zum Projekt wurden in einer umfang-
reich bebilderten Broschüre zusammen-
gefasst (Abb. 1). Im Rahmen der wissen-
schaftlichen Begleitung des Projektes 
wird die Universität Osnabrück die Ent-
wicklung der Maßnahmenflächen noch 
bis Sommer 2024 beobachten und dann 
ein abschließendes Fazit hinsichtlich des 
Renaturierungserfolgs ziehen. 
Gefördert wurde das Projekt vom Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) mit Mit-
teln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV) sowie von 
den Ländern Hessen und Nordrhein-
Westfalen. 
Mehr Infos zum Projekt sind auf der Pro-
jekthomepage www.kalkmagerrasen.net 
abrufbar. Dort kann auch die Broschüre 
kostenlos heruntergeladen werden.
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Abb. 1: Die Bro-
schüre „Nachhaltige 
Renaturierung von 
Kalkmagerrasen in 
Zeiten des globalen 
Wandels“ kann auf 
der Projekthomepage 
kostenlos als PDF 
heruntergeladen 
werden 
(Quelle: www.kalk-
magerrasen.net)

http://www.kalkmagerrasen.net
http://www.kalkmagerrasen.net
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Niklas Krummel

Wildbienen- und Wespen-Monitoring in Hessen

Kurz berichtet

Seit 2018 vertritt das Hessische Landes-
amt für Naturschutz, Umwelt und Geo-
logie (HLNUG) das Land Hessen inner-
halb der Arbeitsgruppe zum bundesweit 
einheitlichen Insektenmonitoring des 
Bundesamts für Naturschutz (BfN). Dabei 
wurden in Hessen die Heuschrecken im 
Jahr 2020 als Insektengruppe aus dem 
Monitoring häufiger Insekten mit guter 
Indikatorfunktion für das Grünland er-
fasst (Stübing et al. 2020). Das Monitoring 
fand auf den repräsentativen Grünland-
Stichprobenflächen aus dem Ökologischen 
Stichproben-Monitoring und zusätzlich 
auf ausgewählten, naturschutzfachlich 
wertigeren Flächen statt (z. B. Natur-
schutzgebiete, FFH-Gebiete).
Im Jahr 2021 wurde die Wildbienen- 
und Wespenfauna auf 22 repräsentativen 
Grünland-Stichprobenflächen in Hessen 
auf ihre Artzusammensetzung und Ab-
undanz hin untersucht. Dabei konnten 
insgesamt 360 Arten mit 6 989 Individuen 
aus den Ziel-Arten nachgewiesen wer-
den. Das sind etwa 50 % der hessischen 
Wildbienen-Arten (231 Arten, 6 123 In-
dividuen) und etwa ein Drittel der Wes-
penarten. Die Stichprobenflächen waren 
hinsichtlich ihrer Bedeutung als Lebens-
raum für Stechimmen sehr unterschied-
lich. So konnten etwa in den warmen 
Tieflagen der Rheinebene auf Sonderbio-
topen (z. B. Sandtrockenrasen auf Dünen) 
hohe Artenzahlen und hohe Anteile von 
bestandsbedrohten Arten gefunden wer-
den, während in den Hochlagen der Rhön 
nur sehr wenige Arten in sehr geringen 
Abundanzen nachgewiesen wurden. Im 
Vergleich der Untersuchungsgebiete ist 
festzustellen, dass intensives Grünland, 
welches stark gedüngt und häufig ge-
mäht wird, sehr artenarm an Stechim-
men ist und Saumstrukturen im Rand-
bereich eine sehr hohe Bedeutung für die 
Artenvielfalt in diesen Gebieten haben  
– jedoch wenig Fläche einnehmen. In  
extensivem Grünland mit unterschied-
lichen Nutzungen wie Mahd und Weide 

und einem Reichtum an Zwischenflächen 
mit Wegrändern, Säumen an Hecken 
oder Hochstaudenfluren an Gräben sind 
dagegen auch in mittleren Lagen viele 
Arten in hohen Dichten festzustellen, 
teilweise auch mit hohen Anteilen von 
bestandbedrohten Arten am Artenspek-
trum. Zusammenfassend ist das in den 
Stichproben untersuchte Wirtschafts-
grünland als Lebensraum für Stechim-
men von untergeordneter Bedeutung 
und erfüllt vorrangig eine Funktion als 
mäßig wertvoller, zeitweiliger Nahrungs-
raum für größtenteils wenig anspruchs-
volle Wildbienenarten.
Als besonderer Nachweis kann der Wieder-
fund der Großen Schmalbiene (Lasioglos-
sum majus, Abb. 1) für Hessen genannt 
werden. Zusätzlich konnten mehrere  
Arten entdeckt werden, die bereits seit 
der Erstellung der Roten Listen Hessens 
(Wildbienen: 2009, Grabwespen: 2011) 
wieder in Hessen nachgewiesen wurden 
(Wiederfunde, Erstfunde) und deren an-
scheinend positive Bestandsentwicklung 
im Zusammenhang mit dem Klimawan-
del zu sehen ist. Dies sind Arten wie die 
Feldhummel (Bombus ruderatus), Spani-

sche Blutbiene (Sphecodes pseudofasciatus) 
sowie die Sandwespe (Prionyx kirbii).
Im diesem Jahr beauftragte das HLNUG 
die Erfassung von Laufkäfern, bodenle-
benden Spinnen und Heuschrecken im 
Wirtschafts-Grünland und in Flachland- 
und Bergmähwiesen sowie ein Monito-
ring zu Wildbienen und Wespen in Sied-
lungsräumen und trockenen Heiden.
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Abb. 1: Weibchen der Großen Schmalbiene (Lasioglossum majus) (Foto: R. Burger)
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Kurz berichtet

Tiere, Pflanzen und Pilze einfach erkennen  
und dokumentieren mit Observation.org

Kai Füldner

Zunehmend viele Menschen sind in der 
Natur unterwegs und entdecken dabei 
ihre nähere und weitere Umgebung – fast 
immer mit dabei ist natürlich ein Smart-
phone, das für Schnappschüsse, aber auch 
gezielte Aufnahmen von Pflanzen und 
Tieren genutzt werden kann. Dabei stellt 
sich dann häufig die Frage, welchen inte-
ressanten Käfer oder welche bunte Pflanze 
ich da eigentlich vor mir habe. Bislang ist 
das Erkennen vieler Arten einer über-
schaubaren, eher abnehmenden Zahl 
von Expertinnen und Experten vorbe-
halten, deren Daten als Grundlage für 
die Kenntnis über Verbreitung und Häu-
figkeit der Arten und z. B. für die Erstel-
lung von Roten Listen, Gutachten und 
wissenschaftlichen Arbeiten dienen. Die 
Zusammenführung und letztlich die 
Veröffentlichung dieser Daten erfolgt je 
nach Fleiß und Möglichkeiten der betei-
ligten Menschen in oft längeren Zeitab-
schnitten, häufig in speziellen Artikeln 
oder Schriftreihen. Eine breite Zugäng-
lichkeit für eine interessierte Öffentlich-
keit oder eine tatsächliche Aktualität blei-
ben hier zwangsläufig auf der Strecke.
Im Internet gibt es schon seit längerem 
die Möglichkeit, durch Mitarbeit in ver-
schiedenen Foren aktuelle eigene Daten 
und Beobachtungen einzutragen. Viele 
dieser Seiten beschränken sich jedoch auf 
eine Artengruppe oder sind für Laien 
nicht leicht zu bedienen, teilweise müs-
sen eigene Funde umständlich aufgear-
beitet und zeitaufwändig eingepflegt 
werden. Manchmal sind nur die eigenen 
Daten sichtbar und die Beobachtungen 
anderer stehen nicht oder nicht sofort 
zur Verfügung. Zudem fehlt einem Teil 
dieser Seiten die wichtige Komponente 
einer fachlichen Überprüfung.
Das Naturkundemuseum Münster startete 
im Jahr 2021 ein citizen-science-Projekt, 
bei dem möglichst viele verschiedene 
Tier- und Pflanzenarten im Umkreis des 
Museums in einem Jahr gefunden wer-
den sollten. Die Wahl der Plattform zur 

Datensammlung fiel auf das seit 2017 in 
den Niederlanden entwickelte System 
„observation.org“, das gegenüber ande-
ren Plattformen wie I-Naturalist über ein 
ausgewogenes Validationssystem verfügt; 
außerdem besteht hier ein direkter Draht 
zu den Entwicklern. Die App ObsIdentify 
ermöglicht eine sofortige Bestimmung 
der fotografierten Art über eine automa-
tisierte Bilderkennung und ist somit auch 
für Laien schnell und unkompliziert 
handhabbar. Die Sicherheit der Bestim-
mung ist für viele Artengruppen bereits 
erstaunlich valide, das System lernt 
durch die Validation von Funden zudem 
ständig dazu.
2022 wurde als Anreiz für eine Verbrei-
tung des Systems, koordiniert wiederum 
durch das Münsteraner Naturkundemu-
seum, der „Bioblitz“ als Wettbewerb aller 
Städte und Landkreise Deutschlands 
ausgerufen. Es gilt dabei, in Jahresfrist auf 
dem Areal des jeweiligen Kreises oder der 
Stadt möglichst viele Arten zu erfassen. 
Über 500 Beobachtende waren 2022 in 
Stadt und Landkreis Kassel, betreut 
durch das Naturkundemuseum Kassel, 

mit am Start und konnten zusammen bis 
Mitte August weit über 3 000 Arten er-
fassen – damit lag Kassel auf Platz 5 der 
deutschlandweiten Rangliste und somit 
in der absoluten Spitzengruppe.
Der Gewinn sind aber vor allem die neu 
gewonnenen Erkenntnisse über die Lebe-
welt unserer unmittelbaren Umgebung 
für die teilnehmenden Personen, die oft 
unerwartete Einblicke in Artengruppen 
erhalten, mit denen sie sich ohne Bestim-
mungs-App nicht befassen würden. Über 
die breite Basis der gesammelten Daten 
lassen sich aber auch wichtige Informa-
tionen zur aktuellen Verbreitung von Ar-
ten für wissenschaftliche Fragestellungen 
gewinnen.

Kontakt

Dr. Kai Füldner
Stadt Kassel, Kulturamt
– Städtische Museen –
34112 Kassel
Kai.Fueldner@kassel.de

Abb. 1: Arten-Erfassungsmöglichkeiten für Observation.org bietet jeder Spaziergang 
– aber auch spezialisiertere Methoden wie hier beispielsweise das Anlocken nachtak-
tiver Insekten mit künstlichen Lichtquellen im Gelände. (Foto: K. Füldner)

http://observation.org
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Roland Mayer

Biodiversität konkret: Die Obstsorte des Jahres  
im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald

Kurz berichtet

Obstbäume gehören seit Jahrhunderten 
zum typischen Bild der Kulturlandschaft 
im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 
(UNESCO Global Geopark). Wildformen 
von Apfel, Birne, Süßkirsche, Zwetschge 
und Walnuss wurden bereits in der Jung-
steinzeit genutzt. Später wurden dann um 
Dörfer herum gezielt Streuobstwiesen 
angelegt. Ab dem 17. Jahrhundert ent-
standen in diesem Gebiet die Streuobst-
landschaften, wie sie zum Teil heute noch 
vorzufinden sind. Die über Jahrhunderte 
positive Entwicklung des Anbaus von 
Obstbäumen hat seit den Flurbereinigun-
gen in den 1970er Jahren leider einen star-
ken Rückgang erlebt. Siedlungsbau, Ver-
kehrswegebau sowie Überalterung und 
eine mangelnde Pflege der Obstbäume be-
günstigten eine weitere Abnahme der Be-
stände im Gebiet des Geo-Naturparks.
Streuobstwiesen zählen zu den artenreichs-
ten Biotopen in Mitteleuropa und sind 
von überragender ökologischer Bedeutung. 
Durch den stockwerkartigen Aufbau der 
Streuobstwiesen besteht ein vielfältiges 
Mosaik an Kleinbiotopen, wodurch der 
Tierwelt eine Nischenvielfalt geboten 
wird, die andere Lebensräume nicht bie-
ten können. Darüber hinaus stellen sie mit 
ihren alten, lokalen Sorten einen wichti-
gen Genpool mit vielfältigen Gen aus-
prägungen dar. Diese Gründe sprechen für 
den Erhalt alter lokaler Obstsorten, dies 
hat der Geo-Naturpark Bergstraße-Oden-
wald (UNESCO Global Geopark) im Jahr 
2016 zum Anlass genommen, das Pro-
gramm „Obstsorte des Jahres“ ins Leben zu 
rufen. Gemeinsam mit der Initiative 
„Streuobstwiesenretter“ identifiziert er in 
jedem Jahr eine alte lokale Obstsorte, die 
er als „Obstsorte des Jahres“ im Rahmen 
einer öffentlichen Pflanzung auszeichnet 
(Abb. 1). In den letzten Jahren waren dies:
•  Spitzrabau (2016): anspruchslos, wi-

derstandsfähig, zur Apfelweinherstellung 
geeignet

•  Schweizer Wasserbirne (2017): hoch-
lagengeeignet, anspruchslos, langlebig, 

hochwachsend, landschaftsprägend, 
Most birne

•  Schwarzer Falter (2018): sehr alt, sehr 
aromatisch, schwere Süße, stark auf-
recht wachsend

•  Kalbfleischapfel (2019): extrem selten, 
robust, gesund, weißliches namensge-
bendes Fruchtfleisch

•  Mirabelle von Nancy (2020): starkwach-
send, geschützte sonnige Standorte, 
schmackhaft, für Obstbrand geeignet

•  Lützelsachser Frühzwetschge (2021): 
Zufallssämling, mittelstarkes Wachs-
tum, anspruchslos, selbstunfruchtbar, 
sehr frühe Reife

•  Odenwälder (2022): hochlagengeeignet, 
robustes, kräftiges Wachstum, besondere 
Widerstandsfähigkeit gegen Krankhei-
ten, hoher Ertrag.

Anlässlich der Auszeichnung wird ein 
Faltblatt (Abb. 2) gestaltet, das die wesent-
lichen Merkmale der Obstsorte beschreibt 
und mit Fotos unterstreicht. Eine Tafel 
im Format Din A4 mit der Kurzbeschrei-
bung der Sorte ergänzt die Baumpflan-
zung vor Ort. Sehr oft geschehen diese 

Pflanzungen unter der Beteiligung von 
Schulen oder Ehrenamtlichen. Zudem 
lässt der Geo-Naturpark die Obstsorten 
in regionalen Baumschulen vermehren 
und schenkt jeder seiner Mitgliedskom-
munen in jedem Jahr ein Bäumchen der 
Obstsorte des Jahres. Um die Bedeutung 
regionaler Produkte zu unterstreichen, 
wird passend zu jeder Obstsorte des Jah-
res jeweils ein Obstlikör oder -brand aus 
heimischem Obst hergestellt und Inter-
essierten angeboten.
Das Programm der „Obstsorte des Jahres“ 
unterstützt die Biodiversität und trägt 
maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein 
zum Erhalt lokaler Obstsorten in der Re-
gion zu schärfen.

Kontakt

Roland Mayer
Projektleitung Naturschutz und Land-
schaftspflege, Geo-Naturpark Bergstraße-
Odenwald
R.Mayer@geo-naturpark.de

Abb. 1: Offizielle Pflanzaktion des „Odenwälders“ als 
Obstsorte des Jahre 2022 
(Foto: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald)

Abb. 2: Broschüre zur 
Obstsorte des Jahres 2022 
(© Geo-Naturpark Berg-
straße-Odenwald)
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Sibylle Winkel & Olaf Homeier

Neue Lobby für den Artenschutz:  
Verein Artenschutz von Rhön bis Rhein (A2R) gegründet

Kurz berichtet

Dass Eisbär und Tiger vom Aussterben 
bedroht sind, weiß mittlerweile jedes 
Kind. Dass auch die Echte Karettschild-
kröte und das Nördliche Breitmaul-
nashorn ums Überleben kämpfen, wissen 
zumindest interessierte Personen. Dass 
aber auch in Hessen und den angrenzen-
den Bundesländern bei Kreuzotter, Sumpf-
Fetthenne, Gelbbauchunke oder Sumpf-
schildkröte um jedes noch vorhandene 
Einzelexemplar gekämpft werden muss, 
wissen sogar viele Mitglieder der großen 
Naturschutzorganisationen nicht.
Den Arten zu helfen, die kaum eine Lob-
by besitzen, haben sich die Aktiven des 
neu gegründeten Vereins „Artenschutz 
von Rhön bis Rhein“ zum Ziel gesetzt. 
Seit dem Juli 2021 kümmern sich daher 
Sibylle Winkel, Richard Euler, Olaf und 
Michael Homeier, Edmund Flößer und 
andere Aktive um Kreuzotter, Heide- 
Wicke, Sumpfschildkröte & Co. Wich-
tige Themen der Vereinsarbeit sind auch 
Lichtverschmutzung, Klimawandel sowie 
alte Nutztierrassen und alte Sorten, z. B. 
von Obstbäumen. Gleichzeitig soll die 
Arbeit vor Ort und am konkreten Pro-
jekt im Mittelpunkt stehen.
Neu ist der länderübergreifende Ansatz, 
der vor Verwaltungsgrenzen keinen Halt 
macht. Zumindest ungewohnt ist auch 
der Ansatz, nur aktive Arten- und Natur-
schützerinnen und -schützer aufzuneh-
men. Und noch etwas macht den neuen, 
anerkannt gemeinnützigen Verein aus, 
der sich das Kürzel „A2R“ gegeben hat: 
Kein Verwaltungs-Wasserkopf und so 
wenig Bürokratie wie möglich. Logisch 
ist daher beispielsweise der Verzicht auf 
Mitgliedsbeiträge, denn die schaffen in 
einer kleinen Organisation mehr Büro-
kratie als praktischen Nutzen. Der Ver-
ein arbeitet rein ehrenamtlich. Ohne 
hauptamtliche Geschäftsstelle und ohne 
Nutzung teurer Tagungshotels für Vor-
standssitzungen kommen alle Spenden 
und Zuwendungen zu fast 100 % unse-
ren Artenschutzprojekten zugute.

A2R ist als eingetragener Verein aner-
kannt. Spenden können steuerlich geltend 
gemacht werden. Das A2R-Spendenkonto: 
GLS Bank, Kontoinhaber Verein A2R, 
IBAN: DE94 4306 0967 1283 8564 00, 
BIC: GENODEM1GLS, Stichwort Ar-
tenschutz

Kontakt

A2R-Geschäftsstelle Steinau
Sibylle Winkel
Brüder-Grimm-Straße 103
36396 Steinau an der Straße
Sibylle.Winkel@yahoo.com

Abb. 1: A2R-Gründungsmitglieder von links vorne nach rechts hinten:  
Sebastian Scholz, Ingo Queck, Michael Homeier, Sibylle Winkel, Matthias Kuprian, 
Olaf Homeier, Daniela und Richard Euler sowie Edmund Flößer (Foto: A2R)
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Daniela Guicking & Marcus Schmidt

Persönliches

Prof. em. Dr. Helmut Freitag zum 90. Geburtstag

Am 8. September 2022 feierte Prof.  
Dr. Helmut Freitag (Göttingen) seinen 
90. Geburtstag. Zu diesem besonderen 
Anlass gratulieren wir ihm ganz herzlich 
und möchten an dieser Stelle über seinen 
wissenschaftlichen Werdegang und sein 
langjähriges Engagement im Naturschutz 
berichten. Helmut Freitag war von 1977 
bis 1997 Leiter der Arbeitsgruppe „Mor-
phologie und Systematik der Pflanzen“ 
am Institut für Biologie der Universität 
Kassel. In diese Zeit fallen auch seine 
wichtigsten Beiträge zum hessischen Na-
turschutz.
Geboren wurde Helmut Freitag in Berlin-
Charlottenburg, wuchs aber im Fläming 
(Brandenburg) in Reetzerhütten, einem 
heutigen Ortsteil von Wiesenburg / Mark 
auf. Seine Eltern betrieben dort Land- 
und Forstwirtschaft. Nach eigener Aus-
sage hat vor allem das familiäre Umfeld, 
verbunden mit der täglichen Hilfe auf 
den Feldern, im Garten und im Wald, 
sein Interesse und seine Begeisterung für 
die Natur geweckt. Nach dem Abitur 
1950 in Wiesenburg ging er an die Uni-
versität Potsdam (damals noch Pädagogi-
sche Hochschule) und studierte die Fächer 
Biologie, Chemie und Geologie. Dort 
promovierte er auch 1958 zum Dr. rer. 
nat. Für seine Dissertation mit dem Titel 
„Die Grünlandgesellschaften des Ober-
spreewaldes und ihre Beziehungen zum 
Standort, insbesondere zum Wasserfaktor“ 
hatte er seine 1955 abgeschlossene Ex-
amensarbeit ausbauen können. 
Im Anschluss an sein Studium war Hel-
mut Freitag als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Naturschutzinstitut Halle tätig 
(1956 – 1959), das eine Zweigstelle in 
Potsdam hatte, später ging er an die For-
schungsstelle für Limnologie in Neu-
globsow (1959 – 1961). Während eines 
Forschungsaufenthaltes bei Prof. Dr. Josias 
Braun-Blanquet in Montpellier erfuhr er 
von der bevorstehenden Abriegelung der 
DDR durch den Mauerbau. Gemeinsam 
mit seiner Ehefrau, der es Mitte August 

1961 auch noch gelang, aus der DDR 
auszureisen, beschloss er, von der For-
schungsreise nicht zurückzukehren und 
stattdessen in der Bundesrepublik neu an-
zufangen. Diese Entscheidung bedeutete 
einen tiefen Einschnitt in seinem Leben.
Seine erste Anstellung in der BRD fand 
Helmut Freitag als Assistent bei Prof. Dr. 
Heinrich Walter am Botanischen Institut 
der Landwirtschaftlichen Hochschule 
Stuttgart-Hohenheim, wo er die folgen-
den Jahre (1961 – 1966) verbrachte. Im 
Rahmen seiner dortigen Aufgaben be-
reiste er mehrfach die Trockengebiete 
Südostspaniens, deren vegetationskund-
liche Beschreibung Thema seiner späte-
ren Habilitationsschrift wurde. Nach der 
Emeritierung Walters ging er für vier 
Jahre (1966 – 1970) als Dozent an die 
Universität Kabul (Afghanistan), wo er 
mit seiner Frau und den drei Kindern in 
dieser Zeit lebte. Zusammen mit Prof. 
Dr. Siegmar-Walter Breckle und weiteren 
Kollegen erarbeitete er die erste umfas-
sende Flora und Vegetationskunde von 
Afghanistan, wofür ihn zahlreiche Exkur-
sionen in fast alle Regionen des Landes 
führten. Von den unzähligen Pflanzen-
arten, die er in dieser Zeit aufsammelte, 
erwiesen sich viele Sippen als nicht be-
stimmbar, was den Grundstock zu seinen 
späteren systematischen und taxonomi-
schen Arbeiten legte. Nach seiner Zeit in 
Kabul kehrte Helmut Freitag für kurze 
Zeit nach Hohenheim zurück, wo er sich 
1970 habilitierte. Seine Habilitations-
schrift „Die natürliche Vegetation des 
südostspanischen Trockengebietes“ wurde 
1971 veröffentlicht (Freitag 1971). Im 
Anschluss wirkte er von 1971 bis 1977 
als Dozent am Systematisch-Geobotani-
schen Institut der Universität Göttingen, 
das in dieser Zeit von Prof. Dr. Heinz 
Ellenberg geleitet wurde. 1977 nahm er 
den Ruf nach Kassel an. Auch nach sei-
ner Emeritierung im September 1997 pen-
delte er jede Woche noch mehrfach von 
seinem Wohnort Göttingen zur Universität 

Kassel, wo er nach wie vor ein Büro 
nutzt. Im Zentrum seiner wissenschaft-
lichen Arbeiten in Göttingen und Kassel 
stand die Pflanzensystematik mit einem 
Fokus auf artenreichen Gattungen, die 
für die Vegetation Südwestasiens und der 
Mediterraneis von besonderer Bedeutung 
sind. Insbesondere zu Gattungen der Poa-
ceae, Chenopodiaceae und zur Gattung 
Ephedra verfasste er zahlreiche morpho-
logische, anatomische und in späteren 
Jahren auch molekularsystematische Ar-
beiten. Besondere Berücksichtigung fand 
dabei die Evolution von C4-Typen in den 
Chenopodiaceae und Amaranthaceae. 
Die seitenlange Liste seiner Veröffentli-
chungen beginnt 1957 und reicht bis in 
die Gegenwart.
Auch wenn Göttingen seit mehr als 50 
Jahren sein privater Wohnort ist, konzen-
trierte sich Helmut Freitags naturschutz-
fachliches Engagement auf die Stadt Kassel 
und die umgebenden nordhessischen 
Naturräume. Neben seiner langjährigen 
Mitarbeit im Naturschutzbeirat Kassel 
hat er insbesondere in seiner Funktion 
als Vorstandsmitglied bzw. Erster Vorsit-
zender (1984 – 1988) des damaligen  
Naturschutzrings Nordhessen wesentliche 
Beiträge für den Naturschutz in Hessen 
geleistet. Während dieser Zeit wurden 
zahlreiche für die Region wichtige Pro-
jekte in Angriff genommen und umge-
setzt. So fiel die Gründung des Förder-
vereins „Botanischer Garten Kassel e. V.“, 
die Einrichtung des Freilandlabors in der 
Dönche (1981), die Ausweisung der 
Dönche als Naturschutzgebiet (1983) 
und der Beginn der Planungen für ein 
Naturschutzinformationszentrum am 
Dörnberg in diese Zeitspanne. Darüber 
hinaus hielt er viele Vorträge und leitete 
zahlreiche Exkursionen für den Natur-
schutzring. Gemeinsam mit Sieglinde 
und Lothar Nitsche war er von 1984 bis 
1995 Redaktionsmitglied der Zeitschrift 
„Naturschutz in Nordhessen“, die seit 
1996 ihre Fortsetzung im Jahrbuch Na-
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Prof. em. Dr. Helmut Freitag zum 90. Geburtstag

Kontakt
Dr. Daniela Guicking
Universität Kassel, FB10, Institut für 
Biologie, Fachgebiet Botanik
Heinrich-Plett-Str. 40, 34132 Kassel
Guicking@uni-kassel.de

Dr. Marcus Schmidt
Nordwestdeutsche Forstliche Versuchs-
anstalt
Abteilung Waldnaturschutz, Sachgebiet 
Arten- und Biotopschutz
Professor-Oelkers-Str. 6
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(Abruf: 16.8.2022)

https://www.uni-kassel.de/fb10/en/institute/biologie/
fachgebiete/botany/staff/prof-em-dr-helmut-freitag 
(Abruf: 16.8.2022)
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südostspanischen Trockengebietes. Bot. Jahrb. Syst. 91: 
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Nitsche, L.; Nitsche, S.; Lucan, V. (1988): Flora 
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Redaktion Jnh (Jahrbuch Naturschutz in 
Hessen) (2021): Vorwort. Jahrb. Natursch. Hessen 
20: 7.

druckend. Mit unermüdlichem Einsatz 
hat er auf Exkursionen Pflanzen gesam-
melt und präsentiert, und an so manche 
(nicht ganz unriskante) Situation erin-
nern sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer noch heute gerne mit einem 
Schmunzeln zurück.
Menschen, die Helmut Freitag näher 
kennengelernt oder mit ihm zusammenge-
arbeitet haben, heben als herausragende 
persönliche Eigenschaften seine ungeheure 
Energie und Ausdauer sowie seinen un-
ermüdlichen Einsatz und sein Engage-
ment für seine Themen hervor. Beein-
druckend ist auch die Präzision, mit der 
sein umfangreiches Wissen bis heute ab-
rufbar ist. Daneben machen ihn eine  
außergewöhnlich große Hilfsbereitschaft, 
Uneigennützigkeit und Bescheidenheit 
aus.
Der Vorstand der NGNN und die Re-
daktion des Jahrbuchs Naturschutz in 
Hessen wünschen Helmut Freitag für das 
neue Lebensjahrzehnt Gesundheit, Le-
bensfreude, Schaffenskraft und weiterhin 
viel Freude an der Natur.

turschutz in Hessen findet. Das Konzept 
des Jahrbuchs Naturschutz geht folglich 
mit auf ihn zurück (Redaktion Jnh 
2021). Besonders hervorzuheben ist auch 
die Zusammenstellung der Flora des Kas-
seler Raumes (Nitsche et al. 1988, 1990), 
die er gemeinsam mit Lothar Nitsche re-
daktionell bearbeitete und zu der er zahl-
reiche inhaltliche Beiträge leistete, so die 
Zuordnung der Arten zu den Pflanzen-
gesellschaften, die Bestimmung kriti-
scher Arten und die Überprüfung der 
Nomenklatur. Die Nordhessische Gesell-
schaft für Naturkunde und Naturwissen-
schaften (NGNN) als Nachfolgeorgani-
sation des Naturschutzrings Nordhessen 
ernannte Helmut Freitag 2007 zum Eh-
renmitglied.
Wer in den besonderen Genuss kam, an 
einer von Helmut Freitag geleiteten Ex-
kursion teilzunehmen, hat diese sicher-
lich in lebhafter Erinnerung behalten. 
Seine Begeisterung für die Pflanzen und 
die Fülle seines Wissens zu den einzelnen 
Arten und Pflanzengesellschaften waren 
– und sind noch immer – mehr als beein-

Abb. 1: Prof. Dr. Helmut Freitag im Juli 2022 bei einer Exkursion der AG Botanik 
der Universität Kassel in die Ederauen (Foto: D. Guicking)

https://www.researchgate.net/profile/Helmut-Freitag
https://www.uni-kassel.de/fb10/en/institute/biologie/fachgebiete/botany/staff/prof-em-dr-helmut-freitag
https://www.uni-kassel.de/fb10/en/institute/biologie/fachgebiete/botany/staff/prof-em-dr-helmut-freitag
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Der amtliche und ehrenamtliche Naturschutz in Hessen 
trauert um Hartmut Mai (1961 – 2022)

Persönliches

Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb 
Hartmut Mai im August 2022. Seit seinem 
14. Lebensjahr ehrenamtlich im Natur-
schutz aktiv, hat er als Geschäftsführer 
des NABU Hessen seit 1990 über 30 Jahre 
lang den Naturschutz in Hessen wesent-
lich geprägt. Zuletzt widmete er sich als 
Referent mit Sonderaufgaben im Hessi-
schen Umweltministerium vor allem dem 
Naturschutz in der Rhön und dem Grü-
nen Band, das in Kürze als Nationales 
Naturmonument ausgewiesen wird.
Hartmut war ein unermüdlicher Streiter 
für den Naturschutz, stets optimistisch 
und mitreißend. Mit grenzenlosem En-
gagement trieb er viele Projekte voran 
und ließ sich von Bedenkenträgern nicht 
entmutigen. So hatte er wesentlichen 
Anteil an der Gründung des Nationalparks 
Kellerwald-Edersee, dem Ankauf der  
Vogelsbergteiche für den NABU, dem 
Aufbau der Jugendburg Hessenstein oder 
dem NABU-Haus am Roten Moor in der 
Rhön. Dem von ihm vorangetriebenen 
Aufbau der NABU-Stiftung Hessisches 
Naturerbe verdankt Hessen die dauer-
hafte Sicherung zahlloser naturschutz-
fachlich wertvoller Flächen. Seine seit der 
Jugend bestehende Leidenschaft für Fle-
dermäuse begleitete ihn auch im Berufs-
leben und führte zur Kampagne „Fleder-
mausfreundliches Haus“. Ein weiteres 
seiner „Steckenpferde“ war der Schutz der 
Amphibien, den er in mehreren Koopera-
tionsprojekten mit Abbauunternehmen 
fortsetzte.
Für Naturschutzbehörden aller Ebenen 
und in der Landes- und Lokalpolitik war 
Hartmut Mai ein stets sehr anerkannter 
und geachteter Ansprechpartner. Mit  
Diplomatie und Hartnäckigkeit begleitete 
er insgesamt acht Umweltminister*innen 
mit unterschiedlicher Naturschutzagenda. 
So gelang es ihm, viele Hürden zu über-
winden und Naturschutzprojekte zum 
Erfolg zu führen. In zahlreichen Ver-
bandsklagen und politischen Wider-
standsaktionen verhalf er der Natur zu 

ihrem Recht und verbesserte Genehmi-
gungsverfahren auch für die Zukunft. 
Hartmut scheute nicht den Konflikt, 
wenn er von einem Vorteil für die Natur 
überzeugt war.
Er war engagiert im Vorstand des Ver-
eins des Naturschutzzentrums Hessen in 
Wetzlar, langjähriges Mitglied des Be-
zirksnaturschutzbeirates Kassel sowie der 
Nordhessischen Gesellschaft für Natur-
kunde und Naturwissenschaften (NGNN) 
und Unterstützer des Jahrbuches für Na-
turschutz in Hessen.
Um Hartmut Mai trauern viele Men-
schen in Ehrenamt und Hauptamt im 
hessischen Naturschutz, nicht nur, weil 
er den Naturschutz in unserem Bundes-
land über Jahrzehnte geprägt hat. Es wa-
ren auch seine verlässliche, ausgleichende 
und stets faire Art, sein Humor und sein 
immer zugewandtes Wesen, das ihm un-

zählige Freundschaften im hessischen 
Naturschutz bescherte. Hartmut hat in 
Hessen Spuren hinterlassen, er lebt weiter 
in einem dauerhaften Erbe wertvoller 
hessischer Naturschätze, die uns weiter 
Freude bereiten und uns an ihn erinnern 
werden. Seine engagierte und kraftvolle, 
zielorientierte Art wird dem hessischen 
Naturschutz jedoch sehr fehlen!

Für die hessischen Naturschutzverbände 
und den amtlichen Naturschutz:
Cornelia Becker (NGNN), Oliver Conz 
(HMUKLV), Gerhard Eppler, Mark 
Harthun (NABU), Christian Geske 
(HLNUG), Bernhard Neugirg (NZH), 
Jörg Nitsch, Thomas Norgall (BUND), 
Dr. Tobias Erik Reiners, Matthias Korn 
(HGON)

Abb. 1: Hartmut Mai (4.4.1961 – 25.8.2022) (Foto: S. Scharfscherr)
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Brehm, C. L. 1831
Nachdruck 2021, bearbeitet und  
transkribiert von M. Theuring-Kolbe

Handbuch der Naturgeschichte 
aller Vögel Deutschlands
Verlag Kessel, Remagen-Oberwinter. 536 S.
ISBN: 978-3-945941-79-9 32 €

Unglaublich, wie fleißig und detailbesessen 
sich Christian Ludwig Brehm (1787 – 
1864) mit den Vogelarten Deutschlands 
beschäftigt hat. Der berühmte „Vogel-
pastor“ war einer der ersten und prägen-
den deutschen Ornithologen. Allgemein 
noch bekannter geworden ist einer seiner 
Söhne, Alfred Edmund Brehm, genannt 
Tiervater Brehm, der Herausgeber von 
Brehms Tierleben.
Christian Ludwig Brehm hat seine Erkennt-
nisse vielfach publiziert, sein Hauptwerk 
ist das hier rezensierte, im Original von 
1831 über 1200 Seiten starke und mehr 
als 900 einheimische Vogelarten umfas-
sende Handbuch. Um es gleich vorweg 
zu sagen: Das beeindruckende Werk ist vor 
allem von ornitho-historischer Bedeutung 
und wirft ein Licht auf die taxonomische 
Vorgehensweise und Denke des frühen 
19. Jahrhunderts. Für die meisten an der 
Vogelwelt interessierten Leser wird es kaum 
einen Gewinn bringen und eher verwirren.
Christian Ludwig Brehm war ein Meister 
im Unterscheiden. Kleine und kleinste 
Abweichungen morphologisch-anatomi-

scher Art – vor allem im Schädelbereich 
– und Beobachtungen über Vorkommen, 
Nahrung und Verhalten begründeten seine 
Art-, Subspezies- bzw. Gattungsdifferen-
zierungen, wobei diese taxonomischen 
Begriffe anders als heute und – zum Leid-
wesen auch von Zeitgenossen – anders als 
damals üblich benutzt wurden. Johann 
Friedrich Naumann (1780 – 1856) war 
einer seiner größten Kritiker. „Man muss 
erstaunen über den ungeheuren Fleiß des 
Verfassers [C. L. Brehm]; das ist aber Alles 
was ich dazu sagen kann.“… „Aus jeder 
Art 3 – 6!!“. Man kann Naumann nur zu-
stimmen. Vier Raben-, drei Pirol-, drei 
Dohlen-, vier Hausrotschwanz-, vier Bunt-
spechtgattungen („Fichten-“, „Kiefern-“, 
„Laubholz-“ und „Berg-Buntspecht“), 
zwei Wespenbussarde („Plattköpfiger“ und 
„Hochköpfiger“), drei Mäusebussarde – um 
nur wenige Beispiele zu nennen. Eine Kost-
probe sei zitiert: „Oft findet man zwei 
Gattungen [Anm. des Rezensenten: heutige 
Entsprechung Arten bzw. Unterarten] 
nahe beieinander. So sind die Baumroth-
schwänze [heute Gartenrotschwänze, Anm. 
Rez.], welche im Nadelholz leben, die Wald-
rothschwänze, ganz andere, als die in 
Gärten wohnenden Gartenrothschwänze; 
sie haben eine andere Schnabel- und 
Kopfbildung, eine andere Nahrung, einen 
etwas anderen Gesang und ein ganz an-
deres Betragen. Diese Waldrothschwänze 
sind so scheu, dass man mit leichter Mühe 
10 Gartenrothschwänze, als 1 Waldroth-
schwanz erlegen wird.“ Daneben unter-
schied Brehm nach Schnabel- und Schä-
delform als dritte Form noch einen 
Baumrothschwanz, der bevorzugt in 
Bäumen der Auen lebt.
So verrückt sich Brehms Artenaufspaltung 
erweist, muss aber doch festgehalten 
werden, dass Brehm durch seine akribi-
sche Arbeit „zum Wegbereiter der funk-
tionellen, … biologischen Anatomie“ 
wurde (Stresemann). Seine vergleichende, 
detaillierte und messende Methode an 
Serien von Exemplaren einer Art war vor-

bildlich und zukunftsweisend. Er konnte 
auf eine eigene Vogelsammlung von über 
15 000 Belegstücken zurückgreifen, da-
von alleine rund 4000 aus Deutschland. 
Der Großteil seiner Sammlung befindet 
sich heute in Museen in New York und 
Bonn und stellt eine wichtige Grundlage 
für Biodiversitätsforschungen dar.
Einiges von Brehms Unterscheidungskunst 
hat bis heute Bestand: die Trennung von 
Garten- und Waldbaumläufer, Sommer- 
und Wintergoldhähnchen sowie Sumpf- 
und Weidenmeise in eigene Arten [Brehm: 
Gattungen]. Außerdem war er Erstbeschrei-
ber der Nachtigall, der Singdrossel, des 
Schreiadlers und des Schwarzhalstauchers.
In dem Brehm‘schen Vogelhandbuch las-
sen sich viele interessante Details entde-
cken. Wer an historischer Vogeltaxono-
mie und vogelkundlichem Schrifttum des 
19. Jh. interessiert ist, kann sich manche 
Stunden mit dem neu aufgelegten Werk 
beschäftigen. Jedoch: Nur für diesen Leser-
kreis ist es zu empfehlen.

Joachim Weiss

Moning, C.; Griesohn-Pflieger, T.; 
Horn, M. 2022

Grundwissen Vogelbestim-
mung. Vorbereitung, Planung 
und Strategie der erfolgreichen 
Vogelbeobachtung
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Vogelzug verbracht. Er ist damit bestens 
geeignet, den aktuellen Forschungsstand 
zum Vogelzug wiederzugeben, der dank 
neuer Techniken wie der Telemetrie und 
neuer, insbesondere molekularbiologischer 
Analysemethoden in den letzten Jahren 
rasant vorangeschritten ist. Autor und 
Verlag haben sich richtig entschieden 
und den Text mit Präsentation durch 
mehrere hundert durchweg verständliche 
Karten ergänzt. Bilder – und Abbildun-
gen – sagen eben mehr als 1 000 Worte.
Wie weit der inhaltliche Bogen gespannt 
wird, verdeutlichen die Überschriften 
der 18 Kapitel. Obligatorisch ist das Ka-
pitel 1 „Methoden der Vogelzugforschung“ 
(38 Seiten). Schon ungewöhnlich ist die 
dann folgende Zusammenstellung des 
Vogelzugs von über 80 heimischen Arten 
(Kapitel 2, 61 Seiten), in dem bereits 
wichtige Fachbegriffe wie „Ausscheide“ 
oder „Übersprung-Zug“ eingeführt wer-
den. Mauersegler sind gute Flieger, doch 
wer weiß schon, dass sie dennoch entlang 
der europäischen und westafrikanischen 
Küste nach Süden ziehen, um südlich der 
Sahara auch über das Binnenland zunächst 
bis ins Kongobecken und dann weiter in 
einem breiten Streifen von Zentral- bis 
Südostafrika zu überwintern?
Spannend waren für den Rezensenten 
besonders das Kapitel 3, das sich mit dem 
Vogelzug in anderen Kontinenten be-
schäftigt, und das Kapitel 13 „Zugvögel 
im Winterquartier“. In weiteren Kapiteln 
werden dann die vertrauten Fragen nach 
dem „Wie, wann und warum ziehen die 
Vögel“ behandelt. Dabei trifft man auf 
die kompakte Darstellung spezieller As-
pekte, z. B. über Zuggeschwindigkeiten 
und Zughöhen (6 und 4 Seiten), und na-
türlich der zentralen Frage, wie die ja 
zum Teil nur wenige Jahre alt werdenden 
Vögel sich orientieren (Kapitel 8, 22 Sei-
ten). Auch wer meint, er wüsste dazu 
schon alles, sollte sicherheitshalber im 
Buch noch einmal nachlesen.
Wem der Schutz der Vögel besonders am 
Herzen liegt, der wird für die Kapitel zu 
den Karstgebieten (17 Seiten), den Aus-
wirkungen von Wind und Wetter und 
natürlich des Klimawandels (27 Seiten), 
zu „Gefährdung und Schutz“ (17 Seiten), 
aber auch zu „Parasiten und Krankheiten“ 
(10 Seiten) besonders dankbar sein.

Thomas Norgall

Erklärung von Fachbegriffen, Stichwort- 
und Literaturverzeichnis sowie wichtige 
Adressen von Fachdienststellen und Na-
turschutzverbänden runden das Buch ab. 
Auch das gehört zum Überblick, den die 
Autoren geben wollten. Und das ist ihnen 
geglückt.

Gerd Bauschmann

Bairlein, F. 2022

Das große Buch vom Vogelzug
AULA Verlag, Wiebelsheim, 368 S.
644 farb. Abb., 355 Karten, geb. 21 x 26 cm
ISBN 978-3-89104-825-2  49,45 €

Bücher über den Vogelzug gibt es schon 
viele. Nun hat Franz Bairlein aktuell 
„Das große Buch vom Vogelzug“ vorge-
legt und es mit dem Untertitel „Eine um-
fassende Gesamtdarstellung“ versehen. 
Um es gleich an den Anfang zu stellen: 
Das Buch ist eine lohnende Ergänzung 
für das Bücherregal und ihm ist weite 
Verbreitung zu wünschen. Vögel und der 
Vogelzug werden in der sich gerade in-
folge des Klimawandels schnell ändern-
den Welt sicher ganz wichtige Indikato-
ren bleiben. Da ist es nur vorteilhaft, 
wenn möglichst viele Naturliebhaberin-
nen und Naturliebhaber viel darüber 
wissen.
Die umfangreichere Bebilderung macht 
schnell klar, dass hier ein Buch vorgelegt 
wurde, dass sich an die zahllosen Orni-
thologinnen und Ornithologen bei uns 
richtet, die mehr über ihre Vögel wissen 
wollen und nach verständlichen und 
dennoch wissenschaftlich belastbaren 
Zusammenfassungen suchen. Der Autor 
hat, wie er im Vorwort schreibt, sein  
ganzes Wissenschaftlerleben mit dem 

Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim. 
592 S.
812 farb. Abb., 14 Tab., 1 Karte, gebunden
ISBN 978-3-494-01891-1 34,95 €

Dieses Buch ist die dritte, vollständig be-
arbeitete und erweiterte Auflage des 2010 
erschienenen Werks „Grundkurs Vogelbe-
stimmung. Eine Einführung zur Beob-
achtung und Bestimmung unserer hei-
mischen Vögel.“ Wer denkt, er habe ein 
Vogelbestimmungsbuch vor sich, der irrt. 
Ziel des Buches ist es nicht, mit einem 
dichotomen Schlüssel bis zur Art zu ge-
langen, sondern einen Überblick über 
die mitteleuropäischen Vogelfamilien zu 
geben. Trotzdem sind alle heimischen 
Arten in kurzen Texten beschrieben und 
– oft vergleichend mit ähnlichen Arten 
– auch abgebildet. Einen Überblick gibt 
das Buch auch über die Ausrüstung. 
Ferngläser, Spektive, Kleidung und Be-
stimmungsbücher werden ebenso behan-
delt wie „Kleinigkeiten“, die man gerne 
vergisst, wie Pflaster, Papiertaschentücher 
oder Müsliriegel. Die Abhakliste dieser 
Gegenstände im Buch zeigt, dass die Au-
toren wirklich aus der Praxis kommen 
und man von ihren Fehlern lernen kann.
Um Vögel zu bestimmen, reicht es nicht 
aus, sie vorher in Büchern anzuschauen 
oder ihre Stimmen auf CDs anzuhören. 
Es muss ein Gefühl dafür entwickelt wer-
den, auf was zu achten ist. Dazu gibt das 
Buch zahlreiche praxisgerechte Tipps. 
Wichtig ist es, den Lebensraum und das 
Verhalten mit einzubeziehen. So wird ein 
Haubentaucher nie auf einem Baum lan-
den oder ein Fasan nie auf einem See 
schwimmen.
Wenn man schnell etwas lernen will, 
sollte man sich mit anderen Vogelbeob-
achtern zusammentun. Diese sind oft er-
fahrener und man kann sich austauschen. 
Dass auch dies nach gewissen „Ritualen“ 
ablaufen muss, beschreibt das Grundwissen 
Vogelbeobachtung. Seine Mitbeobachter 
laut gestikulierend auf einen Vogel auf-
merksam machen zu wollen, diesen da-
mit aber zu verscheuchen, ist kontrapro-
duktiv. Und wenn man versucht, den 
Standort zu beschreiben, damit ein Vogel 
auch von anderen gesehen werden kann, 
reicht es nicht „da hinten auf dem Baum“ 
zu sagen, wenn man im Wald steht. Auch 
zu dieser Kommunikation geben die Au-
toren gute Tipps.
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Hefte Edertal. Die Kreisgruppen des Na-
turschutzbundes (NABU) und der Hes-
sischen Gesellschaft für Ornithologie und 
Naturschutz (HGON) haben die Bände 
47 und 48 herausgegeben. Die Hefte gel-
ten als eine der ältesten, ehrenamtlich er-
stellten vogelkundlichen Schriftenreihen 
bundesweit.
Nationalpark-Forschungsleiter Achim Frede 
stellt im Band 47 die Steilhänge am 
nördlichen Edersee-Ufer vor, um die der 
Park erweitert wurde. Informativ schreibt 
Frede über diese Flächen: Auf den steilen, 
unzugänglichen Hängen des Edertals 
wachsen einige von Deutschlands letzten 
echten Urwäldern. Der Forschungsleiter 
gibt auch eine Übersicht über die Tiere 
und Pflanzen, die an den Steilhängen eines 
ihrer wenigen Refugien in Deutschland 
haben.
48 Brutnachweise von Großvögeln haben 
Uwe Fischer, Ralph-Günther Lösekrug 
und Matthias Schlote in dem einzigen 
hessischen Nationalpark erbracht – vom 
Schwarzstorch über Rot- und Schwarz-
milan, Habicht bis hin zu Kolkrabe und 
Uhu (Bd. 48). Für die Nahrungssituation 
der Großvogelarten ist das Nationalpark-
Umfeld von großer Bedeutung, Das gilt 
insbesondere für die drei Schwarzstorch-
Brutpaare. Wolfgang Lübcke beschreibt 
den Stausee von Affoldern, der ebenfalls 
in das Schutzgebiet integriert wurde. Ur-
sprünglich wurde der See zur Stromver-
sorgung angelegt. 33 Schwimmvogelarten 
stellten Beobachter bei den regelmäßigen 
Wasservogelzählungen fest. Der Stausee 
ist eins der wichtigsten und artenreichsten 
Gebiete für Wasservögel in Nordhessen. 
Für Reiherenten und Höckerschwäne ist 
er ein landesweit herausragendes Mauser-
gebiet.
Die Ergebnisse seiner bundesweit beach-
teten Spechtkartierung stellt Matthias 
Schlote vor (Bd. 47). Sechs Arten, die in 
dem Schutzgebiet auch brüten, hat der 
Autor untersucht. Aufgrund des Nah-
rungsangebotes durch absterbende Fich-
ten wird der Bestand der Schwarzspechte 
vermutlich nicht abnehmen. Wie in an-
deren Gebieten wurden weniger Grau-
spechte registriert, Grünspechte legten 
zu. Interessant wird die Entwicklung des 
Mittelspechts sein, der vom steigenden 
Anteil alter Eichenbestände und von 
milden Wintern profitiert. Diese Eichen-
bestände werden im Nationalpark aber 

Vogelgrippe. Aber es gibt auch positive 
Beispiele wie die Ausweisung von Gänse-
schutzgebieten, die Schutz- und Zucht-
bemühungen für die Zwerggans, Ent-
schädigungen für Landwirte bei „Gänse-
schäden“ und die Ausbreitung der 
Graugans in Mitteleuropa.
In Steckbriefen werden die bei uns vor-
kommenden Gänsearten beschrieben, 
einschließlich der Neozoen. Neben Be-
schreibung, Verbreitung und Zug werden 
alle Arten mit Foto und Verbreitungskar-
ten vorgestellt. Mittels QR-Codes werden 
die Gänsestimmen hörbar und die Zug-
wege animiert sichtbar gemacht. Ein gut 
ausgewähltes Verzeichnis weiterführender 
Literatur sowie ein Register runden das 
Buch ab.
Wie war doch das Vorwort überschrieben: 
„Lass dich von den Gänsen faszinieren“! 
Und nach 24 inhaltlichen Kapiteln ist 
man in der Tat von diesen Vögeln faszi-
niert, aber auch von der Form ihrer Prä-
sentation im vorliegenden Buch.

Gerd Bauschmann

Arbeitskreis Waldeck-Frankenberg 
der Hessischen Gesellschaft für Orni-
thologie und Naturschutz, Kreisver-
band Waldeck-Frankenberg im Natur-
schutzbund Deutschland 2021 / 2022

Vogelkundliche Hefte Edertal 
für den Landkreis Waldeck-
Frankenberg, Bände 47 und 48
jeweils 240 S.
ISSN 1431-6772 9 € (Bd. 47), 
 10 € (Bd. 48)

Der Nationalpark Kellerwald-Edersee ist 
ein Schwerpunktthema in den beiden 
jüngsten Ausgaben der Vogelkundlichen 

Kruckenberg, H.; Kölzsch, A.; Moojj, J. H.; 
Bergmann, H.-H. 2022

Das große Buch der Gänse. 
Von sozialen Wesen und 
rastlosen Wanderern
AULA-Verlag, Wiebelsheim. 256 S.
219 farb. Abb., 33 Karten, gebunden
ISBN 978-3-89104-841-1  29,25 €

Gänse faszinieren den Menschen schon 
lange. Im Frühjahr und Herbst sind es 
ihre Rufe und Flugformationen, die den 
Wechsel der Jahreszeiten ankündigen. 
Sie sind als Wächter des Kapitols in Rom 
in die Geschichte eingegangen. Und als 
Hausgänse liefern sie dem Menschen 
neben Eiern und schmackhaften Keulen 
auch Daunen zum Wärmen und Feder-
kiele zum Schreiben. Bereits der griechi-
sche Philosoph Aristoteles beschreibt in 
seiner Tierkunde einige Gänsearten – die 
erste „wissenschaftliche Abhandlung“. Von 
da an stehen Gänse immer wieder im Fo-
kus der Forschung, denke man nur an 
Oskar Heinroth, Konrad Lorenz und 
Niko Tinbergen. Auch die AutorInnen 
des vorliegenden Buches stehen in dieser 
Tradition. So verwundert es nicht, dass 
einige Kapitel des Buches der Vogelzug-
forschung gewidmet sind. Methoden der 
Markierung, von Fuß- und Halsring bis 
zu modernen Satellitensendern, werden 
beschrieben. Diese Techniken haben die 
Gänseforschung revolutioniert. Viele Er-
kenntnisse über Brutgebiete in der Arktis, 
Zugwege zum Winterquartier und Mau-
serzüge stammen aus den letzten Jahren 
und Jahrzehnten.
Weitere Kapitel sind der Gefährdung von 
Gänsen gewidmet. Sie handeln von Prä-
dation und Jagd, von Konflikten mit 
Landwirtschaft, Tourismus und Wind-
kraft, aber auch von Krankheiten wie der 
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Daten bei. Rund 200 Arten wurden in 
den beiden Berichtsjahren im Kreis do-
kumentiert.

Bernd Schünemann

 

Willner, Wolfgang 2021

Heimische Schmetterlinge  
in ihren Lebensräumen  
entdecken und erkennen
Quelle & Meyer, Wiebelsheim. 432 S.
ISBN 978-3-494-01659-7  24,95 €

Schmetterlinge sind faszinierende Insek-
ten und zugleich Zeiger für intakte Öko-
systeme. Sie zu beobachten und zu be-
stimmen ist eine reizvolle Beschäftigung 
für Jung und Alt – und lehrreich dazu! 
Mit Hilfe dieses handlichen Bestim-
mungsbuches gelingt es, über 300 reprä-
sentative Arten Deutschlands in ihren 
Lebensräumen zu entdecken und richtig 
zuzuordnen. Qualitativ sehr hochwertige 
Fotos von Raupen und Imagines werden 
ergänzt durch brillante Bildtafeln zum 
Flügelvergleich, die als willkommene Be-
stimmungshilfe dienen. Die bei jeder Art 
angegebenen Flug- und Raupenzeiten 
sowie deren Habitatzugehörigkeit er-
leichtern darüber hinaus die Ansprache. 
Viele zusätzliche Informationen bringen 
diese schönen und beeindruckenden Le-
bewesen den Naturliebhabern näher und 
zeigen wie unsere heimischen Schmetter-
linge besser geschützt werden können.

Andreas Mölder

Stadtteil Strothe das wichtigste, berichtet 
Ralf Enderlein. Noch wird über die ge-
naue Ursache gerätselt. Offensichtlich 
profitieren die kleinen Vögel von höheren 
Temperaturen infolge des Klimawandels 
(Bd. 47).
Eine Reihe bemerkenswerter Beobach-
tungen runden die vielseitigen Beiträge ab. 
So wurde ein ungewöhnlich großer Trupp 
rastender Bienenfresser registriert. An 
der Eder bei Schmittlotheim gelang der 
erste Nachweis eines Gelbbrauen-Laub-
sängers aus Sibirien in Waldeck-Fran-
kenberg. Bei den drei im Verbreitungs-
gebiet brütenden Gänsearten – Grau-, 
Kanada- und Nilgans – wurden neue 
Höchstzahlen bei den Brutpaaren festge-
stellt. Am Diemelsee fanden die Beob-
achter erstmals im Kreis ein Kleines 
Sumpfhuhn, bei Giflitz eine Zwergam-
mer.
Vogelkundler stellt man sich gemeinhin 
mit Fernglas und Bestimmungsbuch vor. 
Doch auch sie setzen neue Techniken ein. 
Natascha Schütze arbeitet mit „NocMig“, 
abgeleitet von „nocturnal migration“, die 
Erfassung des nächtlichen Vogelzugs 
durch das Aufzeichnen der Zugrufe. 
Mittels „NocMig“ wurde beispielsweise 
festgestellt, dass deutlich mehr Ortolane 
über Hessen ziehen als bisher angenom-
men. Der stellvertretende Schriftleiter 
Michael Wimbauer setzt bei der Vogel-
beobachtung eine Wärmebildkamera ein. 
Damit gelangen ihm beispielsweise mehr 
und störungsfreie Zwergschnepfen-Beob-
achtungen (Bd. 48).
NABU und HGON arbeiten in Waldeck-
Frankenberg eng zusammen. Das gilt 
auch für die Vogelkundlichen Hefte. Die 
gemeinsam herausgegebene Schriftenrei-
he informiert seit 1975 über naturkund-
liche Entwicklungen. Dabei ist es der 
Schriftleitung wichtig, Beiträge auf wis-
senschaftlicher Basis zu vermitteln, die 
Inhalte aber auch für interessierte Au-
ßenstehende verständlich darzustellen. 
Beides ist mit den jüngsten Ausgaben 
wieder gelungen. Weit mehr als 30 Auto-
ren lieferten Schriftleiter Wolfgang Lüb-
cke und seinem Stellvertreter Michael 
Wimbauer Beiträge. Einige Artikel 
konnten schon für die nächsten Ausga-
ben zurückgelegt werden. Für den avi-
faunistischen Sammelbericht – seit der 
ersten Ausgabe das Herzstück der Hefte 
– steuerten mehr als 60 Beobachter ihre 

eher zurückgehen. Der Bestand des 
kleinsten heimischen Spechts schwankt: 
Zwölf Reviere des Kleinspechts wurden 
zuletzt gezählt.
Die Bedeutung einer intensiv landwirt-
schaftlich genutzten Fläche für die Vogel-
welt macht der Medebacher Friedhelm 
Schnurbus deutlich. Er beobachtet seit 
vielen Jahren intensiv auf der Goddels-
heimer Hochfläche. 19 Greifvogelarten 
wurden in dem Gebiet gesichtet (Bd. 
47). Neben heimischen Arten wie Mäuse-
bussard, Rotmilan und Turmfalke haben 
dort auch Adlerbussard, Schlangenadler 
und Gänsegeier Rast gemacht. Diese Ar-
tenvielfalt – und damit auch die Bedeu-
tung der Hochfläche für die Vogelwelt – 
ist vermutlich bisher auch vielen Einhei-
mischen verborgen geblieben. Aber auch 
44 Prozent aller Raubwürger-Beobach-
tungen im Landkreis kommen von der 
Hochfläche (Bd. 48). Ergänzt werden 
Schnurbus Beobachtungen durch Farb-
fotos und Grafiken. Das gilt für alle Arti-
kel der Vogelkundlichen Hefte, die durch 
informative Bebilderung abgerundet 
werden. Da ist es bedauerlich, dass die 
gut ausgewählten thematischen Bilddo-
kumentationen, die in den vorangegan-
genen Ausgaben zu finden waren, in den 
beiden jüngsten Ausgaben aus Platzgrün-
den fehlen.
Der Rotmilan zählt zu den Verantwor-
tungsarten, für deren Erhalt die Bundes-
republik eine wichtige Rolle spielt. Die 
Greifvögel tauchen immer wieder in der 
Diskussion um Windkraftanlagen auf. 
Der Bad Arolser Vogelkundler Maik 
Sommerhage stellt fest, dass der Bestand 
dieser Verantwortungsart in einem Nord-
waldecker Untersuchungsgebiet um ein 
Viertel abgenommen hat und dass auch 
die Zahl der flüggen Jungvögel je Paar 
zurückgegangen ist (Bd. 47). Dabei ste-
chen laut Sommerhage durch Menschen 
hervorgerufene Todesursachen hervor: Er 
nennt Vergiftungsfälle und Schlagopfer 
von Windkraftanlagen.
Die Hefte informieren auch über positive 
Entwicklungen. Bis Ende des vergangenen 
Jahrtausends gab es das Schwarzkehlchen 
in Nordhessen kaum als Brutvogel. Seit 
einigen Jahren steigt der Bestand. In 
Waldeck-Frankenberg haben Vogel-
kundler die seltene Art in sechs Gebieten 
festgestellt. Mit acht Bruten ist die rena-
turierte Werbeaue beim Korbacher 
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weiterführenden Quellen. Mit einer Liste 
mit QR-Codes zu Tonaufnahmen von 
etwa 30 Froschlurchen schließt das Buch.

Daniela Guicking

Verschiedene Autoren 2021

Bestimmungskarten  
„… im Vergleich“
Quelle & Meyer, Wiebelsheim.
 Preis pro Karte: 3,95 €

Bei einer Bestimmungskarte handelt es 
sich um eine Broschüre aus stabilem Papier 
in Ziehharmonika-Faltung, in der beson-
ders prägnante und häufige Vertreter von 
einzelnen Pflanzen- und Tiergruppen, 
aber auch von Lebensräumen vorgestellt 
und bildlich verglichen werden. Die Reihe 
„Bestimmungskarten“ des Verlags Quelle 
und Meyer wird fortlaufend ergänzt. Dem 
Rezensenten lagen die Bestimmungskarten 
„Farnpflanzen“, „Heimische Marienkäfer“, 
„Heimische Spinnen“, „Losungen und 
Gewölle“, „Süßwasserfische“ und „Wanzen“ 
vor. Diese Bestimmungskarten können 
durchweg überzeugen, sie wurden von 
ausgewiesenen Expertinnen und Experten 
in den jeweiligen Wissensgebieten sehr 
sorgfältig erstellt und hervorragend be-
bildert. Demgegenüber wurde die Be-
stimmungskarte „Tiere des Waldes“ offen-
bar ohne größere Expertenhilfe zusam-
mengestellt, was sich in der Vielzahl von 
Internet-Bildquellen und vor allem darin 
äußert, dass der Bildunterschrift „Ku-
ckuck“ das Bild einer Türkentaube bei-
gestellt ist. Wie der Verlag mitteilte, soll 
dieser Lapsus in Folgeauflagen korrigiert 
werden. Insgesamt aber bieten solche Be-
stimmungskarten, die von namentlich 
genannten Fachleuten erstellt wurden, 

nere Herpetologen, die im Freiland prak-
tisch arbeiten möchten.
Schon ein schnelles Durchblättern macht 
die fotografische Schwerpunktsetzung 
deutlich. Das gesamte Buch ist mit sehr 
vielen schönen und aussagekräftigen Fo-
tos ausgestattet. Das wird besonders im 
Kapitel „Lebensräume der Arten“ deut-
lich, das ganze 100 Seiten umfasst und 
mit Ausnahme sehr kurzer Textabschnitte 
ausschließlich aus Fotos verschiedener 
Lebensräume besteht. Nur in den zuge-
hörigen Bildunterschriften ist nachzule-
sen, welche Arten in den abgebildeten 
Habitaten vorkommen. Ebenso sind die 
beiden umfassenden Kapitel zu feldher-
petologischen Arbeitsmethoden, eins be-
zogen auf Amphibien, eins auf Reptilien, 
mit zahlreichen Fotos ausgestattet, die 
die textlichen Darstellungen in den aller-
meisten Fällen sehr sinnvoll ergänzen. 
Etwas irritierend wirkt hier lediglich die 
Namensnennung der dargestellten For-
schenden, die an einigen, aber nicht allen 
Fotos zu finden ist, auf denen Menschen 
zu sehen sind.
Etwa die Hälfte des Buches machen die 
gut verständlichen und durch zahlreiche 
sehr aussagekräftige Fotos anschaulich 
gestalteten Bestimmungsschlüssel aus, die 
damit auch Anfängern die Artbestim-
mung ermöglichen. Nach einer kurzen 
allgemeinen Einführung zur Vorgehens-
weise und zu besonderen Herausforde-
rungen bei der Artbestimmung werden 
für beide Tiergruppen mehrere meist  
dichotom aufgebaute Bestimmungs-
schlüssel präsentiert. Für die Amphibien 
gibt es sowohl für die Schwanzlurche als 
auch für die Froschlurche jeweils separa-
te Bestimmungsschlüssel zu Eiern / Laich, 
Larven und Adulten. Bei den Reptilien 
werden zunächst die Hauptgruppen auf-
geschlüsselt, Schildkröten, Doppelschlei-
chen, Echsen und Schlangen, und an-
schließend separate Bestimmungsschlüs-
sel für jede dieser Gruppen dargestellt. 
Leider berücksichtigen die Bestimmungs-
schlüssel nicht bei allen Arten den aktu-
ellen Forschungsstand zur Systematik.
Abschließend sind noch einige kurze  
Kapitel zu finden, unter anderem zu un-
gewöhnlichen Erscheinungsformen und 
Farbmorphen der Arten, Tipps für die 
Dokumentation von Freilanddaten, Be-
zugsquellen für Gerätschaften und ein 
ausführliches Literaturverzeichnis mit 

Glandt, D.; Trapp, B. 2022

Die Amphibien und Reptilien 
Europas. Beobachten und  
Bestimmen
Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim. 
533 S.
ISBN 978-3-494-01854-6  29,95 €

Obwohl europaweit nur etwa 260 Arten 
an Amphibien und Reptilien vorkom-
men, wird jede / r, der / die mit diesen 
Tiergruppen im Freiland arbeitet, wissen, 
dass die korrekte Bestimmung vieler Arten 
alles andere als trivial ist. Nicht nur mag 
der Anspruch bestehen, die Arten auch 
im Ei- oder Larvenstadium korrekt anzu-
sprechen, geografische Variationen, das 
häufige Auftreten von Farbmorphen und 
oft nur schwierig zu erfassende Bestim-
mungsmerkmale erschweren die korrekte 
Bestimmung vieler Arten. Das vorliegen-
de Buch möchte genau hier helfen und 
versteht sich als Ratgeber für die praktische 
Freilandarbeit und Bestimmungsschlüssel 
zu allen europäischen Amphibien- und 
Reptilienarten.
Wer unter dem Titel ein umfassendes 
Nachschlagewerk zu den europäischen 
Amphibien und Reptilien erwartet, wird 
zunächst enttäuscht sein. Denn schon im 
Vorwort machen die Autoren deutlich, 
dass dies nicht Ziel des hier vorgelegten 
Buches ist. Ausführliche Merkmalsbe-
schreibungen, Angaben zu Ökologie, 
Biologie, Verbreitung und Gefährdung 
der Arten sind in diesem Werk nicht zu 
finden, es sei denn sie sind für die Artbe-
stimmung von Bedeutung. Das Buch 
spricht damit als Zielgruppe sicherlich 
nicht den Laien an, der allgemeine Infor-
mationen zu unseren Amphibien und 
Reptilien sucht, sondern richtet sich vor-
rangig an angehende und fortgeschritte-
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Düll, R.; Kutzelnigg, H. 2022

Die Wild- und Nutzpflanzen 
Deutschlands. Vorkommen  
– Ökologie – Verwendung
Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim. 
948 S.
ISBN 978-3-494-01825-6  39,95 €

Mit diesem Buch liegt die neunte, stark 
überarbeitete Auflage des „Botanisch-öko-
logischen Exkursionstaschenbuchs“ (Auf-
lage 1 bis 5) bzw. des „Taschenlexikons 
der Pflanzen Deutschlands“ (ab Auflage 6) 
von R. Düll und H. Kutzelnigg vor. Der 
zu Recht neu gewählte Titel trägt dem 
deutlich größeren Umfang hinsichtlich 
Format, Seitenzahl und Gewicht dieser 
Neuauflage Rechnung, womit das Buch 
sicherlich nicht mehr als „Taschenbuch“ 
zu bezeichnen ist.
Das Buch ist als Nachschlagewerk konzi-
piert und nicht dafür gedacht, bei der Artbe-
stimmung von Pflanzen Hilfe zu leisten. 
Den Hauptteil des Buches machen etwa 
630 detaillierte und weitere 800 kurz gefass-
te Pflanzenporträts aus, die umfangreiche 
Informationen zu den bekanntesten Arten 
unserer heimischen und eingebürgerten Ge-
fäßpflanzen bieten. Diese Porträts sind in 
strikt alphabetischer Reihenfolge der wissen-
schaftlichen Namen sortiert, so dass der wis-
senschaftliche Name einer Art bekannt sein 
sollte, um gezielt Informationen zu finden. 
Ist nur der deutsche Name bekannt, hilft ein 
Register am Ende des Buches. Der Tatsache, 
dass sich die Zugehörigkeit einzelner Arten 
zu bestimmten Gattungen immer wieder 
ändert, wird dadurch Rechnung getragen, 
dass für solche Arten an entsprechenden 
Stellen Verweise zu den synonymen Be-
zeichnungen gegeben werden.
Auf den ersten fünfzig Seiten des Buches 
werden in übersichtlichen und mit zahl-

chen ökologischen Anforderungen werden 
in diesem Buch einzelnen soziologisch 
definierten Pflanzengesellschaften oder 
bestimmten Ökofaktoren zugewiesen. 
Aus der Bestimmung einer Zeigerpflanze 
lassen sich dann bei Kenntnis ihrer öko-
logischen Habitatanforderungen wichtige 
Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des 
jeweiligen Biotops bzw. der speziellen 
Pflanzengesellschaft ziehen. Die Beschrei-
bung der einzelnen Arten als Zeiger-
pflanzen geht in diesem Bestimmungs-
buch über den Bezugsrahmen der einzel-
nen zugeordneten Pflanzengesellschaft 
hinaus und berücksichtigt weitere öko-
logische Habitatanforderungen, die oft 
in Abgrenzung zu anderen eng verwand-
ten Arten aus derselben Familie darge-
stellt werden.
Das Herzstück jeder der kurz gefassten 
Artbeschreibungen sind jedoch die Zeiger-
werte nach Ellenberg, die artspezifisch 
die jeweiligen synökologischen Ansprüche 
an den jeweils bevorzugten Standorten 
wiedergeben. Die Ellenberg-Zahlen, ent-
wickelt von dem Göttinger Botaniker 
und Landschaftsökologen Heinz Ellen-
berg (1913 – 1997), setzen sich bekannt-
lich aus einer Lichtzahl (L) von der Tief-
schatten- bis hin zur Volllichtpflanze, ei-
ner Temperaturzahl (T) von alpin/nival 
bis zu wärmeliebend, der Kontinentali-
tätszahl (K), der Feuchtezahl (F), der Re-
aktionszahl (R) für den Säure-Basen-Ge-
halt des Bodens, der Nährstoffzahl (N) 
und der Salzzahl (S) zusammen. Die Werte 
auf den einzelnen Skalen verstehen sich 
als relative Einordnungen in ein Kontinuum 
einer ökologischen Bandbreite und sie 
sind charakteristisch für die vorgestellten 
Arten. Mit den Ellenberg-Zahlen und 
den begleitenden Textangaben zum Vor-
kommen in verschiedenen Pflanzenge-
sellschaften bietet das Buch verlässliche 
Angaben zu der ökologischen Präferenz 
von knapp 600 heimischen Pflanzenar-
ten, das nach Biotoptypen geordnet auch 
als Bestimmungsbuch für höhere Pflan-
zen genutzt werden kann. Das hervorra-
gend aufgemachte und preisgünstige 
Buch ist für jeden botanisch Interessier-
ten und für alle beruflich als Gutachter 
im Naturschutz bzw. als Kartierer in der 
Landschaftspflege Tätigen ein unverzicht-
barer und wertvoller Begleiter.

Thomas Meyer

allen Naturinteressierten einen sehr fun-
dierten Einstieg in verschiedenste Arten-
gruppen.

Andreas Mölder

Licht, W. 2022

Zeigerpflanzen. Erkennen 
und Bewerten
3. Aufl., Quelle & Meyer Verlag, 
Wiebelsheim. 528 S.
625 farbige Abb., geb., 14,8 x 21 cm
ISBN 978-3-494-01877-5  39,95 €

Das bewährte Bestimmungsbuch „Zeiger-
pflanzen. Erkennen und Bewerten“ ist 
nunmehr in korrigierter und ergänzter 
Fassung in der dritten Auflage erschienen. 
Gegenüber der ersten Auflage wurde es 
um mehr als 40 Seiten ergänzt und wei-
tere 53 Pflanzenarten wurden in das im-
posante Werk mit aufgenommen. Ins-
gesamt werden 595 Artenportraits mit 
erstklassigen Fotoaufnahmen in kurzen 
Begleittexten vorgestellt. Die einzelnen 
Arten werden in ihrem Habitat als Zei-
gerpflanzen für artspezifische ökologi-
sche Zustände bzw. als Hinweise auf das 
Vorliegen bestimmter Pflanzengesellschaf-
ten vorgestellt. Das Konzept der Zeiger-
pflanze wird in diesem Buch von seinem 
Verfasser Wolfgang Licht dergestalt be-
schrieben, dass der Nachweis einer Ge-
fäßpflanze in einem umschriebenen Ge-
biet oder in einer Pflanzengesellschaft 
auf eine spezielle Kombination von öko-
logischen Standortfaktoren wie Boden-
verhältnissen, lokalen Klimabedingungen 
und speziellen Stressfaktoren unter Ein-
schluss von Beweidung, Mahd und sons-
tiger landwirtschaftlicher Nutzung hin-
weist. Verschiedene Pflanzen mit ähnli-
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Jeske, L.; Opitz, A.; Möller, L. 2021
Hessisches Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (Hrsg.)

Hohlzahn, Klappertopf,  
Ferkelkraut & Co., Hessische 
Verantwortungsarten Teil 3
Naturschutzskripte 4, Wiesbaden, 320 S.; 
Bezug: vertrieb@hlnug.hessen.de
ISBN 978-3-89026-933-7

Mit dem Band „Hohlzahn, Klappertopf, 
Ferkelkraut & Co.“ liegt nunmehr der 
dritte Teil aus der Reihe von Artporträts 
relevanter Pflanzensippen vor, für die das 
Bundesland Hessen im Rahmen seiner 
Biodiversitätsstrategie eine besondere 
Verantwortung bei der Umsetzung der 
landesweiten Naturschutzüberwachung 
übernommen hat. Gegenüber den bei-
den früher erschienenen Vorgängerbän-
den haben die Autoren die Aufmachung 
und Gliederung dieses dritten Bandes 
der Naturschutzskripte praktisch nicht 
geändert. Der Rahmentext ist sogar sehr 
ähnlich und über weite Textpassagen 
hinweg identisch zu den ersten beiden 
Teilen der Naturschutzskripte. Allerdings 
werden dieses Mal mit 23 Verantwor-
tungsarten weitaus mehr Arten als zuvor 
(Teil 1 mit 11 Arten, Teil 2 mit 14 Arten) 
hinsichtlich ihrer Verbreitungsschwer-
punkte und ihrer aktuellen Gefährdungs-
potentiale beschrieben. Die Darstellung 
der einzelnen Pflanzenarten erfolgt in 
zwei getrennten Kapiteln. Zunächst wer-
den die Ergebnisse der Geländeuntersu-
chungen mit der konkreten Bewertung 
der Habitateignung für einzelne Popula-
tionen präsentiert; dann folgen die allge-
mein gehaltenen Artensteckbriefe, die 
zusammenfassende Angaben zur Be-
standssituation in Hessen enthalten. Für 
jede einzelne Art werden wesentliche 
Grundsätze für deren Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen kurz aufge-
zeigt und es werden Fördermaßnahmen 
zur Schaffung von günstigen Habitatver-
hältnissen diskutiert.
Die Auswertung der aktuellen Daten 
stützt sich auf den Vergleich mit frühe-
ren Fundangaben aus der Literatur oder 
aus Sammlungen, wobei bei weitem 
nicht alle ehemaligen und vorbeschriebe-
nen Wuchsorte der einzelnen Arten auf-
gesucht werden konnten. Im Rahmen 
der Durchführung der hessischen Biodi-

und Früchten, bei denen die artspezifi-
schen Merkmale nicht nur beschrieben, 
sondern immer auch in einen funktionel-
len Zusammenhang zur Bestäubungs- und 
Ausbreitungsökologie der Art gestellt 
werden. Viel Spaß beim Lesen machen 
darüber hinaus die weniger bekannten 
und ungewöhnlichen Fakten, die zu etli-
chen Arten beschrieben werden und in 
so kompakter Form sicherlich nur selten 
zu finden sind. Wer also Freude an bota-
nischen Anekdoten hat oder auf Exkur-
sionen mit etwas ungewöhnlichem Wis-
sen zu den vorgestellten Pflanzen aufwar-
ten möchte, kommt hier sicherlich auf 
seine Kosten. Wo sich solche Informatio-
nen auf wissenschaftliche Publikationen 
vergleichsweise neueren Datums beziehen, 
werden diese in Kurzform zitiert und 
wird damit ein Weiterlesen erleichtert.
Auf den letzten Seiten des Buches wer-
den einige Artenlisten präsentiert, unter 
anderem zu besonders giftigen Pflanzen 
und zu Frühblühern sowie Artenlisten 
nach dem Verwendungszweck. Mit einer 
thematisch sortierten Auflistung weiter-
führender Literatur und einem Glossar 
schließt das Buch.
Alles in allem liegt mit dieser Neuauflage 
wieder ein wirklich schönes, sehr infor-
mativ und anschaulich gestaltetes Buch 
vor, in dem es Freude macht zu lesen und 
das sowohl für Laien als auch für Fach-
leute eine wertvolle und kurzweilige In-
formationsquelle zu unseren häufigsten 
Wild- und Nutzpflanzen bietet.

Daniela Guicking

Bönsel, D.; Schmidt, P.; Hodvina, S.; 
Barth, U. M.; Hepting, C.; Peters, A.; 

reichen Beispielen versehenen Zusam-
menfassungen unter anderem die Be-
grifflichkeiten erläutert, die später in den 
Pflanzenporträts verwendet werden: die Le-
bensformtypen nach Raunkiaer, die Ein-
teilung parasitischer Pflanzen, die Bestäu-
bungs- und Gestalttypen insektenblütiger 
Blumen nach Kugler, Fruchttypen und 
die Ausbreitungstypen in Anlehnung an 
das System von Müller-Schneider. An-
schließend werden in zwei kurzen Ab-
schnitten Begriffe mit Bezug auf den Ein-
bürgerungsstatus und auf gebietsfremde 
Arten (Neophyten) erläutert. Dieser kom-
pakt und übersichtlich gestaltete einfüh-
rende Teil des Buches schließt mit einer 
systematischen Einordnung zu den be-
handelten Pflanzen ab.
Die im Hauptteil des Buches präsentierten 
Artporträts sind in dieser Auflage stark 
überarbeitet und aktualisiert worden. 
Durch das im Vergleich zu früheren Auf-
lagen größere Format bei nur relativ we-
nigen neu besprochenen Arten konnten 
in dieser Neuauflage zum einen die Fotos 
größer abgebildet werden, zum anderen 
steht für die einzelnen Arten insgesamt 
mehr Platz zur Verfügung. Sehr viele Fotos 
sind zudem durch neue, informativere aus-
getauscht worden. Zu jedem detaillierten 
Artporträt gibt es mindestens ein Foto der 
besprochenen Pflanzenart, bei etlichen 
Arten werden besonders charakteristi-
sche Merkmale durch zusätzliche Detail-
fotos illustriert. Die umfangreichen Art-
porträts sind alle nach demselben Schema 
aufgebaut. Auf meist 1 – 2 Seiten wird 
zunächst in einem farblich abgesetzten 
Kasten ein kurzer Abriss der wichtigsten 
Merkmale der Pflanze präsentiert, bevor 
dann in immer gleichbleibender Reihen-
folge verschiedene Informationen und 
Fakten zu folgenden Kategorien darge-
stellt werden: Systematik, ggf. Giftigkeit 
und Schädlinge, Namensherkunft, Vor-
kommen und Schutzstatus, Reprodukti-
onsbiologie mit ausführlichen Angaben 
zur Blüten- und Fruchtmorphologie und 
-ökologie und Verwendung. Im direkten 
Anschluss zu den meisten ausführlichen 
Artporträts finden sich Kurzporträts zu 
weiteren Arten derselben Gattung.
Besonders erwähnenswert sind sicherlich 
die sehr ausführlich recherchierten Erläu-
terungen zur Herkunft der wissenschaft-
lichen und deutschen Artnamen sowie die 
umfangreichen Informationen zu Blüten 
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Jahreszeiten durch Kartierungsexkursionen 
aufgesucht wurde. Bemerkenswert ist die 
Anzahl von über 1 200 Geländebegehun-
gen in der Fünfjahresperiode von 2010 bis 
2014, und auch in den Jahren vor und 
nach diesem Spitzenwert wurde ein außer-
ordentlich umfangreiches Kartierpensum 
eingehalten. Schon frühzeitig musste auf-
grund der Fülle der durch die Gelände-
arbeit gewonnenen Daten die Einbezie-
hung von Datenbanken unter Einschluss 
des Geographischen Informationssystems 
(GIS) erwogen werden. 
Bei Unklarheiten oder Inplausibilitäten 
wurden gezielte Zusatzexkursionen durch-
geführt und insbesondere bei nicht sicher 
bestimmbaren, kritischen Sippen wurden 
insgesamt über 10 000 Belege in einem 
Herbarium für die spätere Nachprüfbarkeit 
archiviert. Hervorzuheben ist die Gründ-
lichkeit bei der Bestimmung der Sammel-
arten Rubus corylifolius agg. und Rubus 
fruticosus agg., wobei im Taunus 88 Arten 
der echten Brombeeren und 25 der Ha-
selblattbrombeeren gefunden wurden. 
Ähnlich stringent wurde im Untersu-
chungsgebiet auch mit der Taxonomie der 
Gattung Hieracium verfahren. Insgesamt 
wurden von dem Kartierungsteam in 
dem mehrjährigen Untersuchungszeit-
raum 1 706 verschiedene Taxa im Sinne 
von Arten, Unterarten und Hybriden den 
einzelnen Rasterfeldern zugeordnet. Pro 
Rasterfeld wurden durchschnittlich 345 
Taxa bestimmt, wobei der höchste Wert 
in Taunusstein-Seitzenhahn bei 538 lag 
und der niedrigste Wert mit nur 150 
Taxa in einem forstlich genutzten Wald-
gebiet im Hohen Taunus.
In einem ersten Teil geben die Verfasser ei-
nen Überblick über die von ihnen gewähl-
ten Untersuchungsmethoden und erläutern 
die technischen Schwierigkeiten und Limi-
tationen ihrer Studie. Umfangreiche Hin-
weise auf die naturräumliche Gliederung 
des Untersuchungsgebietes, seiner Geologie 
und der Bodentypen, des Regionalklimas, 
der vorgefundenen Pflanzengesellschaften 
sowie der potentiell natürlichen Vegetation 
bieten eine sehr gute und leicht lesbare Ein-
führung in die Thematik. Ein von Rüdiger 
Wittig und Wolfgang Ehmke verfasstes, 
sehr interessantes Kapitel widmet sich der 
Geschichte der botanischen Erforschung 
des Taunus. Weiterführende Angaben zu 
den statistischen Häufigkeiten der einzel-
nen Sippen, der Statuszugehörigkeiten etwa 

Wittig, R.; Ehmke, W.; König, A.; 
Uebeler, M. (Hrsg.) 2022

Taunusflora. Ergebnisse einer 
Kartierung im Vortaunus, 
Hohen Taunus und kamm-
nahen Hintertaunus
Botanische Vereinigung für Naturschutz 
in Hessen, Frankfurt (Main). 520 S.
Festeinband, 21,8 x 30,3 cm
ISBN 978-3-00-071156-5  25 €

Eine für den Naturschutz in Hessen 
maßstabsetzende wissenschaftliche Leistung 
gilt es hier anzuzeigen: Die schon lange 
erwartete Regionalflora des Taunus unter 
der Herausgeberschaft der vier Autoren 
Rüdiger Wittig, Wolfgang Ehmke, Andreas 
König und Michael Uebeler liegt nun-
mehr in einem voluminösen Band vor. 
Das arbeitsintensive Projekt der Erstellung 
einer floristischen Gebietsmonographie 
des Vor-, Hohen und kammnahen Hinter-
taunus ging auf eine Initiative des Zweit-
herausgebers zurück, des damaligen Lei-
ters der Abteilung Naturschutz im dafür 
verantwortlichen Hessischen Ministerium, 
auf dessen Anregung hin sich im Jahr 
1997 ein zunächst noch loser Zusammen-
schluss von Botanikern und Ökologen 
als Arbeitsgemeinschaft zusammenfand. 
Aus organisatorischen Gründen ging die 
Leitung ab 2000 an den Erstherausgeber 
über, den damaligen Ordinarius für Öko-
logie und Geobotanik der Goethe-Uni-
versität Frankfurt, der von da ab bis zu 
seiner Emeritierung eine halbe Wissen-
schaftlerstelle für die Koordinierung der 
Arbeiten, Digitalisierung der Daten und 
Verwaltung des Herbars zur Verfügung 
stellte. Die Kartierungsergebnisse beruhen 
auf einer sehr hohen Zahl von Gelände-
begehungen, wobei jedes Rasterfeld in 
mehreren Jahren zu unterschiedlichen 

versitätsstrategie wurden hessenweit in 
den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 
284 Untersuchungsgebiete für die Erfas-
sung der Bestandssituation von ausge-
wählten Arten der Gefäßpflanzen bereist. 
Die dabei erhobenen Auswertungsergeb-
nisse ergeben ein zwar noch sehr lücken-
haftes, aber dennoch im Einzelnen de-
tailreiches Bild zu der Bestandsstabilität 
einzelner Pflanzensippen in Hessen, für 
die das Bundesland eine besondere na-
turschutzrechtliche Verantwortung über-
nommen hat. Mehrfach betont das Au-
torenteam, dass längerfristig tragfähige 
Einschätzungen zur Bestandsentwicklung 
der hessischen Verantwortungsarten nur 
bei engmaschigen und wiederholten Er-
folgskontrollen zur Überwachung der 
Artenschutzmaßnahmen gewährleistet 
werden können.
Das vorhandene Untersuchungsmaterial 
ergibt – worauf die Autorinnen und Au-
toren mit Recht hinweisen – noch kein 
umfassendes und zusammenhängendes 
Bild über die Gefährdungssituation der 
einzelnen Verantwortungsarten, dafür 
unterliegt die Auswahl der Untersu-
chungsareale zu sehr einer Zufallsstich-
probe. Ein mehrfaches Aufsuchen der 
Untersuchungsareale im Sinne eines län-
gerfristigen Monitoringprogramms so-
wie die Einbeziehung von weiteren Un-
tersuchungsarealen wäre hier sicherlich 
wünschenswert, um die Datenlage zu 
den Bestandstrends über einen längeren 
Beobachtungszeitraum und unter Einbe-
ziehung von weiteren Untersuchungsflä-
chen zu vervollständigen.
Zusammenfassend ergänzt der mit hoch-
wertigen Farbaufnahmen reichlich bebil-
derte Band in bewährter Manier die Rei-
he zu den hessischen Verantwortungsar-
ten. Dem Hessischen Landesamt für 
Naturschutz, Umwelt und Geologie ist 
als Herausgeber für die Unterstützung 
bei der Veröffentlichung der überarbeite-
ten Fassung dieses aus einem Gutachten 
hervorgegangenen Buches sehr zu danken. 
Eine PDF-Datei der 320 Seiten umfas-
senden Veröffentlichung kann auf der 
HLNUG-Homepage heruntergeladen 
werden oder es kann dort ein gebunde-
nes Buchexemplar kostenfrei angefordert 
werden.

Thomas Meyer
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als Symbiosen von Pilzen mit Gefäß-
pflanzen beschrieben, Flechten werden als 
symbiotische Lebensgemeinschaften mit 
photosynthetisch aktiven Organismen vor-
gestellt und zuletzt Pilze als Krankheits-
erreger von Waldbäumen dargestellt.
Das letzte Kapitel, überschrieben mit 
„Wald und Ökosystem“, behandelt viel-
fältige ökologische Aspekte von Wald-
ökosystemen und gibt einen prägnanten 
Überblick über wichtige Standortfaktoren. 
Beschrieben werden die Einflüsse des 
Menschen durch die forstliche Bewirt-
schaftung und Nutzung des Waldes. Ein 
aktualisiertes Literaturverzeichnis und 
ein umfangreiches Sachwortverzeichnis 
runden dieses schöne und sehr empfeh-
lenswerte Buch ab.
Aufgrund seines hervorragenden didakti-
schen Aufbaus sowie der leicht lesbaren, 
aber dennoch anspruchsvollen Texte bietet 
sich das Buch für alle interessierten Leser 
an, die mehr Hintergrundinformationen 
über den „Lebensraum Wald“ erhalten 
möchten. Hingewiesen sei hier auf die 
passgenaue Eignung des Buches für den 
schulischen Gymnasialunterricht; das gut 
bebilderte Buch drängt sich geradezu als 
Grundlage für Exkursionen in Oberstu-
fenkursen im Fach Biologie auf.

Thomas Meyer

Bode, W. (Hrsg.) 2021

Alfred Möllers Dauerwaldidee
Matthes & Seitz Verlag, Berlin. 476 S.
12 x 20 cm, Klappenbroschur, einige Abb.
ISBN 978-3-95757-963-8  24 €

Die Reprints sämtlicher Beiträge Alfred 
Möllers zur Dauerwaldidee sind jetzt 
nach 100 Jahren aktueller denn je und 

Nunmehr ist das beliebte Buch „Lebens-
raum Wald“ von Heinrich Hofmeister und 
Paul Heydeck in der fünften Auflage im 
renommierten Kessel-Verlag erschienen, 
der für seine ausgewählte forstwissenschaft-
liche Fachliteratur bekannt ist. Das Werk 
beschreibt in einem leicht lesbaren Text 
und in didaktisch hervorragender Aufbe-
reitung die in heimischen Wäldern vor-
kommenden Pflanzen und ihre jeweili-
gen Vergesellschaftungen mit detaillierten 
Hinweisen zu deren Synökologie. Dabei 
kann das Buch zugleich als ein Bestim-
mungsbuch für die an den Wald gebun-
denen Arten von höheren Gefäßpflanzen 
wie auch lehrbuchmäßig als ein informa-
tionsreicher Naturführer genutzt werden.
In einem ersten Teil werden die in den 
unterschiedlichen Waldtypen vorkom-
menden Pflanzen in präzisen und detail-
reichen Zeichnungen geordnet nach ver-
schiedenen ökologischen Gruppen vor-
gestellt. Ein kurzer und prägnanter 
Begleittext beschreibt die für die Bestim-
mung wichtigen morphologischen Auf-
fälligkeiten der Pflanzenarten und gibt 
wichtige Hinweise auf deren Vorkommen 
in den einzelnen Waldtypen. Für die in 
den einzelnen ökologischen Gruppen zu-
sammengefassten Pflanzen werden die 
jeweiligen standörtlichen Voraussetzun-
gen unter besonderer Berücksichtigung 
von edaphischen Faktoren erwähnt.
Im zweiten Teil des Werkes werden die 
wichtigsten heimischen Waldgesellschaften 
vorgestellt und es werden praxistaugliche 
Hinweise zu deren Bestimmung gegeben. 
Dieses Kapitel vermittelt nicht nur einen 
theoretischen Unterbau für die ökologische 
Charakterisierung der Waldgesellschaften, 
sondern gibt auch viele praktische Rat-
schläge zur Anfertigung von Vegetations-
aufnahmen, wie sie für die Vor- und Nach-
bereitung von Exkursionen im Unterrichts-
fach der Biologie sehr nützlich sein sollten.
Das für diese Auflage neu eingefügte, 
dritte Kapitel beschreibt ausführlich die 
ökologische Bedeutung der in Waldöko-
systemen vorkommenden pilzlichen Or-
ganismen. In diesem Kapitel werden wich-
tige Informationen zur taxonomischen 
Einordnung und zur Charakterisierung 
von Pilzgruppen gegeben, wobei der Fokus 
auf der Darstellung der Sukzession von 
xylobionten Pilzspezies als Destruenten 
an Totholz gelegt wird. Zudem werden in 
diesem lesenswerten Kapitel Mykorrhiza 

zu Archäo- und Neophyten und dem ak-
tuellen Gefährdungsgrad runden diese 
sehr gelungene Regionalflora ab.
Zu fast jeder Art präsentiert das Buch die 
jeweilige Verbreitungskarte; eine Vielzahl 
hochqualitativer Farbfotos runden den sehr 
ansprechenden und in einem hervorragen-
den Layout gesetzten Bildband ab. Sehr we-
nige und bei dem Umfang dieses Werkes 
unausbleibliche Fehler, etwa bei der Fami-
lienzugehörigkeit, sollen nach Rücksprache 
der Autoren in einem bald erscheinenden 
Zeitschriftenbeitrag korrigiert werden.
Bedenkt man die Bedeutung von systemati-
schen Gebietsflorenwerken für einen effek-
tiven Artenschutz und der längerfristigen 
Sicherstellung der Biodiversität, kann die 
wissenschaftliche Bedeutung dieses Werkes 
keinesfalls überschätzt werden. Die Verfas-
ser haben nicht nur eine brillante For-
schungsarbeit geleistet und konnten ihre 
arbeitsintensiven, langjährigen Vorarbeiten 
dabei letztlich zu einem erfolgreichen Ab-
schluss bringen, wobei sie zugleich rich-
tungsweisende wissenschaftliche Maßstäbe 
in der Kartierung gesetzt haben, sondern es 
ist ihnen überdies gelungen, ihre Ergebnisse 
in einer überaus ansprechenden und hoch-
wertigen Buchveröffentlichung zu präsen-
tieren. Das Buch sollte in keinem Bücher-
schrank eines jeden wissenschaftlich interes-
sierten Naturfreundes fehlen, der sich dieser 
faszinierenden Landschaft verbunden fühlt. 

Thomas Meyer

Hofmeister, H.; Heydeck, P. 2021

Lebensraum Wald
5. Aufl., Verlag Kessel, Remagen-Ober-
winter. 354 S.
512 Abbildungen, davon 120 farbig
ISBN 978-3-935638-52-4  24 €
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sind. Neben den sprichwörtlichen West-
fälischen Eichen und anderen heimi-
schen Baumarten finden außergewöhn-
lich starke Exemplare von Exoten wie 
Anden-Araukarie, Kalifornische Fluss-
zeder oder Amur-Korkbaum Berücksich-
tigung. Daten zu Baumhöhe, Kronen-
breite und Umfang werden ergänzt durch 
sehr praktische QR-Codes, die zu den 
genauen Standortkoordinaten eines je-
den Baumes führen. Einige Baumport-
raits wurden ganzseitig mit Fotos der 
entsprechenden Rinden hinterlegt – dar-
auf hätte verzichtet werden können, da 
die Lesbarkeit des Textes darunter leidet.
Insgesamt ein sehr empfehlenswertes 
Buch von hoher Druckqualität, das hes-
sische Baumfreundinnen und -freunde 
zu vielen Ausflügen ins Nachbarbundes-
land animieren dürfte.

Andreas Mölder

Hapke, K.; Hoppe, A. (Bearb.) 2021
Zweckverband Naturpark Solling-
Vogler (Hrsg.)

Weidetiere gestalten Land-
schaften. 20 Jahre Bewei-
dungsprojekte im Naturpark 
Solling-Vogler
Verlag Jörg Mitzkat, Holzminden, 
www.mitzkat.de, 252 S.

Mit der Ablösung von traditionellen 
Waldweiderechten und den geänderten 
Haltungsformen von größeren Nutztier-
rassen wurde die ehemals flächendeckend 
praktizierte Waldweide etwa seit dem 
späten 18. Jahrhundert praktisch zum 
Erliegen gebracht. Damit einher ging 
eine von der Forstwirtschaft schon im-
mer geforderte Trennung von Wald- und 

bautechnischen Teilziele, die Beschreibung 
des Gleichgewichtszustandes, der Boden 
und die Nährstoffe, die Mischbestockung, 
der vertikale Aufbau unter dem Primat 
der Lichtökologie, die Vorratspflege, die 
Zielstärkennutzung und das Ausleseprin-
zip. All das unter der Herausforderung 
der Konsistenz. Und der aktive Waldna-
turschutz bleibt nicht unerwähnt. Eine 
motivierende, richtig spannende Lektüre, 
die durchsetzt mit ausgezeichneten Fotos 
gerade jetzt von uns Forstmenschen 
wahrgenommen werden sollte.

Hermann-Josef Rapp

Michels, Christoph 2021

Starke Bäume in  
Nordrhein-Westfalen
Verlag Kessel, 
Remagen-Oberwinter. 368 S.
ISBN 978-3-945941-74-4  36,00 €

Alte und mächtige Bäume trotzen seit 
Jahrhunderten Stürmen, Blitzeinschlägen, 
Schädlingen, Bränden und Kriegen. Zer-
zauste Kronen, gespaltene und ausge-
höhlte Stämme bezeugen die unbändige 
Kraft der Natur, den zerstörerischen Ein-
fluss des Menschen und die nachlassende 
Vitalität der Baumveteranen im hohen 
Alter.
In diesem reich und qualitativ sehr hoch-
wertig bebilderten Buch werden 267 solcher 
außergewöhnlichen Bäume in Nordrhein-
Westfalen mit Kurzportraits vorgestellt 
und unter Berücksichtigung der sich 
wandelnden klimatischen Bedingungen 
und globalen Einflüsse betrachtet. Por-
traitiert werden vor allem solche Baum-
exemplare, die im Siedlungsbereich, in 
Parks und in der Agrarlandschaft zu finden 

sollten allen Beteiligten und Betroffenen 
der anlaufenden, gnadenlosen und häu-
fig höchst unsachlichen Diskussion über 
den Wald an sich, die Schuldzuweisungen 
über die Fundamentalverfehlungen der 
jahrhundertealten Forstwirtschaft, die 
zukünftige Behandlung unserer Wälder 
und unser forstliches Selbstverständnis ans 
Herz gelegt werden. Deshalb ist dieser 
Band eigentlich als Pflichtlektüre zu be-
zeichnen. Der Herausgeber liefert selbst 
dazu vier Beiträge, in denen er offen und 
verständlich deutliche Worte findet, 
Orazio Cianco aus Italien verfasste einen 
brillanten Versuch einer Interpretation 
und Bernd Gerken et al. berichten pas-
send zum Thema über den Leipziger Au-
wald. Drei weitere Aufsätze runden das 
Thema ab. In der transkribierten Form 
sind die Originale problemlos lesbar. Das 
ist ein weiterer Grund, gerade jetzt das 
Buch wärmstens zu empfehlen.

Hermann-Josef Rapp

Bode, W.; Kant, R. 2021

Dauerwald – leicht gemacht! 
Ein Kurzleitfaden für die Praxis
Natur +Text GmbH, Rangsdorf. 343 S.
12 x 20 cm, Klappenbroschur, zahlreiche 
Abb.
ISBN 978-3-942062-54-1  24,50 €

Herausgegeben von B.A.U.M e. V. liegt 
jetzt das „Kochbuch“ für die Bewirt-
schaftung eines Dauerwaldes vor und 
zeigt am Beispiel des Privatforstbetriebs 
Kalebsberg in Mecklenburg den wald-
baulichen Weg der Überführung in ei-
nen solchen. Dazu gibt es konkrete Leit-
linien, detaillierte Begründungen und 
eine Fülle von Anregungen. Die wald-
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Becker, H. 2022

Die Gesteine Deutschlands. 
Fundorte – Bestimmung  
– Verwendung.
2. Aufl., Quelle & Meyer Verlag, 
Wiebelsheim. 320 S. 
Hardcover, 617 farbige Abb.
ISBN 978-3-494-01892-8  24,95 €

Nach nur sechs Jahren präsentiert Hein-
rich Becker die zweite, überarbeitete und 
ergänzte Auflage von „Die Gesteine 
Deutschlands“. Becker, der neben Geo-
logie auch Pädagogik studiert hat, wendet 
sich mit diesem Buch wieder an alle, die 
in die Entstehung, Bestimmung und 
Verwendung unserer heimischen Gesteine 
eintauchen wollen. Vorkenntnisse sind 
für das Verständnis nicht nötig, da Becker 
es versteht, auch komplexe Vorgänge 
und Daten zu präsentieren.
Im ersten Teil werden die notwendigen 
Grundlagen vermittelt und den Fragen 
nachgegangen, wo man Gesteine findet, 
wie sie ihre Namen erhalten haben und 
wie sie entstehen. Die Erdgeschichte 
Deutschlands und die Fundregionen 
werden kurz vorgestellt, bevor der von 
Becker selbst entwickelte Bestimmungs-
schlüssel für Gesteine angegeben wird. 
Dieser fußt auf rein makroskopischen 
Merkmalen, damit jeder ihn im Gelände 
anwenden kann.
Im zweiten Teil werden die einzelnen 
Gesteinsarten in der Abfolge der Groß-
gruppen vorgestellt: Magmatische Gesteine 
(Magmatite), Ganggesteine, Vulkange-
steine (Vulkanite), Ablagerungsgesteine 
(Sedimentite) und Umwandlungsgesteine 
(Metamorphite). Auch den „Natürlichen 
Stein-Objekten“, z. B. Findlingen und 
Lößkindeln wird ein Kapitel gewidmet. 
Zunächst werden kurz die allgemeinen 

Beweidung zu einer deutlichen Artenzu-
nahme der Gefäßpflanzen vor allem in 
den Offenlandbereichen geführt hat. Zu-
gleich betonen sie, dass das Beweidungs-
projekt im Reiherbachtal einer der weni-
gen gegenwärtigen und großflächig an-
gelegten Versuche dieser Art innerhalb 
Mitteleuropas darstellt. Das Projekt steht 
unter der Leitvorstellung einer Wieder-
herstellung einer kleinräumig differen-
zierten Hutelandschaft und wird mit den 
Methoden einer ökologischen Land-
schaftsforschung begleitet.
Das Buch enthält viele weitere, informa-
tionsreiche Artikel, die erst in ihrer Ge-
samtschau dem Leser die mannigfaltigen 
Teilaspekte des Sollinger Waldbewei-
dungsprojektes aufzeigen. Auf die natur-
schutzfachliche Bedeutung von extensi-
ven Weidesystemen wird etwa in zwei 
getrennten Beiträgen von Uwe Rieken und 
Kai Conrad hingewiesen. Ralf Liebelt 
stellt ausgewählte Untersuchungsergeb-
nisse zum Vorkommen von Brutvögeln, 
Tagfaltern, Heuschrecken und Wildbie-
nen im Bereich der Neuen Hute vor und 
erwähnt dabei auch Erstnachweise. Der 
Stellenwert des Hutewaldprojekts für die 
universitäre Lehre und Forschung auf 
dem Gebiet der Pflanzensoziologie und 
Vegetationskunde wird in einem Beitrag 
von Florian Goedecke und Inga Schmie-
del herausgestellt. Viele weitere Artikel, 
auf die hier aus Platzgründen nicht ein-
gegangen werden kann, runden dieses 
schöne und sehr lesenswerte Buch ab. 
Zusammen vermittelen sie dem Leser ein 
facettenreiches Bild sowohl von der ehe-
maligen wie auch der neu wiederbeleb-
ten Waldweide im südniedersächsischen 
Solling. Dem liebevoll aufgemachten 
Buch, das auch bald im Buchhandel er-
worben werden kann, ist eine breite, über 
den engeren Kreis der an Lokalgeschichte 
Interessierten hinausreichende Leserschaft 
sehr zu wünschen.

Thomas Meyer

Weidefläche. Erst in jüngster Zeit hat 
sich der Naturschutz wieder auf die land-
schaftspflegerische Bedeutung der histo-
rischen Waldweide zum Erhalt von lü-
ckigen, parkähnlich offenen Wäldern 
besonnen. Nunmehr liegen Erfahrungen 
aus dem zwanzigjährigen Bestehen eines 
Beweidungsprojektes im Naturpark Sol-
ling-Vogler vor, die in einer kürzlich er-
schienenen, beachtenswerten Buchveröf-
fentlichung im Holzmindener Jörg Mitz-
kat Verlag von einem Autorenteam unter 
verschiedenen Blickwinkeln zusammen-
getragen wurden. Da die Mittelgebirgs-
landschaft des Sollings unmittelbar 
nördlich an den Landkreis Kassel an-
grenzt und zusammen mit dem Bram-
wald und dem Reinhardswald natur-
räumlich zum Weser-Leine-Bergland ge-
hört, können die dort gemachten 
Erfahrungen bei der Wiederherstellung 
der Waldweide auch für den ganz auf 
hessischem Gebiet gelegenen Reinhards-
wald oder andere Regionen von Bedeu-
tung sein.
Im südlichen Solling hatten Hutewälder 
wie im Reiherbachtal eine vielhundert-
jährige Tradition. Dies lässt sich noch 
heute an den dort vorkommenden Orga-
nismengruppen in den totholzreichen 
Eichenwäldern als Ausdruck einer über 
Jahrhunderte reichenden Habitatkonti-
nuität nachweisen. Wie Andreas Mölder 
und Marcus Schmidt in ihrem sehr le-
senswerten forsthistorischen Artikel über 
die Landnutzungsgeschichte dieses Hute-
waldes hervorheben, hatten die Bewei-
dung und der Viehverbiss in der Wald-
weidezeit das Vorkommen von Eichen 
gefördert. Aus hochaufgelösten digitalen 
Geländemodellen, die aus Laserscanda-
ten gewonnen wurden, konnten die Au-
toren im Hutewald Reiherbachtal unter 
anderem historische Nutzungsspuren in 
Form von Wölbackersystemen nachwei-
sen. Später nach einer Umbruchszeit trat 
dann die moderne, ausschließlich auf 
Holzertrag ausgerichtete Forstwirtschaft 
ihren Siegeszug an; mit ihr endete die 
vormalige Waldweidezeit im südlichen 
Solling.
In einem Beitrag von Mölder et al. geben 
die Autoren eine Übersicht über die  
wissenschaftlichen Forschungsarbeiten, 
die seit 1999 im Hutewald Reiherbachtal 
durchgeführt wurden. Die Verfasser 
kommen zu dem Ergebnis, dass eine  
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Daten der jeweiligen Groß- und Unter-
gruppen angegeben, bevor die einzelnen 
Gesteinsarten präsentiert werden. Die 
Gesteinsportraits enthalten, je nach Ge-
steinsart, Angaben zu Bestandteilen / Ge-
mengteilen, Farbe, Gefüge, Eigenschaften, 
Entstehung, Vorkommen und Verwen-
dung sowie zu Besonderheiten – z. T. 
werden Unterschiede zu ähnlichen Ge-
steinen aufgezeigt. Teil der Portraits sind 
auch viele regionale oder spezielle Bei-
spiele, wie „Böttinger Marmor“ oder 
„Römer-Tuff“. Die unglaublich große 
Menge an farbigen Abbildungen belegt 
nicht nur die einzelnen Gesteine, es fin-
den sich auch viele Landschafts- und Ge-
bäudebilder sowie behauene Steine 
(Skulpturen) und Werksteine (Mühlsteine) 
darunter. Damit wird gerade auch der 
Bereich „Verwendung“ gut dokumentiert. 
Die Abbildungen sind zwar bei einem 
Taschenbuch nicht gerade groß, aber sie 
geben fast durchweg die wesentlichen 
angesprochenen Merkmale wieder.
Glossar, Literaturhinweise (thematisch 
und regional), einige nützliche Webseiten 
und das Register bilden den Abschluss 
des gut aufbereiteten, mit hoher Daten-
dichte versehenen und so für jeden Inte-
ressierten sehr nützlichen Werkes.

Cornelia Kurz

Schraft, A.; Flick, H.; Küttner-Bahr, S.; 
Kunz, R. 2021
Hessisches Landesamt für Natur-
schutz, Umwelt und Geologie (Hrsg.)

GeoTouren in Hessen. Band 4: 
Lahn-Dill-Bergland, Waldecker 
Land, Kellerwald und Franken-
berger Bucht, Reinhardswald 
und Kurhessisches Bergland 

mit der Niederhessischen 
Senke
Wiesbaden. 373 S. 
Bezug: vertrieb@hlnug.hessen.de
ISBN 978-3-89026-392-2  20 €

Die vom HLNUG herausgegebene Reihe 
„GeoTouren in Hessen“ findet mit dem 
nun vorliegenden Band 4 ihren Abschluss 
(Band 1 bis 3 wurden bereits im JNH 19, 
2020 präsentiert). Auch dieser Band ist 
im DIN A4-Format gehalten, mit Schutz-
einband versehen und beginnt mit einer 
kurzen Übersicht zu den Geotop-Einhei-
ten und einer Einführung in die hessische 
Erdgeschichte. Die geologischen (und 
bergbauhistorischen) Touren sind in drei 
Kapitel, nach den Regionen „Lahn-Dill-
Bergland“, „Waldecker Land, Kellerwald 
und Frankenberger Bucht“ und „Rein-
hardswald und Kurhessisches Bergland 
mit der Niederhessischen Senke“ geord-
net. Nach einem Überblick werden die 
einzelnen Touren bildreich – u. a. mit 
Ausschnitten aus den relevanten TKs 
und GKs, Höhenprofilen und Geotop-
Bildern – beschrieben. Dabei werden je-
weils die Daten zu Ausgangspunkten, 
Markierungen der Route, Anforderungen / 
Wegcharakterisierungen, Länge / Höhen-
unterschiede, Einkehrmöglichkeiten, Stre-
ckenvarianten und Kontakten gegeben. 
An vielen Stellen wird auf touristische 
Angebote hingewiesen, wenn diese „am 
Wegesrand“ liegen.
Meist als Tagestouren mit kurzen Weg-
strecken zwischen den einzelnen Geoto-
pen konzipiert, sind die Touren gut er-
klärt und geben Informationen zu dem 
was man vor Ort sehen kann. Hierbei 
werden auch die geologische Entwick-
lung und die Entstehung spezieller 
Strukturen aufgezeigt.
Den drei Hauptkapiteln ist das Kapitel 
„Archäologische Lehrpfade, Eco-Pfade 
und Umwelt-Pfade in Hessen“ nachge-
stellt, in dem 23 Pfade mit ihren wich-
tigsten Daten, ihrer Internetpräsenz auf 
www.eco-pfade.de sowie einem QR-Code 
angegeben sind. Es folgt das Kapitel 
„Geotope in Hessen“, das zu 280 Geoto-
pen tabellarisch folgende Kurzinformati-
onen enthält: TK-Nr., Gauß-Krüger-
Koordinaten, eine kurze geologische Be-
schreibung; z. T. auch nachgestellte 
Abbildungen. Über den ganzen Band 
verteilt sind 15 Exkurse, die u. a. den 

submarinen Vulkanismus, die Wolfhager 
Saurierfährten oder das NSG Urwald Sa-
baburg behandeln. Abgerundet wird der 
Band mit einem kurzen Glossar und den 
Inhaltsverzeichnissen der Bände 1 bis 3.
Für Interessierte geschrieben, sollte man 
dennoch einige geologische Vorkennt-
nisse mitbringen, da nicht jeder Begriff 
detailliert erläutert ist. Auch zu diesem 
Band können die dazugehörigen Tracks 
im .gpx-Format von der Internetseite  
des HLNUG heruntergeladen werden: 
https://www.hlnug.de/themen/geologie/
geotope/geotopfuehrer. 
Mit den vier Bänden der „GeoTouren in 
Hessen“ präsentiert das HLNUG ein 
umfang- und detailreiches Gesamtwerk 
der komplexen Geologie Hessens, mit dem 
auf ca. 120 Touren durch die hessischen 
Naturlandschaften etwa 1 000 Geotope 
erkundet werden können.

Cornelia Kurz 

https://www.hlnug.de/themen/geologie/geotope/geotopfuehrer
https://www.hlnug.de/themen/geologie/geotope/geotopfuehrer
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Jahrbuch online und elektronische Anhänge

Abonnenten des Jahrbuches Naturschutz in Hessen und Mitglieder der NGNN 
können sofort nach seinem Erscheinen online auf das Jahrbuch (ab Band 10)  
zugreifen (PDF). 
Hierzu erhalten sie eine E-Mail mit Zugangsdaten für den Abonnentenbereich 
der Internetseite www.naturschutz-hessen.de beim Verlag. Umfangreiche  
Anhänge können dort frei heruntergeladen werden.

Jahrbuch Naturschutz in Hessen – Manuskripthinweise

Das Jahrbuch Naturschutz in Hessen ist eine landesweite Naturschutzzeitschrift, 
die die ganze thematische Vielfalt der Naturschutzaktivitäten in Hessen in  
naturkundlich oder naturwissenschaftlich orientierten Beiträgen wiedergibt. 
Alle Themen aus Naturschutz und Landschaftspflege, Biologie, Umweltbildung 
sowie benachbarten Disziplinen sind willkommen. Dies gilt auch für natur-
schutzbezogene Themen aus der Land-, Forst-, Wasser- und Fischereiwirtschaft 
oder der Jagd. Kurzberichte über Naturschutzprojekte, Tagungen und Work-
shops sowie die Arbeit von Verbänden, Behörden und Forschungseinrichtungen 
sind ebenfalls ausdrücklich vorgesehen. 
Die Beiträge müssen einen Bezug zu Hessen haben, können aber auch Themen 
aus benachbarten Bundesländern aufgreifen, wenn diese auf Hessen übertragbar 
sind. 

Unter www.naturschutz-hessen.de können die Manuskriptrichtlinien abgerufen 
werden.

Jahrbuch Naturschutz  
in Hessen

• 1 / 1996  (Restauflage) 5,00 €
• 2 / 1997  (Restauflage) 5,00 €
• 3 / 1998  vergriffen
• 4 / 1999  5,00 €
• 5 / 2000  (Restauflage) 5,00 €
• 6 / 2001  (Restauflage) 5,00 €
• 7 / 2002  (Restauflage) 5,00 €
• 8 / 2003  5,00 €
• 9 / 2005  5,00 €
• 10 / 2006  5,00 €
• 11 / 2007  5,00 €
• 12 / 2008  5,00 €
• 13 / 2009 / 2010 5,00 €
• 14 / 2011 / 2012 (Restauflage) 5,00 €
• 15 / 2013 / 2014 5,00 €
• 16 / 2015 / 2016 vergriffen
• 17 / 2018  (Restauflage) 14,50 €
• 18 / 2019  14,50 €
• 19 / 2020  14,50 €
• 20 / 2021  16,50 €
• 21 / 2022  18,50 €

Alle 19 Bände zusammen  90,00 €
Abonnenten (aktuelle Ausgabe) 16,50 €
Alle Preise zuzüglich Versandkosten

Bestellung:
cognitio Kommunikation &  
Planung GmbH
Westendstraße 23 
34305 Niedenstein
Telefon: 05624 925023 
E-Mail: info@cognitio.de 
www.cognitio.de
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Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 1: Main-Kinzig-Kreis 
und Stadt Hanau
L. & S. Nitsche  2002), 
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten 
ISBN 3-932583-05-1  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 2: Stadt Kassel, Landkreis Kassel 
und Schwalm-Eder-Kreis
L. & S. Nitsche (2003),
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 3-932583-07-8  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 3: Werra-Meißner-Kreis und 
Kreis Hersfeld-Rotenburg
L. &. S. Nitsche, M. Schmidt (2005),
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 3-932583-13-2  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 4: Landkreis Waldeck-Frankenberg 
mit Nationalpark Kellerwald-Edersee
Wolfgang Lübcke & Achim Frede (2007), 
256 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 978-3-932583-23-0  9,90 €

Naturschutzgebiete in Hessen
schützen – erleben – pflegen 

Band 5: Landkreis Marburg-Biedenkopf,
Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Gießen
L. & S. Nitsche (2009),
399 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 978-3-932583-31-5  9,90 €

Alle 5 Bände 
zusammen 45,00 €

                Das Dörnberggebiet  
im Naturpark  
Habichtswald

Natur – Kultur – Erlebnis
Sieglinde & Lothar Nitsche (2010),
96 S. mit zahlreichen Bildern u. Karten
ISBN 978-3-932583-35-3  6,00 €

Jubiläumsband
Naturkunde und 
naturwissenschaftliche 
Forschung in Nordhessen

175 Jahre Nordhessische  
Gesellschaft für Naturkunde  
und Naturwissenschaften

125 Jahre Naturkundemuseum
im Ottoneum in Kassel
224 S. mit zahlreichen Bildern 
ISBN 978-3-932583-39-1 6,00 €
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